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Einleitung 

l. ProblemaufriB und Gang der Darstellung 

Mil der DurchfOhrung eines Strafprozesses ist das Ziel verbunden, zun11chst den 

wahren Geschehensablauf der Tal aufzudecken und anschlieBend auf ord­

nungsgemaBem ProzeBweg Ober die Strafbarkeit des Beschuldigten eine Ent­

scheidung zu treffen, die Rechtsfrieden bewirkt1• Von wesentlicher Bedeutung ist 

es hierbei, im Rahmen des gerichtlichen Findungsprozesses die tatsachlichen 

Geschehnisse der Straftat zu rekonstruieren, wobei der Spruchkorper sich aller 

gesetzlich zugelassenen und zur VerfOgung stehenden Beweismittel bedient. Die 

Erforschung des Sachverhaltes im Wege der Beweisaufnahme ist gerade fOr den 

Angeklagten von besonderer Wichtigkeit, weil die in diesem Rahmen erzielten 

Feststellungen wesentlich die Frage nach seiner Strafbarkeit und 

- gegebenenfalls- seiner Schuld betreffen und beeinflussen. 

lm Gegensatz zum geschichtlich Oberholten lnquisitionsprozeB frOherer Jahrhun­

derte ist der Angeklagte dabei nicht mehr der Alleinherrschaft des Gerichts aus­

geliefert und zum bloBen Objekt des Verfahrens degradiert, sondem er kann auf 

den Errnittlungsfortgang des Gerichts aktiv einwirken. Hierzu steht ihm das Be­

weisantragsrecht zur VerfOgung, das in der geltenden StrafprozeBordnung 

schwerpunktm11Big in den Vorschriften der § 244, § 245 sowie § 246 SIPO ver­

ankert ist. Es wird vielfach - und aufgrund der soeben dargestellten Zusammen­

hllnge berechtigterweise- als Kernbereich des Strafverfahrens bezeichnet". 

Mil zu den bedeutsamsten Beweismitteln zahlt der Sachverstandigenbeweis. 

Dies gilt schon deshalb, weil das Ergebnis der sachverstandigen Begutachtung 

unmittelbaren EinfluB auf das Urteil ausObt, da es einen hohen Beweiswert ver­

korpert und zugleich in der Regel unumstélBiich 1st, was insbesondere in lndizi­

enprozessen den Ausschlag fOr eine Verurteilung geben kann'. Die de m Sach­

verst1indigen hierdurch elngeraumte Machtstellung ist hinlanglich erkannt und in 

1 Roxin § 1 RN 3; slehe im einzelnen Kapitel 2 l. 1. 
' Herdegen, Bewelsantrag S. 47; Brause NJW 1992, S. 2869 
3 So z.B. in dem bundeswelt bekannt gewordenen Fall Geyer, in dem der angeklagte Pa­

stor schlielllich wegen der Totung selner Ehefrau verurtellt wurde, da ein Sachverstan­
dlger In lehmverkrustungen untar den Schuhen des Angeklagten elne besondere 
Amelsenart voñand, die auch a m Fundort der lelche vorkam. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Worte gefa!!t worden: er habe sich zum Entscheidungsproduzenten• entwickelt 

und verkorpere den Richter in Weifl5• Oehler
6 

meint, man kéinne heutzutage gar 

ven einer "Expertitis" sprechen. Diese Fortentwicklung ist im Kem auf zwei Um­

stande zurückzuführen. So ist mit den sprunghaft steigenden Fortschritten im 

Bereich der Naturwissenschaften und Technik der Abstand zwischen dem Allge­

meinwissen und dem Erfahrungsgut der Wissenschaft immer grlifler geworden. 

Dieser in seiner Dynamik voranschreitende Prozefl hat angesichts der Viel­

schichtigkeit der Fragen das ldealbild des allwissenden Richters verblassen las­

sen, da es ihm nicht moglich ist, die BeweisfOhrung ohne UnterstOtzung durch 

Sachverstandige nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen auszu­

richten; nur wenige Vorgange konnen sich noch der Prüfung durch einen Sach­

verstandigen verschlieflen7
• Daneben hat die Psychologisierung des Strafverfah~ 

rens' dazu beigetragen, dafl das Gericht immer mehr subjektive Wesensmerk~ 
mate des Tiiters zu berOcksichtigen hat, deren Diagnose und Kenntnis Speziali­

sten vorbehalten bleibt. Hierdurch ist es zu einer schrittweisen Entmachtung des 

Richters gekommen, die ihre Kritiker gefunden hat•, welche fordem, diese Ent­

wicklung rückgangig zu machen. 

Die AbhMgigkeit des Gerichts und die damit verbundenen Gefahren insbesonde­

re fOr den Angeklagten werden besonders deutlich, wenn nicht nur ein, sondern 

zwei oder mehr Experten an dem Verfahren beteiligt sind und moglicherweisé 

kontrare Ergebnisse liefem. Das Gericht kann auf diesem Weg in die Rolle eines 

Schiedsrichters zwischen Wissenschaftlern gedrangt werden, obwohl es zu de­

ren Fachgebiet aus eigener Sachkunde nur unzureichenden Zugang hat und 

gerade deshalb der fachkundigen Hilfe bedurfte. 

In dieser Situation findet sich der Angeklagte wieder, der _ unzufrieden mil dem 

Ergebnis des ersten Sachverstandigen - eine neue Begutachtung durch einen 

anderen. Spezialisten anzustreben sucht. Nur so besteht die Mog/ichkeit, den 

Entscheldungsprozefl zu seinen Gunsten zu beeinflussen und ein Gegengewicht 

zum bisherigen Verlauf der Beweisaufnahme zu schaffen. Einzige Auswege bil-

: KrauB ZStW Bd. 85, S. 335 
, Kaufmann JZ 1985, s. 1066 

7 
ZRP 1999, S. 286 

a t~h~ die beeindruckende Aufzahlung bei Dippel S 10 
, - eyer 23. Auflage, RZ 10-13 vor § 72 · · 

UR-Meyer aaO.; KrauB ZStW 85 S 334. . . . . 
DRil 1953, s. 142; Roesen NJw' 1!iS4 · Schmldt 1n. Schne1der-FS S. 262; KnOgel 

• S. 443, Bockelmann GA 195S, s. 330 
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den § 245 Abs. 2 SIPO sowie § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO, wobei letzlere Vorschrift 

die Erfolgschancen eines derartigen Beweisanlrages eng begrenzl ha!. Gleich­

wohl isl die praklische Handhabung um so schwieriger. Denn das Gerichl muB 

sich bereils zu einem frilhen Zeilpunkl mil den AusfOhrungen des Sachverslandi­

gen auseinandersetzen sowie beurteilen, ob diese als Grundlage fOr eine Sach­

enlscheidung ausreichen. Fragen nach der ausreichenden Sachkunde des Ex­

perlen, der Fehlerhaftigkeil oder Widersprüchlichkeil seines Gulachlens und 

dessen Überzeugungskrafl sind zu beantworten. Die besondere Schwierigkeil 

ergibl sich daraus, daB der Richler sich mil ihm fremden und meisl komplizierten 

Themengebielen auseinanderzusetzen hal und sie einer eigenen Bewertung 

unlerziehen muB. 

Diesen FindungsprozeB soll die vorliegende Arbeil darslellen und krilisch würdi­

gen, wobei sich die Darslellung auf einen Beweisanlrag des Angeklaglen kon­

zenlrierl. Diese lhemalische Beschrankung erfolgl nichl deshalb, weil das Rechl, 

einen weileren Sachverslandigen zu beanlragen, nur dem Angeklaglen zuslehl, 

sondern weil es sich hierbei um den Mufigslen Fall in der Praxis handelt. Denn 

die Slaalsanwaltschaft hal fOr einen derartigen Anlrag ein weilaus geringeres 

BedOrfnis als der Angeklagle, da sie oft bereils im Ermiltlungsverfahren einen 

von ihr ausgesuchlen Sachverslandigen hinzugezogen hal, der mil seinem Gu~ 

lachlenergebnis die Anklage slützt. lm übrigen kann sie einen weileren Sachver­

slandigen auch gem. § 245 Abs. 2 SIPO unler einfacheren Voraussetzungen als 

der Angeklagle in das Slrafverfahren einbeziehen. FOr diese Darslellung isl es im 

AnschluB an einen einleilenden hislorischen AbriB zunachsl erforderlich, eine 

Beslandsaufnahme hinsichtlich der Slellung des Sachverslandigen im Slrafver­

fahren durchzufOhren, soweil sie fOr die Bearbeilung der Hauptthemalik von Be-

deulung ist. Die Kennlnis von dessen Posilion und Rolle vor und wahrend der 

Hauptverhandlung vermillelt die Grundlagen fOr das Verslandnis der Probleme 

im Bereich des Beweisanlragsrechls. lhre Diskussion bildel den Schwerpunklbe-

reich der Arbeil, wobei die Auswertung von Rechlsprechung und Lileralur zu der 

Frage, unler welchen Voraussetzungen einem Anlrag auf Zuziehung eines weile­

ren Sachverslandigen slaltzugeben isl bzw. abgelehnl werden kann, im Vorder-

grund sleht. Ziel dieser Vorgehensweise isl es, die Schwierigkeilen des gelten­

den Rechls darzustellen und die Grundlagen fOr einen eigenen Uisungsvor-

schlag zu schaffen. 

1 

1 

1 

1 

1 

_ ______________ _j 
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Das Beweisanlragsrecht in seiner gegenwartigen Ausgestallung ist Gegenstand 

einer vielschichligen und umfangreichen Refanmdiskussian 10
, die insbesandere 

van dem Gedanken der Beschleunigung des Slrafverfahrens gepr¡¡gt ist. Obwahl 

gerade die Varbereitung und Erslallung van Gutachten eine nichl unerhebliche 

Prazellverzogerung bedeulel, isl das derzeitige Recht des Angeklagten, das 

Gulachlen eines weileren Sachverslandigen zu beanlragen, nichl unmiltelbar 

Gegenstand krilischer, dieses Rechl beschrankender Gesetzgebungsvarhaben 

und vergleichsweise sellen Thema krilischer lileraturdiskussian. Dies ist insbe­

sandere deshalb bemerkenswert, weil § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO das Verbal der 

Beweisanlizipalian durchbricht, und sich somit der Gesetzgeber gegen ein 

Grundprinzip des Strafprozellrechts slellt. Dies fOhrt zu einer VerkOrzung der 

Beweisaufnahme und birgl damit die Gefahr in sich, den wahren Geschehens­

ablauf nicht aufzudecken. Der aufgezeigte Untersuchungsgang sol! damit zu­

gleich darOber Auskunft geben, ob die Diskussion um die zukOnftige Ausgestal­

tung des Beweisantragsrechts um einen weiteren Punkt zu erg1!nzen ist. Ab­

schlieBend sallen bereits bestehende Verbesserungsvorschlage aufgezeigt und 

diskutiert werden, die zum Ziel haben, dem Vorgang eines zunehmenden richter­

Jichen Kompetenzverlustes entgegenzuwirken. 

JI. Historische Entwicklung 

1. Die Grundlagen des Sachverstandigenbeweises 

Die Geschichle des Sachverstandigenbeweisrechls wird im Vergleich zu der an­

derer Beweismittel und insbesondere im Gegensatz zu der des Zeugen Oberein-. 

stimmend als bescheiden bezeichnet 11
• Gleichwohl finden sich bereits Doku­

mente aus vorchristlicher Zeit, die keinen Zweifel darOber aufkommen Jassen, 

daB auch die Mitwirkung van Sachverst1!ndigen an der Rechtspftege auf eine 

gewisse Traditian zurOckblicken kann. So wurden insbesondere medizinisch 

ausgebildete Personen in China, Persien, lndien und Agypten 12 schan frOh bei 

gerichtlichen Untersuchungshandlungen hinzugezogen. Aber auch in unserem 

10 Siehe hierzu im einzelnen Schatz S. 264 ff. 
11 Dippel S. 5; Arbab-Zadeh NJW 1970, S. 1214; Geerds ArchKrim Bd. 137, S. 62 
12 Arbab-Zadeh aaO. unter Berufung auf Gradwohl, Legal Medicine, 2. Ed, Bristol 

1968, S. 2 f. 
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Kulturkreis wurde von dleser Mllglichkeit zunehmend Gebrauch gemacht. Dies 

wird durch die griechischen Papyri belegt, die fachkundige, nichtrichterliche Per­

sonen erwahnen 13. Hierbei stand die Begutachtung von ungekiMen Todesfi!llen 

und damit die Ti!tigkeit von Medizinem im Vordergrund1•, obwoh/ die dort ge­

nannten und nach unserem heutigen Verstandnis als Sachversti!ndige zu be­

zeichnenden Personen nicht ausschlieB/ich dem Kreis der Arzte zuzuordnen w~-

ren. 

Mit deren Aufgaben setzte man sich schon frOh auseinander. So wird bereits in 

der rllmischen /ex aquilia (572 v.Chr.)15 die ''Wunde" und deren forensische Aus­

wertung ebenso ausfOhrlich beschrieben wie in den weitaus jOngeren Statuten 

der leges barbarorum (6. Jh.n.Chr.) oder der lex alamannorum (7. Jh.n.Chr.) 16. 

Anhand der Tatsache, daB die Aufgabe der sachverstandigen Begutachtung 

detailliert festgelegt wurde, laBt sich erkennen, daB schon zu damaliger Zeit der 

Untersuchungsweg se/bst sowie die Ergebnisse der Begutachtung in ihrer Trag­

weite fOr die richtertiche Entscheidung nicht verkannt wurden. Auch finden sich 

im Corpus /uris Civilis mehrere Hinweise auf die Verwendung von Sachverstan­

digen17. Allerdings wurde dort der Begriff des Sachverstandigen, der heute mit 

bestimmten lnhalten be/egt ist, keineswegs einheitlich gebraucht, sondem er 

wurde umschrieben oder allein durch die Darstellung einze/ner Ti!tigkeiten cha­

rakterisiert16. 

Obgleich somit zumindest die notwendigen gesetzlichen Grundlagen fOr den Ein­

satz von Sachverstllndigen geschaffen waren, bestand in den ersten Jahrhun­

derten n.Chr. noch wenig AnlaB, diese in das Verfahren mit einzubeziehen. Denn 

die damaligen Richter waren g/eichzeitig auch Priester und beherrschten durch 

ihre Ausbildung nahezu samtliche Wissenschaften, die zu jener Zeit bekannt 

waren 19. Stellte si eh also in einem Verfahren eine entscheidungserhebliche 

Fachfrage, konnten sie a/s Richter auf lhre eigene Erfahrung und ihr Wissen 

zurOckgreifen und waren nicht auf die Kenntnisse anderer angewiesen. Diese 

13 Hepner S. 19 · 
1• Hepner S.19; schon Glaser, S. 677 kam zu dem SchluB, daB die Ahndung von TO-

tungsdelikten Ausgangspunkt fOr die Tatigkelt der Sachverstandigen gewesen se l. 15 Arbab-Zadeh aaO. 16 Arbab-Zadeh aaO. 17 Hepner S. 21 
" Hepner S. 21; zu den vlelfaltlgen AusdrOcken slehe dort S. 26. 10 Arbab-Zadeh aaO. unter Berufung auf Bruzon, La Médlclne et les Rellglons, Parts 1904, 

S. 23 ff.; Sanner S. 14 

__________ 1 
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Moglichkeit wurde durch die bestehenden einfachen LebensverMitnisse begO.n­

stigt. Dies führte dazu, dar! einem Sachverstandigen im Strafverfahren eine eher 

seltene Rolle zuerkannt wurde. Auch im Geltungsbereich des altdeutschen 

Rechts mit seinen starren Beweisforrnen sowie im Sachsenspiegel setzte sich 

dies tort'0• Hingegen nahm der Sachverstandige in der Constitutio Criminalis 

Bambergensis aus dem Jahre 1507 einen testen Platz ein. Grundlage für diese 

historisch neue Entwicklung war die Ende des 15. Jahrhunderts abgeschlossene 

Rezeption des romisch-kanonischen Rechts. Oenn die Rezeption brachte es mil 

sich, daB das Richteramt nunmehr zunehmend durch solche Personen ausgeObt 

wurden, die besonders auf juristische Belange geschult waren. Doch ging die 

Tatsache, daB juristisches Spezialwissen gelehrt und erworben werden muf!.te, 

zu Lasten anderer Wissensgebiete, deren Beherrschung nun nicht mehr selbst­

verstandlich war. Hieraus folgte, daB in zunehmendem Mal! bei der Entschei­

dungsfindung auf die Hilfe van Gutachtem zurOckgegriffen werden muf!.te. 

In dieser Tradition stehen auch die Vorschriften21 der Constitutio Criminalis Caro­

lina van 1532 sowie die meisten deutschen Partikularrechte. Obwohl es sich bei 

dem Einsatz van gerichtlichen Sachverstandigen um eine fOr damalige VerMit­

nisse erst junge Entwicklung handelte, die in ihrer inhaltlichen Ausgestaltung 

keineswegs als ausgereift gelten konnte, existierten zumindest fOr den gerichts­

ilrztlichen22 Sachverstandigen bereits Tatigkeits-Richtlinien, die auf einem lehr­

buchartigen Handbuch chinesischer Herkunft van 1250 beruhten23
• Zwar mOssen 

die dort beschriebenen Methoden aus heutiger Sicht mi! Skepsis betrachtet wer­

den, doch zeigt sich, daf!. die behandelten Sachfragen dem Grunde nach den 

heutigen ahnlich sind. Wenn somit in Bezug auf die Thematik der Sachverstandi­

gen eine Parallele zu der Tatigkeit heutiger Gutachter hergestellt werden kann, 

ist eine derartige Aussage fOr die verfahrens-rechtliche Bedeutung und Behand­

lung des Gutachtenergebnisses nicht zu treffen. Hier zeigen sich gravierende 

Unterschiede. So stOtzte sich der Richter bei seiner Entscheidung bis in das 19.' 

Jahrhundert vollumfanglich auf das Gutachten des SachversU!ndigen24 und be­

handelte diesen gleichsam als iudex facti - eine Verfahrensweise, die nach heuti-

20 Hepner S. 27 
:; Beispiele hierzu bei Dippel S. 7, FN 37. 

23 
Ebenfalls we1t entwickelt war das Gebiet der Schriftkunde. 
Arbab-Zadeh aaO. 

2
' Arbab-Zadeh aaO. 
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ger Rechtsansicht als grober Fehler angesehen wird und unter allen Umstl!nden 

vermieden werden muB25
• Folge dieser damaligen Vorgehensweise war, daB die 

Feststellungen des Sachverstandigen bindend waren und damit als Teil des 

richterlichen Ausspruches anzusehen waren26
• FOr den Richter bestand im Ge­

gensatz zur heutigen Rechtslage keine Mélglichkeit, von dem Ergebnis des Gut­

achtens abzuweichen, selbst wenn er anderer Auffassung war. 

Mil dem Fortschreiten der Jahrhunderte entwickelten sich die Erkenntnisse im 

Bereich der Naturwissenschaft und Technik weiter. Dies bedingte es, daB sich 

das richterliche Wissensdefizit vergrélBerte und die Bedeutung der Sachverstl!n­

digen auf den verschiedensten Fachgebieten zunahm. 

2. Die Entwicklung des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO unter Einbeziehung der 

Rechtsprechung des Reichsgerichts 

a) Die Regelung der Beweisaufnahme durch die ReichsstrafprozeBordnung 

Der zunehmenden Bedeutung des Sachverstandigen im Strafverfahren konnte 

sich auch der Gesetzgeber nicht verschlieBen. So wurde der Sachverstandige in 

der RSIPO als gerichtliches Beweismittel festgeschrieben und fand durch die 

Vorschriften der § 72 - § 85 RSIPO Eingang in eine einheilliche deutsche Straf­

prozeBordnung. Die dort getroffenen Regelungen waren jedoch nur allgemeiner 

Art und traten keine Aussage darOber, in welchen Fallen das Gericht sich aus 

eigenem Antrieb der Hilfe des Sachverstandigen zu bedienen habe. Eine aus­

drOckliche Pflicht hierzu bestand ausschlieBiich bei einer Leichenoffnung (§ 87 

RStPO) sowie einem Vergiftungsverdacht (§ 91 RS!PO). Offen blieb auch, wie 

mit Antrl!gen des Angeklagten zu verfahren sei, es moge ein oder moglicherwei­

se auch ein weiterer Sachverstl!ndiger zu Zwecken des Beweises hinzugezogen 

werden. 

Die Ursache fOr diese GesetzesiOcke lag u.a. in den unterschiedlichen Vorstel­

lungen Ober die Ausformung des Beweisantragsrechts. Denn aufgrund der Tal­

sache, daB die Diskussion Ober dessen Gestaltung bereits in den Beratungen zur 

RSIPO intensiv und kontrovers gefOhrt worden ist, war der Weg fOr eine klare 

25 Siehe hierzu lm elnzelnen Kapi!el2 11. 3. b) bb) 
20 Glaser S. 676 Anm. 9/S. 679 

__________ 1 
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und eindeutige Konzeption des Beweisantragsrechts versperrt. Es muBte viel­

mehr eine Losung gefunden werde, welche die unterschiedlichen Vorstellungen 

der Kommission im Hinblick auf das Beweisantragsrechl zu vereinigen suchte. 

So sah die vom Bundesrat befOrwortete Vorlage in § 207 Ent.RSIPO vor, daB 

allein das Gericht den Umfang der Beweisaufnahme beslimme, ohne hierbei an 

Antrage, Verzichte und frühere BeschiOsse gebunden zu sein. Der Entwurf sah 

vor, diesen Grundsatz auch für entscheidungserhebliche Sachfragen anzuwen­

den, so daB das Gesetz keine fesle Bestimmung darOber treffen sollte, in wel­

chen Fallen Sachverstandige hinzuzuziehen waren
27

• In Erganzung zu § 207 

Ent.RSIPO sollte durch § 206 Ent.RSIPO statuiert werden, da!! ein Beweisantrag 

nur mittels eines Beschlusses abgelehnl werden konnte. lhren AbschluB sollten 

die Vorschriften zur Beweisaufnahme durch § 208 Ent.RSIPO finden, der es aus­

schlol!, eine Beweiserhebung wegen verspateter Prasenlation des Beweismittels 

abzulehnen. Zusammenfassend betrachlel, war die Schaffung einer Beweisauf­

nahme beabsichligl, die in ihrer inhalllichen Ausgestaltung allein im pflichtgema­

!len Ermessen des Gerichts stand. 

Die Begründungen für derartige Jnhalte sprechen eine klare Sprache: Der Um­

fang der Beweisaufnahme konne nicht in Schranken gehalten werden, wenn er 

nichl allein durch das Gerichl bestimml werde28
• Billige man dem Angeklaglen ein 

Mitgestaltungsrecht zu, habe dieser die Mélglichkeil, Beweismillel heranzuziehen, 

die nach Auffassung des Gerichts fOr die Entscheidung unerheblich und damil 

überfJOssig seien29
. Aus diesem Grund dürfe es dem Gerichl nichl verwehrt wer­

den, einen Beweisantrag selbst dann abzulehnen, wenn es durch dessen antizi­

pierte Beurteilung die Überzeugung gewonnen habe, daB die beantragte Ver­

nehmung fOr die zu fallende Entscheidung nichl mehr erheblich sei30
• Gegen 

diese Vorslellungen regle sich jedoch enlscheidender parlamentarischer Wider­

stand. Man hiel! dem Gesetzesentwurf entgegen, da!! die vorgesehene Fassung 

des § 207 sich durch die dem Gericht gewahrte Freiheil nur zum Nachteil des 

Angeklagten auswirken werde, da das Gericht unler Berufung auf sein weilrei­

chendes Bestimmungsrecht die von dem Angeklagten herbeigeschafften und im 

Gerichlssal anwesenden Zeugen wegschicken k6nne, ohne daB die M6glichkeil 

27 Hahn S. 120 
21 Hahn S. 849, S. 1358 
29 Hahn S. 1358 
30 Hahn S. 849 
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beslehe, diesen Vorgang durch den héichslen Gerichlshof nachprOfen zu las­

sen31. Hierdurch werde das Vertrauen des Angeklaglen in die Unparteilichkeil der 

Slrafverhandlung ersch0llert32
• DarOber hinaus sei es auch ausgeschlossen, die 

Erheblichkeil einer Zeugenvemehmung und den Wert einer Aussage zu beurtei­

len, ohne zuvor deren lnhall zu kennen33
• 

Da der Bundesral mil dem VorsloB scheilerte, seine von slriklen Vorslellungen 

gepragle Vorlage beizubehalten, wurde folgender KompromiB gefunden und mil 

der RSIPO Gesetz: Nach § 244 Abs. 1 S. 1 RSIP034 halle sich die Beweisauf­

nahme ausnahmslos auf alle prasenlen, d.h. im Gerichlssaal anwesenden Be­

weismillel zu erslrecken. Von deren Vemehmung konnle nur mil Einverslandnis 

der Slaalsanwallschaft und des Angeklaglen abgesehen werden. Zeugen und 

Sachverslandige muBien jedoch nur dann vor Gerichl erscheinen, wenn der Be­

schuldigle eine fOr sie vorgesehene Enlschadigung vorlegle. Diese Bedingung 

tohrte dazu, daB die Vorschrift des § 244 Abs. 1 RSIPO tor den millellosen An­

geklaglen lediglich von geringer Bedeulung war und er somil die Moglichkeil, 

dem Gerichl eigene Beweismillel zu prasenlieren, gar nichl wahmehmen konnle. 

Dieser Nachleil isl umso bedeulsamer, als die RSIPO keine gesonderte Rege­

lung darOber lraf, wie bei nichl prasenlen Beweismilleln bzw. enlsprechenden 

Beweisanlragen auf deren Beiziehung zu verfahren sei. Diese Enlscheidung 

halle das Gerichl nach pflichlgemaBem Ermessen zu lreffen, soweil es um Falle 

minderer Bedeulung ging35
• Ein geslellter Beweisanlrag konnle nur durch ein~n 

mil rechtlichen und tatsachlichen GrOnden versehenen BeschluB abgelehnt wer­

den (§ 243 Abs. 2 RStPO). FOr alle anderen Falle von schwerer Bedeutung wur­

de keine gesetzliche Regelung getroffen. Dies galt auch tor den Sachverslandi­

genbeweis. Somit ist am 1.10.1879 eine StrafprozeBordnung35 in Kraft getreten: 

die fOr das Beweisantragsrechl genere!! und auch die Behandlung des Sachver­

standigenbeweises keine Regelung lraf, die auch nur die elementarsten Fragen 

der Rechtspraxis beantworteten konnte. 

31 Hahn S. 847 
32 Hahn S. 848 
33 Hahn S. 848, S. 1358, S. 1583 
"' Der genaue Wortlaut dieser und der folgenden Vorschriften ergibt slch aus dem An­

hang. 
35 Hlerzu zahlten solche vor dem SchOffengerlcht und dem Landgericht in der Serufungs­

instanz, sofern elne Obertretung oder elne Privatklage betroffen waren. 
38 RSIPO vom 1.2.1877, RGBI., 253 

__________ 1 
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b) Der EinfluB der reichsgerichtlichen Rechtsprechung 

Das Reichsgericht wurde mi! dieser Rechtslage konfrontiert. Es ha! sich der Pro­

blematik des Beweisantragsrechts angenommen und eine eigentlich der Rechts­

wissenschaft zukommende Aufgabe Obernommen, n~mlich die fOr das Recht des 

Beweisantrages grundlegenden Gesichtspunkte auszubilden. Angesichts der 

Tatsache, daB die erste zu diesem Komplex ergangene Entscheidung bereits 

aus dem Jahre 188037 stammt und damit nur wenige Monate nach lnkrafttreten 

der RStPO erging, wird erkennbar, daB die Thematik des Beweisantragsrechts 

und insbesondere die Behandlung ensprechender Antr~ge des Angeklagten fOr 

die strafrechtliche Praxis von groBer Bedeutung war. Dies galt nicht zuletzt auch 

fOr den Sachverst~ndigenbeweis. Dessen Entwicklung nahm ihren Anfang in der 

reichsgerichtlichen Rechtsprechung mit einer Entscheidung aus dem Jahre 

188138, der unzahlige nachfolgten. Es I~Bt sich folgendes Bild im Umgang mi! 

einem Beweisantrag auf Hinzuziehung eines Sachverst~ndigen nachzeichnen: 

Ob auf Antrag eines Verfahrensbeteiligten ein erster Sachverst~ndiger hinzuzu­

ziehen war. hatte das Reichsgericht von Beginn an in das pflichtgemaBe Ermes­

sen des Richters gestellt". Dies habe das Gesetz so gewollt40
, da es den Partei­

en ein unbedingtes Recht auf eine bestimmte Gestaltung des Verfahrens nicht 

gegeben habe, sondem den Verfahrensablauf im allgemeinen in die Hand des 

Gerichts gelegt habe" . Traute sich das Gericht danach die zur Erforschung der 

Wahrheit erforderliche Sachkunde zu, muBte kein Sachverst~ndiger gehort wer­

den". Dies galt auch dann, wenn eine besondere Sachkunde erforderlich war43
• 

Diese Auffassung der Rechtsprechung trieb seltsame B!Oten: So wurde einem 

Gericht bei der Frage nach dem Wert eines gestohlenen Pelzmantels selbst dann 

die hierfOr erforderliche Sachkunde zugetraut, obwohl es das Diebesgut nie zu 

37 RGSt 1, S. 32 
: RGSt 3, S. 176 
~GSt 3, S. 176; 14, S. 276 (278); 25, S. 326 (327)· 47 S 100 (107)· 51 S 42· 52 
GA6jk:~: ~9~~~~~r s. 336 (338): JW 1929, s. 1043·N;. 51 ; OLG sra~n;ch~eig' 

40 RGSt 25, S. 326 (327) 
:: RGSt 47, S. 100 (107) 

RGSt 51 , S. 42; 52, S. 61 (62) 
43 RGSt 52, S. 61 (62) 
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sehen bekommen hatte". Diese Entscheidung nahm Alsberg
45 

zum AnlaB, sei­

ner Emptlrung Ober die Rechtsansicht des Revisionsgerichts lautstark Ausdruck 

zu verleihen, indem er die weitgehende Ermessensfreiheit des Tatrichters als 

einen "unmoglichen Rechtszustand" geíBelte. Etwaige Versuche, die uferlose 

Auffassung des Reichsgerichts zu Fall zu bringen, wurden aber vom Reichsge­

richt strikt zurOckgewiesen, wie beispielhaft der in RGSt 25, S. 326 zugrundelie­

gende Sachverhalt zeigt: Entscheidend für eine Verurteilung des Angeklagten 

war die Frage, ob aus dem Befund angekohlter Dielen die SchluBfolgerung ge­

zogen werden konnte, daB diese als selbstandiger Brandtrager fungiert haben 

und somit die Tathandlung des lnbrandsetzens erfOIIt war. Das Vordergericht 

hatte diese Frage aus eigener Sachkunde beantwortet. Híergegen richtete sich 

die Revisíon der Staatsanwaltschaft mil der BegrOndung, das Gericht habe sich 

ein willkOrliches Urteil Ober eine reín technísche Frage angemaBt. Dem erteilte 

das Reichsgericht jedoch unter Berufung auf das dem Richter zustehende Er­

messen eine Absage und beurteilte zugleich die Versuche der Literatur, für tech­

nische Fragen von dem Grundsatz der gerichtlichen Ermessensentscheidung 

abzurOcken, ausdrOcklich als "verfehlt"46
• Denn es ha be wenig Sinn, dem Richter 

das Ermessen nehmen zu wollen, solange man ihm das Recht einraume, nach 

eigenem Ermessen einem Sachverstandigengutachten Glauben zu schenken 

oder nicht, sich selbst also hoheren Sachverstand zuzuschreiben als den Exper­

ten". Allerdings wurde der Richter dazu angehalten, eine gewissenhafte Selbst­

prOfung seiner Sachkunde vorzunehmen46
• Zur Rechtfertigung dieser Rechtspre­

chung verwies man a uf den Gesetzestext: So ergebe si eh bereits aus § 73 und· § 

83 RStPO, daB es im Ermessen des Gerichts stehe darOber zu entscheíden, ob 

es sachverstandiger UnterstOtzung bedOrfe oder nicht49
• Zugleich wurde die Ge­

hilfenstellung des Sachverstandigen in den Vordergrund gestellt, derer sich der 

Richter nur bedienen mOsse, wenn er sich die erforderliche Sachkunde selbst 

nicht zutraue••. Sofern sich das Gericht danach für eine Ablehnung des Antrages 
1 

1 

"RG JW 1923, S. 995 Nr. 5 1 

"Anmerkung zum Urteil des RG JW 1923, S. 995 Nr. 5 
" RGSt 25, S. 326 (327) 1 

" RGSt 25, S. 326 (328) 
" RGSt 25, S 326 (328) 
"RGSt 14, S. 176; 25, S. 326; 47, S. 100 (108); RG GA 57, S. 212; RG GA 61, 1 

S. 350 (351) 
50 

RGSt 52, S. 61 (62); 57, S. 158; RG JW 1926, S. 2447 Nr. 2 

_ ________ · ______ _j 
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entschieden hatte, m unte es diese Entscheidung in einem BeschluB festhalten
51

, 

der in der Hauptverhandlung zu begrllnden war. Der Beweisantrag durfte also 

nicht unbeantwortet bleiben, sondem erforderte eine ausdrllckliche Bescheidung. 

Aus dem BeschluB munten sich die Gesichtspunkte ergeben, aus denen das 

Gericht die Vemehmung des Sachverstandigen fOr nicht erforderlich erachtete
52

• 

Zwar bedeutete bereits die Tatsache, dan dem Gericht fOr die Frage der Hinzu­

ziehung eines ersten Sachverstandigen ein weitreichendes Ermessen zugestan­

den wurde, die Gefahr einer SelbstüberscMtzung der eigenen Fahigkeiten und 

damit eines Fehlurteils, doch war von noch groBerer Bedeutung die Auffassung 

des Reichsgerichts, dan die Ermessensentscheidung des Vordergerichts im We­

ge der Revision nicht nachprOfbar sei53
, da es sich hierbei nicht um eine rechtli­

che, sondem um eine tatsachliche Frage handele, die der Kontrolle durch das 

Revisionsgericht entzogen sei ... Es mosse sich daher nur darauf beschranken z~ 
prOfen, ob die Grenzen des pflichtgemi!Ben Ermessens eingehalten worden sei­

en55. Der im Schrifttum vertretenen Ansicht, diese Lehre sei unhaltbar56 und 

falsch57
, schlot:l sich das Reichsgericht erst im Jahre 1927 an56

: Hiemach war die 

Entscheidung des Ausgangsgerichts, keinen Sachverst11ndigen hinzuzuziehen, 

nur dann nicht zu beanstanden, wenn der Richter die notige Sachkunde aufwies 

und diese nach der Erfahrung des Lebens auch haben konnte. Dies hatte zur 

Folge, dall der Richter im Urteil darlegen munte, aus welchem Grund er Ober 

eine weitergehende Sachkunde verfOgte59 und diese BegrOndung im Wege der 

Revision auch kontrolliert werden konnte. 

Diese weiterentwickelte Rechtsprechung galt jedoch nicht tor den Beweisantrag 

auf Hinzuziehung eines weiteren Sachverstandigen. Die Entscheidung hierOber 

stand auch bei schwíerigen Fragen60
, die nur aufgrund fachwissenschaftlicher 

Kenntnisse beantwortet werden konnten, weiterhin im pflichtgemaBen Ermessen 

51 
RGSt 51, S. 42; 52, S. 61 (62); 61, S. 273 

52 RGSt 51, S. 42 
53 

lnsb. RGSt 25, S. 326 (327) 
" RGSt 25, S. 326 (328) 
: RGSt47, S. 100 (108) 

51 
Alsberg lZ 1915, Sp. 482 (Sp. 485) 
Lobe lZ 1914, Sp. 977 (Sp. 983) 

58 RGSt 61, S. 273 
5
'1n diesem Sinne RGSt71, S. 336 (338); RG JW 1928 S. 2988· RG JW 1929 S 260' 

RG JW 1932, S. 3358 ' ' ' . ' 
60

RGSt64, S.114 (115) 
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des Gerichts"'. Dabei bedeutete eine Beweisantizipation un ter Berufung a uf das 

Ergebnis des bzw. der bereits vernommenen Sachverstandigen keine Verletzung 

des Ermessensspielraumes. Denn das Ermessen des Tatrichters fOhrte zu des­

sen Befugnis, den Antrag auf Hinzuziehung eines weiteren Sachverstandigen 

gestotzt auf das bereits durch den Erstgutachter gewonnene Verhandlungser­

gebnis und die darauf gegrOndete Überzeugung von der Wahrheit oder Unwahr­

heit der unter Beweis gestellten Behauptung abzulehnen
62

• Der Grundsatz, daB 

eine erst zu erweisende Tatsache nicht im voraus fOr widerlegt angesehen wer­

den dOrfe, beziehe sich nur auf tatslichliche Verhaltnisse, die dem Zeugenbeweis 

anheimfallen, nicht jedoch auf Urteile, die einem Sachverstandigengutachten 

entnommen werden sollen63
• Nach Ansicht der hochstrichterlichen Rechtspre­

chung weise demzufolge das Gericht mit seiner ablehnenden Entscheidung ge­

gen den weiteren Sachverstandigen auch keinen erheblichen Beweisantrag zu­

rück, denn aufgrund der Tatsache, daB schon Sachverstandige gehort worden 

seien, konne der neuerliche Antrag nicht mehr als erheblich angesehen wer­

den ... Etwas ande res galt nur dann, wenn die bereits vemommene Person of­

fenbar die erforderliche Sachkunde nicht besaB65
• lndem das Reichsgericht es 

gestattete, den Beweisantrag auf Hinzuziehung eines weiteren Sachverstandigen 

unter ROckgriff auf eine bereits gewonnene Überzeugung abzulehnen, setzte es 

sich beim Sachverstanqigenbeweis in Widerspruch zu seiner eigenen Rechts­

fortbildung, mit der es nach langem Ringen dem Verbo! der Beweisantizipation 

eine feste Stellung im RechtsgefOge zuerkannt hatte. Zu Beginn seiner Recht­

sprechung hiel! es das Reichsgericht fOr zulassig, das Ergebnis eines beantrag­

ten Erstgutachters einer vorweggenommenen BeweiswOrdigung zu unterziehen66 

und damit die Hinzuziehung eines Gutachters zu verhindem. Zur BegrOndung 

fOhrte es an, daB ein Gericht nicht verpflichtet sei, einem Verlangen auf Erhe­

bung eines anderen Beweises Ober dleselbe Tatsache stattzugeben, sobald es 

die Überzeugung von einer Tatsache schon durch die Erhebung anderer Bewei­

se gewonnen habe67
• Hierdurch werde ihm nichts weiter angesonnen, als sich 

81 RGSt 52, S. 61; RG GA 39, S. 232; RG JW 1927, S. 2043 Nr. 27; RG JW 1931, 

62 
S. 1492 Nr. 29; RG JW 1931, S. 216 Nr. 23; RG JW 1932, S. 3358 Nr. 28 
RGSt 47, S. 100 (107) 

63 RG GA 57, S. 212 
.. RG GA 57, S. 212 
65 

RG JW 1932, S. 3358 (3359) Nr. 28 
66 

RGSt 47, S. 100 (107); RG GA 57, S. 212 
67 RGSt 14, S. 276 (277) 

---------------------------~ 
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eine Überzeugung zu verschaffen, die es auf anderem Wege schon erlangt ha­

be••, so dall auch die Verteidigung nicht unzulllssig beschrankt werde. Diese 

Ansicht verkehrte sich spater in das genaue Gegenteil. Danach wurde es als 

unzulassige Beschrankung der Angeklagtenrechte gesehen, wenn die Erschütte­

rung des Beweisergebnisses nicht durch einen Gegenbeweis zulassig sei
69

. Dies 

fOhrte dazu. dall der Beweisantrag, einen ersten Sachverstandigen beizuziehen, 

nicht mehr mil der Begründung abgelehnt werden konnle, das Gegenteil der Be­

weistatsache sei allgemein aufgrund der bisherigen Beweisaufnahme bereils 

erwiesen. Demgegenüber bewirkte die dem Richter zustehende Freiheil, !lber die 

Hinzuziehung eines weiteren Sachverslandigen weiterhin nach pflichtgemallem 

Ermessen zu enlscheiden, dall ein Verstoll gegen das Verbo! der Beweisanlizi­

palion in dieser Situalion nicht vorlag. Bis heute wird durch den Gesetzeswortlaut 

des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO an dieser grundlegenden Einschatzung f!lr den wei­

leren Sachverstandigen festgehalten. 

e) Die weitere Gesetzesentwicklung 

Die voranschreitende Entwicklung der Rechtsprechung veranlallte den Gesetz­

geber trotz der inhaltlichen Mallgaben des Reichsgerichts nicht, die bestehende 

lückenhafte gesetzliche Regelung zum Sachverstl!ndigenbeweis zu erganzen 

oder zu modifizieren. Die Strafprozellordnung blieb in diesem speziellen Punkt 

sowie in ihrer Gesamtheit lange Zeit unverandert. Demgegen!lber ermangelte es 

nicht an grundsatzlichen Reformdiskussionen und Neuerungsvorschlllgen zum 

Beweisantragsrecht. Ein entsprechender Entwurf des Jahres 188570 blieb aller­

dings ebenso ohne greifbares Ergebnis wie ein Regierungsentwurf von 189571
, 

die beide unter dem Eindruck der Debatte !lber die Einf!lhrung der Berufung 

standen und eine freiere Stellung des Gerichts gegenüber Beweisantrllgen er­

strebten. Gleichwohl zeigten sich mehr und mehr praktische Problema mi! der 

Behandlung des Beweisantragsrechts. Die Brisanz der Problematik fOhrte segar 

: RGSt 14, S. 276 (277) 
RGSt 61 , S. 273; RG JW 1929, S. 260 Nr. 19; RG JW 1930, S. 2230 Nr. 20; RG JW 
1932, S. 2619 Nr. 17 

70 v. Hippel S. 65 
71 

Entwurf eines Gesetzes betreffend Anderungen und Erganzungen zum Gerlchtsverfas­
s.ungsgesetz und der Strafprozel!ordnung, Reichstagsverhandlungen, 9. Legislaturpe­
node, 4. Session 1895/97, AktenstOck 73 
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dazu, dar.. 1902 eigens eine Reformkommission ins Leben gerufen wurde, die 

1905 ihre Beschl0sse72 verOffentlichte. Der auf diesen Ergebnissen basierende 

Regierungsentwurf von 190973 wurde jedoch ebensowenig umgesetzt wie der 

des Jahres 1919". Obgleich somit die LOcken der gesetzlichen Vorschriften zum 

Beweisantragsrecht und die hiermit verbundene Problematik bereits frOhzeitig 

erkannt worden war, mangelte es an einer geschlossenen lnitiative und darauf 

aufbauenden Entscheidung zur Gesetzesanderung. 

Erst der Umbruch der Weimarer Zeit fOhrte auch zu Aktivitaten bei der Normset­

zung. Allerdings brachten weder die sog. "Emminger Reform"
75 

noch das Gesetz 

zur Anderung der Strafprozer..ordnung vom 22.12.192576 
oder das ihm nachfol­

gende vom 27.12.1926n eine Anderung beim Sachverstandigenbeweis. Nahezu 

fOnfzig Jahre nach lnkrafttreten der RStPO standen weiterhin ungeloste Proble­

ma grundlegender Art zur Diskussion. 

Erst der Entwurf einer Strafprozer..ordnung von 193076 
nahm sich dieser Thema­

tik wieder an. Aufgrund seiner inhaltlichen Differenzierung wird er auch als Hohe­

punkt der Reformgeschichte charakterisiert70
• Denn die vorgeschlagene Neufas­

sung des§ 244 SIPO so lite erstmals in Form einer abgeschlossenen Aufzahlung 

die GrOnde enthalten, aus denen ein Beweisantrag abgelehnt werden konnte. 

DarOber hinaus war beabsichtigt, die Pfticht zur Verwendung prasenter Zeugen 

und Sachverstandiger auch auf die Personen zu erstrecken, die blor.. benannt 

und nicht tormlich geladen waren. Dieser Vorstor.. blieb jedoch erfolglos. Die fol­

gende Gesetzesanderung in Gestalt der MaBnahmenVO 193280 setzte vielmehr 

gegenlaufige Tendenzen um und brachte dem Angeklagten eine weitere Ein­

schrankung seiner Rechte: In den Verfahren vor dem Amtsgericht und dem 

Landgericht in der Berufungsinstanz wurde der Umfang der Beweisaufnahme in 

das freie Ermessen des Gerichts gestellt. Damit blieb es nur in Fallen schwerster 

Kriminalitat bei einer gebundenen Beweisaufnahme, die Beweisantrage des 

72 Protokolle der Kommlsslon fOr die Reform des Strafprozesses (1903-05) 
73 Reichstagsverhandlungen, 12. Legis1aturperiode, 11. Session 1909/10, Aktens!Ock Nr. 7 
74 Materialien zur Strafrechtsreform 14. Band 
75 Verordnungvom4.1.1924, RGBI.1, 15 
76 RGBI. 1, 475 
n RGBI. 1, 529; der Ab1ehnungsgrund der ProzeBverschleppung fand allerdings erstmals 

76 
Elngang In den Gesetzeswortlaut, hierzu ROmbke S. 31 
Materialien zur Strafrechtsreform 7. Band 

79 
RleB In: BJM-FS S. 428 

60 
Slehe Kapitel1 Art. 3, § 1, derVerordnung vom 14.6.1932, RGBI.1, 285 
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Angeklagten nicht unter Hinweis auf ein dem Gericht zustehendes Ermessen 

Obergehen konnte. 

Obgleich hierdurch die Stel\ung des Angek\agten vor dem Amtsgericht und vor 

dem Landgericht in der Berufungsinstanz schon geschwacht war, erfuhren des­

sen Rechte eine weitere Einschrankung durch das Strafverfahrensanderungsge­

setz 1935". Dieses beseitigte die Sonderstellung der prasenten Beweismittel 

ersatzlos. Damit war das Gericht nicht mehr verpf\ichtet, die vom Angek\agten 

gestellten Zeugen und Sachverstandigen zu vemehmen. DarOber hinaus lehnte 

sich das Anderungsgesetz von 1935 der Fassung des Entwurfs von 1930 an und 

brachte erstmals eine gesetzlich vorgegebene Aufzah\ung derjenigen Grande, 

aus denen ein Beweisantrag abge\ehnt werden konnte. Diese trafen jedoch keine 

Rege\ung fOr einen Beweisantrag des Angeklagten, einen oder einen weiteren 

Sachverstandigen hinzuzuziehen, so daB die Zuziehung eines Sachverstandigen 

auch weiter im freien Ermessen des Gerichts stand. \m Obrigen galt der Katalog 

der gesetzlich festge\egten AblehnungsgrOnde nur fOr nicht berufungsfahige 

Verfahren. Selbst diese eingegrenzte Rechtstellung wurde schlieBiich durch die 

MatlnahmenVO van 193982 vollstandig beseitigt, weil nach dereri 

§ 24 der Umfang der Beweisaufnahme generell in das freie Ermessen des Ge­

richts gestellt wurde. Hierdurch hatte man sich den anfangllchen Vorstellungen 

des Bundesrates aus dem Jahre 187 4 van einer ganzlich ungebundenen Be­

weisaufnahme wieder angenahert. 

Trotz dieser ROckschlage wurde das Reichsgericht nicht mOde zu betonen, daB 

die durch § 244 Abs. 2 n. F. SIPO festgeschriebene Amtsaufklarungspflicht im­

mer und Oberall den Umfang, die Tragweite und die Handhabung der Ermes­

sensfreiheit durch die Gerichte bestimme83
• Hierdurch sollte einem unkontrollier­

ten Ermessensgebrauch der Gerichte Einhalt geboten und die Abkehr von der 

bisherigen reichsgerichtlichen Rechtsprechung und ihren Grundsatzen vermie~ 
den werden. 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bis 1949 wurde die Gesetzgebung 

nicht mehr durch ein zentrales Organ, sondern von den Siegermachten ausge­

Obt. Hierdurch entstand auf dem Gebiet der westlichen Besatzungszonen eine 

11 
Gesetz vom 28.6 1935 RGBI . · . 

12 
StPO. · ' · 1• 844, d1eses brachte e1ne Neufassung der § 244, § 249 

83 Vereinfachungsnovelle vom 1.9.1939 RGBJ 1 1658 RGSt 71, S. 336 (338) ' · ' 
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Rechtszersplitterung. Dieser Entwicklung wirkte das Vereinheitlichungsgesetz 

vom 12.9.1950"' entgegen, welches erstmals in§ 244 Abs. 4 S. 2 SIPO geson­

dert die Falle regelte, in denen ein Beweisantrag auf Hinzuziehung eines weite­

ren Gutachters abgelehnt werden konnte. Deren Untersuchung ist Gegenstand 

der Arbeit. 

"'Gesetz vom 12.9.1950, BGBI, 455 



18 

Kapitel1 

Der Sachverstandige im StrafprozeB 

Ver einer Diskussien der Merkmale des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO mur.. jedech auf 

den Sachverstandigen im Strafprezer.. eingegangen werden. Dies umfar..t sewehl 

eine Klarung des Begñffs des "Sachverstandigen" als auch seine vem Gesetz 

vergesehende Stellung im Strafverfahren. Denn eine inhaltliche Auseinanderset­

zung mit dem Tatbestand des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO ist nur dann umfassend 

móglich, wenn die Stellung des Sachverstandigen im Strafprezer.. und insbesen­

dere seine Beziehung zum Geñcht bekannt ist. Denn die Besenderheiten der 

Ablehnungsgründe des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO liegen gerade in den charakteñ­

stischen Eigenschaften des geñchtlichen Sachverstandigen begründet. Dies gil! 

insbesendere fOr die Mtiglichkeit, den Beweisantrag des Angeklagten, es moge 

ein weiterer Sachverstandiger hinzugezegen werden, mit der Begründung abzu­

lehnen, das Gericht sei durch das Erstgtuachten bereits vem Gegenteil der durch 

den weiteren Sachverstandigen unter Beweis gestellten Tatsache überzeugt. 

Desweiteren sind AusfOhrungen zu § 73 SIPO, der Bestimmungen Ober die 

Auswahl des Sachverstandigen trifft, sewie zu den Einflur..mtiglichkeiten des An­

geklagten unentbehrlich, weil der Vergang der Überzeugungsbildung wesentlich 

van der Persan des Gutachters und der van ihm vertretenen Schule abhangen 

kann. Erforderlich sind auch AusfOhrungen zu§ 78 SIPO, der die Beziehung zwi­

schen dem Sachverstandigen und dem Gericht festlegt. Dieses Verh!Utnis wird 

durch den Auftrag des Gerichts an den Sachverstandigen aufgenemmen, des­

sen Ausgestaltung in Form der Beweisfrage das Gutachten und damit gleichfalls 

die Überzeugungsbildung des Gerichts beeinflussen kann. Desweiteren ist die 

Stellung des Sachverstandigen für einen Beweisantrag des Angeklagten gem. § 

245 Abs. 2 SIPO 
1 

und dem damit verbundenen Verwurf eines Parteigutachtens 

ven lnteresse. 

Versucht man, vor diesem Hintergrund die Stellung des Sachverstandigen im 

Strafprezer.. anhand der gesetzlichen Verschriften zu definieren und zu umrei­

Ben, sieht man sich enttauscht. Die SIPO sagt Ober den Sachverstllndigen tretz 

1 Kapitel 2 111. 
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seiner oft grol:\en Bedeulung fOr den Verfahrensausgang relaliv wenig
2

• Zwar 

verweisen die Vorschriften der §§ 73 ff. SIPO auf die gesetzlichen Regelungen 

zum zeugenbeweis, doch darf hieraus nicht entnommen werden, dal:\ alles We­

sentliche im Bereich der Beslimmungen Ober den Zeugenbeweis liegt und die 

formellen Vorschriften Ober den Sachverstandigen nur zusatzliche Punkte brin­

gen. In Wirklichkeit sind die Regelungen Ober den Zeugenbeweis nur mil einigen 

Einzelbeslimmungen anwendbar" und ·erganzen die §§ 73 ff. SIPO, bei denen es 

sich um die wesentlichen gesetzlichen Vorschriften Ober den Sachverstandigen­

beweis handelt4• Es besteht e in Regelungsdefizit, das unweigerlich zur Folge 

ha!, dal:\ sich in der Praxis Problembereiche herauskristallisieren, zu deren Lo­

sung das Gesetz allein nicht beitragen kann. 

Diese Unsicherheiten beginnen bereits bei der Klarung der Begrifflichkeit. So 

exisliert keine allgemeinverbindliche Definilion darOber, wer Sachverstandiger ist 

bzw. sein kann und welche Besonderheilen ihn auszeichnen. Wo das Gesetz 

den Begriff verwendel, wird sein Bedeulungsgehall vielmehr vorausgesetzt5• lm 

Hinblick auf die einem Sachverstandigen angetragene Aufgabe und deren Be­

deutung fOr das gesamte Verfahren besteht aber ein BedOrfnis fOr eine klare 

Begriffsdefinition. Eine Verslandigung Ober den Wortinhalt isl desweiteren auch 

tor die vorliegende Arbeit ven Bedeutung, denn die Vernehmung eines weiteren 

Sachverstandigen kann u.a. mil der BegrOndung abgelehnt werden, das Gerichl 

habe bereils durch den ersten Sachverstandigen ausreichend Sachkunde erwor­

ben, um die relevante Beweisfrage mil eigenen Mitteln beantworten zu konnen6 

(§ 244 Abs. 4 S. 1 i.V. m. S. 2 SIPO). Dies gil! jedoch nur dann, wenn die schon 

vernommene Person tatsachlich als Sachverstandiger angesehen werden kann 

und desweiteren als ein gerichtlicher SachversU!ndiger und nichl als ein anderes 

Beweismittel. lm weiteren Vertauf wird gezeigt werden, dal:\ diese Abgrenzung 

und insbesondere die Unlerscheidung eines Sachverslandigen vom Zeugen 

Probleme bereiten kann. 

DarOber hinaus wird vielfach der Angeklagle in einem Beweisanlrag, mil dem er 

die Hinzuziehung eines weiteren Sachverslandigen begehrt, eine Person benen-

2 
AK-Schreiber ver§ 72 RN 1 

3 Bremer RN 154 
' UR-Dahs § 72 RN 1; in den RN 3-23 werden die anwendbaren Vorschriflen erortert, 

ebenso be! KMR § 72 RN 2-3. 
5 Bayerleln § 1 RN 7 
' Siehe hlerzu Kapltel 2 11. 3 a) 
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nen7
, die nach seiner Ansicht ebenfalls Sachverstandiger im Sinne des Gesetzes 

ist. Sollte dies aber nicht der Fall sein, scheidet eine Ablehnung des Anlrags auf 

Grundlage des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO aus, und es komml ausschliel:llich § 244 

Abs. 3 SIPO zur Anwendung. Zwischen den beiden Tatbestanden beslehen aber 

wesentliche Unterschiede, so da~ die Erfolgsaussichlen eines Beweisanlrags 

des Angeklagten ma~geblich davon abhi!ngen, ob dieser nach 

§ 244 Abs. 3 oder Abs. 4 SIPO beurteill wird. 

l. "Der Sachverstandige" - Begriffsklarung 

Sachverstandige sind gemeinhin Experten. Hierbei handell es sich um Personen, 

die auf einem bestimmten Gebiet Ober besondere und umfassende Kennlnisse 

verfOgen und deshalb zur Beantwortung von Fachfragen, welche diesen Bereich 

betreffen, berufen erscheinen'. Oftmals ist das Sachgebiet eng definiert und Teil 

eines Berufes'. Dabei muB die vermittelte Sachkunde nicht unbedingt wissen­

schaftlicher Art sein, so daB gleichfalls Handwerker oder Kaufieute als Sachver­

standige in Betracht kommen 10
• Auch Rechtsfragen kl:innen Gegenstand eines 

Gutachtens sein11
• Erforderlich istjeweils eine au~ergewohnliche Sachkunde, die 

den Sachverstandigen in hohem Malle als geeignet erscheinen la~t. Fachfragen 

aus einem einzelnen Gebiet zu beantworten12
• Kennzeichen hierfOr ist ein her­

ausragendes, umfassendes Fachwissen, das nicht nur im Rahmen einer fach­

spezifischen Ausbildung gewonnen, sondem zusatzlich durch ausreichende 

praktische Erfahrung fundiert wurde 13 und den neuesten Stand der wissenschaft­

lichen Forschung widerspiegelt". 

7 
Obwohl hie~u keine Yerpflichtung besteht (siehe Kapitel 2 11. 1 b}), ist diese Yorge-
henswelse Slnnv~ll, um dem Gericht vorab einen Yorschlag zu unterbreiten· zu den Bin-

o dungswtrkungen m d1esem Fall Kapitel2 11. 2 b) ' 
1 

Bremer S. 21; Sanner S. 50 

10Bayerlein § 1 RN 7 nach BYerwGE GewArch 1973, 263 
KJemknechUMeyer-Gol:lner Vor § 72 RN 1 

:: Diese Frage ist streitig, e in en Überblick gibt UR-Dahs vor § 72 RN 2 
13 Bayerle!n § 2 RN 17; Oehler ZRP 1999, S. 286 . 
, Bayerlem § 2 RN 18, 19 

1 
Schmitt S. 461 
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11. Der gerichtliche Sachverst¡jndige als Beweismittel 

1. Allgemeines 

Die Bezeichnung einer Person als "Sachverstandiger" ist von ihrer Benennung 

als "gerichtlicher Sachverstandiger'' zu unterscheiden. Zwar weisen belde Be­

grille Obereinstimmende lnhalte aul, doch sind auch markante Unterschiede 

lestzustellen. Wahrend der Sachverstandige eine Person mit den soeben unter 1. 

beschriebenen Qualifikation sein kann, bezeichnet man als gerichtlichen Sach­

verstandigen denjenigen Sachverstandigen, der im Einzellall zur Entscheidung 

eines gerichtlichen Verfahrens herangezogen wird
15

• Ziel seiner Tatigkeit im 

stralprozeB ist es, dem Richter aulgrund dessen vorherigen Auftrags den Tatsa­

chenstoff zu unterbreiten, der nur aul Grund besonders sachkundiger Beobach­

tungen gewonnen werden kann, und dasjenige ROstzeug zu vermitteln, das die 

sachgemaBe Auswertung der vorgelundenen Tatsachen ermoglicht'6• Er ist wie 

der Zeuge ein personliches Beweismittel, weil er durch seine Aussage in Funkti­

on tritt11 und demzulolge nicht Parte! des Prozesses oder sonstiger Beteiligter, 

sondern Mittel fOr den Beweis 18 ,der aulgrund eines gerichtlichen Auftrags tatig 

wird. Er soll seine Rolle neutral und objektiv, d. h. unbeeinfluBt von eigenen und 

lremden lnteressen wahmehmen. 

Dem Erfordernis gutachterlicher Neutralitat kommt umso groBere Bedeutung zu, 

als die AusfOhrungen des gerichtlichen Sachverstandigen an das Gericht adres­

siert sind, das gleichlalls zur Einhaltung von Unvoreingenommenheit verpflichtet 

ist und un ter Wahrung dieser Voraussetzung seine Entscheidung trifft 19
• Diese 

Aulgabe kann es am vollkommensten erfOIIen, wenn auch das gelieferte Be­

weismaterial der gerichtlichen Sichtwelse entspricht und vor seiner Verwendung 

nicht van subjektiven EinflOssen berelnigt werden muB. Das Gebot der Unpartei­

lichkeit unterwirft den Sachverstandigen zugleich dem prozessualen Gleichbe-

15 Den Gegensatz bllden Sachverstandlge, die zwar hlerzu emannt sind, jedoch nicht als 
Bewelsmittel und Helfer des Richter wirken, siehe z. B. § 64, § 184 WG. 

18 Schorn GA 1965, S. 300 
17 Dippel S.15; KlelnknechUMeyer-GoBnerVor § 72 RN 1; anders z. B. Giaser S. 649/ 

S. 650: persOnliche Vermiltlung eines sachlichen Beweismittels. 

:: ~~";~~~~~~~ v~r ~ei::~. 169 
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handlungsgeboe0, was sich auch in seiner Ausdrucksweise widerspiegeln mu!121
• 

So hat er Bekundungen der Sympathie oder Antipathie durch Gestik und Mimik22 

ebenso zu vermeiden wie unsachliche Aul1erungen. Sachverstandiger kann des­

halb nur de~enige sein, der innerlich und aul1erlich unabhangig ise
3

• Der Sach­

verstandige folgt nicht subjektiven BeweggrOnden, sondem richtet sein Handeln 

allein an sachlichen Mal1staben aus2
' . Seine neutrale Stellung erfordert neben 

der rein fachlichen Kompetenz auch ein gewisses Mal1 an charakterlicher Starke. 

Denn um dem Kriterium der Unparteilichkeit gerecht zu werden, mul1 das Gut­

achten angeben, wo Schlul1folgerungen den Bereich der gesicherten Erfahrung 

verlassen und in die Theorie Obergehen25
• Zweifel dOrfen nicht unterdrückt und 

MiBerfolge mossen zugegeben werden26
• Doch erfordert gerade letzteres Auf­

richtigkeit, da die Grenzen der eigenen methodischen Moglichkeiten erkannt und 

offengelegt werden mOssen. 

Die hier verwendete Bezeichnung des gerichtlichen Sachverstandigen vermag zu 

dem Gedanken verleiten, daB der Sachverstandige im StrafprozeB nur wahrend 

des gerichtlichen Verfahrens und damit insbesondere in der Hauptverhandlung 

seine Bedeutung erlangt. Dies ist jedoch nicht der Fall. Der Einsatz eines Sach­

verstandigen ist vielmehr in den unterschiedlichen Verfahrensstadien denkbar. 

So kann bereits im Ermittlungsverfahren eine sachverstandige Begutachtung 

erforderlich sein, um den Sachverhalt aufzuklaren. Ebenso ist es maglich, dal1 

das Gericht vor Erlaf.l des Eroffnungsbeschlusses die Aufklarung einzelner Ge­

sichtspunkte durch einen Fachmann wonscht. Am haufigsten in Erscheinung tritt 

der SachversUindige jedoch in der Hauptverhandlung. Denn hier hat das Gericht 

die Aufgabe, alle tatsachlichen und rechtlichen Aspekte des Falles, die fOr das 

Urteil von Bedeutung sein konnen, zu untersuchen. Hierzu zahlen auch Unklar­

heiten, die moglicherweise in den vorherigen Verfahrensstadien nicht ausrei­

chend beachtet wurden oder sich erst im Verlauf der Hauptverhandlung heraus-

20 So hat er z. B. sowohl der Verteidigung als auch der Staatsanwaltschaft die Anwesen­
heit bei einer im Rahmen der Begutachtung vorgenommenen Besichtigung zu ermllgli­
~- . 21 MOI!er RN 535 a 

22 0VG Loneburg DRiZ 1974, S. 194; SannerS. 76 
23 1~ Zweifel g_ezogen wird dies bei Gutachten im Auftrag der Staatsanwaltschaft; vgl. 

hterzu Jessmtzer RN 176; Schreiber in: Wassermann-FS S. 1012· Frenken DAR 1956 
S. 291/S. 292 ' ' 

" Bayerlein § 2 RN 25 
25 Bremer S. 22 
26 Ulsenheimer S. 5 
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gebildet haben. Somit kann es geboten sein, einen Sachverstilndigen hinzuzu­

ziehen, obwohl die Staatsanwaltschaft oder das Gericht im Zwischenverfahren 

hierauf noch verzichtet hatten. 

2. Die Aufgabenbereiche des gerichtlichen Sachverstandigen 

Eine Beschattigung mi! dem Sachverstandigen im Strafprozel:\ erfordert es, sich 

mi! dessen ml:iglichen Aufgabengebieten vertraut zu machen. Das hierdurch er­

langte Hintergrundwissen venmittelt das notige Verstilndnis tor die im Rahmen 

des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO entstehenden Schwierigkeiten des Gerichts, das 

Gutachten des Sachverstandigen nachzuvollziehen und zu wOrdigen. 

Die Praxis ha! gezeigt, dal:\ es immer mehr und immer differenziertere Beweis­

themen gibt, die einer sachverstilndigen Untersuchung zuganglich gemacht wer­

den. Die Vielfalt der Einsatzgebiete nimmt stetig zu. Obgleich es sich um die 

unterschiedlichsten Fachbereiche und Tiltigkeiten handelt, die oftmals keinerlei 

Beziehung zueinander haben, sind die den jeweiligen Sachverstandigen erteilten 

Auftrage ihrem lnhalt nach vergleichbar. Denn jede einem Gutachter gestellte 

gerichtliche Beweisfrage lal:\t sich einer der nachfolgenden vier Kategorien zu­

ordnen: Der Sachverstandige kann damit beauftragt werden, eine blol:\e Ver­

richtung vorzunehmen27
• Hierzu gehl:irt die Vomahme korperlicher Eingriffe, wie 

die Entnahme einer Blutprobe oder die Anfertigung eines Rontgenbildes. 

Daneben ist es denkbar, dal:\ der Sachverstiindige lediglich Tatsachen fest­

stellt" , die jedoch so gelagert sind, dal:\ sie erst aufgrund der Sachkunde des 

Gutachters ermittelt und dem Gericht mitgeteilt werden kl:innen. Dies ist z.B. der 

Fall bei arztlichen Feststellungen Ober Verletzungen des Opfers, die mittels einer 

Rontgenaufnahme gewonnen werden oder einer Bestimmung der Blutalkohol­

konzentration. Der Sachverstandige kann aber auch abstraktes Erfahrungswis­

sen venmitteln, ohne eigene Schlul:\folgerungen zu ziehen" . Denn allein die 

Venmittlung genereller und allgemein gehaltener Erkenntnisse eines Wissensge­

bietes kann dem Gericht unter Umstiinden genogen, um im konkreten Fall zu der 

gewonschten rechtserheblichen Bewertung des Tatsachenmaterials zu gelan-

27 KleinknechVMeyer-Gollner Vor § 72 RN 4; UR-Dahs vor § 72 RN 4; AJN/M S. 210 
" Bayerlein § 11 RN 11: UR-Dahs vor § 72 RN 5 
" Bremer RN 151 ; KMR Vorb § 72 RN 16; Jessnitzer RN 5; Henkel S. 217 
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gen. Hierfür bildet die Erláuterung ven Fachausdrücken oder der Wirkungsweise 

ven Medikamenten ein Beispiel. Zahlenmaf!.ig am háufigsten wird der Sachver­

sUindige jedoch damit beauftragt, Erfahrungswissen anzuwenden
30

• Hierbei wer­

den zunachst bestimmte Tatsachen vom Sachverstándigen festgestellt und dar­

an anschlieQ.end aufgrund der Erfahrungssatze eines Wissensgebietes beurteilt. 

Dies praktiziert der technische SachversUindige, der einen Unfallwagen unter­

sucht und beurteilen soll, ob der vorgefundene Zustand unfallbedingt ist. Auch 

die Tatigkeit des psychologischen Sachverstandigen, der sich Ober die Glaub­

würdigkeit eines Beteiligten aur1em soll und die hierfür erforderlichen Talsachen 

ermittelt, fallt in diese Kalegorie. 

3. Die Abgrenzung des Sachverslandigen ven anderen Beweismitteln, 

insbesondere dem sachverstandigen Zeugen 

Der gerichtliche Sachverstandige ist nur ein denkbares Beweismittel im Straf­

verfahren. Anhand der oben31 aufgezahlten Charakteristika und besonderen Ei­

genschaften umt er sich ven den anderen Beweismitteln des Strafverfahrens 

meist klar trennen. Prob/eme bereitet jedoch vielfach die Abgrenzung ven einem 

sachverslandigen Zeugen32
, da dieser ebenso wie der Sachverstandige Fach­

wissen in seine Aussage einflieBen laBt. Denn der sachverstandige Zeuge 

zeichnet sich gerade dadurch aus, daB er dem Gericht Beobachtungen und so­

mil Talsachen mitteilt, die er nur mittels besonderer Sachkunde wahrgenommen 

haben kann33
• In diesem Fa// stimmt d'!s Beweisthema des sachverstandigen 

Zeugen mil dem des SachversU!ndigen Oberein. 

Die praktische Bedeutung der Abgrenzung dieser beiden Beweismittel voneinan­

der ergibt sich fOr einen Beweisantrag des Angeklagten gem. § 244 Abs. 4 

S. 2 SIPO bereits aus den oben"' dargestellten Überlegungen. DarOber hinaus 

ist die Unterscheidung zwischen dem sachverstandigen Zeugen und dem Sach­

verstandigen aber auch für den Richter ven Belang, da sich an der Beantwortung 

dieser Frage beispielsweise orientiert, ob einem Ablehnungsantrag wegen der 

:, KleinknechVMeyer-Gotlner Ver§ 72 RN 7; Jessnitzer RN a· Bremer RN 152 
S1ehe Kapite/1 1/ 1. ' 

"Dieser Begriff wird kritisiert, siehe hierzu Heus/er AcP Bd. 62, S. 247, im weiteren Text 
33 Jedoch be1behalten, da auch das Gesetz (§ 85 SIPO·§ 414 ZPO) hieran festhalt 

Roxm § 26 RN 3 ' · 
,.. Kapitel 1 vor l. 
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Besorgnis der Befangenheit (§ 74 SIPO), der nur bei dem Beweismittel des 

Sachverstandigen mliglich ist, grundsiltzlich Erfolg beschieden sein kann35
, ob 

im Falle des Nichterscheinens zur Hauptverhandlung Zwang ausgeObt werden 

kann' 8 oder ob der Vernommene fOr die aufgewendete Zeit nach den Vergo­

tungssatzen fOr Sachverstilndige
37 

entschadigt wird
38

• 

Als Kriterium fOr eine ausreichende Abgrenzung kann die Benennung nicht aus­

reichend sein. Denn ob jemand Zeuge oder Sachverstandiger ist, bestimmt s ich 

nicht allein danach, wie er von einem der Verfahrensbeteiligten bezeichnet 

wird'". Diesem Merkmal kommt aufgrund seiner subjektiven Prilgung nur unter­

geordnete Bedeutung zu. Doch die Frage, welche Kriterien demgegenOber ent­

scheidend und eindeutig genug sind, um die belden genannten Beweismittel 

voneinander abzugrenzen, ist streitig und nimmt im Schrifttum einen breiten 

Raum ein'0 • So unterschiedlich die hierbei vertretenen Ansichten auch sind, be­

steht doch Einigkeit darOber, daB das Kriterium der Sachkunde allein nicht aus­

reichend ist, um den Sachverst1indigen als solchen zu kennzeichnen". 

Teilweise wird deshalb darauf abgestellt, welchen lnhalt die jeweilige Bekundung 

der Bewelsperson aufweise'2• So sei es fOr den Zeugen charakteristisch, Unter­

satze fOr die Beweisaufnahme zu liefem, wohingegen der Sachverst1indige mi! 

seiner Aussage Obers1itze liefere". Dieses Unterscheidungsmerkmal besticht 

durch seine Klarheit und einfache Handhabung, doch ist es gleichzeitig in be­

stimmten Sachverhaltskonstellationen nicht dazu geeignet, die grundlegende 

Problematik aufzuhellen. Beispielsweise fOhrt diese Forme! bei Fallgestaltungen, 

in denen auch der Sachverstandige nur Tatsachen vortragt, deren Wahmeh-

35 Somit ist der Aussage Dippeis (S. 14) zuzustimmen, daB das praktische Gewicht lar 
e in e Abgenzung sehr wohl besteht 

35 FOr den Zeugen ist dies nach § 51 Abs. 1 SIPO mOglich. 
37 Siehe § 3, § 8 ZSEG 
38 Als Beispielsfall, auf den wahrend der foigenden Dariegungen zurOckgegriffen werden 

kann, dient foigender Sachverhalt: Jemand wird Opfer eines Verkehrsunfalles. Ein an 
dem Tathergang unbetelligter Mediziner leiste! erste Hilfe. Das Opfer verstirbt. im 
Rahmen der Hauptverhandiung sagt der Arzt aus und machi diesem Zusammenhang 
medizinische Angaben und zieht hieraus gleichzeitig Foigerungen fOr den Unfallher­
gang. Der Angekiagte bestreitet diese und beantragt die Hinzuziehung eines medizini­
schen Sachverstandigen. 1st dieser angesichts der bereits vemommenen Person erster 
oder weiterer Gutachter? 

39 HOttemann S. 72 
'
0 BGH GA 1956, S. 294; Lent ZZP Bd. 60, S. 10; Schmidthauser ZZP Bd. 72, S. 365; 

A/NIM S. 218; Eb. Schmldt LK 11 Vorb. 10 ff. z. 7. Abschnitt; Vyhnáiek S. 49 ff . 
., Geerds Archkrlm Bd. 137, S. 67; HOttemann S. 71; SchiOchter RN 480; A/NIM S. 214; 

Vyhnáiek S. 12 
" AK-Schreiber vor § 72 RN 30 
" Giaser S. 676; Lent ZZP Bd. 60, S. 60; BGH MOR 1978, S. 627 bei Hoitz 
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mung ihm durch seine Sachkunde ermllglicht wurden und sich einer weiterge­

henden SchluBfolgerung enthalt, zu keinem greifbaren Ergebnis. Denn diese 

Fakten mOssten wie beim sachverstMdigen Zeugen als Unters!ltze behandelt 

werden. Da auch die literatur den Makel dieser Abgrenzungsmethode erkannt 

hat, werden andere Kriterien herangezogen, die eine Differenzierung der beiden 

Beweismittel ermóglichen sollen. Demzufolge berichte der Zeuge Ober Tatsa­

chen, wohingegen der Sachverstandige SchJOsse ziehe oder diese ermogliche". 

Auch dieses klare Abgrenzungskriterium stom jedoch angesichts der denkbaren 

Aufgabengebiete
45 

eines Sachverst!lndigen auf Schwierigkeiten und fOhrt zu 

Überschneidungen mil der Aussage des sachverstandigen Zeugen. Denn das 

Erstellen von Schlul1folgerungen gehórt keineswegs immer zu den Aufgaben 

eines Sachverstandigen, sondem stellt nur eine mógliche Variante seiner Tatig­

keit dar. Dies zeigt sich, wenn der Sachverstiindige einen medizinischen Bericht 

über die vorgefundenen Verfetzungen abliefert und sich damit auf die Mitteilung 

von Tatsachen beschriinkt. Aufgrund dieser Unzuliinglichkeiten orientiert sich ein 

Teil des Schrifttums nicht mehr an dem materiellen Gehalt der jeweiligen Aussa­

ge, sondern verstarkt an auBeren Anhaltspunkten. So kónne der Zeitpunkt der 

Beauftragung ausreichend AufschluB Ober die Art des Beweismittels geben. Ver­

einfacht gesprochen berichte der Zeuge Ober vergangene und der Sachverstan­

dige Ober gegenwartige Tatsachen••. Bei naherer Betrachtung handelt es sich 

auch hierbei nicht um ein sicheres, allgemeingültiges Kriterium. So weist bereits 

Geerds47 zutreffend darauf hin, daB dieses zeitliche Moment keinen sicheren 

ROckhalt bietet. Denn Tatsachen kónnen, wenn sie beispielsweise im Ermitt­

lungsverfahren von einem Sachverstiindigen begutachtet werden, noch gegen­

wartig sein, wahrend sie in der Hauptverhandlung, die móglicherweise mehrere 

Monate spater stattfindet, vergangen sind. Beispiel hierfür kann das Ausheilen 

von Verletzungen sein. Dennoch andert der Gutachter allein aufgrund des Zeit­

ablaufes seine Qualitat als Sachverstandiger nicht. Es handelt sich vielmehr um 

einen vom Zufall abhangigen Umstand. Andere Stimmen in der literatur versu­

chen daher, sich der Problematik dadurch zu nahern, daB sie die jeweilige Be­

ziehung des Beweismittels zum historischen Sachverhalt untersuchen. Hierbei 

:: Peters S. 265; Schwarz/Kieinknecht vor § 72 RN 3 
.. Kapitel1 11. 2. 

47 Maller RN 510; Heusler AcP Bd. 62, S. 245 
ArchKrim 1966, S. 66 

--- ----- - - ---- - ----- - ----- - ---
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ergebe sich, dar.. der Zeuge durch die Einzigartigkeit seiner Wahrnehmungen 

charakterisiert werde und als Person feststehe und demzufolge nicht durch an­

dere ersetzt werden konne. Hingegen sei der Sachverstandige fungibel und je­

derzeit ersetzbar'8• Denn dieser stamme aus einem Kreis anderer Sachverstan­

diger, deren Beauftragung gleichfalls denkbar gewesen ware, und konne somit 

beliebig durch andere Personen mil entsprechender Sachkunde ausgetauscht 

werden. Jedoch sind auch fOr diesen Losungsansatz Gegenbeispiele vorstellbar, 

die das Ergebnis der vorgestellten Ansicht nicht bestatigen konnen. So ist das 

genannte Abgrenzungskriterium hinfallig, wenn nicht nur ein Zeuge den Gesche­

hensablauf beobachtet hat, sondern eine Vielzahl ven Personen zu gleicher Zeit 

Beobachtungen gemacht hat und dem Gericht als Beweismittel zur VerfOgung 

stehen, so dar.. das Gericht nicht auf die Aussage eines einzelnen Zeugen an­

gewiesen ist, sondem unter anderen, weiteren Zeugen auswahlen kann. Den­

noch werden die Zeugen des Tathergangs nunmehr nicht zum Sachverstandi­

gen. Gleichzeitig ist hervorzuheben, dar.. auch der Sachverstandige seine Befun­

de individuell wahmimmt und dieser Prozer.. als einzigartig und nicht austausch­

bar beurteilt werden mur... Dies gil! insbesondere dann, wenn ein Sachverstandi­

ger Wahmehmungen gemacht hat, welche beispielsweise aufgrund der Zersto­

rung des Untersuchungsgegenstandes nicht wiederholt werden konnen. DarOber 

hinaus ist denkbar, dar.. sich der Kreis der moglichen Sachverstandigen auf eine 

geringe Anzahl beschrankt, da das Fachgebiet so besonders ist, dar.. Oberhaupt 

nur wenige Gutachter einsetzbar sind. Kommt ven dieser Auswahl zudem miigli­

cherweise nur ein einziger als Sachverstandiger in Betracht, kann von einer Er­

setzbarkeit des Gutachters nicht mehr gesprochen werden . 

Eine ande re Ansicht sieht anhand der Art und Weise, wie die Beweismittel in den 

Prozer.. einbezogen wurden, einen mar..geblichen Unterschied zwischen dem 

Sachverstandigen und dem sachverstandlgen Zeugen. So werde ein Sachver­

standiger immer im Auftrag des Gerichts tatig und treffe anlar..lich eines Verfah­

rens seine Feststellungen49
, wohingegen der Zeuge zufallig Wahmehmungen 

mache'" und nur aufgrund dieses zeitlichen Zusammenhangs ven dem Verfah-

"RGSt47, S. 101 (105); 57, S.156 (158); BGH MDR 1974, S. 382; Eisenberg RN 1511; 
, Glaser S. 674; Panhuysen S. 23 

4 
Elsenberg RN 1510; RG JW 1928, S. 2254 Nr. 54; RG JW 1928, S. 2721 Nr. 21; Mez­
ger AcP Bd. 117, S. 5 

50 MOJier RN 507 e 
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ren betroffen sei. Diese Auffassung lal:\t unberücksichtigl, daB die Auflragsertei­

lung durch das Gericht nicht immer ausdrücklich erfolgen muB, sondern auch 

konkludent im Rahmen einer Vernehmung des bis dato noch als sachverstandi­

gen Zeugen anzusehenden Beweismittels erteilt werden kann und somit nicht 

aul!er1ich erkennbar in Schriftform abgesetzt wird. Geerds
51 

weist darüberhinaus 

darauf hin, daB die Auftragserteilung kein taugliches Abgrenzungskriterium sei, 

weil man von der Folge der Beauftragung nicht unbedingt auf die Voraussetzun­

gen und damit die QualiUit des Beweismittels schliel:\en konne. Denn die eigent­

liche Problematik liege gerade in der Frage, ob eine Beweisperson zum Sach­

verstandigen bestellt werden müsse oder nich\52
• 

Schliel!lich wird die Funktion der beiden Beweismittel in den Vordergrund ge­

stellt. So habe der SachversUindige die Aufgabe, dem Richter als Gehilfe zur 

Seite zu stehen53
. Unberücksichtigt bleibt hierbei jedoch, dal:\ auch die Zeugen 

im weitesten Sinne mil ihrer Aussage dazu beitragen, den Sachverhalt und damit 

die Tatsachengrundlagen des Urteils zu ermitteln und sich somit gleichfalls als 

Gehi/fen des Richters bei der Erforschung der Wahrheit darstellen54
• FOr die Er­

mittlung der Wahrheit sind daher grundsatzlich alfe Beweismittel als Hilfsmittel 

anzusehen, so dall die vordergrOndige Betrachtung, welcher Effekt sich mil der 

Aussage des Sachverstandigen verbindet, die Problematik der Abgrenzung vom 

sachverstandigen Zeugen nicht entscheidend beeinflussen kann. 

Dies kann vielmehr nur Ober die lnhalte der Aussage des Sachverstandigen und 

deren Gewinnung geschehen. So zeichnet sich der Sachverstandige gegenOber 

dem sachverstandigen Zeugen dadurch aus, dall das Augenmerk des Richters 

und der anderen Prozellbeteiligten nicht nur daraur gerichtet sein darf, welche 

Beobachtungen der Gutachter gemacht hat und zu welchem Ergebnis er ge­

kommen ist, sondern vielmehr ist fOr diese Personen auch von lnteresse, aur 

welchem Weg und mittels welcher Untersuchungsschritte diese Erkenntnisse 

gewonnen wurden. Entscheidend ist also das Resulta! der Wahrnehmungen des 

Sachverstandigen und darOber hinaus auch der Wahrnehmungsprozell an sich. 

lm Gegensatz zum sachverstandigen Zeugen hat der gerichtliche Sachverstan-

:; ArchKrim Bd. 137, S. 69 
Dem hall UR-Dahs, § 85 RN 1 O, entgegen, dall das Problem nicht bel der Bestellung, 

53 sondem v1elmehr der Vemehmung der Beweisperson liege. 

54 
BGHSt 7, S. 238; 9, S. 292 (293); 11 , S. 212 
Peters JR 1969, S. 232; Schmidt JZ 1957, S. 229 
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dige hierOber Rechenschaft abzulegen, da der Vorgang der Erkenntnisgewin­

nung zu dem Kreis der van ihm einzuhaltenden Pflichten gehéirt und deren 

Nichtbeachtung im Gegensatz zum sachversti!ndigen Zeugen auch sanktioniert 

werden kann. Dies zeigt sich eindrucksvoll gerade auch an der Vorschrift des 

§ 244 Abs. 4 S. 2 SIPO. Denn der 2. Halbsatz dieser Vorschrift legt die einzelnen 

Tatbestandsmerkmale fes!, die im Falle ihrer EñOIIung zwingend zu der Erkennt­

nis fOhren mOssen, dall bereits der Wahrnehmungsprozel\ nicht frei van Fehlern 

war, so dall ein weiterer Gutachter zwecks Korrektur dieser Fehler hinzugezogen 

werden mull. Zwar fOhrt die Hinzuziehung des weiteren Sachverstandigen im 

Ergebnis auch zur Nichtverwertbarkeit des Aussageinhalts des ersten Sachver­

s!Mdigen, doch wird mil der Hinzuziehung eines weiteren Sachverstandigen 

nicht unmittelbar eine Fehlleistung in diesem Bereich sanktioniert, sondern nur 

mittelbar, weil vordringlich der Aussage des Sachverstandigen ihre Grundlage 

entzogen wird. Die Richtigkeit dieser Einschatzung wird insbesondere durch das 

Tatbestandsmerkmal der Oberlegenen Forschungsmittel belegt, denn diese 

kommen ausschliel\lich bei den Vorermittlungen des Sachverstandigen und da­

mi! dem Untersuchungsgang zum Einsatz. Verletzt der Sachverstandige die ihm 

auferlegte Pflicht, den Wahrnehmungsprozell ordnungsgemall durchzuführen, 

fOhrt dies in letzter Konsequenz dazu, dall falsche Tatsachen errnittelt werden 

und semi! berechtigterweise § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO in dieser Situation gleich­

falls die Beauflragung eines weiteren Gulachters als Gegenmal\nahme vorsieht. 

Diese prozessuale Mallnahme ist beim sachverstl!ndigen Zeugen jedoch nicht 

zull!ssig, da sich sein Pflichtenkreis vornehmlich auf einen wahrheitsgemal\en 

Aussageinhalt erstreckt. 

111. Die Auswahl des Sachverstandigen - § 73 SIPO 

Ein Beweisantrag des Angeklagten gem. § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO ha! seinen 

Grund oftmals darin, dal\ dieser mil dem Ergebnis des Gutachtens nicht zufrie­

den ist und aus den verschiedensten GrOnden für unzutreffend hall. Einem ent­

sprechenden Vorwuñ kann nur dadurch die Grundlage entzogen werden, dall 

mi! der Begutachtung fOr den jeweils vorliegenden Fall der bestmogliche und 

geeignetste Sachverstandige bestellt wird. Die Auswahl des Gulachters ist somit 
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für alle Verfahrensbeteiligten von weitreichender Bedeutung. Die Entscheidung 

· n sachverstiindigen obliegt dabei allein dem Richter. Er hat 
für oder gegen eine 

aus dem Kreis der moglichen Experten denjenigen auszuwiihlen und mit der 

Gutachtenerstattung zu beauftragen, der sowohl in fachlicher als auch in person­

licher Hinsicht für diese Aufgabe geeignet erscheint. lnnerhalb dieses Auswahl-

. d obereinstimmend das Gros der praktischen Schwierigkeiten ge­prozesses Wlr 

sehen". 

1. MaBstiibe für die richterliche Auswahlentscheidung 

Grundlage tor die richterliche Auswahl bildet § 73 SIPO. Das Gesetz übertragt 

dabei dem Gericht nicht nur die Verantwortung dafOr, konkret eine Person zur 

Erfüllung des gerichtlichen Gutachtenauftrags zu bestimmen, sondern auch, die­

se aus dem richtigen und zutreffenden Fachbereich auszuwtlhlen. Hierbei ist der 

Richter auf sich allein gestellt, denn die Hinzuziehung eines sog. Auswahlsach­

verstandigen, welcher bereits Hilfestellung bei der Auswahl des Sachverstiincji­

gen bietet, ist unzulassig. Sollte sich im nachhinein das ausgewahlte Sachgebiet 

als falsch erweisen, ist emeut ein Sachverstiindiger, diesmal eines anderen 

Fachzweiges, mi! der Begutachtung zu beauftragen (§ 73 S!P0)56
• Schon an­

hand dieser wenigen Grundsiitze laBt sich erkennen, daB die sachgemaBe Aus­

wahl ein hohes VerantwortungsbewuBtsein und ein betriichtliches Mal> an Sach­

kunde und Erfahrung erfordert57
, denn anderenfalls ist die Entscheidung des 

Richters mi! einem Unsicherheitsfaktor behaftet, der den Ablauf des Verfahrens 

beeintrachtigen kann. U m dies zu vermeiden und der Gefahr einer Verzogerung 

des Verfahrens durch Fehlentscheidungen bei der Auswahl des Sachverstandi­

gen entgegenzuwirken, mOBte das Gericht insbesondere bei speziellen Wis­

sensbereichen die Auffacherung der Spezialgebiete kennen58
• Nur mi! diesem 

55 
Dippel S. 2; Detter NStZ 1998, S. 57/S. 58; Geerds ArchKrim Bd. 137, S. 162; Trondle 
JZ 1969, S. 374, weist darauf hin, dalles for das ProzeBgeschehen verhangnisvolle 

56 Folgen wie e in Fehl.urteil hab~, wenn der Jurist lnsoweit fehlgriffe. 
§ 83 SIPO betrifft hmgegen die Erstattung eines neuen Gutachtens, soweit das vorlie­
gende als ungenOgend angesehen wird. Dies ist immer dann der Fall wenn es de m 
Gericht die erforderliche Sachkunde nicht vermitteln kann Die Entscheidung hierOber 

57 
liegt im richterlichen Ermessen. · 
AK-5chreiber § 73 RN 1 

51 
Bayerlein § 12. RN 4; T~O~dle, JZ 1969, S. 376, meint, der Fachzwelg sei in aller Regel 
evident, nur die FachdiSZiphn kOnne mitunter zweifelhaft sein. 
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Hintergrundwissen is! die Auswahl sachgerecht vorzunehmen. In der Realitat 

zeigt sich jedoch, daB die Gerichte versucht sind, die Auswahl des Sachverstlln­

digen einer Sachverstl!ndigenorganisation oder Fachleuten zu Oberlassen und 

sich auf deren Urteil zu verlassen
59

• Schreiber•• meint sogar, daB vielfach den 

Überlegungen zur Auswahl des richtigen Sachgebietes wenig Beachtung und 

Aufmerksamkeit geschenkt werde und recht beliebig nach den zuflllligen Kennt­

nissen des Auftraggebers erfolge. 

Hat dieser das für die Beantwortung der Sachfrage zutreffende Fachgebiet aus­

gewahlt, ist nunmehr eine bestimmte Person aus dem Kreis der moglichen 

sachverstandigen zu bestimmen
61

• Hilfestellung hierbei bietet das in § 73 Abs. 2 

SIPO genannten Kriterium der offentlichen Bestellung, welches dem Richter ei­

nen Anhaltspunkt dafOr gibt, welche Sachverstllndigen allgemein Gewahr für 

zuverlassigkeit und TOchtigkeit liefem62
• Denn auch hierauf muB das Augenmerk 

des Auftraggebers bei der Bestellung gerichtet sein. Neben der fachlichen Eig­

nung ist zugleich die perséinliche Fahigkeit zur Wahrnehmung eines Gutachte­

nauftrages zu berOcksichtigen. Von lnteresse ist dabei, ob die vom Sachverstlln­

digen vertretenen Lehren und Methoden anerkannt sind, da anderenfalls fOr die 

Verteidigung AnlaB für einen begrOndeten Beweisantrag auf Hinzuziehung eines 

weiteren Sachverstllndigen besteht. Mi! dem Sachverstandigen ist auch zu kla­

ren, ob das Gutachten in angemessener Zeit erstellt werden kann. Um Behinde­

rungen im Verfahrensablauf zu vermeiden, sollte der Richter im Rahmen dieser 

ROcksprache so weit wie méiglich feststellen, ob zu befOrchten steht, daB von 

Seiten der Staatsanwaltschaft oder der Verteidigung ein Antrag auf Ablehnung 

des Sachverstandigen wegen der Besorgnis der Befangenheit gestellt werden 

wird (§ 74 SIPO). Der Richter ha! somit bereits im Vorfeld des Sachverstandi­

genbeweises eine umfangreiche Aufgabe zu erfOIIen. 

" Bayerlein § 12 RN 4 
60 

AK-Schreiber § 73 RN 2 
" Zu beachten 1st die Einschrankung des § 87 Abs. 2 S. 3 SIPO, wonach eine Leichen­

Offnung nicht ven dem behandelnden Arzt des Verstorbenen durchzufohren ist. 
62 

UR-Dahs § 73 RN 17; MOiier RN 177 
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2. zustandigkeit 

lm Rahmen der bisherigen Darstellung wurde angenommen, da!> der Richter den 

Sachverstandigen auszuwahlen und zu beauftragen habe. Diese Aussage isl 

ohne Einschrankungen zutreffend, soweit dessen Bestellung im Zwischen- oder 

Hauptverfahren erfolgl. Vielfach erlangt der Sachverstandige jedoch schon im 

Ermit!lungsverfahren an Bedeutung, da beispielsweise die Klarung von Fragen 

nach der Todesursache oder der Schuldfahigkeit des Beschuldigten unabdingba­

re Voraussetzung fOr die Erlangung hinreichenden Tatverdachtes und damit fOr 

die EntschlieBung zur Erhebung einer Anklage sind (§ 170 Abs. 2 SIPO). Ge­

setzliche Grundlage fOr die Beauftragung eines Gutachters durch die Slaatsan­

waltschaft im Ermittlungsverfahren ist § 161 a Abs. 1 S. 2 SIPO. Diese Ermach­

tigungsgrundlage ist jedoch in der Literatur ins Zwielicht geraten. Denn obgleich 

in der Praxis der Sachverstandige von der Staatsanwaltschaft allein ohne ge­

richtliche Beteiligung gem. § 161 a Abs. 1 S. 2 SIPO beslellt und diese Verfah­

rensweise in der Regel von den Beschuldigten nicht ausdrücklich beanstandet 

wird, ist Streit darOber entstanden, ob diese Vorgehensweise nicht revidiert wer­

den mOsse, da sie mil der gesetzlichen Vorschriften des § 73 SIPO kollidiere, 

welche dem Richter die Befugnis zur Auswahl des Sachverstandigen Obertrllgt. 

Dabei kreist der Streit nicht nur um die der Staatsanwaltschaft zugeteilte formale 

Kompetenz an sich, sondem vielmehr um die hiermil verbundenen Auswirkungen 

auf das Gutachten des Experten. 

Die derzeit herrschende Meinung sieht das Vorgehen der Praxis, im Ermittlungs­

verfahren dem Staatsanwalt die Auswahl des Sachverslandigen zu überlassen, 

durch die Vorschrift des § 161 a Abs. 1 S. 2 SIPO gerechtfertigl63
• Diese lreffe 

eine Sonderregelung und verdrange daher § 73 SIPO. Befürworter dieser Auf­

fassung weisen erganzend darauf hin, da!> § 73 SIPO nur das gerichtliche Ver­

fahren meine64
• Gerade diese Beschrankung der Kompetenz wird von den Ver­

tretem der Gegenansicht bestritten. Denn sowohl die Motive der StPO als auch 

die Stellung des § 73 SIPO in dem Abschnitt "AIIgemeine Vorschriften" beleglen, 

da!!. die richtertiche Auswahlkompetenz des Gutachlers auch auf das Ermill-

: Schreiber in: Wassermann-FS S. 1009; SchlOchter RN 526; KMR § 73 RN 2 
¡r~~~~ Ji 1969, S 375; KlemknechUMeyer-GoBner § 73 ver RN 1; UR-Dahs 
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lungsverfahren zu erslrecken sei
65

. § 73 SIPO gelte demzufolge auch im Vor­

verfahren. Die Moglichkeilen der Slaalsanwallschafl, die Person des Gulachlers 

zu beslimmen, seien allein darauf beschri!nkl, in der Anklageschrift einen eige­

nen sachverslandigen als ihr Beweismittel zu benennen (§ 200 Abs. 1 SIPO) 

oder ihn selbst zu laden. 

Die Kompelenzfrage kann eindeulig im Sinne der herrschenden Meinung gelosl 

und enlschieden werden, da unzweifelhaft § 161 a Abs. 1 S. 2 SIPO eine Son­

dervorschrift fOr das Ermittlungsverfahren darslellt. Diese isl gegenOber § 73 

SIPO vorrangig, da die richlerliche Auswahlkompelenz immer nur dann zum Zu­

ge kommen kann, wenn nicht etwas anderes beslimml ist. Dieser lnhall isl mil 

dem Begriff der "AIIgemeinen Vorschriften" inzidenl verbunden. Eine andere als 

die allgemeine Regelung wird jedoch durch § 161 a Abs. 1 S. 2 SIPO gelroffen. 

Der Slreil ist aber deshalb von weilreichenderer Bedeulung, weil zugleich die 

Exislenzberechligung des § 161 a SIPO angezweifell wird und damil die Grund­

lage der hier vertrelenen Meinung. So verweisen die Kriliker des § 161 a SIPO 

darauf, dar! gerade die dem Richler gem. § 73 SIPO vorbehallene Auswahl des 

Sachversllindigen das Gleichgewichl zwischen den lnleressen der Slrafverfol­

gung und der Slrafverteidigung gewahrt und Gewlihr fOr ein ausgewogenes Sy­

slem gebolen habe66
• lndem die Auswahlkompelenz auf den Slaalsanwall Ober­

lragen wurde, sei diese Balance einseilig aufgehoben worden und bedeule einen 

ROckschritt der Verteidigungsrechle. Da auch Nr. 70 RiSIBV, welcher dem 

Slaalsanwall vor Beslellung eines Sachversllindigen die Maglichkeil einrauml, 

der Verteidigung Gelegenheil zu geben, zur Person des voraussichtlichen Sach­

versllindigen Slellung zu nehmen, von der Slaalsanwaltschaft nichl befolgl wer­

de, beslehen Befürchlungen, dar! diese ohne Anhorung der Verteidigung einen 

ihr genehmen Sachverslandigen bestelle und dieser auch im weileren Slrafver­

fahren als gerichllicher Gulachler auftrelen werde. Dessen Gulachlen isl damil 

Basis fOr die Enlscheidung des Gerichls, Ober den zukünftigen Beweisanlrag des 

Angeklaglen zu beschlief!en, einen weileren Sachverslandigen hinzuzuziehen. 

Darüber hinaus sei die Neulralital des Experten gefahrdel, da dieser unler dem 

Erwartungsdruck slehe, den Beschuldiglen als Taler zu OberfOhren und somil als 

Freund der Ermittlungsbehorden und Feind des Angeklaglen angesehen werden 

: Sarstedt, NJW 1968, S. 177; Dippel S. 82/S. 83 
Ergebnisse StV 1997, S. 388 
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konne67
• Die Vorschrift des § 161 a SIPO sei daher bezogen auf die Auswahl des 

Sachverstandigen wieder r\lckgllngig zu machen
66

• Fraglich ist, ob diese Argu­

mentation und die ven ihr gezogene Konsequenz stichhaltig ist. Denn sie laBt 

unber\lcksichtigt, daB eines der grundlegenden Merkmale des Sachverstandigen 

gerade dessen Neutralitat ist und dieses Charakteristikum unabhangig davon 

Gültigkeit beansprucht, ob der Auftrag an den Sachverstandigen ven Sellen des 

Gerichts oder der Staatsanwaltschaft erfolgt. Daneben ist auch die Ermittlungs­

behorde selbst ven Gesetzes wegen gehalten, alle den Beschuldigten belasten­

den sowie entlastenden Tatsachen zu ermitteln, so daB fOr die BefOrchtung einer 

ven Beginn an einseitigen Ermittlungsrichtung keine gesetzlich belegte Grundla­

ge besteht. Aber selbst dann, wenn man die Gefahrdung der Neutralitat des 

Sachverstandigen im Fall einer Beauftragung durch die Staatsanwaltschaft als 

wahr unterstellte und das Prinzip der Unabhangigkeit des Sachverstandigen und 

der allumfassenden Ermittlungstatigkeit der Staatsanwaltschaft als Schein ent­

tamen würde, ist davon auszugehen, daB Vorwürfe gegen den Sachverstandi­

gen auch dann erheben wOrden, wenn es sich um einen vem Gericht bestellten 

Gutachter handelt. Diese negative Prognese liegt darin begr\lndet, daB für den 

Angeklagten Jetztendlich nicht van Gewicht ist, wer dem Sachverstandigen ge­

genOber als Auftraggeber fungiert, sondem allein das Ergebnis der sachverstan­

digen Begutachtung ven lnteresse ist. Dieses wird jedoch vordringlich nicht 

durch den Auftraggeber beeinfluBt, da der Sachverstandige, der im Ermittlungs­

verfahren vem Gericht beauftragt wurde, sich dem gleichen Erwartungsdruck 

ausgesetzt sahe wie im Fall einer Beauftragung durch die Staatsanwaltschaft. 

Vrelmehr wird das Gutachtenergebnis maBgeblich durch die Person des Gut­

achters, seine fachliche Qualifikation sowie die ven ihm vertretene Schule beein­

fluBt. Daher muB der Angeklagte darum bemoht sein, aktiv an der Auswahl des 

Gutachters beteiligt zu werden und seinen Einwendungen gegen einen Sachver­

standigen mehr Gewicht zu verleihen. 1st eine solche EinfluBnahme gesichert, 

wird der Streit darOber, ob die Auswahlkompetenz im Ermittlungsverfahren der 

Staatsanwaltschaft oder dem Richter zu Obertragen ist, als Nebenkriegsschau­

platz enttamt und das Augenmerk auf die maBgebende Problematik der Ein­

fluBmoglichkeiten der Verteidigung gelenkt. 

: Ergebnisse StV 1997, s. 388 
Ergebnisse StV 1997, S. 388; Tonderf StV 1993, s. 45; ders. StV 1997, s. 496 
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3. Die EinfluBmoglichkeiten des Beschuldigten 

Diese sind nach der derzeitigen Gesetzeslage trotz der Bedeulung, die ein 

Sachversllindiger tor den weileren Verlauf des Slrafverfahrens erlangl, gering. 

zwar kann nach Nr. 70 Abs. 1 RiSIBV der Verteidiger im Ermittlungsverfahren 

vor Beslellung des Sachversllindigen angehéirt werden, doch isl dies nichl zwin­

gend6'. Aus diesem Grund konne die Verteidigung sich nach der Einschlitzung 

Tondorfs70 geradezu glücklich schatzen, wenn ihr die Gelegenheil gebolen wür­

de, zur Person des Sachverstlindigen Stellung zu nehmen. Aber selbst wenn die 

Gelegenheit zur Stellungnahme geboten wird, bleibl offen, ob die Einwendungen 

des Angeklaglen tatslichlich bei der Enlscheidung berücksichligl werden. Ver­

bindliche Rechtswirkungen gehen von ihnen nichl aus. Nur ein gesetzlich feslge­

schriebenes Auswahlverfahren unler Beleiligung der am Strafverfahren Beleilig­

len kéinnte diesem Mil31stand abhelfen. Da die gellende SIPO hierüber keine 

Regelungen enlhlilt, isl der Beschuldigle derzeit gehalten, seinen Einflul3 auf 

anderem Wege geltend zu machen. Hierfúr steht es ihm bisher • abgesehen ven 

der Ladung eines weiteren Sachverstlindigen gem. § 245 Abs. 2 S!P071 
- ledig­

lich offen, gem. § 7 4 SIPO einen Antrag a uf Ablehnung des Sachversllindigen 

wegen Besorgnis der Befangenheit zu slellen, mi! dem Ziel, die Beauftragung 

eines anderen Gulachters herbeizufOhren. Diesem Vorgehen ist jedoch nur ver­

einzelt Erfolg beschieden72
, da die Anzahl de~enigen Falle, in denen die Besorg­

nis der Befangenheil bejaht wird, minimal ist und darüber hinaus eine beslehen­

de innere Abhangigkeil des Sachverslandigen konkret oft nicht erfallbar oder gar 

beweisbar ist73
. Dennoch handell es sich bei § 74 SIPO um die einzige verfah­

rensrechtlich gesicherte Moglichkeit tor den Angeklagten, die Begutachlung 

durch einen bestimmlen Sachverslandigen zu verhindern, da der Beschlull, mil 

" Detter NStz 1998, S. 57/S. 58 fOhrt dies auf die Sanktionslosigkeit eines Versto~es 
zurOck; ebenso Ergebnisse StV 1997, S. 388. 

70 StV 1997, S. 494 
71 Slehe hlerzu Kapitel 2 111. 
72 Slehe hlerzu und den Schwierigkeiten Jessnitzer RN 188 ff.; zu bedenken ist auch, da~ 

elne erfolgrelche Ablehnung den Sachverstlindigen nur in seiner Gutachtertatigkeit 
ausschaltel, seln Einsatz als Zeuge im Hinblick auf schon festgestellte Ta!sachen wei­
ter mOglich blelbt, KMR § 74 RN 19; BGHSt 20, S. 222; a.A. Peters S. 370, Geppert in: 
v.LObtow-FG S. 790, Hanack, JR 1966, S. 426 

73 LOrken NJW 1968, S. 1162, spricht dahervon e!nem "Schelnargumenr'. 
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dem der Sachverstandige benannt wird, nicht im Wege der Beschwerde angreif­

bar ist"-

Die damit nur sehr eingeschrankte Moglichkeit des Beschuldigten, auf die Aus­

wahl des SachversUlndigen EinfluB zu nehmen, wird angesichts der Bedeutung, 

die mi! der Entscheidung tor oder gegen einen Sachverstandigen verbunden ist, 

von Teilen der Literatur als Verletzung des Grundsatzes der Waffengleichheit 

angesehen75
• Denn es bedeute eine gravierende Benachteiligung des Beschul­

digten, wenn er auf den Auswahlvorgang keinen EinfluB ausOben konne und sich 

lediglich mi! dessen Ergebnis konfrontiert sehe76
, zumal die Heranziehung eines 

Gutachters gerade zum Ziel habe, das Verfahren in die eine oder andere Rich­

tung zu beeinflussenn und somit der Angeklagte von der Entscheidung für oder 

gegen einen Sachverstandigen unmittelbar betroffen wird. Aus diesem Grund 

benotige die StrafprozeBordnung ein vorgeschriebenes Verfahren, mi! dem unter 

Einbeziehung des Beschuldigten der Vorgang der Auswahl des Sachverstandi­

gen geregelt werde78
• Dieser Thematik hat sich der 21. Strafverteidigertag ange­

nommen" und zur Diskussion gestellt, einem Beweisantrag des Angeklagten 

gem. § 244 Abs. 4 S. 2 StPO immer dann stattzugeben, wenn er an dar Auswahl 

des Sachverstandigen nicht beteiligt war. Ohne an dieser Stelle auf die inhaltli­

che Berechligung dieses Vorschlages einzugehen, verdeutlicht er doch die 

Grundproblematik eines Beweisantrages auf Hinzuziehung eines weiteren Sach­

verstandigen: Denn danach ist die Motivation des Angeklagten, die Hinzuziehung 

eines weiteren Sachverstandigen bei einem fOr ihn nachteiligen Gutachten zu 

beantragen, wesentlich von dem Verfahren bei der Auswahl des Erstgutachters 

abhangig. Wird dem Angeklagten verwehrt, auf dessen Auswahl EinfluB zu 

nehmen, kann prognostiziert werden, dal3 er dessen Ergebnls nicht akzeptiert 

und die nochmalige Begutachtung durch einen weiteren Sachverstandigen be­

antragt. Aufgrund dieser kausalen VerknOpfung steht zu erwarten, daB die An­

zahl der Beweisantrage gem. § 244 Abs. 4 S. 2 StPO deutlich vermindert würde, 

wenn der Angeklagte von vomherein wirksam EinfluB auf die die Person des 

:: AK-Schreiber § 73 RN 12; Jessnitzer RN 138 
~~~~gSDRrZ 1966, S. 366; Dippel S. 85; Ergebnisse StV 1997, S. 388; Sarstedt, NJW 

,. . , . 177, spncht von prozessualer FaimeB. 

~ g~re~ ~sfi 1998, s. ss 
~ Tondoñ StV 1997, S. 496 

Ergebnisse StV 1997, S. 389 
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Gutachters nehmen konnte. Zwar wird der Angek/agte hierdurch nicht vor einem 

fOr ihn ungOnstigen Gutachten geschOtzt, doch Obernimml er Milverantwortung 

fOr die Person des Sachversl~ndigen, so daB der Vorwurf eines Übergangen­

seins und damit einer Benachleiligung der Verteidigung enlfiele. Da aber die 

derzeitige gesetzliche Rege/ung ein derartiges EinfluBnahmerecht nichl vorsiehl, 

konzenlriert sich die Taklik der Verteidigung nolwendigerweise auf die Vorschrift 

des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO, um auf diesem Wege das Ergebnis des ersle Sach­

versl~ndigen zu Fall zu bringen. Wenn der Vorsch/ag des Strafverteidigertages 

befolgl worde und sowohl der Slaalsanwaltschaft als auch dem Angeklagten ein 

wirksames Rechl, auf die Benennung des Sachversl~ndigen EinfluB zu nehmen, 

zuerkannl wOrde, konnle zumindesl erreicht werden, daB ein Beweisantrag nach 

§ 244 Abs. 4 S. 2 SIPO den "echlen" F~llen vorbehallen bleibl, in denen das Be­

dürfnis zur Hinzuziehung eines weileren Sachversl~ndigen beslehl, und nichl 

aus reinem Protesl geslel/1 wird. 

IV. Die Leitung des Sachverstandigen - § 78 SIPO 

Neben § 73 SIPO isl die Vorschrift des § 78 SIPO für die Stellung des Sachver­

sl~ndigen van Bedeutung. Denn auch nach der Auswahl und Beslel/ung des 

Gutachters bleibl zwischen ihm und dem Gerichl eine Verbindung beslehen. 

zwar ist der Sachversl~ndige nunmehr fOr die fachliche Durchführung der Unler­

suchung verantwortlich, doch beslimml § 78 StPO, daB der Richler auch in die­

sem Sladium EinfluB auf den Sachversl~ndigen nehmen kann und als dessen 

Ansprechpartner fungiert. Die Gesamlheil der hiermit einhergehenden Aufgaben 

wird mit dem Begriff der Leilungsbefugnis charaklerisiert. Hiervan wird bereils 

die Aufgabenslel/ung umfaBI, so daB es sich schon aus diesem Grund bei § 78 

SIPO um eine weilere zenlrale Beslimmung des Sachverslandigenbeweises 

handell ••. Obgleich dies Obereinslimmend feslgeslellt wird, mangell es nichl an 

Hinweisen, die darauf aufmerksam machen, daB es sich zugleich um eine wenig 

beachlele Vorschrift handelt, die in der Praxis mil Leben gefüllt werden mOsse". 

DarOber hinaus wOrden die dem Richler hierdurch Obertragenen Aufgaben in 

00 AK-Schrelber § 78 RN 1; UR-Dahs § 78 RN 1; KMR § 78 RN 3 
" Dippei S. 107; KMR § 78 RN 3 
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ihrer Bedeutung und ihren Schwierigkeiten weit unterschatzt
82

• Hierzu tr11gt der 

schlichte Wortlaut der Norm bei, aus dem sich nicht entnehmen laBt, welchen 

Umfang § 78 SIPO hat63
• 

1. Allgemeines 

Die Anleitung des Sachverst1indigen beginnt bereits mit einer klaren Auftragser­

teilung". Hierbei handelt es si eh eigentlich um einen selbstverstandlichen Um­

stand, denn nur wenn die relevante Beweisfrage zu begreifen ist, kann sie der 

Sachverstandige erfassen und damit auch den Gegenstand seiner Beauftragung 

erkennen. Hieran wird er sein Gutachten ausrichten und somit nach den fOr den 

Richter entscheidenden Kriterien das benotigte Material fOr eine sachgerechte 

Entscheidung liefem. Das Problem des richtigen Gutachtens stellt sich somit 

auch als Problem des richtigen Fragens dar85
• Dabei ist zu berOcksichtigen, dall 

ebenso wie die Auswahl des Sachverstandigen auch die Abfassung der Beweis­

frage ein nicht unerhebliches Mafl an richterlicher Sachkunde erfordert86
• Denn 

für den Richter ergibt sich die besondere Schwierigkeit insbesondere daraus, 

dafl er eine sachkundige Frage zu einem Fachgebiet stellen mufl, auf dem er 

keine Erfahrung hat. Denkbar ist, daB ihn seine eigenen laienhaften Überlegun­

gen sowie moglicherweise unzutreffenden Hypothesen, die von den Beteiligten 

wahrend des bisherigen Verfahrensverlaufs aufgestellt wurden, dazu verleiten, 

sich ein eigenes Bild zu machen, welches durch Vermutungen ohne eine tragfa­

hige wissenschaftliche Grundlage gepragt ist. Flieflen jedoch derartige Oberle­

gungen in die an den Gutachter gerichtete Fragestellung mit ein, kann dies Aus­

wirkungen a uf das Ergebnis des Gutachtens haben, da die Antwort Ober die Fr~­

gestellung gelenkt werden kann
87

• In einer derartigen Situation ergeben sich fOr 

den Sachverstandigen zwei Moglichkeiten: Er kann ein Gutachten erstellen, das 

sich genau auf den BeweisbeschluB bezieht. Hierbei besteht allerdings die Ge­

fahr, dafl aus dem Gutachten falsche Sch!Osse gezogen werden. Andererseits 

: Schmidt in: Schneider-FS S. 266 
lm Gegensatz hierzu enhalt der durch das Rechtspflege-Vereinfachungsgesetz vom 
~7.12 .. 1990 (BGBJ 1, S. 2847) neu eingefOgte vergleichbare § 404 a ZPO ein FOlle von 

" mwe1sen. 
85 TrOndle JZ 1969, S. 376; KK-Pelchen § 78 RN 2 
88 

Oehler ZRP 1999, S. 286 

17 
Oehler ZRP 1999, S. 286 
Oehler ZRP 1999, S. 286 
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kann er seine Kompetenzen Oberschreiten, indem er sich auf die seiner Ansicht 

nach relevanten Punkte beschrankt und diese beanlwortet. lm Ergebnis fOhrt 

dies dazu, daB er Fragen beantwortet, die gar nicht geslelll wurden••. Eine der­

artige EigensiMdigkeil isl jedoch mil der Bindung des Sachverslandigen an den 

ihm erteilten Auftrag nichl vereinbar. 

Die Leilungsbefugnis kann jedoch nichl schrankenlos ausgeübl werden. Zwar 

kann der Richler die Richlung und das Ziel des Gulachlens beslimmen, nichl 

jedoch dessen Weg89
, so dar.. die fachliche DurchfOhrung der Unlersuchung frei 

von jeder Beeinflussung isl 90
• Da die Begulachlung an sich in der Hand des 

Fachmannes liegl, werden von § 78 SIPO nur die Taligkeilen erfaBI, die sich im 

Rahmen der Vorbereilung des Gulachtens bewegen91
• Somil wird gewahrleislet, 

dar.. durch seine Anordnungen die fachliche Unabhangigkeil und die Eigenver­

antwortlichkeil des Sachverstandigen nicht berOhrt werden92
• Da es vom jeweili­

gen Einzelfall abhangig ist, wie diese Weisungen konkret beschaffen sein müs­

sen, eroffnet sich dem Richter die wertvolle Moglichkeit, Ober die in der Beweis­

frage enthallenen Angaben hinaus, das Objekt und die inhaltliche Gestaltung 

des Auftrages naher zu bestimmen93
• 

2. Der Umfang der richterlichen lnformation 

Die Erteilung des Auftrages und die Formulierung der Beweisfrage allein reichl 

fOr den Sachverstandigen aber vielfach noch nichl aus, um ein Gutachten zu 

erstellen. Er benoligl vielmehr Kennlnis von den Grundlagen des Slraffalles und 

damit von alfen erforderlichen Tatsachen, auf die sich seine Beurteilung slützen 

soll. Ulcken in diesem Bereich konnen verheerende Folgen tor das Gutachte­

nergebnis haben. Diese Gefahr halle auch der Gesetzgeber erkannt: Basiert das 

Gutachlen auf falschen oder unzurelchenden Talsachen, kann dies bereits nach 

dem Gesetzeswortlaul des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO ausrelchende BegrOndung für 

"Erdlenbruch DRiZ 1973, S. 77/S. 78 
•• Bremer RN 163 
90 KlelnknechVMeyer-GoBner § 78 RN 6 
" Wahrend der Hauptverhandlung 1st§ 238 SIPO einschlagig, KK-Pelchen § 78 RN 2 -

a. A. Schmldt LK 11 § 78 RN 1 O. 
92 Jessnitzer RN 266 
93 MOIIer RN 532 
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einen erfelgreichen Beweisantrag auf Hinzuziehung eines weiteren Sachverst1in­

digen sein. 

Der allgemeine Begriff der Tatsachen ist aus juristischen GrOnden nach unter-

schiedlichen Arten zu spezifizieren. AnknOpfungstatsachen, auch Basistatsa­

chen"' genannt, sind Tatsachen, die der Sachverst1indige seinem Gutachten 

zugrunde legt. Méiglich ist, daB diese bereits vem Gericht mitgeteilt werden 

sind"5• Die seg. Basistatsachen werden als Oberbegriff aller Tatsachen verstan­

den. Dieser umfaBt die seg. Befund- sewie Zusatztatsachen. Erstere sind selche, 

die dem Gericht verher nicht bekannt waren und die erst der Sachversti!ndige im 

Rahmen seiner Begutachtung mittels seiner Sachkunde festgestellt hat'". Bei 

den Zusatztatsachen geht es hingegen um Tatsachenwissen, das auch ehne 

eine besendere Sachkunde Mtte bekannt werden kéinnen, jedech erst durch die 

Begutachtung und damit das Eroffnen der Befundtatsachen zugi!nglich gemacht 

wurde97
• Zwar mag man diese Einteilung fOr degmatische Spitzfindigkeit hallen, 

dech ist der Grund fOr die Unterscheidung der méiglichen Tatsachen in zwei 

Sachkategerien nicht nur theeretischer Natur, sendem entspricht zugleich einem 

praktischen BedOrfnis. Dies gil! zum einen im Hinblick auf die Erfelgsaussichten 

eines Beweisantrages gem. § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO. Wird dieser vem Ange­

klagten mit dem Verwurf begrOndet, der Sachversti!ndige habe unzutreffende 

Tatsachen verwendet, kann es fOr den Erfelg des Begehrens darauf ankemmen, 

eb es sich hierbei um Befundtatsachen handelt eder nicht. Denn deren Ermitt­

lung ist erst durch den SachversUindigen moglich gewerden und semi! ein Er­

gebnis der angewandten Sachkunde. Unterlaufen dem Gutachter Fehler in die­

sem Bereich, konnen sich Zweifel an der Richtigkeit der Begutachtung einstellen 

und die Hinzuziehung eines weiteren Sachverstandigen gerechtfertigt sein. Des­

weiteren beurteilt sich nach der Art der bekundeten Tatsache, auf welche Weise 

sie in die Hauptverhandlung einzubringen und damit als Urteilsgrundlage zu ver­

wenden sind. Ausgangspunkt ist die Überlegung, daB der Sachversti!ndige im 

Rahmen des ihm erteilten Auftrages dem Gericht Tatsachen liefern sell, fOr die 

"' Peters S. 370 
95 BGHSt 18, S. 108; UR-Dahs § 78 RN 9; streitig ist hier, eb es sinnvell ist, dem Sach­

verstandigen die Geñchtsakten vellstandig zu Oberlassen eder ihm ein feststehender 
Sachverhalt vem Geñcht vorzugeben ist, Sarstedt NJW 1968, S. 180. 

06 BGHSt 9, S. 292 (294); 13, S. 1 (3); 18, S. 170; 20, S. 164 (165); 22, S. 268; Klein-
07 knechUMeyer-Ger:lner Ver § 72 RN 7; Ritter S. 53; Dahs RN 580 

Reesen NJW 1964, S. 443; Jessnitzer StV 1982, S. 179; Schom GA 1965, S. 303 
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d r sachkunde bedarf. Deshalb werden diejenigen Talsachen, die er 
es besen ere 

.11 lbare Anwendung saines Fachwissens feslgeslelll hat, n~mlich die 
durch unm1 e 

di t Chen im Wege des Sachversl~ndigenbeweises Gegenstand der 
Befun asa • 

di ng Soweit es sich allerdings um Zusatztatsachen handelt, bedürfle es 
Verhan u · 
des SachversUindigen grunds~tzlich nicht mehr, weil das Gericht diese selbst 

erkennen kann. Beim Vorbringen dieser Talsachen veri~Bt daher der Sachver­

stMdige die ihm eigentlich zugedachle Stellung und nimmt die eines Zeugen 

ein98
• 

Die aus § 76 StPO resultierende Aufkl~rungspflicht des Richters gegenOber dem 

Sachverslándigen erschopft sich aber nicht in der Abfassung der Beweisfrage 

oder der bloBen Mitteilung von Talsachen, sondern reichl hierOber hinaus. Sie 

erslreckl sich auch auf lnformationen Ober verfahrensrechtliche Aspekle, die für 

den Sachverslándigen von Bedeulung sein konnen. Hierzu gehort, daB ihm sai­

ne Befugnisse (z.B. Akleneinsichl nehmen, Fragen an den Beschuldiglen oder 

zeugen stellen, § 60 SIPO) und deren Grenzen aufgezeigt werden99
• Auch für 

ROckfragen hat der Richter dem Gulachter zur Verfügung zu stehen. Die Hin­

weispflichl des Richters bezieht slch insbesondere auf den Umfang der Unlersu­

chungs- und Fragebefugnis des Sachverslándigen. Ermiltlungshandlungen auf 

dessen eigene lnilialive sind námlich nur zul~ssig, wenn es zu ihrer Durchfüh­

rung auf die Sachkunde des Gutachters ankommt und er ohne weiteres die not­

wendigen Verlanlassungen lreffen kann 100
• In allen anderen Fallen sind sie vom 

Richter einzuleiten. Dieser ha! den Sachverstandigen also auch in seiner Tátig­

keit mil praktischen und nichl nur theoretischen Hilfestellungen zu unterslützen. 

Hierzu gehort auch, die Moglichkeiten und Voraussetzungen fOr ihre konkrele 

DurchfOhrung zu schaffen, indem das Gerichl z.B. das Erscheinen bestimmter 

Personen anordnet. Darüber hinaus muB der Sachverstandige davon abgehallen 

werden, Ober seine fachliche Beurteilung hinaus eine jurislische Bewertung des 

Falles vorzunehmen 101
, weil die juristische Bewertung des sachverstándigen 

Befundes ausschlieBiich Aufgabe des Gerichts 1st und der Sachverstandige mil 

AusfOhrung dieser Aufgabe seine Kompetenz Oberschritte. 

•• UR-Dahs vor § 72 RN e· KMR Vorb § 72 RN 16· Geppert aao S 782· SchiOchter 
RN 527 ' ' . . ' 

'~Dippel S. 113 
: 01 AK-Schrelber vor § 72 RN 25; OLG ZweibrOcken NJW 1979, S. 1995 

UR-Dahs § 78 RN 6 
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V. Die Pflichten des Sachverstandigen 

Die Berufung einer Persen als gerichtlicher Sachverstandiger bringt auch Pflich­

ten mil sich, die teilweise dem Gesetz, teilweise dem Wesen der Sachverstandi­

genUitigkeit selbst entnemmen werden klinnen. Nach § 75 Abs. 1 und Abs. 2 

SIPO besteht eine Verpflichtung zur Erstattung des Gutachtens, die aber unter 

der Einschrankung des § 76 Abs. 1 SIPO (Gutachtenverweigerungsrecht) steht. 

Sellte der ausgewahlte SachversUindige sich danach unberechtigt weigern, dem 

gerichtlichen Auftrag nachzukemmen, lauft er Gefahr, den Repressalien des § 77 

SIPO (Kesten, Ordnungsgeld) zu unterliegen. Das Gulachten selbst ist innerhalb 

der mil dem Auftraggeber vereinbarten Frist (§ 73 Abs. 

S. 2 SIPO) zu erstatten. Ob dies auch in schriftlicher Ferm zu erfelgen ha!, h1lngt 

dabei ven der Anerdnung des Gerichtes ab
102

• Vielfach wird eine derartige ge­

richtliche Bestimmung zur Verbereitung der Verhandlung sinnvell eder wegen der 

Art der Beweisfrage unabdingbar sein, um sich bereits im Verfeld der Hauplver­

handlung in ausreichender Zeit mil den vem Sachverstandigen dargestellten 

Sachzusammenh1lngen sewie den fachlichen Preblemen genere!! auseinander­

setzen und einen Dialeg mil dem Gutachler führen zu klinnen. Dieses schriftliche 

Gutachlen isl jedech nech nichl als Zeugnis des Sachverstandigen anzusehen. 

Denn die eigenlliche Gutachlenerslattung erfelgl ersl im Wege der Vernehmung 

in der Hauptverhandlung103
, in deren Verlauf der Sachverslandige seine Fesl­

slellungen und SchluBfelgerungen darzulegen ha!. Die Vemehmung zur Sache 

schlieBt auch die Beantwertung ven erganzenden Fragen mil ein und gehlirt im 

weiteslen Sinne zum Gutachlen104
• In diesem Rahmen muB der Sachverstandige 

darauf achten, eine verstandliche Ausdrucksferm 105 zu verwenden, die a u eh a uf 

die Besenderheilen der juristischen Denkweise Rücksicht nehmen muB. Denn 

das Ziel des Sachverstandigenbeweises, eine eigene fachliche Beurteilung des 

Gerichts, kann nicht erreicht werden, wenn es die lnfermalienen des Sachver­

standigen nicht begreift. Hierven kann es wesentlich abhangen, eb das Gericht 

102 Jessnitzer RN 417 
103 AusnahmemOglichkeiten beslehen gem. § 256, § 251 SIPO. 
104 Jessnitzer RN 502 
105 Erdlenbruch DRiZ 1973, S. 79, weist darauf hin, daB es nahezu unmOglich erscheine, 

Prebleme der Elektronik, Kybernetik oder der Datenverarbeitung allgemein verstand­
lich zu erklaren. 

- - --- --- --- -
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zu einer eigensU!ndlgen WOrdigung des Gutachtens in der Lage sein wird oder 

nicht. Gerade die Fahigkeit, sich eine eigene Meinung zum Gutachten zu bilden, 

tangiert die Ablehnungsmodalitaten des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO und kann auf die 

Bescheidung eines entsprechenden Beweisantrags des Angeklagten Einflul1 

nehmen. 

lnhaltlich sind dem Gutachten nur solche Lehren und Methoden zugrunde zu 

legen, die in den maBgeblichen Fachkreisen allgemein als richtig und zuverlassig 

anerkannt sind"'6. HierfOr hat der Gutachter Sorge zu tragen. Sollte der Sachver­

stl!ndige nicht Ober die ntltigen fachlichen lnformationen verfOgen, hat er sie sich 

anzueignen 107. Seine Feststellungen hat der Sachverstandige ggf. zu beeiden. 

Nach AbschluB seines Auftrages hat er die ihm Oberlassenen Akten und beige­

zogenen Unterlagen herauszugeben 106. AuBerhalb der Vernehmung hat der 

Sachverst!!ndige Ober seine T!!tigkeit Stillschweigen zu bewahren. 

VI. Die Stellung des Sachverstl!ndigen gegenüber dem Gericht 

In einer Gesamtschau dieser Aspekte laBt sich das Verh!!ltnis des Sachverstan­

digen zum Gericht wie folgt umschreiben: Das Verh!!ltnis des Richters zwischen 

dem Sachverstandigen wird mal1geblich durch die Bestimmung des § 78 SIPO 

gepr!!gt; zwischen dem Richter und dem Sachverstandigen besteht ein Rang­

verhaltnis. Diese Aussage wird durch die grundgesetzlichen Normen der Art. 92 

sowie Art. 97 GG bestatigt. Denn obwohl die Feststellungen und das Ergebnis 

des Gutachtens fQr die richterliche Entscheidung von wesentlicher Bedeutung 

sind, ist es allein das Gericht, das Recht spricht und das Urteil fallt. Es tragt 

hierfOr die alleinige Verantwortung. Um diese erfOIIen zu ktlnnen, 1st das Gericht 

verpflichtet, die SchluBfolgerungen des Sachverstandigen nicht als feststehend 

hinzunehmen, sondem aktiv deren Überzeugungskraft und Logik zu OberprQ­

fen109. 

Aufgrund dieses Zusammenhanges ist der Sachverst!!ndige seit lnkrafttreten der 

SIPO in Literatur und Rechtsprechung vielfach als Gehilfe oder Helfer des Rich-

106 BGHSt 5, S. 34; BGH NJW 1954, S. 649 {650) 
107 KMR § 72 Vorb RN 30 
108 Bayerleln § 18 RN 46 
109 Zu diesem Vorgang slehe im einzelnen Kapitel 2. 11. 3. b) bb) 
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lers bezeichnel worden 110
• Obwohl v. Hippel

111 
anmahnl, daB die Gehilfeneigen­

schaft gerade das Wesen der Sachverslandigenstellung im ProzeB ausmache, 

isl diese Begrifflichkeil vielfach auf Ablehnung gestoBen: Bereits Goldschmidt112 

meinte, daB Richtergehilfe nur der sein kOnne, der qualitativ richterliche Tiitig­

keilen ausübe. Die heutige Kritik reicht von altmodisch
113 

und unbrauchbar
114 

bis 

hin zu unscharf115 und gefahrfich 116
, da hierdurch dem Sachverstandigen eine 

EinfluBmoglichkeil unterstelll werde, die dem Wortlaut nach gegeben zu sein 

scheine, lalsachlich aber gerade nicht bestehe. Hierdurch begrOnde sich die 

Gefahr, der Sachverstandige werde einseitig den Standpunkt der Justiz und ins­

besondere der Slaalsanwaltschaft einnehmen. Denn wenn die Ermittlungsbehor­

de einen Gulachter schon im Vorverfahren beauftragt wie es 

§ 161 a Abs. 1 S. 2 SIPO vorsiehl, worde dieser einem Erwartungsdruck ausge­

setzt, der sich in einem Willen nach Aufdeckung der Straftat und ÜberfOhrung. 

des Talers konkrelisiere117
• Der Sachverslandige solita jedoch auch als Gehilfe 

der Verteidigung angesehen werden kOnnen"'. Dies werde durch den Begriff 

des Richlergehilfen verhindert. Letzterer fQhre vielmehr dazu, daB der Sachver­

stlindige den Verfeidiger mil seinen "Fragen im Regen stehen"119 lasse und ihn 

scheue " wie der Teufel das Weihwasser''120
• lm Gegenzug stieBen kooperative 

Sachverslandige auf abgrundtiefe Skepsis bei den Gerichten bzw. der Staatsan­

waltschaft 121
• 

Gleichwohl isl bereits frOhzeitig 122 erkannt worden, daB die rechtliche Einschat­

zung zwar Sache des Richters ist und somit ein Gehilfe nicht erforderlich ist, er 

aber gleichwohl den Sachverslandigen nicht entbehren kann, da die fOr die 

Rechtsanwendung notwendige Beurteilung der Tatsachen untrennbar mil dem 

11o BG 
HSt 3, S. 28: 7 .. S. 239; 8, S. 113; 9: S. 292; 11, S. 212; 13, S. 4; Mezger AcP 

Bd. 11_7. S. 23, Roxm § 27 RN 2 ; Jessmtzer RN 242 ; Bayerlein § 10 RN 7; NN/M 
111 ~. ~~~· Sendler NJW 1986, S. 2908; 8/au in: Middendorf-FS s. 36; Dahs RN 577 
112 S. 439 
113 J •tz 
S.e~~~~ er RN 242; ab/ehnend auch Goldschmidt S. 439; Karpinski NJW 1968, 

11
' Panhuysen S. 27 

;;: Bayertein § 10 RN 7 

117 Peters S. 342; UR-Dahs Vor § 72 RN 3; Geerds ArchKrim Bd 137 s 70 
111 

Ergebmsse StV 1997, S. 388 · ' · 

11 
Tondorf StV 1997, S. 494 

12

9 
Tondorf StV 1997, S. 494 

12~TondorfStV 1997, S. 494 

122 
Tondorf StV 1997, S. 494 
Obermeyer S. 54 

- - --- --- --- --- --- --- --- --- --
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EinfluB des Sachverstlindigen verwoben ist. Diese Abhlingigkeit versuchen 

neuere Begriffsbildungen wie selbstandiger Helfer bei der Wahrheitsfindung
123 

oder neutraler Berater124 herauszustellen, ohne dabei den Wert der Tatigkeit des 

Sachverstandigen als Hilfsleistung abzuqualifizieren, aber gleichzeitig dessen 

Stellung als Beweismittel zu betonen. 

Dieser heutige Kenntnisstand steht in markantem Gegensatz zu den Anfangen 

der SIPO; und auch noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde dieses Zu­

sammenspiel nicht ausreichend gewOrdigt. Danach galt derjenige Richter, der fOr 

seine Rechtsfindung einen Gehilfen brauchte, nicht auf der Htlhe seiner Aufgabe 

stehend125, was allerdings in Einklang mit der damaligen Position der hochst­

richterlichen Rechtsprechung 126 stand. Denn diese billigte de m Richter anfangs 

weitreichend eigene Sachkunde zu und drangte die Erforderlichkeil der Hinzu­

ziehung ven Sachverslandigen damil weil zurOck. 

VIl. Zusammenfassung 

Obwohl der gerichtliche Sachverslandige mit dem Zeugen auf einer ProzeBebe­

ne stehl127
, isl er ein Beweismittel im Strafverfahren, das vergleichsweise eine 

besondere Slellung genieBt. Dies zeigl sich an der ihm Obertragenen Aufgabe 

und den hiermit verbundenen Rechlen. Hierdurch wird der SachversUindige in 

eine exponlertere Beziehung zu der Slraftat und auch dem Gerichl gesetzt als 

dies bei anderen Beweismitteln der Fall ist. Diese Einschatzung beruhl nichl nur 

auf der gesetzlichen Konslruklion des § 78 SIPO, der den Sachverstandigen an 

den Richler als Auftraggeber und Ansprechperson bindel, sondem ergibl sich 

auch aus der Sache selbst. Zwar isl der Gulachter nach der Konzeplion der 

SIPO dem Gerichl in seiner Slellung unlergeordnel und somil slrafrechts­

lheoretisch Gerichlshelfer, doch isl seine Tatigkeil bedeulsamer, als dieser Be­

griff es nahelegt. Denn der Sachverslandige hal gegenOber dem Gerichl einen 

Wissensvorsprung, da er Ober Fachkenntnisse verfOgl, die das Gerichl benéitigt, 

die es aber nichl hat. Es gebrauchl den Sachversllindigen als unabhlingige In-

123 Schrelber in: Wassermann-FS S. 1008; nahezu wortgleich Arbab-Zadeh NJW 1970, S. 
1217. 

'" Cabanls NJW 1978, S. 2330 
125 Pelerson DJZ 1907 Sp. 908 (Sp. 912) 
126 Siehe hlerzu Elnle\tung 11. 2. b) 
"' Peters S. 342 
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formationsquelle, die einen notwendigen Baustein fQr das Vorankommen und 

den AbschluB des Straffalles liefert. Der Richter ist semi! faktisch vom Sachver­

stlindigen abhangig. Diese Erkenntnis ist umso bedeutsamer, als sie einer Per­

son zugeschrieben wird, die sehr haufig mil dem historischen Tatgeschehen in 

keinem Zusammenhang steht. 

Dieses Verhaltnis nimmt seinen Anfang mil der Beauftragung des Sachverstan­

digen, fOr die mil Ausnahme des Ermittlungsverfahrens der Richter die Verant­

wortung trngt. Die Vorschrift des § 161 a Abs. 1 S. 2 SIPO ist in diesem Sinne 

eindeutig. Dabei ist es weitgehend unergiebig, dessen Berechtigung zu hinter­

fragen, da durch eine Konzentration auf § 73 SIPO auch im Ermittlungsverfahren 

voraussichtlich keine anderen Gutachtenergebnisse erzielt werden wOrden. Pro­

blematisch ist viel mehr, daB der Beschuldigte im Rahmen der Bestellung des 

Sachverstandigen sowohl durch den Richter als auch die Staatsanwaltschaft 

aullen ver steht. Die ihm gewahrten Rechte, auf die Auswahl des Sachverstandi­

gen bereits im Vorfeld EinfluB zu nehmen, sind so gering und wirkungslos, datl 

sich sein BemOhen, einen Sachverstandigen seiner Wahl, dem er vertraut, in das 

Verfahren einzubeziehen, notwendigerweise auf die Vorschriften des § 244 Abs. 

4 S. 2 bzw. § 245 Abs. 2 SIPO konzentriert. Da beide Normen - wie gezeigt wer­

den wird - in ihrer praktischen Umsetzung wenig erfolgversprechend sind und 

nicht nur Hindemisse fOr das Gericht , sondem auch den Angeklagten bergen, ist 

es angezeigt, diese Haufung der Problemkonstellationen im Bereich des § 244 

Abs. 4 S. 2 SIPO zu entzerren. Hierzu worde eine gesetzlich zwingend vorge­

schriebene Beteiligung des Beschuldigten an der Auswahl des Sachverstandigen 

beitragen. 

Dessen Sonderstellung zeigt sich auch in der ihm zugewiesenen Aufgabe und 

am Umfang seiner Bekundungen. Sie erstrecken sich nicht nur auf die Aussage 

selbst, sondem bereits auf den WahmehmungsprozeB an sich. Gerade dies hebt 

ihn vom sachverstandigen Zeugen ab, der zur Zeit seiner Beobachtungen noch 

keine Beweisperson war und deshalb auch keine prozessualen Pflichten verletzt, 

wenn er seine Feststellungen unvollstlindig oder oberfllichlich trifft. Wenn somit 

der lnhalt der Bekundung als entscheidend fOr die Klassifizierung einer Person 

als Sachverstandiger angesehen werden mull, bedeutet dies nicht automatisch, 

dall andere entwickelte Abgrenzungskriterien hinfl!llig sind. Diese ktlnnen tor den 

jeweiligen Problemfall zusatzliche Entscheidungshilfen und Abgrenzungskriterien 
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bieten, so daB fOr die Forderung nach einer Generalklausel, die fOr alfe Einzelsi­

tuationen zutrifft, kein zwingender AnlaB besteht. 
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Kapitel2 

Der Beweisantrag des Angeklagten auf Hinzuziehung eines 

weiteren Sachverstandigen 

Zu einer Einführung des Sachverslandigen in den SlrafprozeB kann es auf ver­

schiedenen Wegen kommen. So kann er aufgrund der Enlscheidung des Ge­

richls oder eines Beweisanlrages des Angeklaglen 
1 

in das Verfahren involviert 

werden. Der Grundkonzeplion des § 244 Abs. 3 - 6 SIPO zufolge isl dem Be­

weisanlrag slattzugeben, es sei denn, das Gerichl siehl sich aus einem oder 

mehreren' Gründen des § 244 Abs. 3 bzw. Abs. 4 SIPO hieran gehindert'. Dabei 

isl es tor den Anlragsleller von besonderer Bedeulung, daB eine Ablehnung sei­

nes Begehrens nichl aus beliebigen GrOnden erfolgen kann, sondem aus­

schlieBiich aus denjenigen, die das Gesetz ebendort aufzah11
4

• Die Ablehnung~ 

modalilalen sind somil abschlieBend geregel15
• Diese slrikle Leitlinie belriffl je­

doch ausschlieBiich das Slrengbeweisverfahren• und somil jede Beweisaufnah­

me der Hauptverhandlung, in der es um den Talhergang, die Schuld sowie die 

Rechlsfolgen geht', also der Beweis Ober Talsachen belroffen isl, die Teil des 

Urteils sind. Da die Feslslellung darüber, ob eine Talsache gegeben isl oder 

nichl, tor das Schicksal des Angeklaglen in slrafrechtlicher Sichl von ausschlag­

gebender Bedeulung sein kann8
, isl es fOr ihn von besonderem lnleresse, die 

1 Antragsberechtigt sind auch weitere Verfahrensbeteiligte, namentlich die Staatsanwalt­
schaft, der Privatldager, der Nebenklager im Rahmen seiner AnschluBberechtigung, der 
Verteidiger selbst unabhangig vom Willen des Angeklaglen, Erziehungsberechtigte und 
gesetzliche Vertreter gem. § 67 JGG sowie Beistande gem. § 69 JGG; Elsenberg RN 
168. lm Folgenden wird jedoch aufgrund der zugrundeliegenden Konzeption und Ziel­
~etzung der Arbeit .nur von de m Beweisantragsrecht des Angeklagten gesprochen, was 
¡edoch mcht den Emdruck erwecken soll, nur dieser kOnne sich auf ein entsprechendes 
Rechl berufen. 

2 BGH NJW 1953, S. 1314; UR-Gollwitzer § 244 RN 147 
3 UR-Gollwitzer § 244 RN 27; das Gericht ist nur dort, wo es schatzen dar! freier gestellt 

UR-Gollwitzer aao. ' ' 
: Nierwetberg, Jura 1984, S. 633 
, BGHSt. 29, S. 149 (1 51}; AK-SchOch § 244 RN 73 

HK-Ju!ius § 244 RN 2; AK-SchOch § 244 RN 7; hingegen haben im Freibeweisverfahren 
Beweisantrage n~r die Bedeutung von Beweisanregungen, UR-Gollwitzer § 244 RN 27; 
im Wege des Fre1beweises kOnnen lnfonmationen Ober die Sachkunde eines in Aussicht 
genommenen Sachverstandigen eingeholt, BGH SIV 1989, S. 331, oder geklart werden 
ob for e•n Sachversl?ndigengutachten Oberhaupt genOgend AnknOpfungslalsachen vor: 

7 
handen oder zu gewmnen Sind, BGH NJW 1983 S. 404 (405) 
HK-Juhus § 244 RN 5 ' . 

'~~~ bei~pielsweise lar. die Frage, ob ein Schwangerschaftsabbruch oder ein TOtungsde­
' vo 1egt oder for die Abgrenzung zwischen Trickdiebstahl und Betrug. 
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Beweisführung hinsichtlich einzelner Elemente des Geschehensablaufs mittels 

eines Beweisantrages zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Dieses primare Ziel 

des Beweisantragsrechts wird im Fall des weiteren Sachverstandigen in seiner 

Bedeutung noch dadurch aufgewertet, daB der Angeklagte bereits bei der Be­

stellung des ersten Sachverstandigen keinen maBgeblichen EinfluB ausüben 

konnte und nunmehr versucht, dies mittels eines weiteren Sachverstandigen 

nachzuholen. Gleichwohl sind mi! einem Beweisantrag noch weitere Ziele ver­

bunden, die in der nachfolgenden Darstellung die Bedeutung dieses Rechtsin­

stituts verdeutlichen sellen. Eine theoretische lnformation hierüber ist auch des­

halb eñorderlich, um eine Bewertung darüber abgeben zu konnen, ob die ge­

setzliche Regelung des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO den grundlegenden Zielen des 

Beweisantragsrechts noch zur vallen Geltung verhelfen kann. Um das AusmaB 

der lnteressenlage des Angeklagten abschlieBend beurteilen zu konnen, ist es 

eñorderlich, neben strafveñahrens- auch veñassungsrechtliche Aspekte zu er­

ortem. 

l. Die Bedeutung des Beweisantragsrechts 

1. Die Ziele des Strafveñahrens 

Um die eigentliche Bedeutung des Beweisantragsrechts eñassen zu konnen, ist 

es eñorderlich, die Ziele des Strafveñahrens genauer zu betrachten. Denn die 

veñahrensrechtlichen Normen sind ven dieser Zielsetzung beeinfluBt und brin­

gen sie zum Ausdruck, d.h. sle repr1isentieren sie und dienen ihr'. Dabei zeigt 

sich, daB die Beurteilung der Ziele des Strafveñahrens nicht einheitlich eñolgt 

und auf einer Linie liegt, sondem die einzelnen Elemente, die das Ziel eines 

Strafveñahrens ausmachen sellen, werden in der Literatur und Rechtsprechung 

unterschiedlich stark hervorgehoben und gewichtet. Die eingangs 10 zitierte Kurz­

beschreibung van Roxin stellt hierbei die knappste Form der Zusammenfassung 

dar und vertritt die am haufigsten vorkommenden Gedanken. 

Ausgangspunkt vieler Betrachtungen ist die Pramisse, daB es Aufgabe eines 

jeden Strafveñahrens ist, das Bestehen oder Nichtbestehen des staatlichen 

9 BGHSt 14, S. 358 (364); Perron S. 98 
10 Siehe Einleitung l. 
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Strafanspruchs festzustellen 11• U m dies zu erreichen, mull zunachst a uf eine 

funktienstOchtige Strafrechtspflege zurückgegriffen werden kónnen 
12

. Der staatli­

che Strafanspruch lal\t sich aber durch die Jusitz nur dann rechtfertigen und rea­

lisieren, wenn der wahre Sachverhalt und damit die Basis des zu beurteilenden 

Geschehens ermittelt wird13. Dies ist die notwendige Veraussetzung dafOr, elne 

materiell richtige und gerechte Entscheidung zu treffen 
14

• Wenn danach die 

Wahrheitsermittlung im Mittelpunkt des Verfahrens steht, ist allgemein aner­

kannt, dal\ die Wahrheitsermittlung in einem Rechtsstaat nicht u m jeden Preis 
15

, 

sendem nur in einem geregelten Verfahren und mit justizfórmigen Mitteln 
16 

be­

trieben werden darf. Werden diese Vergaben beachtet und ausreichend gewOr­

digt sowie ein hierauf basierendes Urteil gefallt, sind die Veraussetzungen fOr die 

Schaffung des Rechtsfriedens als idealem Zie/17 des Strafverfahrens erfOIIt. 

2. Die Funktienen des Beweisantragsrechts fOr den Angeklagten 

Das Beweisantragsrecht vermittelt dem Angeklagten die Moglichkeit, durch die 

Benennung ven Beweismitteln Einflull auf die Beweiserhebung zu nehmen und 

semit der Beweisaufnahme eine zusatzliche Richtung zu geben18
, was insbesen­

dere fOr den Beweis durch Sachverstandige von prezellentscheidender Bedeu­

tung sein kann. Diese Chance ist ver dem Hintergrund der dem deutschen Straf­

prezell zugrunde liegenden Verfahrensstruktur nicht hech genug einzuschat­

zen". Denn ef!mals hat sich bereits nach Abschlull der staatsanwaltlichen Er­

mittlungen die Überzeugung ven einem bestimmten Geschehensablauf verfe­

stigt, da die Staatsanwaltschaft nur in begrenztem Umfang20 verbindlich gehalten 

11 B~erfGE 57, S. 250 (275); BVerfG NJW 1966, S. 1259; BVerfG NSIZ 1987, S. 419; 
E1senberg RN 2; HK-Krehl Einleitung RN 1 

:: BVerfG NJW 1990, S. 563 (564); Peters S. 8 
BVerfGE 33, S. 367 (383); 57, S. 250 (275); 63, S. 45 (61); BVerfG MOR 1984 S. 284· 
BGHSt 10, S. 116 (118); SchiOchter RN 2 ' ' 

:: Henkel S. 17; AK-Schreiber Einll RN 2; Schmidt LK 1 RN 11 
r1~~t 14, S. 358 (365); BGH NJW 1960, S. 1580 (1582); BGH NJW 1992, S. 1463 

:~ He~kel S. 17; Schmidt LK 11. Kapitel RN 22 
Kle~nknechUMeyer-Gollner Einl RN 4; Nebenzweck ist auch die Rehabilitienung des 

l. Vertetzten und eines unschuldigen Angeklagten aaO RN 8 
KOhler S. 12 ' . . 

: HK-Julius § 244 RN 2; Schulz StV 1991, S. 362 
So haben Beweisantrl!ge nur den Charakter van Beweisanregungen; gem. § 168 e Abs. 
2. SIPO besteht be1 der Vemehm~ng eine~ Zeugen oder Sachverstandlgen nur dann 
e¡n Anwesenhe1tsrecht, wenn es s1ch um e1ne nchterliche Vemehmung handelt da das 
Erm1tUungsvertahren gnundsatzlich geheim ist; gem. § 168 e Abs. 5 s. 2 SIPO unter-

------------------- - - - - - - - - - - - ---
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isl, einen EinfluB des Beschuldiglen auf das Vorverfahren zuzulassen21
• FOr den 

Fall der Hinzuziehung eines Sachverslandigen durch den Angeklaglen im Er­

miltlungsverfahren zeigl sich dies bereils an der Vorschrift des § 168 d Abs. 2 

SIPO, wonach dem Gulachler die Teilnahme an einer lnaugenscheinnahme nur 

insoweil geslattel isl, als er dadurch die nligkeil des vom Richler beslelllen 

Sachverslandigen nichl behindert. Wird danach die Hinzuziehung des vom An­

geklaglen benannlen Sachverslllndigen verweigert, llluft die Verteidigung Ge­

fahr, mil ihren Einwendungen gegen das Ergebnis des Augenscheins nichl aus­

reichend berOcksichligl zu werden bzw. mangels eigener Sachkunde Oberhaupl 

keine Einwendungen erheben zu konnen. Die so im Vorverfahren rekonslruierte 

Version der Ereignisse wird dem Gerichl Obermittell, das auf der Grundlage der 

aus der Akle ersichtlichen Beweise zunllchsl Ober die ErOffnung des Hauptver~ 

fahrens enlscheidet. Durch die lnformalionsObermittlung von der Slaalsanwall­

schaft an das Gerichl im Wege der Aklenvorlage ergibl sich fasl zwangslllufig 

eine, wenn auch unbewuBte, bestimmte rechtliche und talsachliche Einschat­

zung des Gerichls, die sich auf eine bereits aufbereitete Beweislage grOndet. Da 

die Beweise nichl personlich, sondem nur mittelbar wahrgenommen werden 

konnen, wird dem Gericht eine sichere eigene Beurteilung erschwert. Aufkla­

rungsdefizite konnen sich auch aus der Doppelfunktion des Richters als Beweis­

sammler und BeweiswOrdigungsorgan ergeben. Denn durch die Überschneidung 

der beiden Tatigkeilsbereiche besleht die Gefahr, daB zusatzliche neue Aspekte 

nichl ausreichend BerOcksichtigung linden und in ihrer Bedeutung verkannt wer­

den. Daher ist schon aus diesem Grund eine Erweiterung der Urteilsbasis vor­

teilhaft22. Gleichzeitig kann der Angeklagle mil der Slellung eines Beweisantra­

ges seine Position innerhalb von Absprachen im Strafverfahren mil den anderen 

Verfahrensbeleiliglen verbessern und slllrken23
• Denn das Zugestandnis des 

Angeklagten, auf Beweisanlrage zu verzichten und damit die Moglichkeit fOr ei­

nen beschleunigten VerfahrensabschluB zu schaffen, begOnstigt das Eingehen 

eines sog. "Deals" und damil die Aussicht auf eine geringere Strafe. 

bleibt eine Benachrichtigung des Beschuldigten van diesen Vemehmungsterminen, 
wenn hierdurch der Untersuchungserfolg getahrdet warde. 

21 KOhler S. 12; Schrelber in: Baumann- FS, S. 385; Hirschberg, S. BB/S. 102 weist darauf 
hin, daB dles elnen slch anbahnenden Justizlrrtum begUnstigt. 22 HK-Julius § 244 RN 2: Eisenberg RN 139 

23 HK-Jullus § 244 RN 2 
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Erwünschtes Ziel und Sinn eines Beweisantrages ist sicher zunachst dessen 

Stattgabe, da hiermit eine Beweisaufnahme u.U. auch gegen den Willen
2

' der 

Richter herbeigeführt wird. Doch selbst im Fall einer negativen Bescheidung 

kann der Antragsteller hieraus fOr sich Nutzen z iehen. Denn da der ablehnende 

BeschluB sich nicht nur auf die abstrakte Wiedergabe des Wortlautes des § 244 

Abs. 3 bzw. Abs. 4 SIPO beschranken darf, sondem die tragenden Erwagungen 

des Gerichts beinhalten mul:\25
, erhalten die Beteiligten auf diesem Wege wichti­

ge lnformationen Ober die derzeitige rechtliche Beurteilung des Verfahrens28
• 

Dies kann AnlaB genug sein, die Verteidigungstaktik zu Oberdenken oder beizu­

behalten. 

Gleichzeitig kann ein Beweisantrag als legitimes Mittel eingesetzt werden, um 

den bisher verhandelten Sachverhalt festzuschreiben und das Gericht an be­

stimmte Ergebnisse zu binden77
• Hierzu wird ein bereits vor!iegendes Beweiser­

gebnis eines schon erhobenen Beweises unter Anführung eines neuen Beweis­

mittels zum Gegenstand einer Beweisbehauptung gemacht mi! dem Ziel, eine 

Ablehnung des Antrages wegen Erwiesenseins (§ 244 Abs. 3 S. 2 SIPO) oder 

Wahrunterstellung (§ 244 Abs. 3 S. 2 SIPO) zu erreichen und damit Tatsachen 

festzuschreiben und das Gericht an diese zu binden. Mittels einer derartigen 

Vorgehensweise kann die fehlerhafte Behandlung eines Beweisantrages gera­

dezu "provoziert" und somit der Weg fOr eine erfolgreiche VerfahrensrOge im 

Wege der Revision (§ 337 SIPO) geebnet werden. 

Der Schuldnachweis ist mil vielfaltigen Unsicherheiten belastet. lndem der Ange­

klagte die Moglichkeit gewahrt bekommt, den Fortgang des Strafverfahrens 

durch einen Beweisantrag mitzugestalten, erhalt er im Gegenzug die Mitverant­

wortung für ein mogliches fehlerhaftes Ur!eil aufer!egt"8
, da das Ergebnis der 

Beweisaufnahme auch in seine Hande gelegt wird. Dieser fOr den Angeklagten 

negative Aspekt wird jedoch dadurch wiederaufgewogen, da(\ sich auf diesem 

Wege die Chance fOr eine Akzeptanz des Urteils erhoht, da es gerade unter 

:: Hirschberg, S. 95, meint, der Gegenbeweis werde gar als S!Orung empfunden 
26 S1ehe § 34 SIPO; BGHS! 13, S. 252 (257); BGHS! 19 S. 24 (26) . 

KK-Herdegen § 244 RN 58 ' 
: HK-Julius § 244 RN 2: sog. "affirmative(' Beweisantrag 

Perron JZ 1994, S. 829 · 
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Mitwirkung des Angeklagten saine aktuelle Form und Ausgestaltung angenom­

men hat". 

So hoch das Recht des Angeklagten, Beweisantrage zu stellen, auch einge­

schatzt werden muB, ist es doch nicht mtlglich, es schrankenlos zu gewilhren, 

weil ansonsten ein Veñahren nicht innerhalb angemessener Zeit zum AbschluB 

gebracht werden ktlnnte. Das Strafveñahrenssystem kann nur einzelne aufwen­

dige Veñahren verkraften30
• Die Vorschriften des § 244 Abs. 3 und Abs.4 SIPO 

nehmen sich der Aufgabe an, die widerstreitenden lnteressen zu einem sachge­

rechten Ausgleich zu bringen. Doch die Wahrung der Rechte des Angeklagten 

auf der einen und die unabweisbaren BedOñnisse einer wirksamen Strafveñol­

gung und Verbrechensbekilmpfung31 auf der anderen Seite geraten mehr und 

mehr in ein Spannungsverhilltnis, wobei die eñorderliche Abwagung immer hau­

figer zugunsten der Effektivitat der Strafveñolgung ausfallt32
• Die Anzahl der in 

der Diskussion befindlichen Reformvorschlilge33 weist unmiBverstandlich darauf 

hin, daB auch das Beweisantragsrecht ven dieser Entwicklung nicht verschont 

bleibt. Denn deren lnhalte zielen darauf ab, eine zeitliche Ausdehenung des 

Strafverfahrens zu verhindem, indem erweiterte Moglichkeiten zur Ablehnung 

eines Beweisantrages geschaffen werden34
• 

Unabhangig ven dem konkreten lnhalt dieser Vorschlage, muB sich jeder Dis­

kussionsentwuñ als veñassungskonform erweisen. Den htlchsten MaBstab setzt 

hierbei das Grundgesetz. lnwieweit letzteres dem Beweisantragsrecht Geltung 

und veñassungsrechtliche Absicherung zu verschaffen vermag, ist Gegenstand 

der weiteñolgenden Abhandlung. 

3. Verfassungsrechtliche Gewahrleistungen durch das Grundgesetz 

Aus den vorstehenden AusfOhrungen zu der Frage, welche Ziele der Angeklagte 

mi! der Stellung eines Beweisantrages veñolgen kann, wird deutlich, daB die 

29 KOhler S. 41/S. 42; slehe zu der Wlchtigkeit dieses Aspekts schon Hahn S. 853, 
S.1336. 

"'Perron JZ 1994, S. 829 
31 BVerfG NJW 1990, S. 563 (564) 
32 HK-Krehl Einlellung RN 2 
33 

lm einzelnen (beispielhaft):BeschiDsse der 52. Justlzmlnister und -senatorenkonferenz, 
StV 1982, S. 325; Bandlsch StV 1994, S. 153; Werte JZ 1991, S. 789; Schlachter GA 
1994, S. 397. Zusammenfassend Schatz, S. 265 ff. 

34 Siehe hierzu ausfahrllch Schatz S. 265 ff. 
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zugrundeliegenden lnleressen fOr eine Verteidigung ven wesentlicher Bedeulung 

sind. Auch die Slrafprozel1ordnung hal dies erkannl und lragl dem durch die 

Vorschrift des § 244 SIPO Rechnung. Da das Slrafverfahrensrechl durch diese 

Norm zum Ausdruck bringl, wie es die lnleressen der Allgemeinheil gegen die 

lnleressen des Einzelnen im Fall eines Beweisanlrages abwagl, wird hieraus 

generell abgeleilel, wie das Verhallnis zwischen Slaat und lndividuum ausge­

slaltel ist. Das Strafverfahrensrecht isl gleichsam Seismograph der Staalsver­

fassung3'. Daher slehl zu erwarten, dal1 das Grundgesetz das Recht des Be­

schuldiglen, die Erhebung beslimmler Beweise zu verlangen, verankert hal und 

so seine mal1gebende Bedeutung zum Ausdruck bringt. Dem ist jedoch nicht so, 

da das geltende Grundgesetz das Rechl des Angeklaglen, Beweisantrage zu 

slellen, nichl ausdrOcklich feslschreibt. Gleichwohl hat die Rechlsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts dem Beweisantragsrecht aufgrund zweier unler­

schiedlicher Ansatze eine verfassungsrechtliche Wurzel beigelegt. 

So wird eine verfassungsrechtliche Absicherung zum einen durch die Berufung 

auf Art. 103 Abs. 1 GG erreicht'6• Danach ist der Anspruch auf rechtliches Gehor 

verletzt, wenn ein Beweisantrag mil willkOrlichen Erwagungen zurOckgewiesen 

wird37. Hierdurch werde zugleich Art. 3 Abs. 1 GG in seiner Bedeulung als Will­

kOrverbol verletzt, sofem die ZurOckweisung des Anlrags unler BerOcksichligung 

der das Grundgesetz beherrschenden Gedanken nicht mehr verstandlich sei und 

sich daher der Schlul1 aufdrange, die Ablehnung beruhe auf sachfremden Erwa­

gungen31. 

Obwohl es sich bei Art. 103 Abs.1 GG um ein "prozessuales Urrechl des Men­

schen" handell39 und somil das Beweisanlragsrecht einer bedeulenden Verfas­

sungsvorschrift zugeordnel wird'0, fOhrt dies aber noch nicht dazu, dar.. hiermil 

ein eigenslándiger verfassungsrechtlicher Mall.stab begrOndet wird, anhand des­

sen konkrel die durch die Slrafprozel1ordnung festgelegte Ausgeslallung des 

Beweisanlragsrechls OberprOft werden konnte. Denn der Anspruch auf rechtli­

ches Gehtir beinhallet zunáchst grundsatzlich nur, dar.. dem Betroffenen über­

haupl Gelegenheil gegeben wird, zum Verfahrensgegenstand Ausführungen zu 

: Roxin § 2 RN 1 

37 BVerfG NJW 1990, S. 3191 (3192); BVerfG SIV 1992 S. 307 

31 
BVerfG NJW 1990, S. 3191 (3192) ' 
BVerfG StV 1992, S. 307 

30 
BVerfGE 55, S.1 (6) 

40 KOhler S. 42 



55 

machen und da ti er befugt ist, Antrllge zu stellen". Diese mutl das Gericht ?mar 

zur Kenntnis nehmen und ihren Bedeutungsgehalt bedenken". Dennoch be­

steht kein unmittelbarer Zwang zum Tlltigwerden". Auch besteht kein Anspruch 

a uf e in bestímmtes Beweismittel". Die Beweisantrllge mOssen aber berOcksich­

tigt werden, wenn es bei der Entscheidung auf sie ankommt". Aus diesen Krite­

rien lassen sich jedoch keine inhaltliche Vorgaben darOber ableiten, wie dem 

Grundsatz des rechtlichen GeMrs In Gestalt des Beweisantragsrechts durch die 

einzelnen Verfahrensordnungen Rechnung zu tragen ist". Die nllhere Ausge­

staltung ist ihnen Oberlassen. 

Weitergehende Anhaltspunkte fOr diesen Aspekt ergeben sich auch nicht aus der 

?mellen vom Bundesverfassungsgericht vertretenen Línie, welche das Beweis­

antragsrecht als Ausflutl des Grundsatzes eines fairen Verfahrens ansieht47
• 

Durch diesen Grundsatz wird dem Beschuldigten das Recht gewllhrt, auf den 

Gang und das Ergebnis des Verfahrens Einflutl zu nehmen" und bedingt daher 

ein Mindestmatl an verfahrensrechtlichen Mitwirkungsbefugnissen des Ange­

klagten. Diese werden beispielsweise durch die an einen Beweisantrag zu stel­

lenden Bestimmtheitsanforderungen gewahrt'•. Diese Befugnisse reichen jedoch 

nicht so weit, dafl der Angeklagte das Recht auf ein bestimmtes Beweismittel 

hat50
, sondern der Grundsatz eine fairen rechtsstaatlichen Verfahrens schOtzt 

den Angeklagten allein vor solchen Vorschríften, die der Ermittlung der Wahrheit 

entgegenstehen51
. Hierdurch sallen falsche Beweisergebnisse vermieden wer­

den. Diesem Zweck dient auch das Beweisantragsrecht, da es der Verflllschung 

des Beweisergebnisses aufgrund unzuverlassiger mittelbarer Beweise entge­

genwirkt52. Doch kann nur im Rahmen einer Gesamtbetrachtung aller Vorschrif­

ten sowie der Verfahrensstruktur festgestellt und OberprOft werden, ob durch ihr 

Zusammenspiel der Grundsatz eines fairen Verfahrens gewahrt bleibt53
• Dessen 

" Kleinknecht/Meyer-Gollner Einleitung RN 23 
" BVerfGE 11, S. 218 (220); 69, S. 145 (148); 70, S. 288 (293) 
"Perron S. 31 ; Schatz S. 208 
" BVerfGE 57, S. 250 (274); 63, S. 45 (60); BVerfG StV 1997, S. 1 (2) 
"BVerfGE 60, S. 247 (249); 69, S. 1 (45); BVerfG NJW 1996, S. 2785 (2786) 
•• BVerfGE 9, S. 89 (95); 97, S. 208 (211); 74, S. 1 (5); BVerfGE 74, S. 228 (233) 
41 BVerfGE 57, S. 250 (274); 70, S. 297 (307); BVerfG NJW 1997, S. 999 (1000) 
'

8 BVerfGE 65, S. 174; 66, S. 318 
'

9 BVerfGE 63, S. 45 (68) 
50 BVerfGE 57, S. 250 (247); BVerfG NJW 1990, S. 999 (1000) 
51 BVerfGE 57,S. 250 (274) 
52 BVerfGE 57, S. 250 (274) 
53 BVerfGE 57, S. 250 (275) 
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Konkrtisierung ist daher in erster Linie Aufgabe des Gesetzgebers und der Ge­

richte. Wie diese im Rahmen des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO von ihrem Spielraum 

Gebrauch gemachl haben, zeigen die weileren Darlegungen. 

11. Oer Beweisantrag des Angeklagten gema~§ 244 Abs. 4 S . 2 SIPO 

Die gesetzliche Ausgeslallung des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO gehl im wesentlichen 

auf die reichsgerichtliche Rechlsprechung"' zurOck. Das hierdurch bereilele 

Fundamenl bielel IYNar zum einen Gew¡jhr fUr eine grundlegende Dogmatik und 

inhaltliche Ausgereiftheit, es machi aber deren Grundlagen gleichwohl nichl un­

angreifbar. Dies spiegell sich in der Uleralurdiskussion wider. Wenn auch die 

Rufe de~enigen, die eine Reformierung des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO fordern, 

gegenOber denen, die ein ReformbedOñnis des § 244 SIPO auf andere Aspekle 

des Beweisanlragsrechls stotzen55
, eher in der Minderzahl sind, slehen erstere 

in ihrer Deutlichkeil den Obrigen Reformveñechtem in nichts nach und formulie­

ren ihr Anliegen mil seltener Klarheit58
: § 244 Abs. 4 SIPO sei in der Praxis 

kaum anwendbar' und mOsse endlich reformiert werden
58

. lnsbesondere § 244 

Abs. 4 S. 2 SIPO slelle nahezu unOberwindliche HOrden auf 
59

• Dies wird insbe­

sondere darauf zurOckgeführt, daB der Richler im Rahmen dieser Vorschrift be­

sonders frei geslellt sei60 und somil einen Anlrag auf Hinzuziehung eines weite­

ren Sachverstandigen so gul wie immer revisionssicher ablehnen kOnne61
• Daher 

sei es eñorderlich, dem Angeklaglen ein wirksameres Rechl auf EinfOhrung ei­

nes Gegengulachlens in die Hauptverhandlung zu gewahren82
, um somit dessen 

EinfluBmoglichkeilen zu verbessem63
• Die Rechle der Verteidigung zur EinfOh-

"Siehe hierzu oben Einleitung 11. 2 b) 
" Hierzu gehort beispielsweise der Vorschlag einer zeitlichen Limitierung des Beweisan­

tragsrech~. der EinfOhrung einer allgemeinen Mil:lbrauchsklausel oder die Abschaffung 
~~s Bewe1santragsrech~ fOr das am~gerichtliche Verfahren, ausfOhrlich Schatz S. 265 

,. .Hirschberg, S .. 1~~· meint wohlformuliert, die Gesetzeslage sei "bedenklich" bzw. 
hOchst bedenkl1ch , LOrken, NJW 1968, S. 1163, Mil die Situation fOr "unbefriedigend" 

und ''unverstandlich". 
57 

Schreiber in: Wassermann-FS S. 1 019; ders. in: Baumann-FS S. 393; Sarsledt DAR 

51 
1964, S. 314; ders. NJW 1968, S. 178 

50 
Tondorf StV 1993, S. 46; in diesem Sinne auch Karpinski NJW 1968 S 1173 
Perron S. 263 ' · · 

60 S~hmidt LK 11 § 244 RN 69 meint jedoch, daB dies nichl der Fall sei und S 2 nur ROck-
slcht a uf das berei~ vorliegende Gutachten nehme · 

~ Sarstedt NJW 1968, S. 178; Schmitt S. 467 . 
Perron S. 266 

13 
HK.Julius § 244 RN 34; Tondorf StV 1993, S. 46 
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rung eines qualifizierten Sachverslllndigen seien derzeil gering und unzurei­

chend"'. Aus diesem Grund konne eine Ober die heutige Regelung noch hinaus­

gehende Freislellung des Gerichls bei der Bescheidung des Beweisanlrags nichl 

in Erwagung gezogen werden65
, zumal die Erkennlnis der nachgewiesenen 

Fehlbarkeil von Sachverslandigen eine Verkürzung der Wahrheilssuche verbie­

le66. Diese Aussagen slellen eine offene und harte Krilik an der gegenwartigen 

Gesetzeslage dar. Um sie bewerten zu kónnen, bedarf es einer syslematischen 

Darslellung der gegenwartigen Gesetzeslage sowie der hiermil verbundenen 

Problematik. 

1. Grundlagen 

a) Die Dogmalik des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO 

Belrachlel man die Vorschrift des § 244 Abs. 4 SIPO erslmals, scheint es, als 

folge sie keiner erkennbaren Linie. Das Gegenteil isl jedoch der Fall, denn sie 

beinhallel einen logischen Aufbau, der auf die Besonderheiten des Sachverstan­

digenbeweises abgeslimml isl und hierauf Rücksichl nimml67. Auszugehen isl 

zunachst von der Prllmisse, daB die Vorschrift aussch/ie/3/ich auf die Silualion 

des Beweises durch Sachverslandige Anwendung findel und nur bei Bejahung 

dieser Voraussetzung ihr Tatbesland eroffnel isl68. Dabei belrifft Satz 1 zunachsl 

den Ausgangsfall, namlich daB noch kein Gulachler zur Beantwortung der Be­

weisfrage beslelll oder gehort wurde. Hingegen lrifft Satz 2 nur Regelungen fOr 

den Fall des weileren Sachverstandigen69. lnsgesamt slehen die Modalitalen des 

Abs. 4 nichl isoliert, vielmehr bleibl daneben die Geltung des Abs. 3 erhallen70. 

Demzufolge kann auch der Anlrag auf Hinzuziehung eines weileren Sachver­

standigen mil der BegrOndung abgelehnl werden, der Beweisantrag diene der 

64 Tondorf StV 1997, S. 494 
65 Gronwald Gutachten e 71 
06 GrOnwald Gutachten e 72 
67 SarstedUHamm RN 705 
68 SK-SchiOchter § 244 RN 133; in diesem Rahmen bestatigt sich die bereits in Kapitel 1 

11. 3. (S. 24) vertretene Ansicht, daB die Theorlen zur Abgrenzung des Sachverstandi­
gen von anderen Beweismitteln von elnlger praktischer Relevanz sind. 

" Zur Begriffsklarung soglelch un ter 2. 
70 BGH JR 1959, S. 305; KleinknechUMeyer-Gollner § 244 RN 73; SK-SchiOchter § 244 

RN 133; AK-SchOch § 244 RN 122 
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Prozel!verschleppung, sei unzulassig71 bzw. zur Feststellung der beantragten 

Beweistatsache ungeeignet. 

Wird ein Beweisantrag auf Hinzuziehung eines ersten 72 Sachversllándigen ge­

stellt, kann dieser gema!! § 244 Abs. 4 S. 1 SIPO mil der BegrOndung abgelehnt 

werden, zur Beantwortung der Beweisfrage habe das Gericht selbst die erforder­

liche Sachkunde73• Auch wenn § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO diesen Talbestand nicht 

noch einmal aufgreift, gilt er doch auch fOr den Fall des weiteren Sachverstandi­

gen, so dal1 § 244 Abs. 4 S. 1 SIPO auch in dieser Siluation anwendbar ist74
• 

Eine gegenteilige Auffassung, welche die AblehnungsgrOnde beim weiteren 

Sachverstandigen auf die in § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO enthaltene Aufzahlung be­

schranken und damil eine Berufung des Gerichts auf eine eigene Sachkunde 

verhindem wi1175
, überzeugt nicht. Denn bereils durch die EinfOgung des Wortes 

"auch" in § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO wird klargestellt, dal1 die folgenden Modalitaten 

neben den Tatbestand des Satzes 1 treten und erslerer gleichzeitig anwendbar 

bleibt. Diese Wortlautargumenlation wird durch den Sinn des Sachverstandigen­

beweises unterstútzt: Ziel desselben ist es, dem Gericht die Sachkunde zu ver­

mitteln, welche es zur Entscheidung des Falles ben01igt'6• 1st dies erreicht wor­

den und besitzt das Entscheidungsgremium nunmehr das nótige Fachwissen, 

beslehl kein begrOndeler Anlal1, den erlanglen Wissenszuwachs einem Beweis­

anlrag, mil dem die Hinzuziehung eines weileren Sachverstandigen gefordert 

wird, nichl enlgegenzuhallen. Genau dies wláre aber bei Ausschlul1 des § 244 

Abs. 4 S. 1 SIPO in der Silualion des weiteren Sachverslandigen die Folge. Eine 

eigene Sachkunde des Gerichls ist daher von Gesetzes wegen auch im Fall ei­

nes beanlraglen weileren Sachverslandigen ein zul13ssiger Ablehnungsgrund. 

71 
Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Untersuchung der GlaubwOrdigkeil ei­
nes Zeugen beantragt WJrd, der hiermit nicht einverstanden ist SK-SchiOchter § 244 
RN 134. ' 

72 
Die Bezeichnung de~ ersten bzw. zweiten Sachverslandigen werden im weileren Text 
¡ewe1ls auf d1e Bewe1sfrage bezogen, nicht auf die Anzahl der Sachverstandigen insge­
saml 

"w ,. elche Voraussetzungen hiertor erfOIIt sein massen, dazu sogleich unler 3.a). 
BGH NStZ 19~, S. 467; Sarstedt/Hamm RN 706; KMR § 244 RN 469; SK-SchiOchler § 
2~ RN 137; R1chter NJW 1958, S. 1126; Panhuysen S. 52· A/N/M S 723 sprechen ven 
e1ner m1ttelbaren Geltung. ' · 

75 
Meyer NJW 1958, S. 619 

" Kapitel1 11. 1. 
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b) Formare Voraussetzungen für den Beweisanlrag auf Hinzuziehung eines 

weileren Sachversl~ndigen 

Um das Gerichl zur Erhebung weileren Beweises durch einen neuerlichen Sach­

verslandigen zu veranlassen, bedarf es zun~chsl eines Beweisanlrages. Dieser 

mu~ auf die Besonderheilen des Sachversl~ndigenbeweises Rücksichl nehmen. 

Hierbei isl zu beachlen, da~ der Begriff des Beweisanlrages in der SIPO nichl 

einheitlich verwendel wird 77
• Zwar enlhallen einige Normen einen enlsprechen­

den Hinweis (z.B. §§ 163 a Abs. 2, 166, 201 Abs. 1, 225 a Abs. 2, 270 Abs. 4 

sowie 219 SIPO), doch wird nur der in der Hauplverhandlung geslellle Anlrag als 

sog. "echler'' Beweisanlrag verslanden78
• Nach sl~ndiger Rechlsprechung isl ein 

solcher eine Proze~handlung, die als Aufforderung an das Gerichl zu verstehen 

isl, eine Beweiserhebung anzuordnen bzw. vorzunehmen79
• Sie enlhall das 

ernslhafte, unbedingle oder an eine Bedingung geknüpfte Verlangen eines Pro­

ze~beleiliglen, zur Schuld- oder Rechlsfolgenfrage mil bestimmlen, nach der 

Slrafproze~ordnung zul~ssigen Beweismitteln Beweis zu erheben'0• Grundvor­

aussetzung fOr einen Beweisanlrag isl, daB das Beweisbegehren deutlich zum 

Ausdruck gebrachl wird. Die Rechlsprechung komml hier jedoch dem An­

lragsleller enlgegen und la~t auch schlüssige Handlungen als Beweisanlrag 

gellen. So wurde ein solcher bejahl, als ein schriftliches Gulachlen mil der Be­

merkung Oberreichl wurde, der Sachverslandige werde bei seiner Vemehmung 

gleichfalls zu dem schriftlich fixierten Ergebnis kommen81
• Selbsl das blo~e Er­

bielen des Angeklaglen, eine Schriftprobe zum Zwecke der Unlersuchung durch 

einen Sachversl~ndigen abzugeben, slelll einen Beweisanlrag dar82
• 

n NNIMS. 34 
78 Sarstedt DAR 1964, S. 309; NN/M S. 34; sewehl die !m Ver- als a u eh Zwischenverfah­

ren gestellten Antrage haben den Charakter ven Bewelsanregungen, da sle keiner 
fOrmlichen Bescheidungspfllcht unterliegen und in das Ermessen des Gerichts gesteilt 
sind, KleinknechUMeyer-GeBner § 244 RN 23. Schreiber in: Baumann-FS S. 392, for­
dert angesichts der hiermit ror den Angekiagten verbundenen Nachteile eine Beschei­
dungspflicht fOr diese Antrage. 

" NNIM S. 34. Ein Beweisermittiungsantrag dient dagegen der Verbereitung eines Be­
weisantrages, den der Antragsteiler zum jetzigen Zeitpunkt nocht nicht steilen kann. Ei­
senberg RN 156. Hierzu gehOrt z.B. ein Antrag auf Untersuchung des Geisteszustandes 
eder auf Einheiung eines Sachverstandigengutachtens mil unbestimmten Ausgang, 
BGH JR 1951 , S. 509, BGH NSIZ 1985, S. 201 bei Pfeiffer/Miebach. 

80 BGHSt 1, S. 29 (31); 6, S. 128 (129); BGH NSIZ 1981, S. 361; BGH StV 1982, S. 55; 
NN/MS. 36 

81 RG JW 1928, S. 1307 
12 RGSt 15, S. 319 
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In dem Beweisantrag sind bestimmte, zu beweisende Tatsachen zu bezeich­

nen8'. Letztere sind bestimmte Geschehnisse, Zustande, Dinge und Umstande 

der aulleren Welt sowie Vorgange und EigentOmlichkeiten des Seelenlebens, 

d.h. subsumtionsrelevante Umstlinde". Damit sind auch innere Vorgange eine 

mCigliche Beweistatsache, was tar die oftmals von Sachverstlindigen festzustel­

lende Frage nach psychischen Beeintrachtigungen des Angeklagten zum Zeit­

punkt der Tat und somit fOr die Schuldfahigkeit des vermeintlichen Taters von 

besonderer Wichtigkeit ist. Da fremdpsychische Tatsachen aus indiziellen auBe­

ren Tatsachen erschlossen werden, kann ein entsprechender Beweisantrag nicht 

mit der BegrOndung abgelehnt werden, innere Vorgange seien nur dem bekannt, 

in dessen Psyche sie sich abgespielt haben" und daher keiner Beweiserhebung 

zuganglich. 

Die vom Antragsteller genannte Beweistatsache mull allerdings in ihren allge-

meinen Umrissen erkennbar sein, wobei schlagwortartige Verkürzungen zulassig 

sind. Diese mOssen jedoch eine Tatsachenbasis enthalten••, so dall die blolle 

Behauptung, der Zeuge sei unglaubwürdig, der Angeklagte zur Tatzeit betrunken 

oder wegen Heroinabhiingigkeit schuldunfahig gewesen, als BegrOndung fOr die 

Hinzuziehung eines weiteren Sachverstandigen nicht ausreicht87
• Diese Linie 

verfolgt die Rechtsprechung auch in technischen Fragen. So kann einem Antrag 

auf Einholung eines Sachverstandigengutachtens zu der Behauptung, daB es bei 

einer Geschwindigkeitsmessung von Kraftfahrzeugen zu Fehlem kommen kon­

ne, erst nachgegangen werden, wenn die moglichen Fehlerquellen bestimmt 

bezeichnet werden88
• Allerdings ist es nicht erforderlich, daB der Antragsteller 

von der Wahrheit der von ihm behaupteten Tatsache überzeugt ist, solange er 

diese fOr moglich Mlt" . Dies kommt dem Antragsteller beim Sachverstandigen-

"'A/N/M S. 37 u. S. 38; Eisenberg RN 138 
: KK-Herdegen § 244 RN 3; SK.Sch!Ochter § 244 RN 4 

16 
RGSt 55, S. 129 (131}; 76, S. 364 (365}; BGHSt 12, S. 287 (290} 

07 
BGHSt 37, S. 162 (164}; 39, S. 251 (253) 
BGH NSIZ 1985, S. 205 Nr. 10; BGH GA 1981, S. 228· OLG Celle JR 1985 S 32 zu 

,. der Behauptung, es bestehe eine "gOnstige Sozialprogn~se"· Eisenberg RN 143 · 
OLG Hamm NJW 1963 S 602 ' 

80 
BGHSt 21, S: 118_ (121,}; BGH NJW 1987, S. 2384; BGH StV 1981, S. 166; BGH StV 
1989~ S. 237, stre1tig ISL ob e1ne fOnmliche Bescheidungspfiicht besteht wenn die Be­
~:'se !sache auf das Geratewohl behauptet wird. Die Rspr. sieht diese Voraussetzung 

kl ~OI~t and, wenn d1e Bewe1statsache nur scheinbar in eine Tatsachenbehauptung 
9! el e ~11 • was am ehesten dann anzunehmen sei, wenn die bisherigen Beweiser­
g bmsse Jeden Anhalt tor deren Gegebensein fehlen Jassen BGH NStz 1992 S 397 
~G4~;tv 1993, S. 3. Kritisch hie12u Herdegen StV 1990, s.'S18, Gollwitzer StV .1990: 



61 

beweis entgegen, da hier angesichts der maglichen Schwierigkeit der Materie 

oftmals die Erlangung einer gesicherten Überzeugung nicht denkbar ist. 

Zusatzlich muB ein bestimmtes, individualisierbares und unterscheidbares Be­

weismittel angegeben werden". Soll ein weiterer Sachverstandiger herbeigezo­

gen werden, reicht es grundsatzlich aus, dies in allgemeiner Form durch die 

Verwendung des Begriffs "weiterer Sachverstandige~· zu kennzeichnen, da die 

Person des Gutachters nach herrschender Ansicht generen austauschbar ist und 

ihre Auswahl gem. § 73 Abs. 1 S. 1 SIPO de m Gericht obliegt". Oies bedingt 

zugleich, daB es nach herrschender Ansicht an eine bestimmte vorgeschlagene 

Person nicht gebunden ist. Eine namentlich Benennung des weiteren Sachver­

sUindigen ist kein Zulassigkeitskriterium für den Beweisantrag. Hierdurch wird 

der Angeklagte geschOtzt, denn selbst wenn er in seinem Beweisantrag einen 

nach Auffassung des Tatrichters ungeeigneten weiteren Sachverstandigen be­

nennt, rechtfertigt dies nicht die Ablehnung des prozessualen Antrages92
• Mit der 

Benennung des Beweisthemas und der Bezeichnung des weiteren Sachverstan­

digen als Beweismittel sind danach die gesetzlichen Voraussetzungen erfOIIt. 

Weitergehende Angaben, die Ober diese Mindestanforderungen hinausgehen, 

werden jedoch dann relevan! und sind von wesentlicher Bedeutung für den Be­

weisantrag, wenn die Hinzuziehung eines weiteren Sachverstandigen mit der 

BegrOndung gefordert wird, dieser verfOge Ober Forschungsmittel, die den en des 

bereits vernommenen Sachverstandigen Oberlegen seien93
• Detaillierte Informa­

tienen Ober diese Behauptung sind schon deshalb notwendig, weil anderenfalls 

der Antragsteller nicht sicher sein kann, daB das Gericht sich mit dieser Frage 

auseinandersetzt und die Beauftragung eines seiner Auffassung nach besser 

ausgestatteten Fachmannes vomehmen wird". 

DarOber hinaus sind neben den notwendigen Elementen eines Beweisantrages 

weitere Oarlegungen des Antragstellers auch dann ratsam, wenn das bereits 

erstattete Gutachten für unzureichend gehalten wird oder aus Sicht des Ange-

90 NN/MS.48 
91 Ob dles auch dann gilt, wenn ein bestimmter Sachverstandiger in de m Antrag benannt 

wird, ist jedoch streillg. Hlerzu soglelch un ter 2. b). 
92 BGH SIV 1984, S. 495 
93 NN/M S. 42; Jessnitzer StV 1982, S. 180 
•• Eine BegrOndung des Antrages wird daher auch In anderen Fallen des Abs. 4 empfoh­

len, HK-Julius § 244 RN 36; Jessnltzer, StV 1982, S. 180, spricht dagegen von "mas­
sen". 
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klagten Zweifel an der Sachkunde des ersten Sachverst~ndigen bestehen°5• 

Denn nur aufgrund entsprechender Anhaltspunkte kann sich das Gericht veran­

lallt sehen, die gegen den Erstgutachter erhobenen Vorwllrfe zu prüfen und auf 

mogliche Fehlerquellen aufmerksam gemacht werden. Hieran wird deutlich, daB 

der Erfolg eines Beweisantrages, einen weiteren Sachverstandigen hinzuzuzie­

hen, wesentlich davon abhangig ist, daB der Beweisantrag seinem lnhalt nach 

Ober die grundsatzlichen Anforderungen des Gesetzes hinausgeht und dem Ge­

richt dadurch die Oberzeugung von der Erforderlichkeit einer neuen, weiteren 

Begutachtung verschafft. Um aber eine entsprechende Oberzeugungsarbeit lei­

sten zu konnen, benotigt der Angeklagte einen Wissensvorsprung im Hinblick 

auf das zur Begutachtung anstehende Sachgebiet. Denn anderenfalls entbehrte 

der Beweisantrag jeder fachlichen Grundlage. Sofem dabei das erforderliche 

Fachwissen nicht per se beim Verteidiger vorhanden ist, obliegt es dem Ange­

klagten, sich dieses mi! eigenen Mitteln und auf eigene Kosten zu verschaffen. 

Damit ist bereits vom Ansatz her der mittellose Angeklagte im Fall des weiteren 

Sachverstandigen benachteiligt, weil die Einschaltung eines Privatgutachters für 

ihn nicht zu finanzieren ist. Die Bedeutung dieses Sachzusammenhanges ge­

winnt an Gewicht, wenn man sich die grundlegende Situation vergegenwartigt, in 

der ein Antrag gem. § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO gestellt wird: Ein entsprechender 

Antrag wird in den meisten Fallen nur dann gestellt, wenn das Gericht zu erken­

nen gegeben ha!, daB es aus eigener lnitiative gem. § 244 Abs. 2 SIPO kein 

weiteres Gutachten einholen wird, sondem es bei den Feststellungen des Erst­

gutachters belassen wird. Dessen Ergebnisse werden dann Grundlage für das 

Urteil, ohne daB sie zuvor von fachkundiger Seite auf ihre Richtigkeit überprüft 

worden sind. 1st der Angeklagte aber der Auffassung, das Gutachten sei unzu­

treffend, kann dies ausschlieBiich durch einen weiteren Sachverstandigen fest­

gestellt werden. 1st die Gewinnung der Erkenntnis fachlicher Unrichtigkeit sowie 

ihre Vermittlung an das Gericht jedoch von den finanziellen und intellektuellen 

Moglichkeiten des einzelnen abhangig, besteht die Gefahr, daB ein falsches 

Gutachten unerkannt bleibt und als Grundlage fOr eine Verurteilung dient. Eine 

erfolgversprechende Verteidigung und die Gefahr einer (Fehi)Verurteilung kan-

"o rti u era . ge mstllnde gehOren aber grds. nicht in das Gebiet des Bewelsantragsrechts 
und s1nd von Amts wegen zu verfolgen, OLG Hamm MOR 1976, s. 338. 
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nen alsa insbesandere beim Sachversl~ndigenbeweis eine finanzielle Frage 

sein. 

2. Der weilere Sachversl~ndige 

a) Begriffsklarung 

Die Varschrift des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO unlerscheidel sich van deren Satz 1 

zunachsl durch den Begriff des "weileren Sachverslandigen". Hierauf hal der 

Angeklagle sein besanderes Augenmerk zu richlen, will er die Erfalgschancen 

seines Beweisanlrages realistisch einsch~tzen, denn nichl jeder neue Sachver­

sl~ndige isl zugleich e in ''weilerer'' im Sinne der genannlen Vorschrift96• 

Dem Begriff des ''weileren Sachversl1indigen" sind nur salche Gulachler zuzu­

ardnen, die sich als Vertreler derselben wissenschaftlichen Fachrichlung zu der­

selben Beweisfrage wie der Erslgulachler auBem sollen97 und gleichsam dessen 

fachlichen Dappelg1inger darslellen. Vereinfachend kann man feslslellen, daB 

auch der beanlragle weilere Sachverstandige bereits mil der Erstellung des 

Erslgutachlens MUe beauftragt werden kilnnen. Diese schelnbar slarre Eingren­

zung ist van der Rechlsprechung fOr die F~lle modifiziert worden, in denen die 

Beweisfrage van einem zweilen Sachverstandigen beantwartet werden sall, der 

zwar eine andere Fachrichlung als der ersle Sachverslandige reprasentiert, des­

sen Kampetenzbereich sich aber mil dem des bereits vemammenen Gulachters 

Oberschneidel9'. Das Gerichl halle sich in diesem Fall bereils bei der Auswahl 

des Erstgulachters fOr einen Sachverstandigen der einen ader anderen wissen­

schaftlichen Disziplin entscheiden konnen, ahne gegen seine Aufklarungspfiicht 

'' lm Rahmen der Begrifflichkeil isl es angezelgl, slch dem Gesetzeswortlaul anzuschlie­
llen und zur Vermeldung ven Millverslandnissen auf die Bezeichnung des "Obergul­
achlers" zu verzichlen. Denn letzlere wird mil unlerschiedlichen lnhallen verbunden: 
wahrend leilweise der weitere Sachverslandige mil dem sog. Obergulachler gleichge­
setzl wird (BGHSI 5, S. 34 (37); BGH NJW 1951, S. 412; OLG DOsseldorf MOR 1961, 
S. 954; Dahs RN 645), hallen ande re diese Benennung nur dann tor zulreffend und ge­
rechtfertigl, wenn bereils zwei Gutachlen varliegen und der neue Sachverstandige kraft 
selner besonderen Aulorilal deren gegensatzliche Ergebnisse autklaren und erlaulem 
soll (Jessnitzer StV 1982, S. 180; Seibert NJW 1962, S. 137; Walter/Kaper NJW 1968, 
S. 184 sehen hierin wiederum einen Sonderfall des Obergulachlers). 

07 SK-SchiOchler § 244 RN 136 
" BGH NS!Z 1988, S. 85 (86); zustimmend Meyer NS!Z 1988, S. 87; a.A. Eisenberg 

RN256 
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zu verstoll.en'' . Die Ansicht der Rechtsprechung entspringt einem praktischen 

Bedürfnis und lall.t sich mit dem Ziel des Sachverstllndigenbeweises rechtferti­

gen. Blieben Überschneidungen der Kompetenzbereiche bei dem Kriterium des 

''weiteren" Sachverstandigen unberücksichtigt, konnten dem Gericht gerade bei 

einfachen Fragen Sachverstandige aller in Betracht kommenden Fachrichtungen 

aufgezwungen werden, obwohl die anzuwendenden Methoden sich nicht unter­

scheiden oder wegen ihrer Gleichwertigkeit zu denselben Ergebnissen führen 

müssen 100. Hieraus kann das Gericht aber keinen Gewinn fOr das Verfahren ab­

leiten. Nur wenn der benannte neue Sachverstandige zusatzliche Erkenntnisse 

vermitteln konne, bestOnde a u eh Anlall. zu seiner Vernehmung 
101

. Die Recht­

sprechung zieht damit berechtigterweise die Konsequenzen aus dem Wesen des 

Beweisantragsrechts. Denn durch die Vemehmung des ersten Sachverstandigen 

und damit der Vollziehung der Beweisaufnahme ha! sich der Beweiserhebungs­

anspruch des Angeklagten zunachst erledigt. Er kann nur wieder aufleben, wenn 

sich im Vergleich zur abgehandelten Beweisaufnahme etwas Neues ergibt und 

somit die Urteilsbasis erweitert wird102. Gerade hierin liegt eines der Ziele, die mit 

einem Beweisantrag verbunden sind103. Dies kann jedoch gerade dann nicht der 

Fall sein, wenn zwar der benannte Sachverstandige von Person ein anderer ist, 

dieser jedoch lediglich unter dem Deckmantel einer anderen Fachrichtung die­

selben Untersuchungsschritte verfolgt wie der erste Sachverstandige und somit 

dem Gericht keinen weiteren Wissenszuwachs wird vermitteln ktinnen. Die vor­

genommene Modiflzierung ist daher systemkonform. 

" BGH NStz 1988. S. 85 (86); diese Abgrenzung ist von besonderem Jnteresse wenn es 
um d1e BeurteJI~ng der Schuldfahigkeit des Angeklagten bei nicht krankhafte~ zustan­
den geht, denn '" d1esem Fall beanspruchen sowohl Psychlater als auch Psychologen 
~e Begutachtungskomp~tenz, zum Meinungsstreit Rasch NStz 1992, s. 258 ff. Die 

ecJ:1tsprechung entscheJdet nach dem pflichtgemaBen Ermessen und trifft somit keine 
verbJndhche EntscheJdung, BGH NJW 1987 s 2593 

"" BGH NStz aaO. ' . . 
:: BGH NStz aaO. 
103 S1ehe h1erzu schon unter Kapitel 2 1. 2. 

Kap1tel 2 l. 2. 
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b) Personelles Beslimmungsrechl des Angeklaglen 

Bereils bei der ErMerung der Frage, welche formalen Erfordernisse der Beweis­

anlrag des Angeklaglen gem. § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO erfOIIen mul:\, erfolgle der 

Hinweis darauf, dal:\ der Angeklagle w~hlen kann, ob er den weileren Sachver­

slandigen als Person benennl oder nur die allgemeine gesetzliche Bezeichnung 

wiihll"''. Vielfach wird die Verteidigung sich fOr die ersle Moglichkeil enlscheiden. 

Denn im Zuge der zur BegrOndung des Beweisanlrages notwendigen Recher­

chen und Vorarbeilen wird der Angeklagle Konlakl zu einem bestimmlen Sach­

versU!ndigen aufgenommen haben und Wert darauf legen, da(\ dessen fOr den 

Angeklaglen voraussichtlich gOnstiges Ergebnis dem Gerichl prilsentiert wird. 

Hiervan kann der Angeklagle aber nur dann ausgehen, wenn das Gerichl diesen 

Experten als weileren Sachverslandigen lalsachlich beauftragt. Wahrend bei 

dem Zeugen meisl keine Frage darOber aufkomml, ob er im Fall der Slattgabe 

des Anlrages als Beweismittel angegeben werden mul:\, isl dies beim Beweis 

durch einen weileren Sachverslandigen nichl offensichtlich. Vielmehr isl umslril­

len, ob das Gerichl denjenigen weileren Sachverstandigen, den der Angeklagle 

in seinem Anlrag namenllich genannt hal, auch talsachlich mil der Erslellung des 

Gulachlens belrauen mul:\ oder die Mtiglichkeil hal, dieses Ansinnen als Vor­

schlag und damil als unverbindliche Anregung zu belrachlen und die endgOitige 

Enlscheidung Ober die Beauftragung im Rahmen der gerichtlichen Auswahlbe­

fugnis zu lreffen. Folge ware, da(\ dem Angeklaglen wie schon bei der Beslel­

lung des erslen Sachverslandigen kein Rechl zur wirksamen Einflul1nahme auf 

die Person des Sachverslandigen zustande. 

Letzleres wird von der Rechlsprechung sowie Teilen der Lileralur unler Berufung 

auf § 73 Abs. 1 S. 1 SIPO vertrelen, mil der BegrOndung, dal1 der Angeklagle 

dem Gerichl nichl verbindlich vorgeben ktinne, an welchen Gulachler es den 

Auftrag zu vergeben habe105
• Diese Enlscheldung liege allein in den Handen des 

Talgerichls. Da das Rechl des Angeklaglen, auch das Beweismittel zu bestim­

men, kein Selbstzweck100 sei und somit nichl nur aufgrund der formalen Berech­

ligung ausgeObl werden soll, sondem der FortfOhrung des Verfahrens dienlich 

'"' zu der Frage, ob elne derartige Verpflichtung besteht, siehe oben Kapitet 2 11 1 b) 
1°5 AJN/M S. 420; KlelnknechUMeyer-GoBner § 244 RN 47; KK-Pelchen § 73 RN 3; 

Hanack JZ 1970, S. 564 
106 BGH NJW 1983, S. 127 
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sein müsse, konne das Gerichl slels ein gleichwertiges oder besseres Beweis­

mittel als das ihm angelragene benutzen 107
• Da si eh gerade Sachverslandige 

dadurch auszeichnelen, dall sie auswechselbar seien
108

• habe das Gerichl 

Zugriff auf eine Anzahl zumindesl gleichwertiger Sachverslandiger und konne 

unter diesen einen auswáhlen. Beruft sich das Gerichl auf diese Kompetenz und 

machi es von seiner Ersetzungsbefugnis Gebrauch, werde gleichwohl der Be­

weiserhebungsanspruch materiell nicht verkOrzt, zumal es dem Anlragsleller frei 

slehe, Bedenken gegen die angenommene Gleichwertigkeil geltend zu ma­

chen 109• Sofem dies dazu führe, dall das Gerichl an seiner Überzeugung von 

der Gleichwertigkeil zu zweifeln beginne, wirke sich dies zugunsten des ange­

bolenen Beweismittels aus110
• Bei Befolgung dieser Grundsatze isl der Ange­

klagte emeut einem Rechtfertigungszwang ausgesetzt. Denn er mull nichl nur 

begründen, dall sein Beweisantrag an sich gerechtfertigl isl, sondern gerade 

auch dall der von ihm benannte weitere Sachverslandige mil anderen Experten 

gleichwertig ist. Darüber hinaus bedeutel diese Aussage, dall der Beweisanlrag 

beim Beweis durch einen weiteren SachversUi ndigen nur hinsichtlich des Be­

weisthemas, nicht jedoch auch des namentlich benannlen Beweismillels geslellt 

wird. 

Gerade diese SchluBfolgerung wird von Vertretern der Gegenansichl
111 

krilisiert, 

die ihrer Auffassung insbesondere angesichts der zunehmend prozellenlschei­

denden Rolle, die der Person des Gutachlers zukommt112
, an Gewichl verleihen. 

Danach spreche schon der Zweck des Beweisantragsrechts dagegen, der von 

der Rechtsprechung vertretenen BegrOndung und Berufung auf § 73 Abs. 1 S. 1 

SIPO zu folgen. Denn das Ziel eines Beweisanlrags beslehe gerade darin, dem 

Amtsermittlungsgrundsatz zu widersprechen 113 und die Erhebung solcher Bewei­

se zu veranlassen, die das Gericht auf eigene lnitialive nichl erhoben halle. Da-

107 BGHSt22 1oa BGH NJ • S. 347 (349); BGH NStz 1992, S. 225 bei Kusch· BGH StV 1983 S 4 
109 

W 1983, S. 128; Peters JR 1970 S 106 ' ' . 

110 
BGH NJW 1983, S. 128 ' . 

111 
BGH NJW 1983, S. 128 
Schulz StV 1983 S 341· KK H d 
34; in diese Richtu~g w'ohl ~u~~ 'ient§ d2U~ RN 63; kritisch auch HK-Julius § 244 RN 
Grundsatze der Rechtsprechun . ars e amm RN 712, die Bedenken gegen die 
hauptung enthalte, gerade der ~e~~nw~n~en,hsofern der Be~:Isa~trag die belegte Be· 
aufgrund seiner Spezialisierun °0

.
8 ac verstl!nd1ge se11n emem so hohen Malle 

da~ er nicht ''vertreten" werdeng k~~0~1\ B~an~?rtung der Beweisfrage pradestiniert, 

112 
ma, RN 713. · e en hch entscheide jedoch das Bewelsthe· 

113 
HK-Julius § 244 RN 34 
Siehe hierzu schon unter Kapitel2 l. 1. 
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mil seien die Vorschriften des Beweisanlragsrechls Sonderregelungen, die alle 

mil dem lnslruklionsprinzip in Zusammenhang slehende Vorschriften und somil 

auch § 73 Abs. 1 S. 1 SIPO verdranglen 114
• Anderenfalls bedOrfte es des § 244 

Abs. 4 SIPO Oberhaupl nichl, weil sonsl jeder Beweisanlrag auf Hinzuziehung 

eines SachversU!ndigen unler Berufung auf § 73 Abs. 1 S. 1 SIPO abgelehnl 

werden konne115
, da das Gerichl nach dieser Vorschrift Ober die Anzahl der 

Sachverslandigen und somil Ober deren Notwendigkeil enlscheidet. Dies wie­

derum enlsprache nichl dem Willen des Gesetzes. DarOber hinaus sei die allge­

meine Vorschrift des § 73 SIPO auf eine andere Ausgangssilualion zugeschnil­

len 116
• Diese zeichne si eh dadurch aus, dal1 das Gerichl weder eigene Sachkun­

de aufweise noch aus eigener lnilialive einen Sachverslandigen beauftragl habe. 

Gerade den umgekehrten Fall belrafen jedoch § 244 Abs. 4 S. 1 bzw. S. 2 

SIPO. Eine gerichlliche Befugnis, das benannle Beweismittel gegen ein anderes 

eigener Wahl auszulauschen, beslehe daher nicht. 

Die Ansichl der herrschenden Meinung siOtzl sich auf ein dogmalisches Funda­

menl, welches in slandiger Rechlspraxis angewendel und vertrelen wird, namlich 

dal1 grundsatzlich alle Sachverslandigen einer Fachrichlung in gleichem Mal1e 

zur Beantwortung der Beweisfrage geeignel seien und identische Ergebnisse 

lieferten. Wenn dem lalsachlich so ware, besiOnde fOr das Gerichl allerdings 

kein Grund, den vom Angeklaglen vorgeschlagenen Sachverslandigen nichl zu 

benennen, da zu erwarten isl, dal1 dessen Feslslellungen mil denen des vom 

Gerichl selbsl ausgewahllen Sachverslandigen doch idenlisch sind. Unler Be­

rOcksichligung der Talsache, dal1 der Angeklagle mil dem weileren Sachver­

slandigen gerade das Ergebnis des erslen Sachverslandigen zu widerlegen 

suchl und damil ein gegenlaufiges Ergebnis prasenlieren mochle, kann der An­

nahme einer Gleichwertigkeil aller Sachverslandigen einer Fachrichlung nichl 

gefolgl werden. Gerade die zahlrelchen Fehlurteile, deren syslematischer Unter­

suchung si eh vor allem Pelers 117 angenommen hal, beweisen, dal1 es si eh hier­

bei um berechligle Bedenken handelt, die nichl aus der Luft gegriffen sind. 

Wenn auch die Wahrscheinlichkeit einer Fehlverurteilung in jedem Strafverfah-

'" Schulz StV 1983, S. 342 
115 Schulz aaO. 
116 Schu\z aaO. 
117 

Siehe hlerzu Feh\erquellen Bd. 2 S. 117 ff. 
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ren moglich ist',., so ist sie umso groBer, je schwieriger und spezieller die Be­

weisfrage ist und gerade aus diesem Grund zu der Beiziehung eines ersten 

Sachverstandigen gefahrt halle. Damit konnte der Argumentation der hochst­

richterlichen Rechtsprechung allenfalls in den Fallen zugestimmt werden, die 

einfache und standardisierte Sachverhalte mit festgelegten Berechnungswegen 

betreffen, weil hier schon für das Gericht die Moglichkeit besteht, etwaige Fehler 

selbst zu erkennen. RegelmaBig zeichnen sich jedoch die Fallgestaltungen, in 

denen es gerade um die Hinzuziehung eines weiteren Sachverstlindigen geht, 

durch ihre besondere Schwierigkeit11' aus oder sind durch Besonderheiten in der 

Fallkonstellation geprágt. In dieser Situation droht der Sachaufklarung eine 

maBgebliche Beeintrachtigung, wenn der vom Angeklagten beantragte weitere 

Sachverstandige vom Gericht durch einen anderen ersetzt werden konnte. DaB 

der Grundsatz der Ersetzbarkeit nicht uneingeschrlinkt aufrechterhalten werden 

kann, verdeutlichen bereits die Exislenz des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO sowie die 

Modalilalen des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO. Denn hierin werden Falle feslgeschrie­

ben, in denen die Moglichkeit einer Auslauschbarkeil des Sachverslandigen nichl 

gegeben sein kann. Von dem weileren Sachversllindigen erhofft sich der Ange­

klagle gerade eine Klarung der aufgetrelenen Zweifel an der Richligkeil des 

Gulachlens kraft seiner gréiBeren Sachkunde, seiner besonderen Qualifikalion 

und besseren Erkennlnisquelle. Diese Aspekte erlangen umso grOBere Bedeu­

tung und nehmen an Gewichligkeit zu, wenn das Beweislhema einem speziellen 

Wissensbereich enlslammt. In dieser Siluation wird der Beweiswert des Sach­

verstandigen durch seine personlichen Eigenschaften und Fahigkeilen nachhal­

tig beeinfluBI und unlerscheidel sich dadurch qualilaliv generell von denen ande­

rer Sachverslandiger. Diese Erkennlnis fOhrt jedoch zu der SchluBfolgerung, daB 

der beanlragle und namentlich benannle weilere Sachverslandige vom Gerichl 

nichl einfach durch einen anderen ersetzt werden kann. Dies wird umso deutli­

cher, wenn die Hinzuziehung eines Sachverslandigen mil der BegrOndung bean­

lragl wird, er verfOge Ober Oberlegene Forschungsmittel (§ 244 Abs. 4 S. 2 2. HS 

SIPO). Gerade das Merkmal der Überlegenheil sprichl dagegen, diesen Sach­

versllindigen als ersetzbar anzusehen. Er isl nicht durch eine andere Person 

auslauschbar. Da die GrOnde des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO sowie das Ziel eines 

::: Siehe h!erzu Kapilel2 1. 2. 
S1ehe h•erzu im Folgenden unter 3. a) und b) 
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entsprechenden Beweisantrages einheitlich beurteilt werden mOssen, gilt dies 

nicht nur fOr den weiteren Sachverst~ndigen, der Ober Oberlegene Forschungs­

mittel verfOgt, sondem auch fOr die anderen gesetzlichen Varianten, die die He­

ranziehung eines weiteren Sachverst~ndigen rechtfertigen kOnnen. Dabei kann 

das zuvor gefundene Ergebnis auch nicht durch das konkrete Beweisthema bzw. 

dessen Schwierigkeit beeinfluBt werden, da es sich bei diesem Kriterium um eine 

aullere, jederzeit ver~nderliche Variable handelt, die den inneren Sinngehalt des 

§ 244 Abs. 4 S. 2 StPO unangetastet lallt und nicht zu revidieren vermag. Das 

Gericht ist somit an den namentlich genannten und geeigneten weiteren Sach­

verst~ndigen gebunden. 

3. Die gesetzlichen AblehnungsgrOnde des § 244 Abs. 4 S. 2 StPO 

Die gesetzlichen AblehnungsgrOnde des § 244 Abs. 4 S. 2 StPO sehen vor, daf1 

der Beweisantrag des Angeklagten entweder mit der BegrOndung abgelehnt 

werden kann, das Gericht verfOge nach der Vemehmung des Erstgutachters 

Ober ausreichend eigenes Fachwissen, um die Beweisfrage zu beantworten, 

oder mit der BegrOndung, es sei vom Gegenteil der durch den weiteren Sachver­

sUindigen unter Beweis gestellten Tatsache bereits Oberzeugt. An diesem ge­

setzlichen Aufbau orientieren sich die weiteren AusfOhrungen. 

a) Die elgene Sachkunde des Gerichts 

Der Ablehnungsgrund der eigenen Sachkunde ist beim beantragten Erstgutach­

ter ebenso wie beim beantragten weiteren Sachverst~ndigen anwendbar. 

Gleichwohl unterscheiden sich die jeweiligen Ausgangssituationen, in denen sich 

das Gericht auf eine eigene Sachkunde beruft . Denn w~hrend sich der Richter 

bei einem Beweisantrag auf Hinzuziehung eines weiteren Sachverst~ndigen auf 

eine durch den ersten Sachverst~ndigen vermittelte Sachkunde stOtzen kann, 

geht es bei einem Beweisantrag, mit dem die Begutachtung durch einen ersten 

Sachverstandigen gefordert wird, um die Frage nach der origin~ren, ursprOngli­

chen, selbst erworbenen und schon vorhandenen Sachkunde des Gerichts. 

Dennoch kann nicht geleugnet werden, daf1 beide Situationen eng miteinander 

verwandt sind. Denn nur dann, wenn die grundlegenden MaBst~be bekannt sind, 
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. A horung eines Gutachters fOr ausreichend 
d nen das Gericht slch ohne n 

nach e 'cht kann abschlieBend beurteilt werden, wann 
sachkundig ha!ten darf oder m ' 

. 1 hters Oberhaupt nur der Fall sein kann. Aus 
. eh Anhorung elnes Erstgu ac 

dleS na _ 
44 

Abs 4 S. 1 SIPO in der Situation eines bean-
diesem Grund soll zunachst § 2 · . . 

1 d der weiteren Abhandiung se1n. Dabe1 soll 
tragten Erstgutachters Gegens an • . . 

ti d r Arbeit ein Uberbhck erarbe1tet werden, der 
entsprechend der Kenzep en e . . 

· di' h n Beweisthemen untersche1det, sondem a uf v1eie 
nicht nach den untersch1e 1c e . . 

. d sachverstándigenbeweises gle1chenmaBen zutnfft 
Situatienen lrn Rahmen es 

. . d ttenen SachverstMdigen wichtigen Leitlinien der 
und zugle1ch d1e fOr en we 

hóchstrichterlichen Rechtsprechung chanakterisiert. 

a a) Leitiinien fOr die Beurteilung eigener Sachkunde 

Obwehl eine fas! unbeschránkte Bandbreite ven Themen denkbar ist, die den 

Einsatz eines Sachverstándigen erferdertich machen konnen 
120

, haben sich in 

der Praxis schwerpunktmallig Bereiche henausgebiidet, die regelmaBig und wie­

derhelt mit den Preblemen des § 244 Abs. 4 S. 1 sowie S. 2 SIPO zusammen­

treffen12'. Tretz der Vielfáltigkeit der dem Richter mogiicherweise begegnenden 

Themenbereiche, mu!l dieser sich mit der knappen Fassung des § 244 Abs. 4 S. 

1 StPO begnOgen und hienaus tar jede anstehende beweisbedOrftige Frage ei­

nes ersten eder weiteren Sachverstándigen ableiten konnen, ob das Tatgericht 

kraft eigener Sachkunde in der Lage ist, sie zu beantworten oder nicht
122

• 

Nur fOr wenige Falle bestimmt das Gesetz, da!l der Tatrichter verpflichlel ist, 

einen Sachverstándigen hinzuzuziehen, so da!l sich dem Gericht die Frage nach 

einer eigenen Sachkunde nicht stellt. Hierzu geMren im Rahmen des Erkennt-

'
20 Siehe hierzu bereits den Hinweis bei Einleitung 1., S. 2 FN 5. 
"' Hierzu gehoren: die Frage nach der Schuldfahigkeit des Taters, die Beurteilung der 

GlaubWOrdigkeit ven erwachsenen und kindlichen Zeugen, die Elnschatzung der Ent­
wicklungsreife eines jugendlichen Taters, die Frage der Obereinstimmung einer 
Schriflprobe mit der Handschrift des Angeklagten, die Berechnung der BlutalkohOikon­
zentration zum Tatzeilpunkt sowie allgemein technische Fragen unterschiedlichster 
Art, insbesondere im Bereich ven Ver1<ehrsunfallen. 

122 Ein besonders umstrittenes Feld stellt dabei die Frage nach der Erforderlichkeit ven 
GlaubwOrdigkeitsgutachlen dar. Denn bei der Beurteilung der GlaubwOrdigkeit handelt 
es Slch um eine ureigene Aufgabe des Tatrichters (BGHSt 3, S. 27; 3, S. 120; 21 , 
S. 62; 23, S. 8), und Zugeslandnlsse an diese Kompetenzverteilung zugunsten der 
Sachverstandigen werden besonders kritisch kommentiert (Bockelmann GA 1955 
S. 330; KnOgel DRil 1953, S. 142; Roesen NJW 1964, S. 443). AusfOMich Panhuy: 
sen S. 43 ff, Fischer NStZ 1994, S. 1 ff. 
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nisverfahrens § 81, § 81 a,§ 91, § 92, § 246 a,§ 414 SIPO sowie § 73 JGG und 

fOr die Strafvollstreckung § 454 Abs. 2 SIPO. Doch wird hiermit nur ein kleiner 

Bruchteil der F~lle, in denen es zur Zuziehung eines Sachverst~ndigen kommen 

kann, abgedeckt. 

In allen weiteren Situationen ist eine eigenverantwortliche richterliche EinscMt­

zung der eigenen Fahigkeiten und Kenntnisse erforderlich, da eine allgemeine 

Regelung zu der Frage, unter welchen Voraussetzungen das Gericht ohne Hin­

zuziehung eines ersten oder weiteren Sachverst~ndigen entscheiden darf, nicht 

existiert. Der hierdurch dem Tatgericht ertíffnete Ermessensspielraum ist bereits 

fOr einen Erstgutachter durch die Rechtsprechung des Reichsgerichts 123 entge­

gen einer anf~nglichen Groll.zOgigkeit begrenzt worden, indem es darauf abge­

stellt hat, ob das Tatgericht sich selbst die ntítige Sachkunde zutraut und diese 

nach der Erfahrung des Lebens auch haben kann
124

• Diese Tendenz hat der 

Bundesgerichtshof aufgegriffen und fortentwickelt. Aus der nahezu unOberseh­

baren Vielzahl der ergangenen Entscheidungen, die bis heute nur eine Orientie­

rungshilfe bieten125
, lassen sich folgende Grunds~tze ableiten: 

Die Ermessensausobung wird wesentlich durch die besonderen Umst~nde des 

Einzelfalles bestimmt126
• Hierven h~ngt es ab, ob die Sachfrage sich so schwierig 

gestaltet, dar.. das Gericht gar keine Sachkunde haben kann und demzufolge 

von dem einger~umten Ermessen keinen Gebrauch machen darf127 bzw. nur die 

Verneinung der eigenen Sachkunde die einzig richtige Entscheidung darstellt. 

lm Rahmen seiner Entscheidungsfindung hat das Tatgericht zu berOcksichtigen, 

dar.. es nur solche Fachkenntnisse aufzuweisen braucht, die in concreto zur Be­

antwortung gerade der anstehenden Beweisfrage erforderlich sind126
• Somit be-

123 Siehe hierzu die Darstellung des reichsgerichtllchen Entwicklungsprozesses, Elnleitung 
11. 2. b) 

124 RG JW 1931, S. 1493 Nr. 31 ; JW 1931 S. 2026 Nr. 17, JW 1932, S. 2619 Nr. 17, JW 
1932, S. 3097 Nr. 46; Bockelmann GA 1955, S. 326 weist angesichts dieser Einmatig­
kelt darauf hin, dar.. der MaBslab der Lebensauffassung nur dem Gesetzeswortlaut 
nach fehle, nlcht jedoch dem Gesetzessinn nach. NN/M S. 696 meinen dagegen, dal1 
es lmmer ausschlaggebend sel, ob das Gericht die Sachkunde im Elnzelfall wirklich 
besitze, so daB objektive Geslchtspunkte nlcht maBgebend seien. 

125 Krause In: Peters-FS S. 331; Mayer in Mezger-FS S. 470 weist angesichts dessen 
darauf hin, dar.. erst die Entscheldung RGSt 61, S. 273 trotz der mlt ihr verbundenen 
Wohltat die weiteren Folgeprobleme mlt slch gebracht habe, ahnlich Schmldt JZ 1961, 
S. 585. 

126 BGHSt 3, S. 27 (28); BGH NJW 1959, S. 2315 (2316); BGH NJW 1961, S. 1636; BGH 
StV 1981, S. 374 

127 RG JW 1938, S. 1019 Nr. 14 
,.. BGHSI 8, S. 130; OLG Hamm NJW 1970, S. 907 (908); NN/M S. 696 
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d · hl daB der Richter das durch 
deutet das Zutrauen in die eigene Sachkun e me • 

• 11 mein und umfassend wie ein darin 
die Beweisfrage tangierte Wissensgeb1et a ge 

· d" r beherrschen muB 129 und er mit 
ausgebildeter und erfahrener Sachverstan 1ge 

· E h ·d · en sachverstándigen inzident eine entsprechende se1ner ntsc e! ung gegen e1n 

Behauptung aufste!lt. Diese Begrenzung ist gerade tardas Gericht in der Situati-

on des beantragten weiteren Sachverstándigen von Bedeutung. Diese begrenzte 

Anforderung an das gerichtliche Sachwissen erscheint auf den ersten Blick be­

denklich, insbesondere wenn man sich vergegenwartigt, daB fOr die sachge­

rechte Beantwortung einer Fachfrage in vielen Fállen ein allumfassendes fun­

diertes Grundwissen unumganglich ist, da mil einem nur punktuellen Wissen 

schwerfich alle Tatsachen zutreffend in einen fundierten, systematischen Zu­

sammenhang gebracht werden konnen. Dies gilt sowohl bei Beweisfragen, die 

einen einfachen Schwierigkeitsgrad haben und insbesondere bei denen, die eine 

hohe Schwierigkeit aufweisen. Die Problematik potenziert sich, wenn man zu­

sátzlich berücksichtigt, daB es aufgrund der Errungenschaften der Wissenschaft 

und Technik immer schwieriger wird, diese auch nur in ihren GrundzOgen zu be­

herrschen 130 und damit die Anwendung eines punktuelles Grundwissen umso 

gefáhrficher ist. Zudem ist kaum vorstellbar, dat\ das Gericht - wOrde es doch 

einen Experten heranziehen wollen - si eh entsprechend der soeben aufgefOhrten 

Grundsatze der hochstrichterlichen Rechtsprechung nicht fOr einen umfassend 

ausgebildeten Sachverstándigen entschiede, sondem fOr einen solchen, der le­

diglich das für die Beantwortung der Beweisfrage erforderliche Wissen hatte, da 

es auch nur auf dessen Verrnittlung ankommt. Eine solche Sachkunde wOrde 

ka u m als ausreichend angesehen werden und bote Anlat\ fOr einen erfolgreichen 

Beweisantrag gem. § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO. 

Ooch ist auf der anderen Seite zu bedenken, dat\ die Bejahung eigener Sach­

kunde nicht implizit die Feststellung beinhaltet, hierrnit auch als Sachverstándiger 

angesehen zu werden'". Denn das Gericht prOft bei jeder einzelnen Beweisfrage 

neu, ob es sich die erforderliche Sachkunde zutraut oder nicht und gibt durch die 

anstehende Entscheidung in einer Fallkonstellation kein Prájudiz tor andere 

Sachverfhalte ab, in denen Besonderfheiten der Fallgestaltung nunmehr mogli-

:: AINIM S. 696; OLG Hamm VRS 42, S. 215 (217) 
131 Bockelmann GA 1955, S. 323 

Ulsenhe1mer S. 6; siehe zum lnhalt des Begriffs Kapitel 1 l. (S. 20). 
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cherweise dazu fOhren, das Pende! zugunsten des Sachverstandigen ausschla­

gen zu lassen. Gerade diese immerfort wahrende Selbstkontrolle und kritische 

Selbsteinschatzung unterscheidet das sachkundige Gericht vom Sachverstandi­

gen, dem man fOr seinen Wissenszweig eine generelle Sachkunde zulraut. 

Aber selbst dann, wenn das Gericht bei einem ersten Kontakt mit dem Sachver­

halt meinte, ohne die Hinzuziehung eines Sachverstandigen nicht auszukom­

men, folgt hieraus nicht unabweisbar dessen Beauttragung. Das bedeutet, da~ 

das Gericht ein etwaiges Defizit durch ein privates Studium der einschlllgigen 

Literatur noch wllhrend des Prozesses bzw. ad hoc ausgleichen kann132
, selbst 

wenn der Tatrichter anfanglich sein Wissen als nicht ausreichend beurteilt hat. 

Denn entscheidend ist allein, da~ zum Zeitpunkt der richterlichen Entscheidung 

die hierfOr bentítigte Sachkenntnis vorliegt133
. Dies gilt auch beim weiteren Sach­

verstandigen. BemOht sich das Gericht, die notwendigen lnfonmationen in Eigen­

regie au~ergerichtlich zu erlangen, darf dies allerdings nicht dazu fOhren, da~ es 

sich vor der Entscheidung Ober den Beweisantrag durch einen Sachverstllndigen 

zur Beweisfrage beraten la~t. um daraufhin unter Berufung auf eine eigene 

Sachkunde den Beweisantrag abzulehnen"'' . In diesem Fall worde die Aus­

gangssituation verflllscht und die eigentliche gerichtliche Entscheidung umgan­

gen. 

So positiv die Moglichkeit eines eigeninitiierten Wissenserwerbs auch erscheint, 

birgt er doch weitreichende Folgeprobleme. Denn entscheidend ist nunmehr, 

wann eine Wissensvenmittlung durch e.inen Sachverstandigen erforderlich ist und 

fOr das Gericht die Grenze des Selbststudiums erreicht ist. Bereits nach der 

Auffassung Goldschmidts 135 konnte eine derartige Vorgehensweise nur dann 

statthaft sein, wenn Gegenstand der lnfonmation allgemeinkundige Erfahrungs­

satze sind, da jedes weitergehende Erfahrungswissen nur den Fachleuten be­

kannt sei und ihnen auch vorbehalten bleiben mOsse130
• Diese strikte Trennung 

wurde insbesondere von Stein 137 bestritten, der eine kontrare Pos ilion vertritt. Er 

geht von der weitaus gro~zOgigeren Sichtweise aus, da~ es eine Differenzierung 

132 BGH DAR 1977, S. 175 bei Spiegel; BGH NStz 1983, S. 325; Krause in: Peters-FS 
S. 331; Mayer In: Mezger-FS S. 468 

133 OLG Hamm NJW 1978, S. 1210 
1
" BGH StV 1995, S. 339; a.A. OLG Hamm NJW 1978, S. 1210 

135 S. 441 
136 Goldschmldt S. 441 
137 Stein S. 27, S. 77 
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zwischen allgemeinkundigen und nicht allgemeinkundigen Erfahrungssatzen 

· · L i sich letztere anzueignen, so dall 
mcht gebe, sondem jedermann 1n der age se' 

sich der Kreis der Sachkundigen fortwahrend vergroBern konne'". Auffallig ist, 

daB beide Auffassungen extreme Pesitionen reprasentieren. lhr entsprechendes 

verstlindnis leitet sich aus dem zeithistorischen Umfeld der Auteren ab, und es 

mag bezweifelt werden, ob sowohl Stein als auch Goldschmidt vor dem Hinter­

gnund der in heutiger zeij moglichen und zuganglichen lnfermationsquellen, dem 

allgemeinen Bildungsstandard sowie der FOlle ven Fachspezialisierungen sie 

auch zum jetzigen Zeijpunkt no eh in dieser Klarheit vertreten wOrden "'. So kon­

nen aus heutiger Sicht gewisse medizinische oder technische Sachverhalte si­

cher als erlembar gelten aber Zusammenhange bestimmter chemischer Reak­

tionen gerade nicht. Die vorstehenden Ansichten sind daher heute ven unterge­

erdneter Bedeutung. 

Wenn jedoch auch bei einem Hochstmal.l an BemOhen normalerweise eigen­

stándig keine Sachkunde erwerben und somit eine Beantwortung der Beweisfra­

ge krafl eigenen gerichtlichen Wissens nicht mehr erwartet werden kann, wird 

die Grenze der allgemein zuganglichen Lebenserfahrung Oberschritten und die 

Hinzuziehung eines Sachverstandigen erforderlich. Dies ist vemehmlich dann 

der Fall, sofem es zur Beantwortung der Beweisfrage unabdingbar ist, Ober An­

wendungs- und Auswertungswissen zu verfOgen, welches wahrend einer lang­

jahrigen wissenschafllichen Tatigkeit gewonnen wurde und auf einer fundierten 

Ausbildung beruht"0
• Diese Grenzziehung ist auch beim weiteren Sachverstan­

digen erferderlich. lm Rahmen der Beurteilung, eb die Beantwortung der Be­

weisfrage Anwendungs- und Auswertungswissen veraussetzt, hat der Tatrichter 

insbesendere in Erwagung zu ziehen, dall nicht in jedem Fall allein die LektOre 

von Fachliteratur den Weg zum Erfolg ebnet, sondern die praktische Anwendung 

in einzelnen Fallgestaltungen mehr Fahigkeiten und Erfahrung erfordert, als sie 

theoretisch Oberhaupt vermillelt werden kOnnen '". Ein blol.\ angelesenes Wissen 

131 Stein S. 27, S. 77 
131 Al! nd" · e 1n¡¡s Wles_ auch Bockelmann GA1955, S. 324 noch darauf hin, dal.\ Erfahrungs-

satze, d1e nur e1nem beschrankten Kre1s gelaufig seien, in einer geregelten Beweisauf­
nahme aufgedeckt we~den mOl.\ ten, selbst wenn der Richter diese priva! erworben ha­
be. Anders kOnne es Slch nur verhalten, wenn die Erfahrungssatze diese m durch seine 
amU1che Tatigkelt venmttelt worden seien, da es sich dann u m gerichtsnotorische han­
dele. 

::~ BGHSt3, S. 27; 3, S. 169, BGH NSIZ 1984 S. 178· BGH StV 1984 S 61 
BGH NSIZ 1964, 211 ' ' ' . 
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reicht in der Regel nur aus, wenn es sich um gesicherte, einfach slrukturierte 

und bei der Anwendung im Einzelfall leicht zu handhabende Erfahrungss¡¡tze 

handelt. Auf diese Grenze und das Erfordernis ihrer Beachtung wird insbesonde­

re von Seiten der Sachverstandigen hingewiesen"2
. Die juristische Literatur 

stimmt dem zu und betont zutreffend, dar.. es bestimmte Bereiche gebe, in denen 

der Richter eben keine eigene Sachkunde erwerben kOnne 143
• Denn die notige 

sachkunde bestehe immer aus der Kenntnis von Erfahrungssatzen und der 

gleichzeitigen f¡¡hlgkeit, sie anzuwenden 144
• Diese Voraussetzungen kann das 

Gericht bei bestimmten Beweisfragen nicht erfüllen. Dies hat Folgewirkungen fOr 

eine Entscheidung aus eigener Sachkunde beim weiteren Sachverstandigen. 

Dabei mur.. gerade dem Juristen als Vertreter seiner Fachdisziplin nur allzu ver­

s!Mdlich sein, dar.. eine derartige Grenzziehung unerlar..lich ist, da auch auf juri­

stischem Gebiet zwischen der theoretischen lnformationsbeschaffung und der 

sich daran anschlier..enden praktischen Verwertung im Rahmen eines zu bewer­

tenden Sachverhaltes unterschiedliche Schwierigkeitsgrade bestehen. Dies be­

ruht nicht nur darauf, dar.. es in manchen f¡¡llen unmoglich ist, sich das notwen­

dige Wissen anzulesen, sondern eben auch auf der Tatsache, dar.. eine erfolgs­

souver¡¡ne Beherrschung komplexer systematischer Zusammenhange vielfach 

fOr die Beantwortung einer einzigen Frage unerlMiich ist. 

Bei überprOfung der Frage, ob Anwendungs- und Auswertungswissen benOtigt 

wird, ha! das Gericht notwendigerweise auf die Schwierigkeit der Materie selbst 

ROcksicht zu nehmen '". Do eh birgt bereits dieses Kriterium eigene HOrden. 

Denn um die Problema eines Fragenkomplexes Oberhaupt in ihrem wahren Be­

deutungsgehalt konkret erkennen zu konnen, bedarf es oftmals bereits eines 

gewissen Mar..es an Sachkunde. Daher konnen fachliche Vorkenntnisse fOr das 

Gericht nur von Nutzen sein und die Entscheidung erleichtern. Denn es kann 

nicht geleugnet werden, dar.. gerade die Schwierigkeit und Verschlungenheit der 

Materie und damit die Frage nach der Notwendigkeit eines Sachverstandigen 

sich gerade demjenigen einfacher erschller..t, der bereits ein gewisses Vorwissen 

auf dem betreffenden Sachgebiet ha! und deshalb die Begrenztheit des eigenen 

"' Rauch NJW 1968, S. 1175; BresserNJW 1959, S. 2315 
'" Meyer NJW 1958, FN 28; Walter/KOper NJW 1968, S. 183; Koh\haas NJW 1962, 

S. 1330; zwelfelnd auch Arbab-Zadeh NJW 1970, S. 1215. 
'" NN/M S. 695 
'" MOsl DRIZ 1970, S. 111 
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. 
1 

ht bZW oberhaupt zur Kenntnis nimmt"". 
Erfahrungswissens schneller e¡nges e · 

H lb . sen auch eine Gefahr begrOnden und zur 
Andererseits kann bloBes a WIS 147 . • • 
_ . K tnisstandes fOhren . D1es wOrde ebenso e1ne 
Uberschatzung des e1genen enn 

. d Gerichts begrOnden, als wenn sich dieses eine 
fehlerhafte Entschl1e!1ung es . . 148 

tatsáchlich gar mcht bes1tzt . 
Sachkunde zutraut, die es 

. . d ··tzi· h eine gewissenhafte OberprOfung der gerichtlichen 
Erforderlich 1st grun sa IC 

b d
. M··gl·1chkeit besteht diese auch ohne einen Sachver-

Sachkunde bzw. o 1e 0 ' 
. . "' o· es dient nicht nur der Sicherheit des Gerichts, son-

stand,gen zu erlangen · 1 

dem vermeidet zugleich jeden Anschein einer Überschatzung der aullerrechtli-

chen Kenntnisse 150• Das Ergebnis der ÜberprOfung muB freí von Zweifeln sein. 

Sobald das Gericht keine unbedingte GewiBheit Ober ausreichende eigenen Fa­

higkeiten erlangt und nur geringe Zweifel an dem Zutrauen in die eigene Sach­

kunde hegt'", ist ein Sachverstándiger hinzuzuziehen. Dies gil! bereits deshalb, 

weil die Rechtsprechung geneigt ist, eher einen AufklarungsOberschull als ein 

Aufklarungsdefizit zu entschuldigen 152 und damit die moglicherweise unnotige 

Hinzuziehung eines Sachverstandigen. 

Hat das Gericht den Entscheidungsprozell Ober die Frage der eigenen Sachkun­

de abgeschlossen und sich selbst ausreichend Fachwissen zugetraut, reicht die­

se gedankliche Beurteilung noch nicht aus, um den Beweisantrag auf Hinzuzie­

hung eines Sachverstandigen fehlerfrei abzulehnen. Vielmehr muB die eigene 

Einschatzung im Rahmen der UrteilsbegrOndung ihren Niederschlag finden. 

Denn nur der argumentativa Nachweis des gerichtlichen Entscheidungsprozes­

ses errnoglicht wenigstens nachtraglich kritische Einwande der Verfahrensbetei­

ligten und die ÜberprOfung der erstinstanzlichen Einschatzung durch das Revisi­

onsgericht"'. Der Umfang der jeweiligen Darlegung richtet sich wiederum nach 

::: TrOndle JZ 1969, S. 374; Schmidt JZ 1961, S. 585 
,., K?hlhaas NJW 1962, S. 1330; Trondle JZ 1969, S. 374; Meyer DRIZ 1992, S. 125 

H1erz.u kann be1sp1elhaft auf die Entscheidung BGH StV 1984, S. 61 verwiesen wer­
den, 1nderen Rahmen der Bundesgerichtshof ebenso wie das erstinstanzliche Gericht 
meinte, ohne einen Sachverstandigen auszukommen. Ole der Entscheidung zugrun­
degeleglen medizinischen Erwagungen zur Vemehmungsfahigkeit eines auf Entzug 
b~findiichen Drogenabhangigen wurden durch den Mediziner Glatzel (StV 1984 S. 62) 
Wldertegl und als sachlich unrichtig aufgedeckt, wobei das MaB der unzutreffenden 
Erwagu~gen aus medizinischer Sicht einem Kunstfehler gleichkomme (soweit ersicht­
hch un....,dersprochen) 

:: BGHSt 23: S. 8 (12); AK-5ch0ch § 244 RN 123 
,., Meyer DRiZ 1992, S. 125; Mayer in: Mezger-FS s. 472 
151 BGH NStz 1982, S. 189 bei Pfeiffer, OLG DOsseldorf StV 1982 S 2369 
"" BGHSI23, S. 8 ' . 

KK-Herdegen § 244 RN 28 
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der Schwierigkeit der Beweisfrage ,,._ A uf detaillierte AusfOhrungen kann dabei 

nach herrschender Ansicht ganzlich verzichtet werden, wenn Fachwissen zur 

Anwendung kommt, Ober das der Strafrichter in aller Regel veñ0gt155
. Doch er­

scheinen derartige Verallgemeinerungen zweifelhaft. Dies gil! insbesondere vor 

dem Hintergrund, daB jeder Einzelfall zur Frage ausreichender gerichtlicher 

sachkunde gesondert und individuell zu betrachten ist und die Grenze der all­

gemeinkundigen Eñahrungssiltze bereits durch einen geringfOgig anders gela­

gerten Sachverhalt Oberschritten werden kann. Generalkriterien nehmen keine 

ROcksicht auf die tatsachlichen Wissensunterschiede bei den einzelnen Richtem 

sowie darauf, ob es sich bei dem Richter um einen Berufsanfanger handelt oder 

einen bereits eñahrenen Entscheidungstrilger. Deren Wissensstand wird nicht 

als gleichwertig bezeichnet werden kéinnen, so daB Verallgemeinerungen Ober 

die vorhandene richterliche Sachkunde nicht zu rechtfertigen sind. Eine schran­

kenlose Darlegungspflicht unabhangig ven der Art der Beweisfrage konnte gera­

de mil dazu beitragen aufzuklaren, inwieweit die von der Rechtsprechung zuge­

standene erforderliche Sachkunde tatsilchlich vorhanden ist. Hierbei ist auch zu 

berOcksichtigen, daB es einfacher ist, von der eigenen Einschatzung Oberzeugt 

zu sein, als anderen deren Richtigkeit argumentativ darzulegen und zu verrnit­

teln. 

Handelt es sich nicht um Wissen, Ober das der Richter in aller Regel nach An­

sicht der Rechtsprechung veñOgt, mur.. nachvollziehbar und im einzelnen die 

genOgende Sachkunde ausgewiesen werden, um dem Revisionsgericht eine 

ÜberprOfung der Einschátzung des Vordergerichts zu errnoglichen 156
• Geschieht 

dies nicht, wird daraus gefolgert, dall eine ausreichende eigene Sachkunde nicht 

vorliegt und dles bereits durch die mangelnde Dokumentation belegt ist157
• Hier­

bei handelt es sich um ein eher formales Argument als um ein inhaltliches, da es 

sich bei der Frage nach der ausrelchenden Sachkunde und deren ausreichen­

der Dokumentation dem Grunde nach um etwas ganzlich verschledenes handelt. 

Wi!hrend Mayer"' ein Einschreiten des Obergerichts nur bei graben Errnes­

sensfehlern fOr geboten hi!lt, unterzieht der Bundesgerichtshof die Einschatzung 

,,. BGHSt 2, S. 163; 12, S. 18; 21, S. 62; BGH NSIZ 1983, S. 325; BGH NStZ 1984, 
S. 211; BGH SlV 1987, S. 374 

155 Perron S. 259 
150 BGH SLV 1984, S. 241 
157 BGH GA 1977, 275; BGH SlV 1982, 55; OLG DOsseldorf SlV 1984, 236 
158 M ayer In: Mezger-FS S. 472 
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d 
·chtes h·1nsichtlich seiner Sachkunde einer gewissenhaften Über-

des Ver ergen 
prüfung. Dies kann einzig dann gelingen, wenn sich das Gericht nicht auf die 

blolle Wiedergabe seines Ergebnisses beschrl!nken darf, sondern wie ein Sach­

verstandiger in seinem Gutachten die mallgebenden fachwissenschaftlichen 

Grundsatze darstel!t und aus ihnen die Nutzanwendung fOr den konkreten Fall 

zieht"'- Nur so konnen die Parteien ver den Auswirkungen einer nur vermeintli­

chen Sachkunde geschOtzt werden. Dabei bereitet die Frage, wie das Revisions­

gericht eine mangelnde richterliche Sachkunde - abgesehen ven der Situation 

einer nicht ausreichenden Dokumentation - erkennen soll, neue Schwierigkeiten. 

Vertreter der Literatur weisen darauf hin, dall das Revisionsgericht moglicher­

weise mit der Beantwortung dieser Frage Oberfordert sei und sie einem Fach­

mann Ober1assen sollte"'. Dem wird durch die Rechtsprechung dadurch Rech­

nung getragen, dall in der Revisionsinstanz ein Sachverstl!ndiger herbeigezogen 

werden kann, um die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts, es verfüge 

Ober ausreichend Sachkunde zu Oberprüfen 161
• Di es ist nur konsequent, denn 

das Revisionsgericht als in diesem Fall nicht Sachkundiger erkennt schwerlich 

den wahren Bedeutungsgehall und den Umfang einer Beweisfrage, die ein be­

stimmtes Fachwissen erfordert und somit auch nicht dessen Grenzen 162
. Gleich­

zeitig mutet es seltsam an, dall ein gerichtlicher Sachverstandiger nachtraglich 

ein verbindliches Urteil darüber abgeben kann, was das Vordergericht als fachli­

cher Laie und damit als Unkundiger Oberhaupt wissen kann. Gleichwohl ist der 

Verfahrensweise des Bundesgerichtshofs zuzustimmen, um den Angeklagten 

ver den Auswirkungen einer falschen Einschatzung der Vorinstanz zu schOtzen. 

Besondere Darlegungen in der Urteilsbegründung sind auch dann erforderlich, 

wenn das Gericht ver Ablehnung des Beweisantrages durch ein eigenes Verhal­

ten zum Ausdnuck gebracht hat, dall es hinsichtlich seiner Sachkunde zweife-
1 163 0. . 
e · •es tntft z.B. auf die Falle zu, in denen zunachst ein Sachverstandiger be-

stellt wurde und sich das Gericht erst nach dessen erfolgreicher Ablehnung 

(§ 74 StPO) auf seine Sachkunde besonnen hat1 ... Diese Auffassung 1st nur 

:: NN 4. Auflage S. 255 
161 

Perron S. 260 
"' BGH JZ 1959, S. 130 (131) 
~~~s steht somit in Einklang mit der bereits oben getatigten Aussage, daB der Ungebll­
me ~ sNchw1enger Problempunkte erkennt und bestatigt semi~ daB e in sog. Halbwissen 

163 _e r utzen als Gefahren m s1ch b~rgt· so auch Stein S. 101 
1 
.. E•senberg RN 255 ' · 

BGH 3 SIR 349nB vom 4.10. 1078 nach Kleinknecht/Meyer-GoBner§ 244 RN 73 
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kensequent, weil nach einer derartigen Vergehensweise letzte Zweifel an dem 

Verhandensein einer ausreichenden Sachkunde des Gerichts nicht als ausge­

rl!umt angesehen werden ktlnnen. Dies muB nach den allgemeinen Grundsl!tzen 

der Rechtsprechung dazu fOhren, daB ein Sachverstllndiger benannt wird. Die 

Abwendung ven diesem Grundsatz resultiert in einem erMhten Rechtfertigungs­

zwang des Gerichts, um diese Zweifel zu beseitigen. 

bb) Anferderungen an die durch ein erstes Gutachten erwerbene Sachkunde 

Die ebigen Darlegungen zur Beurteilung der gerichtlichen Sachkunde ver Hinzu­

ziehung eines ersten Sachverstl!ndigen legen wichtige GrundzOge fOr die Frage 

fes!, wann sich das Gericht nach Anhlirung eines Erstgutachters fOr ausreichend 

sachkundig hallen kann, um den Beweisantrag auf Hinzuziehung eines weiteren 

Sachverstl!ndigen nunmehr unter Bezugnahme auf die eigene, durch den Erst­

gutachter vermittelte Sachkunde abzulehnen. Beruft sich das Gericht auf einen 

selchen Wissenserwerb, kann es den entsprechenden Beweisantrag des Ange­

klagten mi! der BegrOndung ablehnen, durch das bereits verliegende Gutachten 

habe das Gericht sein anfangliches Wissensdefizit ausgeglichen und die zur 

Entscheidung des Falles erforderliche Sachkunde erwerben, so daB es keine 

weitere Fachaufklarung mehr bentltige'" . Dies gil! selbst dann, wenn der Erst­

gutachter zu keinem eindeutigen Ergebnis kemmt. Denn eigene Sachkunde sell 

das Gericht auch dann erwerben konnen, wenn der Sachverstandige in seinem 

Gutachten zu keinem eindeutigen Ergebnis kommt'"' und demzufelge schon aus 

Sicht des Sachverstl!ndigen ein Res! an Unsicherheit bei der Beantwortung der 

Beweisfrage verbleibt. Diese LOcke darf das Gericht kraft des erworbenen Wis­

sens eigenstandig ausfOIIen. Vor dem Hintergrund der ebigen Darstellung zu der 

Frage, welche Anferderungen erfOIII sein mOssen, damit sich das Gericht vor 

Beauftragung eines Gutachters fOr ausreichend sachkundig hallen kann, drlin­

gen sich jedech Bedenken an der Mtlglichkeit einer praktischen Umsetzung die­

ses Prinzips auf. Denn grundsatzlich ist das Gericht gehalten, auch bei nur ge­

ringen Zweifeln an der eigenen Sachkunde einen Sachverstandigen zu beauftra-

103 BGH DAR 1978, S. 157 bel Splegel; BGH DAR 1982, S. 205 (206) bei Spiegel; BGH 
NStz 1982, S. 189 bel Pfeiffer, BGH NStz 1985, S. 421 (422) 

'"' Eisenberg RN 254; AIN/M S. 724 
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gen. Die hlichstrichterliche Rechtsprechung gibt dem Richter auf, sich auf eine 

mliglicherweise unzureichende eigene Sachkunde nicht zu verlas sen 
165 

und sich 

mil ihr nicht zu begnOgen, solange das Gericht nicht die unbedingte Sicherheit 

gewonnen ha!, dal1 das vermittelte Wissen nunmehr fOr eine Entscheidung aus­

reicht , ... Derartige zweifel kónnen jedoch dann nicht a/s ausgeraumt angesehen 

werden, wenn der erste Sachverstandige sich im Ergebnis se/bst nicht sicher ist 

und semi! die Voraussetzungen fOr den /Ockenlosen Erwerb eigener Sachkunde 

nicht gegeben sind. Dies gil! umso mehr, als der Sachverstandlge gerade damit 

beauftragt war, vorhandene gerichtliche WissensiOcken zu schliel1en. Da diese 

aufgrund des unsicheren Ergebnisses des Sachverstandigen weiterhin a/s be­

stehend angesehen werden mOssen, stellt sich die Frage, warum das Gericht 

nunmehr befahigt sein sol/, diese kraft eigenen Wissens auszugleichen. Wenn 

es dazu tatsachlich in der Lage ware, Mtte es der Hinzuziehung des ersten 

Sachverstandigen Oberhaupt nicht bedurft, da das Gericht sich das feh/ende 

Wissen in Eigenleistung hátte aneignen konnen. Gerade dies hat es aber nicht 

getan, sondem einen ersten Sachverstandigen hinzugezogen und zu erkennen 

gegeben, dal1 es hierzu nicht in der Lage ist. Dies bedeutet, dal1 das Gericht 

nach Anhlirung eines Sachverstandigen, dessen Pramissen oder Fo/gerungen 

ihm dunkel oder fragWOrdig erscheinen, nur in nicht komplexen Ausnahmefallen 

die Sachkunde erlangt haben kann, die es befahigt, nunmehr aus eigenem Wis­

sen die Antwort zu geben 1117
• Wie berechtigt diese Skepsis ist, zeigt a u eh die 

hochstrichterliche Rechtsprechung, indem sie festste/11, dal1 dem Antrag auf Hi~­

zuziehung eines weiteren Sachverstandigen in al/er Regel stattzugeben ist, wenn 

sich der Sachverstandige Ober das Ergebnis seines Gutachtens se/bst nicht si­

cher ist•••. In dieser Situation drangt sich die Erforderlichkeit eines weiteren 

Sachverstandigenbeweises mi! nicht geringerer Wucht auf als die Frage nach 

der Erforderlichkeit eines Sachverstandigen Oberhaupt16' . zu Recht ist auch 

Herdegen 
170 

der Auffassung, dal1 durch ein im Ergebnis nicht Oberzeugendes 

Gutachten die Voraussetzungen für Schlu11folgerungen kraft eigenen gerichtli-

:: BGHS! 23, S. 8 (12) 

107 BGH NJW 1969, S. 2293 (2295); HK-Julius § 244 RN 41 
111 

KK-Herdegen § 244 RN 32 
,., BGH MOR 1955, S. 368 (369) 

170 
Mayer 1n: Mezger-FS S. 473 
KK-Herdegen § 244 RN 32 
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chen Wissens kaum gewonnen werden ktlnnen. HierfOr fehlt es an einer ausrei­

chend vermittellen Wissensgrundlage. 

Aber selbsl wenn das Gutachten die Beweisfrage eindeutig beantwortet, berech­

tigl die durch das Gulachten gewonnene Sachkunde das Geñchl, sich dessen 

AusfOhrungen nicht anzuschlieBen 171
, sondern hierven abzuweichen und zu ei­

nem anderen Ergebnis als der Sachverstllndige zu kommen. Dieser Schñlt lan­

giert den Angeklaglen insbesondere dann, wenn der Sachverslllndige zu einem 

für ihn posiliven Ergebnis gekommen war und das Gericht dieses nicht in seine 

Enlscheidung Obernimmt. Als Beispiel hierfOr konnen zwei Enlscheidungen die­

nen, in denen zum einen das Geñcht die Voraussetzungen des§ 105 Nr. 1 und 

Nr. 2 JGG im Gegensatz zu dem Sachverstllndigen und der Jugendgeñchlshilfe 

vemeint halle 172 und zum anderen in einem Mordfall die Schuldfahigkeit e in es 

drogenabhllngigen Angeklaglen enlgegen der Ansicht des Sachverslllndigen in 

einer Silualion akuler Rauschmittelintoxikation bejahl wurde113
• Die Rechlspre­

chung zieht mil der Moglichkeil einer vom Erslgutachler abweichenden Beurtei­

lung die Konsequenz aus dem erwonschlen Ziel des Sachverslandigenbeweises, 

welches dañn besleht, daB der Gutachler dem Talñchler das erforderliche 

Fachwissen tor eine selbstllndige Enlscheidung vermittelt. Wenn dies erreicht 

worden ist, beslehl kein Grund, sich dem Gulachlenergebnis anzuschlieBen. 

Doch muB die reale Chance, dieses Ideal zu erreichen, erheblichen Zweifeln 

ausgesetzt sein. Denn es erscheint nahezu unvorstellbar, dal:l das ehemals un­

kundige Gericht sich allein nach Anhtlrung eines Gutachlers ohne Zweifel in die 

eigenen Fi!higkeiten fOr befilhigl hallen kann, die Beweisfrage kratt eigener, dem 

Sachverslandigen gleichsam gegenlllufiger Sachkunde zu enlscheiden. Diese 

Einschlltzung des Gerichts muB aus Sicht der Sachverslandigen als Ausdruck 

der gerichtlichen Unkenntnis erscheinen und somit dokumenlieren, daB das be­

absichtigte Ziel des Sachverstllndigenbeweises eben nicht erreicht wurde. Eine 

allerdings vereinzelt gebliebene hochstñchlerliche Enlscheidung hal dement­

sprechend in der Abkehr vom Sachverstllndigengutachten eln widersprOchliches 

1~ BGH NStz 1984, S. 467; BGH NStz 1985, S. 421 
1 BGH NStz 1984, S. 467 
173 BGH NStz 1985, S. 421 
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Verhalten des Gerichts erblickt, weil es sich nun eigene Sachkunde zutraue, die 

es zuvorvemeint habe
17

' . 

Berechtigterweise tragt auch Mayer175
, ob sich das Gericht nicht gerade gegen 

das ihm vermittelte Fachwissen stelle, wenn es von dem Gutachten abweiche. 

Bockelmann"' schliell.t sich de m im Ergebnis an, indem er zu bedenken gibt, ob 

es oberhaupt Sinn habe, dem Richter die Befugnis zum Abweichen von dem 

Gutachten zuzubilligen, nachdem man ihm die Befugnis, sich ohne weiteres auf 

die eigene Einsicht zu vertassen, abgesprochen habe. Auch Vertreter von Seiten 

der Sachverstandigen sprechen sich dagegen aus, dall ein Gutachten den aus­

reichenden Erwerb von Sachkunde ermOgliche. Vielmehr mosse sich ihrer An­

sicht nach derjenige Richter, der seine anfangliche Sachkunde nicht für ausrei­

chend halte, um sie zur Grundlage einer Entscheidung zu machen, an dieser 

Einschatzung festhalten lassen und dem Gutachten zwangsl~ufig Folge leisten. 

Zur Begründung wird ausgeführt, dal1 der Richter im gOnstigsten Fall jeweils nur 

in der Lage sei, den Sachverstandigen einer Eignungsprüfung zu unterziehen, 

keineswegs jedoch dessen Gutachtenm, so dal1 eine inhaltliche Auseinander­

setzung mit oder gar ein Abweichen von dem Gutachten unmoglich wird. Beab­

sichtige das Gericht gleichwohl, eine vom ersten Gutachten abweichende Ent­

scheidung zu treffen, kónne dies ausschliell.lich durch einen zweiten Gutachter 

geleistet werden " ' . 

Doch mul1 diese Beurteilung aus Sicht der Sachverstandigen ebenso wie ihre 

Gutachten unbesehen Obemommen werden ? Sie stellt allein auf das Fachwis­

sen ab und lal1t weitere Faktoren, welche die gerichtliche Entscheidung beein­

flussen konnen, aul1er acht. So ist moglich, dal1 die Gründe fOr eine vom Ergeb­

nis des Sachverstandigen abweichende gerichtliche Entscheidung nicht nur in 

der unterschiedlichen lnterpretation und Anwendung des Fachwissens auf den 

'" BGH SIR 5 769/52 vom 7 11 · sicht in BGH NStZ 
1984 

S 
4
ii52 ble~Pa~huysen S. 154; ~anzlich kontrar ist die An-

175 ches Ve mallen vo~iege.' . ' weJ Jer ervorgehoben w¡rd, dal1 kein widersprüchli-

Mayer '"' Mezger -FS S. 456· Stein S 98 . dan der Richter mit der Hera'nziehu' · • melnt da~egen, es sei nicht immer richtig, 
selbst entscheiden zu kOnnen und j~~~~~~~e~t.a~d¡ger erklart habe, die Frage nicht 
trelen dOrfe, wenn das erste Gutachten ih .3 mcht '" Wid~rspruch mit sich selbst 
dert werden soll. Denn es werde kaum ein~nnlcht gefallt und eln zo.:;e¡tes nicht angefor-

176 nur befragt, wo er m un (s.99¡. Rlchter geben, der d1e Sachverst.andigen 

m Bockelmann GA 1955, s. 330 

178 
Arbab-Zadeh NJW 1970, S. 1218 
Arbab·Zadeh NJW 1970, S. 1215 
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konkreten Fallliegen konnen. Sie kOnnen vielmehr auch darauf beruhen, daB die 

fachliche Beurteilung des Gerichts ven anderen Tatsachen als der Sachverstl!n­

dige ausgeht und somit zu einer anderen Bewertung des Falles fOhren kann. 

Hierbei handelt es sich jedoch um eine einfach zu handhabende Differenz zum 

sachverstl!ndigen, die nicht sofort den Rückgriff auf eine eigene Sachkunde er­

fordert. Denn bevor das Gericht eigenmachtig eine eigene Sachentscheidung 

trifft, die auf tatsl!chlichen Umstanden beruht, die zwar ihm selbst, nicht jedoch 

dem Sachverstandigen bekannt waren, hat es letzterem zuerst Gelegenheit zu 

geben, diese in das Gutachten einzubeziehen"'. Da hierdurch dem Sachver­

stl!ndigen die MOglichkeit einer Korrektur gegeben wird, wird gleichzeitig seine 

vorrangige Kompetenz in der Beantwortung der Beweisfrage vom Gericht aner­

kannt. 

Positiv auf den Erwerb eigener gerichtlicher Sachkunde wirkt sich auch aus, daB 

das Gericht nur ein begrenztes Fachwissen erwerben muB, welches für die Be­

antwortung der in concreto gestellten Beweisfrage ausreicht180
• Diese Begren­

zung der Anforderung an den Wissensumfang fOrdert grundsatzlich die Mtiglich­

keit, eigene gerichtliche Sachkunde zu erwerben und schafft hierfOr gOnstige 

Voraussetzungen. Dies gilt umso mehr dann, wenn das Gericht bereits Ober 

fachspezifische Grundkenntnisse verfOgt. 

Gleichzeitig darf aber die Pramisse, daB nur das in concreto erforderliche Wis­

sen fOr die Bejahung elgener Sachkunde erforderlich ist, nicht dazu fOhren, daB 

die inhaltlichen MaBstabe an ein als ausreichend zu beurteiiendes Wissen zu­

rOckgeschraubt werden. Dies hat auch die Rechtsprechung erkannt und stellt an 

eine UrteiisbegrOndung, in der sich das Gericht nach Anhorung eines Erstgut­

achters auf eine eigene Sachkunde beruft, besondere Anforderungen. Diese 

sind verglichen mit der Situation, in der das Gericht in seiner UrteiisbegrOndung 

den Verzicht auf jeglichen Sachverstandigen erlautert, hóher. Wie im Falle einer 

Anwendung eigener originarer Sachkunde des Gerichts soll auch in dieser Situa­

tion die UrteilsbegrOndung als Beleg fOr eine als ausreichend zu bezeichnende 

Sachkunde dienen und diese dokumentieren. Daher muB sie Oberzeugend er­

kennen lassen, daB die gerichtlichen Erwagungen nicht von einem Mangel an 

170 
BGH NStZ 1995, S. 201 

10° Kapitel 2 11.3 a) 
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Sachkunde beeinfluBt worden sind'" . Dies erfordert besondere AusfOhrungen im 

Urteil'~>. Also mull das Gericht immer dann, wenn es die vom Sachverst~ndigen 
erOrterte Frage in Widerspruch zu dessen Gutachten gelost hat, selne Gegenan­

sicht so begrilnden, dall dem Revisionsgericht deren Nachprilfung enmoglicht 

und die genügende Sachkunde ausgewiesen wird"'. Hierzu gehOrt es, zunachst 

die Darlegungen des Sachverstandigen im einzelnen widerzugeben .... lm An­

schlull hieran muB das Gericht seine Gegenansicht begrilnden, wobel es sich 

nicht nur mft allgemein gehaltenen Erwagungen laienhafter Art begnOgen darf, 

sondem notigenfalls auch die einschlagige wissenschaftliche Literatur zur Be­

gründung heranziehen mull
185

• 

AJiein der Hinweis auf diese Fachliteratur genOgt diesen Anforderungen jedoch 

nicht, da hiermit weder die Sachkunde des Gerichts belegt noch Teile des Sach­

verstandigengutachtens und ver allem dessen SchluBfolgerungen widerlegt wer­

den konnen .... Vielmehr konnen gegen wissenschaftliche Grilnde des Gutach­

tens nur eigene wissenschaftliche Gründe gesetzt werden '" , so daB bruch­

stOckhafte Kenntnisse nicht Ober die Ausführungen des Sachverst~ndigen ge­

stellt werden dürfen. Die BegrOndung muB vielmehr den wissenschaftlichen An­

forderungen des betreffenden Fachgebietes entsprechen 180
• U m diese Kriterien 

erfüllen zu konnen, ist es notwendige Voraussetzung, dal:l der Tatrichter selbst 

sachkundig geworden ist'". da anderenfalls eine Auseinandersetzung mil den 

Feststellungen des Gutachters nicht moglich ist und auch eigene akzeptable 

Folgerungen des Gerichts jeder Grundlage entbehren. Diese Sachkunde muB 

das Gericht jedoch grundsatzlich aus dem Gutachten selbst erlangt haben und 

nicht dadurch, daB es sich die Wissensbasis fOr eine abweichende Entscheidung 

selbst erarbeitet. Denn das Gericht hat mil seiner Entscheidung fOr einen ersten 

Gulachter zu erkennen gegeben, dal1 es sich nicht in der Lage sieht, sein unzu­

reichendes Fachwissen durch ein Eigenstudium auszugleichen und somit die 

Grenze des eigenen Wissenserwerbs erreicht war. Genau dieser Entscheidung 

:~ BGH NJW 1989, S. 2948 
,., KleinknechUMeyer-Gollner § 244 RN 73 
,., BGH StV 1984, S. 241 (242} 
105 BGH StV 1984, S. 241; BGH StV 1993 S 234 
IH BGH StV 1984, S. 241 (242} ' . 
117 

BGH NJW 1984, S. 1408 
100 

MOsl DRiZ 1970, S. 112 
,., LIR-Gollwitzer § 244 RN 308 

KK·Herdegen § 244 RN 32 
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wOrde zuwidergelaufen, wenn dem Tatrichter zugestanden wOrde, eine vom 

Gulachten abweichende Beurteilung auf ein selbst erarbeitetes Wissen zu stOt­

zen. Wlire dem Gericht dies mOglich, hlitte es diesen Weg bereits vor Hinzuzie­

hung des Sachversti!ndigen beschreiten und sich auf diese Fahigkeit besinnen 

mOssen. Da das Gericht selbst dieses Potential fOr sich verneint hat, mul:\ es sich 

hieran festhalten lassen und darf slch nlcht erst eigensU!ndig die Wissensbasis 

erarbeiten, die es ihm ermliglicht, die Feststellungen des Gutachters zu widerle­

gen. Damit wOrde der Tatrichter genau das tun, was ihm vor Hinzuziehung des 

ersten Sachverstandigen untersagt worden war, ni!mlich eine Fachfrage selbst 

zu beantworten, die ohne fachkunde Wissensvermittlung nicht beantwortet wer­

den kann, moglicherweise, weil hierzu ein qualifiziertes Anwendungs- und Aus­

wertungswissen erforderlich ist. Es ist kein plausibler Gnund dafOr ersichtlich.' 

warum nach Anhorung eines Sachverstllndigen ein Verhalten erlaubt sein sollle, 

das zuvor mit guten Gnund untersagt worden ist und gerade der Anlal:\ dafür war, 

dal:\ ein Gutachter zur Beantwortung der Beweisfrage hinzugezogen wurde. 

Demzufolge ist es dem Gericht nur dann mOglich, vom Ergebnis des Gutachters 

abzuweichen, sofern das zur Beantwortung der Beweisfrage erforderliche Wis­

sen nicht zwingend durch einen Sachverstandigen hi!tte vermittelt werden mUs­

sen, da es unterhalb der Schwelle des Anwendungs- und Auswertungswissens 

liegt. Diese Grenzziehung vermeidet eine unbedingte Bindung an das Ergebnis 

des Gutachters wie sie von Seiten der Sachverstandigen gefordert wird und er­

moglicht eine flexible Handhabung des Tatbestandsmerkmals der eigenen Sach­

kunde im Fall eines weiteren Gutachters. Dem schliel:\t sich im Ergebnis auch 

Alsberg 100 an, indem er danach differenziert, ob der Richter sich bei seiner ab­

weichenden Entscheidung auf eine unabhi!ngig vom Gutachter erlangt Sachkun­

de bezieht oder nicht. Sofem ersteres der Fall sei, liege die Einholung eines an­

deren Gutachtens nahe. Die obige Argumentationskette belegt jedoch, dal:\ in 

derartigen Fallen, die Einholung eines zweiten Gutachtens nicht nur nahe liegt, 

sondern unabdingbare Voraussetzung ist. 

Sowohl die hier vertretene Auffassung zu der Frage, wann der Richter kraft ei­

gener Sachkunde vom Ergebnis des Gutachters abweichen kann, als auch die 

Position der Rechtsprechung setzen inzident voraus, dal:\ die MOglichkeit einer 

100 NNIM S. 724 FN 28 
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inhaltlichen Auseinandersetzung mil dem Gutachten und den dort behandelten 

hf 
·· ¡·

1
ch 1·st Dieser Weg st6Bt jedoch auf Grenzen, da die durch ei-

Fac ragen mog · 
nen Gutachter erworbene Sachkunde kein Allheilmittel fOr die Ablehnung eines 

weiteren sachverstandigen ist'". Dies gil! schon deshalb, weil das Gericht seine 

aus dem ersten Gutachten gewonnenen Fachkenntnisse nicht Oberschatzen darf 

"•. Vielmehr mull es sich den hohen Anfordenungen, die an die Beurteilung des 

wertes der eigenen Sachkunde gestellt werden'", stellen und zu deren realisti­

scher Betrachtung in der Lage sein. Hierzu gehM es auch, zu erkennen, daB die 

Grenze der eigenen Lemfahigkeit erreicht und eine eigene Sachkunde uner­

reichbar ist. Gerade im im StrafprozeB kommen oftmals Fachgebiete zur Spra­

che, in denen es dem Richter nur offensteht, in wesentlichen Punkten eine Plau­

sibilitatskontrolle vorzunehmen1
", jedoch eine ausführliche inhaltliche ÜberprO­

fung nicht moglich ist. Dies gil! insbesondere fOr Wissensgebiete, bei denen es 

auch dem verstandigsten Richter unmóglich ist, Fachkenntnisse zu erwerben, so 

daB sich das Ziel des Sachverstandigenbeweises hier als Fiktion erweist'
95

• 

Auch die Rechtsprechung ha! diese Grenze des gerichtlichen Wissenserwerbs 

eingestanden und dem Tatgericht in derartigen Fallen tor die UrteilsbegrOndung 

Erleichtenungen gewahrt. So soll es bei schwierigen, dem Laien nicht vermittel­

baren Wissensgebieten ausreichen, anstelle einer inhaltlichen Auseinanderset­

zung mit dem Gutachten die Überzeugung van der Zuverlassigkeit des Sachver­

standigen zu gewinnen196
• Dies fOhrt jedoch dazu, daB die eigentliche SachprO­

fung entfallt und die richterliche Kontrolle sich allein auf die fachlichen Qualitaten 

des Sachverstandigen als auch auf die Frage beschrankt, ob er als zuverlassiger 

und erprobter Vertreter saines Fachs angesehen werden kann197
. 

:: Richter NJW 1958, S. 1126 

103 
SK-Sch!Ochter § 244 RN 137; Seibert NJW 1962, S. 137; Rlchter NJW 1958 S. 1126 

,., BGH NJW 1969, S. 2293 (2295) ' 
195 Schrerber '": Wasserrnann-FS S. 1015; Ulsenheimer S. 6 
~~~S. 727; Franzki DRil 1976, S. 97; ders. DRiZ 1991, S. 320; Pieper ZZP Bd. 84, 

"' s ~HSt 7, S. 238 (239); 12, S. 311 (314); 34, S. 29 (31); BGH StV 1989, S. 331, Arbab-
"'¡ ~eh NJW 1970, S. 1218, halt dies generell schon !Orden gDnstigsten Fall 

n resem Punkt zeigt sich eine gewisse Parallele zu der Frage der Glaub~Ordigkeits­
gutachten, werl es nach der Rechtsprechung des BGH {BGHSI 7, S. 82 {85); BGH 
NJW 1998, S. 2753 {2755); BGH NStZ-RR 1999, S. 48 {49)) nicht allein auf die Sach­
~~~~D d~s·~~rrchts zur Be~rteilung .der GlaubwDrdigkeit ankommen soll, sondern dar-

e SI zu .nehmen rs~ ob dre Aussage des als glaubwDrdig zu beurteilenden 
Zeugen durch wertere BeweJSmittel und lndizien gestDtzt wird oder isoliert einen Tat­
vorwurf begrOndet und dadurch eine wesentliche Belastung des Angeklagten bedeutet. 
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zwar schafft dieses Kriterium dem Gericht Erleichterungen, da es von einer in­

haltlichen Auseinandersetzung mil der Fachmaterie Abstand zu nehmen scheint, 

doch begegnet es zugleich gewichtigen Bedenken. Diese rOhren zum einen da­

her, daB die Beantwortung der Frage, wie die Überzeugung von der Zuverll!ssig­

keit eines Sachverstl!ndigen festgestellt werden soll, ohne eine ausfOhrliche Be­

schaftigung mil der Sachmaterie selbst undenkbar ist. Denn um die Überzeu­

gung von der Zuverll!ssigkeit eines Sachverstl!ndigen gewinnen zu konnne, 

mOssen dessen Lelstungen und damit die erstellten Gutachten inhaltlich Ober­

prOft werden ktinnen. Die Charakterisierung einer Person als zuverll!ssig findet 

durch diesen Vorgang erst ihre Grundlage. Bockelmann 198 fragt daher zu Recht, 

woher der Richter MaBstl!be tor die PrOfung der Zuverli!ssigkeit des Sachver­

stl!ndigen nehmen soll, wenn er seiner eigenen Sachkunde nicht trauen darf ? 

HierfOr bedarf es eben jener Sachkunde, die das Gericht weder hatte noch er­

werben konnte. Durch die Abkehr von diesen Zusammenhl!ngen wird der Ange~ 

klagte benachteiligt, da ihm eine effektive Verteidigung nicht mehr moglich ist. 

Denn es wird einfach von dem Gericht aus Autlerlichkeiten die Richtigkeit des 

Gutachtens geschluBfolgert, so daB etwaige Angriffe des Angeklagten gegen 

dessen Ergebnis nur sehr geringe Erfolgaussichten haben. Diese Erkenntnis 

wiegt um so schwerer, als es in derartigen Situationen gerade um solche Falle 

geht, die als besonders schwierig einzuordnen sind und daher mil besonderer 

Sorgfalt behandelt werden mOssen. Diese Tatsache sollte eher zum AnlaB ge­

nommen werden, die Zuver11!ssigkeit des Sachversti!ndigen besonders zu Ober­

prOfen. Jst das Gericht selbst hierzu nicht in der Lage, kann dies im Gegensatz 

zur htichstrichterlichen Rechtsprechung aber nur dadurch geschehen, daB ein 

weiterer Sachversti!ndiger die Ergebnisse des ersten Sachverstl!ndigen bestatigt 

und damit zugleich dessen Zuverli!ssigkeit. Der Gedanke eines Zweitgutachters 

drangt sich vermehr1 auch dann auf, wenn nicht nur das Gericht zu der Einschat­

zung getangt, es mil einer schwierigen Materia zu tun zu haben, sondem diese 

Ansicht auch von Seiten der Sachverstandigen geteilt wird. Stellt sich auch fOr 

sie das zu begutachtende Fachgebiet als schwierig dar, sollte dies zum AnlaB 

genommen werden, die Zuverll!ssigkeit des Erstgutachters und damit die Rich­

tigkeit seines Gutachtenergebnisses gesondert durch einen weiteren Sachver-

••• Bockelmann GA 1955, S. 330 
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d
. überp-"en Auch Alsberg'" gesteht ein, daB in diesen Situationen 

stM 1gen zu 'u•, . 

eine sachverstandige Kontrolle oft empfehlenswert sei und nicht bezweifelt wer-

den konne. 
Die hier ver.retene Ansicht eines zwingenden weiteren Sachverstandigen in den 

Fallen, in denen dem Gericht ein Eindringen in die Sachmaterie nicht moglich ist, 

findet ihre Stütze auch im Gesetzeswortlaut des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO. Denn 

dieser stellt entscheidend darauf ab, daB das Gericht durch das Gutachten vom 

Gegenteit der Beweisfrage überzeugt ist, nicht jedoch durch die Person des be­

reits vemommenen Gutachters. FOr eine "mittelbare" Überzeugungsbildung des 

Gerichts von der Richtigke~ des Gutachtens kann daher kein Raum sein. Dies 

gil! umso mehr, als es dem Angeklagten verwehrt ist, sich zur Begründung sei­

nes Beweisantrages auf Hinzuziehung eines weiteren Sachverstandigen auf eine 

Argumentation zurückzuziehen, die nur das auBerliche Merkmal der Zuverlilssig­

ke~ des Sachverstandigen zum Gegenstand ha!. Vielmehr muB er inhaltliche 

Argumenle bezogen auf die Beweisfrage liefem und beispielsweise Oberzeugend 

darlegen, da!l der Erstgutachter nur Ober eine unzureichende Sachkunde ver­

fügte, dessen Gutachten WidersprOche enthalt oder ein weiterer Sachverstandi­

ger Ober Oberlegene Forschungsmittel verfOgt und somit fOr die Beantwortung 

der Beweisfrage neue Aspekte liefem kann. Wenn der Angeklagte einen ent­

sprechenden Beweisantrag stellt, ist das Gericht jedoch zwangslaufig mit dessen 

Bescheidung Oberfordert, weil es sich nur auf die Zuverlassigkeit des Erstgut­

achters zurOckziehen kann zu einer notwendigen inhaltlichen Auseinanderset­

zung mit diesem Vorbringen aufgrund der Schwierigkeit der Materie nicht in der 

Lage ist. Hieraus folgt aber, daB der Anwendungsbereich des § 244 Abs. 4 S. 2 

2. HS StPO stark eingegrenzt wOrde. Dies bedeutet zugleich eine VerkOrzung 

der berechtigten Verteidigungsinteressen, da in dieser Lage der Sinn eines Be­

weisantrages auf Hinzuziehung eines weiteren Sachverstandigen unterlaufen 

WOrde. Denn allein der beantragte weitere Sachverstandige vermag aufzudek­

ken, da!l aufgrund von fachlichen Fehlem, die dem Gericht mangels eigener 

Fahigkeiten verborgen bleiben, erhebliche Zweifel an der Zuverlilssigkeit des 

Sachverstandigen begrOndet werden. Das Gericht darf sich jedo eh gerade dieser 

Aufklarung und kritischen PrOfung widersetzen und weiter darauf berufen, an der 

"' NNIM S. 728 
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zuverl!lssigkeit des Sachverst!lndigen bestOnden keine Zweifel. Die Unrichtigkeit 

dieser Position kann aber nur durch die Hinzuziehung eines weiteren Sachver­

standigen aufgedeckt werden. Diese Verzahnung macht eine effektive Verteidi­

gung unmtiglich und verdeutlicht, dall die Schwierigkeit der Sachfrage, die gera­

de eine vermehrte Aufklarung herbeifOhren sollte, nach der derzeitigen Recht­

sprechung nicht fOr, sondern gegen den Angeklagten und den Erfolg seines Be­

weisantrages wirkt. 

wasserburg
200 

bemerkt angesichts des beschriebenen Dilemmas zutreffend, dall 

damit die Entscheidungsbefugnis in wesentlichen Teilen unkontrollierbar auf den 

Gehilfen delegiert wird. Er ist daher der Ansicht2°1
, in diesen speziell gelagerten 

Fallen eine Entscheidung in dubio pro reo zu treffen und die Beweisfrage als 

wahr zu unterstellen, wie es auch in F!illen nicht aufklarbarer Meinungsverschie­

denheiten der Fall sei. Diese Ansicht ist jedoch nicht haltbar. Denn auf der 

Grundlage einer solchen Argumentation mOilte es Ziel des Angeklagten sein, 

dem Gericht die Überzeugung ven der besonderen Schwierigkeit der Situation zu 

vermitteln, um somit eine Entscheidung in dubio pro reo zu erreichen. Dies be­

deutet jedoch zugleich, dall bewuBt vor dem eigentlichen Problem, namlich der 

Beantwortung der Beweisfrage, kapituliert und ein moglicher Freispruch des An­

geklagten in Kauf genommen wOrde. 

Vorzuziehen ist daher die Ansicht derjenigen, die in den Fallen, in denen der 

Sachverst!indige kelne Wissensvermittlung erreichen konnte, zwingend die Hin­

zuziehung eines zweiten Gutachters fordem, um dem Gericht auf diesem Weg 

doch noch eine SachprOfung zu ermtiglichen202
• Dies bedeutet in derartigen Fal­

len die EinfOhrung eines obligatorischen Zweitgutachters, was der Verfahrens­

ordnung bisher fremd ist. Ein derartiges Ergebnis entspricht durchaus den in der 

hochstrichterlichen Rechtsprechung vertretenen Grunds!ltzen. Denn wenn diese 

davon ausgehen, daB die fehlende richterliche Sachkunde ein Gutachten durch 

den Richter nicht OberprOfbar macht, wird automatisch anerkannt, daB es Ge­

biete gibt, die den Sachverst!lndigen vorbehalten bleiben mOssen. Dieser V orbe­

hall muB auch die gegenseitige Kontrolle umfassen. Diese Sichtweise steht zu­

gleich in Einklang mit einer bereits vom Reichsgericht getroffenen Entschei-

200 StV 1989, S. 334 
201 StV 1989, S. 334 
202 NN 4. AuOage S. 260; UR-Gollwitzer § 244 RN 309; KK-Herdegen § 244 RN 99 
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dung' '", die immer dann, wenn der Gegenstand einer Sachverst~ndigenvemeh­

mung eine so schwierige Frage bildet, datl das Gericht sich auch auf Grund des 

Gutachtens kein eigenes Urteil darOber bilden kann, sondem ausschlieBiich auf 

die Angaben des vemommenen Sachverst~ndigen angewiesen ist, die Ableh­

nung eines Beweisantrages auf Zuziehung eines weiteren Sachverst~ndigen mit 

der BegrOndung, dieser sei nicht mehr erforder!ich, nicht fOr moglich halt. Ob­

wohl dieser Leitgedanke von der Literatur positiv aufgenommen und als "neuer, 

wichtiger Schritt vorwarts"204 bewertet wurde, hat er sich in der Folgezeit nicht 

durchsetzen konnen. Aufgrund der dargestellten Über!egungen muB die geschil­

derte Konzeption jedoch wieder an Bedeutung gewinnen. 

ce) Sachkunde beim Kollegialgericht 

lm Rahmen der bisherigen Darstellung wurde allgemein von der Sachkunde 

"des" Gerichts gesprochen. Vielfach handelt es sich bei dem Entscheidungstra­

ger jedoch nicht um eine Einzelperson, sondern um ein Kollegium, so datl die 

Frage berechtigt ist, wann in diesen F~llen von einer ausreichenden Sachkunde 

des Gerichts gesprochen werden kann, die einen Verzicht auf die Hinzuziehung 

eines weiteren Sachverstandigen gerechtfertigt erscheinen latlt. MOssen alle 

Mitglieder sachkundig sein oder wenigstens die Mehrzahl oder reicht es aus, 

wenn nur eine Person das notige Fachwissen aufweist? Die Frage ist ebenso alt 

wie umstritten205
• Dabei liegt der Schwerpunkt der Diskussion in der Frage, wann 

vor Hinzuziehung eines Erstgutachters die Sachkunde des Kollegialgerichts tor 

ausreichend gehalten werden kann. Die obige Darstellung ha! jedoch gezeigt, 

datl die Problematik der eigenen Sachkunde auch nach AnhOrung eines Erstgut­

achters relevan! werden kann, da das Gericht den Beweisantrag des Angeklag­

ten auf Hinzuziehung eines weiteren Sachverst~ndigen unter Berufung auf die 

aus dem Erstgutachten ertangte Sachkunde ablehnen kann. Die zu der genann-

203 RG JW 1930, S. 1006 Nr. 23 
204 Alsberg JW 1930, S. 1006 Anm. zu Nr. 23 
"" BGHS! 2, S. 163 (165); 12, S. 18; BGH NSIZ 1983, S. 325; MOsl DRIZ 1970, S. 112; 

NNfM S. 714 ; Bockeimann GA 1955, S. 327; Schom GA 1965, S. 305; Mengel S. 79; 
NN 4. Aufiage S. 256; Eisenberg RN 1518; Hanack JZ 1972, S. 116 
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ten streitfrage erorterten Gesichtspunkte sind daher auch fOr die hiesige Thema­

tik grundslltzlich von tnteresse200. 

wahrend die herrschende Meinung die Sachkunde eines Mitglieds ausreichen 

taL\!, fordem Stimmen in der Literatur eine ausreichende Sachkunde aller Ge­

richtsmitgtieder. Sie wenden gegen die Vorstellung, es reiche aus, wenn nur ein 

Milglied sachkundig sei, ein, daL\ dies zu einer Verlagerung der Beweisfrage in 

das Beralungszimmer fOhre'
07

- Denn notwendigerweise mOsse den noch nicht 

sachkundigen Mitgtiedem das erforderliche Fachwissen durch den sachkundigen 

Koltegen auBerhalb der Hauptverhandtung im Rahmen der Beratung zugangtich 

gemacht werden. Hierdurch werde ein gewinnbringender Dialog mil den ProzeL\­

beteiligten verhindert. Dies begrOnde einen VersloB gegen den MOndlichkeils­

grundsatz20'. DarOber hinaus entstehe die Gefahr, daL\ den Mitgtiedem des 

Gremiums einseilig berichtet werden209 und so fOr eine ausgewogene Darstel­

tung der mil der Fachfrage verbundenen Probtemalik kein Raum mehr bteibe. 

Doch ist es gerade der Krilikpunkt der Gefahr einseitiger tnforrnationsverrnittlung, 

der die Ansicht der herrschenden Meinung210, wetche die Sachkunde eines Mil­

gtieds oder der Mehrheit des Gerichts ausreichen taL\!, um von einem sachkun­

digen Gericht zu sprechen, nicht Oberzeugend widertegt. Denn auch bei Ein­

schattung eines gerichtsunabhangigen Sachverslandigen kann nicht garanliert 

oder mi! Sicherheit erwartet werden, daL\ dieser tatsllchlich seiner Pflicht ent­

sprechend211 eine altumfassende neulrate tnforrnation liefert, so daB die Besorg­

nis einer "zensierten" Wissensvermitttung hier wie dort gegeben ist. DarOber hin­

aus beruht das abschlieL\ende Urteit nicht auf der Sachkunde ausschtieBtich ei­

nes Richters, sondern kommt nur dann zustande, wenn diese auf die anderen 

200 Gleichwohl muB darauf hingewiesen werden, daB slch in der Praxis die Frage nach der 
Sachkunde beim Koliegialgericht nach AnhOrung eines Erslgutachters nur auBersl 
sellen - wenn gar Oberhaupl - slelien dOrfte. Denn dazu mOBte das vorliegende Gut­
achten ein bzw. zwei Mitglieder ausreichend mil der Fachmalerie vertraut gemacht ha­
ben, so daB diese sich eine Entscheidung aus eigener Sachkunde zulrauen. Der Rest 
des Koliegiums ha! dieses Zutrauen jedoch nicht, so daB nunmehr die auf Grund des 
Gulachlens sachkundigen Richler das Koltegium von ihrer aus dem Gulachlen er­
langlen Sachkunde Oberzeugen moBten. 

"'' Mengel s. 79; NN 4. Auflage S. 256; Eisenberg RN 1518; Hanack JZ 1972, S. 116 
200 HK-Julius § 244 RN 40; Peters S. 313 
209 Schmidl JZ 1961, S. 587 
210 BGHS! 2, S. 163 (165); 12, S. 18; BGH NStZ 1983, S. 325; MOsl DRiZ 1970, S. 112; 

NN/M S. 714 ; Bockeimann GA 1955, S. 327; Schom GA 1965, S. 305; Schmidl NB 
§ 244 RN 24, der alierdlngs dann einen Sachversll!ndigen hinzuziehen wili, wenn sich 
ein Milglied des Gerichts nicht Oberzeugen laBt. TrOndle JZ 1969, S. 374 hat Beden­
ken, wenn es slch um e in e schwierige Slreilfrage handell 

211 Slehe hierzu oben Kapite11 V. 
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Mitglieder überzeugend gewirkt ha!, so daB das gesamte Kollegium die vermil­

telte Sachkunde aufweist und hierdurch dazu befi!higl wird, die getroffene E~l­
scheidung aus eigener Oberzeugung zu tragen. lnsgesamt sprichl fOr die Ansichl 

der herrschenden Meinung neben ókonomischen Erwagungen auch, daB bei nur 

einem sachkundigen Gerichtsmitglied keine andere Arbeil geleislel wird, als sie 

durch einen gerichtlich beauftragten Sachversti!ndigen erbrachl w0rde
212

• In bel­

den fallen wird Unkundigen die erferderliche Sachkunde vermittell und die Ge­

wahr dafOr, daB dies durch den beauftraglen Experten zuverlassiger geschiehl 

als durch ein Gerichtsmilglied, isl nichl greifbar begrOndet. Der Sachverslandige, 

der als Beweismittel auftritt, vermittelt gleichfalls sein Wissen dem (allerdings 

nunmehr ganzlich) unkundigen Gericht. Zwar lindel dieser Vorgang in der 

Hauptverhandlung statt, doch kann nichl geleugnel werden, daB die zuvor er­

felgte Expleration in der Wirkungsslatte des Sachversli!ndigen ebenfalls dazu 

führt, daB ein wesentlicher Teil des Verfahrens aus dem Gerichlssaal heraus 

verlagert wird213
• Das Gericht wird ven der Unlersuchung selbsl und damil nol­

wendigerweise ven einem KemstOck der Wahrheitsfindung ausgeschlessen21' . 

Die Silualienen sind in der Praxis alse sehr lihnlich. Erkennl man diese Tatsache 

an, ist die Argumentatien der gegnerischen Ansichl weilgehend enlkrliftet. 

Der hier vertretenen Auffassung wird zusatzliches Gewichl noch dadurch verlie­

hen, daB auch fOr senstige BeschiOsse keine einslimmige Enlscheidung, sen­

dem nur eine mehrheitliche herbeizufOhren ist215 und damil Einstimmigkeit die 

Ausnahme darstellt. Dleser Ausnahmegehalt muB auch auf die Frage der ausrei­

chenden gerichtlichen Sachkunde Obertragen werden. 

b) Das Gegenteil der behaupleten Talsache isl bereits erwiesen 

Den Beweisantrag des Angeklagten auf Hinzuziehung eines weileren Sachver­

standigen kann das Gerichl auch mil der BegrOndung ablehnen, das Gegenleil 

der behaupteten und durch elnen weiteren Sachverslandigen unter Beweis ge­

stellten Tatsache sei bereits durch das Erstgutachten erwiesen. Entscheidet sich 

das Tatgericht dafOr, dem ersten Sachverstandigen zu felgen, kann es die ge-

::: Nlerwetberg Jura 1984, S. 633 
214 KrauB ZStW Bd. 85, S. 322; Reesen NJW 1964 S. 443 
215 

KrauB aaO. ' 
Schmidt JZ 1959, S. 132 
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wonschte Beweisaufnahme mittels eines weiteren Sachverst~ndigen verhindern. 

Diese MOglichkeit ist inhalllich besonders markant, da sie mil einem tragenden 

Grundprinzip des Beweisrechts kollidiert: dem Verbo! der vorweggenommenen 

BeweiswOrdigung. Hierbei wird dar Beweiswert des weiteren Sachverstandigen, 

der ein zulassiges Beweismittel darstellt, zuungunsten des Angeklagten als ne­

galiv unterstelll, ohne dessen lnhalt zu kennen oder hierauf auch nur ansatzwei­

se im Rahmen des Urteils ROcksicht zu nehmen. Bereils die reichsgerichlliche 

Rechtsprechung hatte in Fortentwicklung ihrer Rechlsprechung diese Vorge­

hensweise bei anderen Beweismitteln grunds~tzJich untersagt, da dies zu einer 

unzulassigen Beschr~nkung der Rechte des Angeklagten fOhre"'. Obwohl sich 

das Beweisrecht grunds~tzlich an diesem Kernprinzip des Strafprozel1rechls 

orienliert und festhallen lal1t, sieht es beim weiteren Sachverstandigenbeweis211 

doch dessen Durchbrechung vor. Um das Verstandnis tor diese gesetzliche Re­

gelung und die krilische Auseinandersetzung mil ihr zu ermoglichen, soll zu­

nachst der Anwendungsbereich des § 244 Abs. 4 S. 2 1. HS SIPO charakterisiert 

und der Vorgang der gerichllichen Oberzeugungsbildung beim Sachverstandi­

genbeweis sowie die hiermit verbundenen Gefahrenquellen beleuchtet werden. 

lm Anschlul1 hieran soll zur Verdeutlichung der Tragweile der gesetzlichen Enl­

scheidung auf das Verbo! der Beweisantizipation eingegangen und die Rechtfer­

ligung fOr dessen Durchbrechung beim weileren Sachversl~ndigen krilisch hin­

terfragt werden. 

aa) Anwendungsbereich und Voraussetzungen des Tatbestandes 

Wenn das Gericht die Beweiserhebung durch einen weiteren Sachversl~ndigen 

unter Berufung auf den durch den ersten Sachverstandigen bereits erbrachten 

Beweis ablehnen und damit die sachverst~ndige ÜberprOfung des Erstgutach­

tens mil dem Ziel des Gegenbeweises nicht zulassen mOchte, mur:\ es sich zu­

nachst Klarheil darOber verschaffen, wann die Voraussetzungen hierfOr vorlie­

gen. Dabei ist die Vorschrift des § 244 Abs. 4 S. 2 1. HS SIPO nicht so zu ver­

stehen, dal1 sie den Richter zwingt, bei der Entscheidung Ober den Beweisantrag 

218 Siehe hierzu bereils Einleilung 11. 2 b) 
217 eeweisanlizlpationen slnd In gewlssem Malle auch bel der Ablehnung elnes Beweis­

antrages wegen Prozellverschleppung oder Offenkundigkeil zulasslg, Herdegen NStZ 
1984, S. 98. 
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die Beweiswürdigung zu antizepieren'", d.h. es steht dem Gericht frei, vom Ge­

genteil dessen, was durch den weiteren Sachverstandigen bewiesen werden sol/, 

oberzeugt zu sein oder nicht'". Diese Oberzeugung darf es jedoch einzig und 

allein aufgrund des frOheren Gutachtens zu demselben Beweisthema und nicht 

aufgrund anderer Beweismittel gewonnen haben"". Unzu/assig ist daher eine 

Oberzeugung, die auf einer GesamtwOrdigung samtlicher bereits eingeholten 

Gutachten zu anderen Beweisfragen und sonstigen Beweisumstande beruhe". 

Die Grundlage der Oberzeugungsbildung ist folglich sehr begrenzt. Dies bedeu­

tet. dat:l dem Vorgang der Oberzeugungsbildung vermehrte Aufmerksamkeit zu 

schenken ist. Denn sobald dieser mit Feh/em behaftet ist, ergeben sich fOr den 

Angeklagten weitreichende Folgewirkungen, da mogliche Mangel in der Aussage 

des Erstgutachters unkorrigiert Eingang in das Urteil finden. 

bb) Der Vorgang der gerichtlichen Überzeugungsbi/dung 

Die Bildung einer eigenen gerichtlichen Oberzeugung a uf Grund eines oder meh­

rerer Gutachten ist gleichsam spezifisch unter dem 8/ickwinke/ des Sachver­

standigenbeweises zu betrachten, da die BeweiswOrdigung in dieser Situation 

mit charakteristischen Gefahren und Schwachstellen verbunden ist. Das Gut­

achten des gerichtliche Sachverstandigen unterliegt als Gegenstand der Haupt­

verlhandlung der freien BeweiswOrdigung des Gerichts gem. § 261 StPO. Denn 

dem Urteil dOrfen ausschliet:llich so/che Tatsachen zugrunde liegen, von deren 

Vorlhandensein der Tatrichter Oberzeugt ist. Das Gutachten bedarf folg/ich der 

Kontrolle und Auswertung durch den Richter"'. Das Gericht hat somit nicht nur 

die aufgeworfenen Rechtsfragen eigenverantwortlich zu entscheiden, sondem 

auch für die zur Entscheidung antstehenden und einem Juristen fremden Fach­

fragen die Verantwortung zu Obemehmen. Um dies zu erreichen, mull das Ge­

richt sich die Problema vor Augen ha/ten und zu den AusfOhrungen des Sach­

verstandigen kritische Distanz bewahren. GegenOber dem Sachverstandigen 

211 Meyer NJW 1958, S. 618 
: BGH MDR 1966, S. 688 (689) 

BGHSt 39, S. 49 (52); BGH VRS 35, S. 207; HK.Julius § 244 RN 42; Eisenberg RN 
221 

256, KK-Herdegen § 244 RN 99 

222 
BGH MOR 1993, S. 165 
Peters Fehlerquellen Bd. 2 S. 168 
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muB die Selbs!iindigkeil des Urteils gewahrt bleiben223
, so daB allein die Exislenz 

eines Gulachlens den Richler nichl von seiner Pflichl enlbindel, sich ein selbsl 

durchdachles Urteil zu bilden und sich die erforderliche persOnliche Gewillheil 

von dem Ergebnis der Bewelsaufnahme durch den Erslgulachler zu verschaf­

fen22' . 

DaB hierbei von dem Gerichl eine Sachkunde verlangl wird, deren Fehlen gera­

de zu der Heranziehung eines oder mehrerer Gulachler gefOhrt halle, gehort zu 

den unvereinbaren WidersprOchlichkeilen des Sachversl~ndigenbeweises und isl 

daher als Paradoxie
225 

und inkonsequenles Vorgehen226 charakterisiert worden. 

Denn um die subjeklive Überzeugung von der Richtigkeil des Ergebnisses des 

Erslgulachlers gewinnen zu konnen, mull das Gerichl ein hinreichend gesicher­

les eigenes Fachwissen erlangl haben227. Bockelmann220 h~ll daher von vom­

herein die Anwendung des § 261 SIPO Oberhaupt nur in den F~llen fOr sinnvoll, 

in denen der Gulachler sich darauf beschr~nkt, abslrakle Erfahrungssatze mil­

zuleilen, da sie in ihrem Aussagegehall feslslehen und keiner besonderen Über­

prOfung und eigenen Bewertung bedOrfen. Diese Eingrenzung findel ihre Be­

rechligung darin, daB die gulachlerlichen Ergebnisse immer dann allzu kriliklos 

Obemommen werden, sofem der Richler nur eine unzureichende eigene inhaltli­

che ÜberprOfung des Gulachlens vomehmen kann. Dieses Risiko beslehl umso 

mehr dann, wenn das Gerichl auf eine langj~hrige Zusammenarbeit mil dem 

Sachversl~ndigen zurOckblicken kann und damil dessen fachlichen Qualitalen 

vertraul und die notige krilische Distanz zu seinen AusfOhrungen vermissen lallt. 

Obwohl die beschriebene Problemalik bekannl isl, sind die allgemeinen Krilerien 

fOr eine richterliche Überzeugungsbildung auch beim Sachverslandigenbeweis 

matlgebend. Dieser Oberzeugung muB nichl ein solcher Grad von Gewitlheit 

zugrunde liegen, der absolut ist und von niemandem angezweifelt werden 

223 BGH NJW 1993, S. 3082; Franzki DRIZ 1991, S. 319 
224 BGHSt 7, S. 238 (239); BGHSt 12, S. 311 (314); BGH StV 1984, S. 241 (242); B~H 

NStZ 1993, S. 395 (396); Schom GA 1965, S. 301; Marmann GA 1953, S. 142; Kleln­
knechUMeyer-GoBner § 261 RN 6; Elsenberg RN 1608; UR-Gollwitzer § 261 RN 90; 
KK-Engelhardt § 261 RN 32; HK-Jullus § 261 RN 36; Schmitt S. 189; Pieper ZZP Bd. 
84, S. 24; NN/M S . 724 

225 HK-Jullus § 261 RN 36; Peters Fehlerquellen Bd. 2 S. 173; im Ergebnls auch Schmidt 
JZ 1961, S. 586 

228 Schmltl S. 466 
227 UR-Gollwitzer § 244 RN 308; KK-Herdegen § 244 RN 99; Elsenberg RN 256 
"' GA 1955, S. 326 
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kann22•. Vielmehr kann die gerichtliche Überzeugung auch das Ergebnis nur 

denkgesetzlich moglicher Erwagungen sein
230

, da dem Gericht nicht vorge­

schrieben werden kann, unter welchen Voraussetzungen es zu einer bestimmten 

Oberzeugung kommen mui>231 und zudem das Gebot der freien Überzeugung 

auch die Freiheit beinhaltet, mogliche Zweifel zu Oberwinden"'. Sofern der Erst­

gutachter also beispielsweise eine bestimmte Kausalkette fOr denkbar hall, kann 

das Gericht hieraus die Überzeugung van deren Verlauf gewinnen und damit die 

Ablehnung des beantragten weiteren Sachverstandigen Ober eine andere Vari­

ante des Ursachlichkeitsverlaufs begrOnden. Dies gil! jedoch dann nicht, solange 

auch nur leise Bedenken an der Richtigkeit des Beweisergebnisses bestehen 

und die erforderliche subjektive GewiBheit vom Vorliegen einer Tatsache nicht 

erreicht werden23'. Dabei ist zu berOcksichtigen, da!> etwaige Bedenken des Ge­

richts nicht rein abstrakter bzw. theoretischer Art sein mOssen, sondern nur sol­

che vemünftigen Zweifel.,. erfal>t werden, die auf den konkreten Umstanden 

beruhen und Grundlage einer rationalen Argumentation sind
235

• Diese Eingren­

zung ist auch sinnvoll, da anderenfalls die Bildung einer eigenen Oberzeugurig 

insbesondere beim Sachverstandigenbeweis in vielen Fallen ausgeschlossen 

wOrde, weil die Anforderungen an deren Grundlagen zu hoch gesteckt würden. 

Die dem Tatrichter eingeraumte Moglichkeit, mogliche Zweifel an der Richtigkeit 

des Gutachtenergebnisses zu Oberwinden, darf aber nicht dazu führen, daB er 

seine Gewil>heit in willkOrlicher Weise erlangt. Vielmehr mul> die Bewertung des 

ersten Gutachtens objektiv auf einer tragfahigen tatsachlichen Grundlage basie­

ren und auf einer logischen, nachvollziehbaren BeweiswOrdigung beruhen, die 

einer rationalen Argumentation standhalt236
• Unter BerOcksichtigung dieser Krite­

rien mOssen im Falle der WOrdigung eines Sachverstandigengutachtens die Ur­

teilsgrOnde zunachst die wesen!lichen AnknOpfungstatsachen wiedergeben, da 

andemfalls die gedankliche SchiOssigkeit der gerichtlichen Darlegungen nicht 

nachvollzogen werden kann. Weitenes wesentliches Element ist die Darstellung 

der vom Gutachter vorgenommenen Erhebungen und festgestell!en Ergebnisse. 

221 KK-Engelhardt § 261 RN 2 
230 KK-Engelhardt § 261 RN 3 
: BGHSt 10, S. 208 (210); BGH GA 1954, S. 152 (153); BGH DAR 1977, S. 176 
, E!senberg RN 91; Kle~nknechUMeyer-Gollner § 261 RN 2 
,. E!Senberg RN 90 

235 BGH VRS 24, S. 207 (210); BGHSt41, S. 206 (214) 

231 
NSIZ 1988, S. 236 (237) 
E!Senberg RN 91 
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Stimmt das Gericht selbigen zu, mul1 es begrUnden, warum die AusfUhrungen 

des Sachverstandigen fOr richtig befunden werden237
• Es darf sich ihnen also 

nicht in "Bausch und Bogen" anschliel1en, sondem mul1 ihre Oberzeugungskraft 

aktiv UberprUfen238
. 

lm Rahmen dieses Vorganges hat das Gericht zu berUcksichtigen, dal1 es weder 

gegen die Regeln der Logik, noch gegen feststehende Erkenntnisse der Wis­

senschaft oder wissenschaftliche Erfahrungssatze verstoBen darf"'. Denn der 

Grundsatz der freien BeweiswUrdlgung stellt den Richter nicht von naturwissen­

schaftlichen Erfahrungssatzen frei"0
• Folgt aus einzelnen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen also zwingend eine bestimmte Tatsache, hat der Richter von ihr 

auszugehen"'; eine WOrdigung unterbleibt. Gerade dieser Grundsatz tangiert 

maBgeblich den Sachverstandigenbeweis, denn die vom Erstgutachter getatig­

ten Aussagen werden oftmals dieser Gruppe angehOren. Dabei hat das Gericht 

selbst zu entscheiden, ob dies tatsachlich der Fall ist. 

Bevor das Gericht sich den rein fachlichen Problemen und deren WOrdigung 

zuwendet, hat es sich darum zu bemOhen, die verbale Verstandigung mit dem 

Sachverstandigen zu gewahrleisten. Denn ob die Erlangung einer subjektiven 

GewiBheit gelingt, wird wesentlich durch die Verstandigung zwischen dem Ge­

richt und dem Sachverstandigen beeinfluBt. Dies gilt schon deshalb, weil ein 

Gutachten nur dann auf seine Oberzeugungskraft OberprUft werden kann, wenn 

es dem eigenen Verstandnis unterliegt'". lnnerhalb dieses Verstandigungspro­

zesses liegt eine wesentliche Schwachstelle der gerichtlichen Überzeugungsbil­

dung, da in einzelnen Wissenszweigen eine so weite Spezialisierung vorherrscht, 

daB es fOr einen Nichtfachmann unter Umstanden nahezu unmOglich 1st, die in 

komplizierter Fachsprache verfaBten Gutachten nachzuvollziehen'". Daher be­

darf es fUr eine zutreffende Bewerlung deren Kenntnis'". Mangelt es hieran, 

kann in derartigen Fallen von einer selbstandigen BeweiswOrdigung im Sinne der 

eingangs dargelegten Grundsatze nicht mehr gesprochen werden. Vielmehr ist 

237 BGH NStZ-RR 1997, S. 259; Eisenberg RN 1608; Schorn GA 1965, S. 301 
230 BGHSt 7, S. 238 (239) 
23

' BGHSt29, S. 18 (21); 39, S. 291 (296) 
24° Foth/Karcher NStZ 1989, S. 167 
241 BGHSt 5, S. 34 (36); 24, S. 203; 25, S. 248; UR-Goliwitzer § 261 RN 47 
'" Peters Fehlerquelien Bd. 2 S. 173 
'" Schmitt S. 384 
'" TrOndle JZ 1969, S. 378; daher fordert Mengel, S. 56 ff., der Richter sei gehalten, auf 

die Ersteliung eines nachvoliziehbaren Gutachtens hinzuwirken. 
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zu erwarten, dal!. der Richter sich dem Gutachten mit revisionssicheren Formulie-

h
r "en WJ'rd sofem er nicht bereits aufgrund der Schwierigkeit der 

rungen ansc .1e.., . 

Materia mit dem Bundesgerichtshof eine blol1e Überprüfung der Zuverlassigkeit 

des Sachverstiindigen für ausreichend hallen darf". Eine solche Verfahrens­

weise birgt jedech die Gefahr in sich, dal1 zwar rein fermell das Gericht die Ver­

antwertung für das Urteil übemimmt, tatsachlich jedech der Erstsachverstandige 

die Entscheidung gefallt hat. Wahrend das Gericht sich mit der Feststellung zu­

friedengibt, in das Sachgebiet aufgrund dessen Schwierigkeiten nicht eindringen 

zu konnen, beruhigt sich der Sachverstandige mit der Überlegung, dal1 die letzt­

endliche Verantwortung beim Gericht liege. Diese Kompetenzverschiebungen 

benachteiligen jedech den Angeklagten, der ein berechtigtes lnteresse an der 

Aufklarung der zur Rede stehenden Fachfrage mittels eines weiteren Sachver­

standigen hat. Dabei ist es nicht nur ven Bedeutung, denn Sinngehalt eines 

Wertes zu begreifen. Vielmehr kónnen die Verstandigungsschwierigkeiten auch 

darauf beruhen, dal!. der Beweiswert eines Gutachtens mil!.verstanden wird"' 

und semit die Übersetzung der naturwissenschaftlichen Aussage in den rechtli­

chen Subsumtionsvergang fehlerhaft wird. Dies kann unter anderem darin be­

gründet liegen, dal!. den Wahrscheinlichkeitsaussagen des Sachverstandigen 

vom Gericht ein anderes Gewicht beigemessen wird, als es vem Experten ge­

wollt war. Hierin liegt die Gefahr begründet, dal1 das Gericht die Überzeugug ven 

einer Schlul!.folgerung erlangt, die mil der vem Gutachter gewellten Aussage 

nicht in Einklang steht. Diesem Risike wird nech dadurch Verschub geleistet, dal1 

der Richter die Wahrscheinlichkeitseinschatzung des Erstgutachters OberprOfen 

darf und im Ergebnis nicht den Grad der Überzeugung erlangt, den der Gutach­

ter vertritt'". U m jedech die gutachterliche Beweisstufe zutreffend in den Bereich 

der richterlichen Überzeugung umzusetzen und Mil!.verstandnisse zu vermeiden, 

bedarf es der Kenntnis der vom Sachverstandigen verwendeten Bewertungs­

skala'". Diese wird nicht nur ven dem jeweiligen Fachgebiet beeinflul1t, sendern 

hangt in besonderem Mal1e auch ven der vem Erstsachverstandigen vertretenen 

Schulrichtung, seinen leitenden Verstellungen sewie seinem Erfassungsrahmen 

"' Kapitel2 11. 3. b) 
"' Schmitt S. 470 
::; Marm~nn GA 1953, S. 143 

~~h~1~ S. 470; FothiKarcher NStz 1989, S. 167; Trondle JZ 1969, S. 378; Dahs 
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ab2
" . Letztere beeinflussen gleichzeitig bereits die Materialauswahl sowie die 

Anamneseerhebungen und damit scheinbar objektive Bereiche"0
• Tatsachlich 

sind bereits diese nicht frei von Ermessensentscheidungen des Sachverstandi­

gen. Nur vor diesem Hintergrundwissen kann der Wert seiner Aussage beurteilt 

und bei der Überzeugungsbildung richtig eingesetzt werden. Trotz der erwiese­

nen Bedeutung entsprechender lnformationen wird auch ven Seiten der Sach­

verstandigen geklagt, daB sie nur sellen mil kritischen Fragen zu ihrer Vorge­

hensweise und Methode konfrontiert werden251
• 

Dieser Umstand deutet unmillverstandlich darauf hin, dall dieser Thematik und 

ihren Auswirkungen zu wenig Bedeutung beigemessen wird. Die Vemachlassi­

gung entsprechender Nachfragen wirkt sich jedoch negativ auf den Beweisan­

trag auf Hinzuziehung eines weiteren Sachverstandigen aus, da bei Kenntnis 

entsprechender Umstande moglicherweise eine Beweisantizipation hatte vermie­

den werden konnen. Desweiteren ist zu berücksichtigen, daB auch der Sachver­

standigenbeweis als solcher mil Fehlerquellen behaftet ist'52
• lnsbesondere brin­

gen erweiterte wissenschaftliche Erkenntnismoglichkeiten zusatzliche Gefahren 

mil sich. Dabei setzen sich etwaige Fehler, sofem sie nicht erkannt werden, in 

der Beweiswürdigung fort und linden somit unmittelbaren Eingang in das Urteil. 

Sie konnen beispielsweise auf dem Einsatz nicht genOgend qualifizierter Mitar­

beiter des Sachverstandigen oder auf nicht ausreichendem Untersuchungsmate­

rial beruhen, was fOr das Gericht gar nicht erkennbar ist253
. Trotz dieser Folge­

wirkungen erfolgt eine entsprechende Kontrolle auf lnitiative des Gerichts oft­

mals Oberhaupt nicht oder nur unzureichend254
• Grund hierfOr ist vorrangig man­

gelnde Sachkenntnis. Denn zur Überprüfung der genannten Kriterien und ihres 

kritischen Hinterfragens bedarf es grundsatzlich des Fachwissens, welches das 

Gericht gerade nicht aufweist. Die Erstattung nur eines Gutachtens reicht nicht 

aus, um letztere in dem erforderlichen AusmaB zu vermitteln. Deshalb bleibt dem 

Gericht oftmals als einziger Ausweg, sich dem Gutachten anzuschlieBen. Diese 

Vorgehensweise 1st so verbreitet, dall sie als "Normalfall"255 und die BeweiswOr-

"' Elsenberg RN 1620; hlerzu auch Sendler NJW 1986, S. 2912/S. 2913. 
250 Elsenberg RN 1616 
251 Erklarungen StV 1992, S. 346; Tondorf Recht und Psychiatrie 1984, S. 156 
252 Schmitt S. 459 
253 Peters Fehlerquellen Bd. 2 S. 169 
"' Schmltt S. 467 
255 Marmann GA 1965, S. 143 
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. - · pfi·chtaufgabe angesehen wird. Es grenze gar an einen from-
d1gung als last1ge 1 

men Selbstbetrug, die vorste\lung einer sauberen Arbeitstei\ung zwischen Rich-

ter und Sachverstandigem zu verlo\gen'"'· Diese Aussagen finden ihre Best~ti-

. · chaftlichen Untersuchungen. So belegen Auswertungen gericht-gung m w¡ssens 

licher Urteile, daB von Seiten der Gerichte eine eindeutige Prnferenz dafOr be-

steht, dem Gutachten zuzustimmen bzw. ihm nicht ganzlich zu widersprechen
257 

und bei widerstre~enden Gutachten in der Regel auf eine vergleichende Abwa­

gung zwischen belden zu verzichten258
• Dies l~uft im Ergebnis darauf hinaus, 

sich in einen Streit nicht einzumischen. Diese Entscheidung kann nur mit der 

Furcht vor dem Eingriff in eine Materie erklart werden, die das Gericht nicht be­

henrscht. Wáre das Gegenteil der Fa\1, bestOnde fOr die beschriebene Vorge­

hensweise kein AnlaB. Diese Einschatzung steht auch mit dem Befund in Ein­

klang, daB beispielsweise ein direktes Eingehen auf psychiatrische Argumenta­

tienen in positiver als auch negativer Hinsicht Oblicherweise vermieden wird und 

stattdessen formelhafte Losungen vorhenrschen, mit denen zustimmend auf das 

Gutachten Bezug genommen wird250
• Der Tatrichter fOhlt sich mit der ihm über­

tragenen Aufgabe Oberlordert und bevorzugt einen eher formalen Umgang mit 

dem Sachverstandigengu1achten260
• Diese Erkenntnisse mOssen fQr den Ange­

klagten unbefriedigend sein, denn seine Chancen auf eine rationale Auseinan­

dersetzung mit den gu1achterlichen Festste\lungen sind danach schwindend ge­

ring. Eine so\che wird in der Regel von den Gerichten nur Ober die Hinzuziehung 

eines weiteren Gutachters vorgenommen261
, da hierdurch die Méiglichkeit eroff­

net wird, auch eine andere Überzeugung vor fundiertem Hintergrund er\angen zu 

kónnen. Doch wie sol\ ein weiterer Sachverstandige in das Verlahren eingefOhrt 

werden kéinnen, wenn sich das Gericht auf den Beweis des Gegenteils berufen 

darf? Aus einer solchen Haltung resu\tiert die Gefahr, daB die vom Gesetz ge­

forderte eigene Entscheidung des Gerichts oftmals nur auf dem Papier steht202 

und die Forderung nach einer freien BeweiswOrdlgung nicht mehr als Grundsatz, 

"' Sendler NJW 1986, S. 2908 
257 Woiff StV 1992, S. 294 
"' Woiff aao. S. 295 
m Wolff aao. S. 294 
200 Albrecht NStZ 1983 S 491 
211 Wolff aaO. S. 296 , . 
262 

Schmitt S. 384; Sendier NJW 1986, S. 2909· Pieper ZZP Bd 84 S 30· Marm GA 
1953, S. 145 ' · • · · ann 
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sondern als Ausnahme charakterisiert werden mufl. Diese Haltung hat ange­

sichts der Moglichkeit einer Beweisantizipation weitreichende Folgen. 

ce) Das Verbo! der Beweisantizipation 

Ausgangspunkt ist die Überlegung, dafl zur Aufdeckung des wahren Gesche­

hensablaufs gem. § 244 Abs. 2 SIPO von Amts wegen Beweis erhoben und den 

Tatsachen auf den Grund"' gegangen werden mufl. Ob aber die Beweistatsa­

che bewiesen wird oder nicht, ist nicht mit Sicherheit im voraus festzulegen'"'. 

Daher ist Grundlage dafOr, die Wahrheit zur Überzeugung des Gerichts festzu­

stellen, dafl sich der Tatrichter eine abschlieflende Meinung über den Tather­

gang erst nach Beendigung der Beweisaufnahme und nach Ausschopfung aller 

zug~nglichen Beweismittel bildet, da anderenfalls gewisse Aspekte des Falles 

nicht zur Sprache k~men und aus den Überlegungen ausgeblendet würden. Die­

se Vorgehensweise kann die Gefahr von Fehleinschatzungen und Fehlurteilen 

begr0nden"5
• Berechtigterweise verbindet daher Eb. Schmidt'" mit einer antizi­

pierten BeweiswOrdigung die Vorstellung, dafl das Gericht, welches vorhandene 

Beweismittel ausschalte, eben gerade nicht alles tue, was zur Eñorschung der 

Wahrheit notwendig sei. Sie ist deshalb nach herrschender Ansicht'' 7 grundsatz­

lich unzulassig. 

Das Verbo! der Beweisantizipation bedeutet im einzelnen, dafl das Ergebnis und 

der Beweiswert eines erst noch zu erhebenden Beweises keiner vorweggenom­

menen WOrdigung unterzogen werden darf••. lnsbesondere dOñen auch die 

bisher vorliegenden Beweismaterialien nicht herangezogen werden, um die ei­

gene Einschatzung, weitere Beweiserhebungen konnten kein anderes Ergebnis 

als das schon vorliegende mehr herbeifOhren, zu stOtzen. Denn zwischen dem 

schon erhobenen und noch zu erhebenden bzw. beantragten Beweis besteht 

kein Rang- oder Stufenverhllltnis dergestalt, dafl der eine dem anderen vorzu­

ziehen sei'". Damit wOrde der Slnn eines Beweisantrages untergraben, der ge-

"' Wenner S. 130 
26

' NN/M S. 411 
265 Peters Fehlerquellen Bd. 2 S. 228 
, .. ZSIW Bd. 61 , S. 454 FN 39; die folgende Hervorhebung besteht nlcht 1m Original. 
267 BGHSt 8, S. 177 (181); 29, S. 149 (151); BGH NJW 1966, S. 1524; BGH NStZ 1983, 

S. 468; BGH NStZ 1984, S. 42BGH NStZ 1987, S. 17 bel Pfeiffer/Miebach 
268 Wenner S. 130 
'" Engets S. 39; NN 4. Aunage S. 78 
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rade darin besteht, die Oberzeugung des Gerichts in die eine oder andere Rich-

b 
. fi sen2ro was oftmals auch Oberraschend moglich ist. Um dies zu 

tung zu eem 1us , 
erreichen, reicht es auch aus, dar! der Beweisantrag das bisherige Beweiser-

gebnis nicht ganzlich in Frage stellt und zu verkehren sucht, da auch Abwei­

chungen in Nuancen ausreichen, um eine andere rechtliche Bewertung des 

Sachvemar.s herbeizuführen. Diesem Ansinnen darf sich das Gericht nicht ver-

schlieBen. 
Das Verbo! der Beweisantizipation bezieht sich sowohl auf die Beweistatsache 

als auch auf das Beweismittel. Ein Beweisantrag darf also weder mit der Be­

grOndung abgelehnt werden, die Beweisbehauptung sei durch die bisherige Be­

weisaufnahme schon wider1egt, noch mil der BegrOndung, das Beweismittel sei 

ohne Beweiswert. Das Beweisantizipationsverbot machi demnach das eigentli­

che Wesen des Beweisantragsrechts aus271
• Umso bemerkenswerter ist, daB es 

trotz dieser Bedeutung im Gesetz nicht ausdrOcklich festgelegt ist. Gleichwohl 

wird es durch den Katalog des § 244 Abs. 3 SIPO anerkannt
272

, weil hierdurch 

nur die Ablehnung eines Beweisantrages aus denjenigen GrOnden gestattet ist, 

die mil dem Beweisantizipationsverbot nicht kollidieren. Da es sich bei § 244 

Abs. 3 SIPO um eine abschlieBende Aufzahlung handelt, sind weitere Kollisionen 

nicht denkbar. 

dd) Rechtfertigung seiner Durchbrechung 

Das Verbo! der Beweisantizipation wird beim Beweisantrag auf Hinzuziehung 

eines wetteren Sachverstandigen vom Gesetzgeber bewuBt aufgehoben und 

damit ein fundamentaler Bruch mit einem strafprozessualen Gnundprinzip her­

beigefOhrt. Diese Regelung findet ihre Berechtigung nach herrschender Ansicht 

darin, daB das vom Angeklagten benannte Beweismittel des weiteren Sachver­

standigen ungeeignet ist, eine bereits durch den ersten Gutachter begrOndete 

gegenteilige Überzeugung des Gerichts zu ersch0ttem273
• Diese Ungeeignetheit 

wird aus der fOr den Sachverstandigenbeweis vorherrschenden und bereits dar-

770 Siehe hierzu unter Kapitel 2 1. 2. 
271 NN/M S. 412 
~ NNIM S. 413; Engels S. 25 

KOhler S. 37; NN/M S. 419; Engels GA 1981, S. 36; GrOnwald Gulachten e 71· Her-
de9en NS!Z 1984, S. 98 ' 
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gestellten2
" GrundOberlegung abgeleitet, daB die Sachverst~ndigen einer Fach­

richtung fungibel und ersetzbar seien. Diese Eigenart des Beweismittels wird als 

rechtfertigende Einschr~nkung des Beweisantizipationsverbotes verstandenm. 

Denn der Gesetzgeber geht davon aus, daB jeder andere Sachverstandige 

gleichfalls zu dem Ergebnis des bereits vernommenen Gutachters kommen wOr­

de und es somit immer gleich ausfiele
270

• Hierin liegt eine Fiktion, die mit der 

Prognose verbunden ist, daB jeder aus dem Kreise der in Betracht kommenden 

Sachverstandigen das !Or die Beantwortung der Beweisfrage erforderliche spezi­

elle Wissen hat und es richtig anwendet. Wenn jedoch eine Best~tigung des 

schon mit dem ersten Gutachten vorliegenden Beweisergebnisses danach sicher 

vorhergesagt werden konne, kann diese Vorausschau nicht als unzulassige Vor­

wegnahme eines Beweisergebnisses gesehen werden. Schon das Reichsge­

richtm beurteilte demzufolge unter diesen Umst~nden die Hinzuziehung eines 

weiteren Sachverstandigen als nicht erheblich und lehnte einen entsprechenden 

Beweisantrag ab. Selbst Alsberg278 erachtete diese Ausnahme als notwendig." 

Sie sei schon deshalb niemals emsthaft streitig gewesen, weil § 73 Abs. 1 SIPO 

ausdrOcklich bestimme, daB die Gerichte und nicht die ProzeBbeteiligten die An­

zahl der Sachverstandigen festsetzten270
. Angesichts der Tragweite einer derar­

tigen Vorausschau drangt es sich geradezu auf, die Berechtigung !Or die Durch­

brechung des Verbotes der Beweisantizipation zu hinterfragen und anzuzweifeln. 

Dabei handelt es sich im Rahmen dieser Arbeit nicht um eine vollstandig neue 

Thematik, denn die Problematik der Ersetzbarkeit und Fungibilitat aller Sachver­

sti!ndigen ist sowohl im Rahmen der Frage, wie der sachverstandige Zeuge vom 

Sachverstandigen abgegrenzt werden kann280
, als auch im Zusammenhang mit 

der Thematik des personellen Bestimmungsrechts des weiteren Sachverstandi­

gen durch den Angeklagten zur Sprache gekommen281
• Bereits im Rahmen die­

ser obigen Er6rterung ist darauf aufmerksam gemacht worden, daB das Prinzip 

der Ersetzbarkeit nicht uneingeschri!nkt aufrecht erhalten werden kann und daB 

"' Siehe hierzu Kapitel 1 11. 3. 
275 NN 4. Auflage S. 87; Engels S. 17 FN 25; ders. GA 1981, S. 36; GrOnwald Gutachten 

C 71 ; Herdegen NSIZ 1984, S. 98 
276 Wann das Gesetz Ausnahmen hierven zulaBt, sogleich unter e) und d) 
277 RGSt47, S. 100 (108); RG GA 57, S. 212 
271 NN/M S. 721 
279 NN/MS. 721 
200 Kapitel1 11. 3. 
"' Kapitel2 11. 2. b) 
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dieses Kriterium keine ROcksicht darauf nimmt, daB schon der Person des Gul­

achlers und nicht ersl dessen Begutachtungsergebnis zunehmend prozeBenl­

scheidende Bedeutung zukommt. Denn dieses kann durch die Person des Sach­

verslandigen wesentlich beeinfluBI werden. Dies scheinl auch das Gesetz zu 

erkennen, wie sich aus einem Vergleich zwischen der Vorschrift des § 244 Abs. 

4 s. 2 SIPO mit der des § 245 Abs. 2 SIPO ergibt. Denn sofern der Beweisan­

trag des Angeklaglen darauf gerichlel ist, einen prl!senlen, d.h. im Gerichlssaal 

anwesenden und zur Erstattung eines Gulachlens bereilen, weileren Sachver­

standigen als Beweismittel hinzuzuziehen (§ 245 Abs. 2 SIPO) isl es von Gesel­

zes wegen unzulassig, dessen Vernehmung unler Hinweis auf die bereils durch 

den Erstgutachter erlangte Überzeugung abzulehnen. Dabei siOnde eigentlich zu 

erwarten, daB der ROckgriff auf die Fungibililal nichl nur dann Gellung beanspru­

chen mOBte, wenn es um die Vemehmung eines nichlprasenlen weileren Sach­

verstandigen geht, sondem auch in der Situation des prasenten weileren Sach­

verstandigen einschlagig ist. Diese Moglichkeit ha! das Gesetz jedoch in § 245 

Abs. 2 StPO nicht vorgesehen. Diese widersprOchliche Behandlung des weileren 

Sachverstandigen im Fall des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO und dem des § 245 Abs. 2 

StPO kéinnle allenfalls ihre Erktiirung darin finden, daB die Vemehmung des pra­

senlen weiteren Sachverstandigen zu einer ungleich geringeren Verlangerung 

des Slrafverfahrens fOhren würde als die Beauftragung eines véilllg neuen weile­

ren Sachverstandigen. Wenn danach allein das Zeitmoment ausschlaggebender 

AnlaB ist, eine Beweisantizipation zuzulassen, muB im Wege einer lnleressen­

abwagung festgestellt werden konnen, daB der Grundsatz des zOgigen Verfah­

rens die lnteressen des Angeklaglen auf eine angemessene Sachverhallsaufkl~­

rung und Wahrheilsenmittlung durch einen weilem Sachversliindigen eindeutig 

Oberwiegt. Diese Aussage kann jedoch m. E. nichl getroffen werden, da der Vor­

gang der Überzeugungsbildung und damit der Grundlage einer Beweisantizipali­

on gerade in der Siluation des Sachverslandigenbeweises mi! nicht unerhebli­

chen Gefahren und Fehlerquellen verbunden isf12
• lndem diese in Kauf genom­

men werden, wird dem Grundsatz der Wahrheilsenmittlung keine uneinge­

schrankle Geltung mehr zuerkannt. Das Verslandnis fOr diese Enlscheidung des 

Gesetzes isl in unmittelbarem Zusammenhang mil der reichsgerichllichen 

"' Siehe hierzu soeben Kapitel2 3. b} bb} 
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Rechtsprechung zu sehen, die lange Zeit die Hinzuziehung eines weiteren Sach­

verstllndigen vollstandig in das Ermessen des Tatrichters stellte und entspre­

chende Kriterien, die zu einer Einschrankung dieses Spielraumes fOhrten, erst 

spat herausgebildet wurden. Diese Entscheidungsfreiheit, die oftmals eine Ent­

scheidung zu Lasten des Angeklagten bewirkte, kann jedoch in heutiger Zeit 

nicht mehr in ihrem vollen Umfang Geltung beanspruchen und wie bisher auf­

rechterhalten werden. Vielmehr mu~ fOr den weiteren Sachverstandigen ein re­

gulierendes Tatbestandsmerkmal zugrunde gelegt werden, das diese Ermes­

sensfreiheit in Gestalt der Beweisantizipation auf ein fOr den Angeklagten ertrag­

liches und akzeptables Ma~ zurOckfOhrt und begrenzt. Hingegen ist es nicht an­

gezeigt, beim weiteren Sachverstandigen auf die Moglichkeit einer Beweisantizi­

pation vollstandig zu verzichten, da das Gericht nicht gezwungen werden kann, 

jedem entsprechenden Beweisantrag des Angeklagten nachzugehen. Dies wOr­

de dazu fOhren, da~ so lange Sachverstandigengutachten beantragt werden 

konnten, bis ein Gutachter ein fOr den Angeklagten gOnstiges Ergebnis vertritt. 

Die beiden Extreme einer Beweisantizipation sowie eines unbeschrankten 

Rechts des Angeklagten, einen weiteren Sachverstandigen zu beantragen, mas­

sen durch einen Gesetzeskopromi~ zum Ausgleich gebracht werden, wobei ge­

genOber der heutigen Regelung den BedOrfnissen des Angeklagten, einen Kon­

trollsachverstandigen hinzuzuziehen, vermehrt Rechnung zu tragen ist. Da~ die 

ErfOIIung dieser Forderung vordringlich zu verfolgen ist, zeigt sich insbesondere 

nach einer Betrachtung de~enigen GrOnde, die von Gesetzes wegen eine Beru­

fung des Gerichts auf den Beweis des Gegenteils verhindem sellen. Das hier­

durch dem Angeklagten gewahrte Gegenrecht kann gegenwartig nur als gering 

und unzureichend charakteñsiert werden, so da~ die Durchbrechung der Be­

weisantizipation eher als Ausnahme denn als gangige Praxis bezeichnet werden 

mu~. Hierdurch wird belegt, da~ die weitgehende Freiheit des Geñchts bei der 

Frage der Hinzuziehung des weiteren Sachverstandigen weiterhin fortgilt. 

e) Zweifel an der Richtigkeit des Gutachtens 

Der 2. HS des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO enthalt einzelne Ausnahmeregelungen, 

die festschreiben, in welchen Situationen eine Berufung auf § 244 Abs. 4 S. 2 1. 

HS SIPO ausgeschlossen ist. Angesichts der Tragweite, die mil der Durchbre-
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chung des Beweisantizipationsverbotes verbunden ist, mull es das erklarte Ziel 

des Angeklagten sein, die Voraussetzungen
283 

des § 244 Abs. 4 S. 2 2. HS SIPO 

darzulegen, um somit die Grundlage einer v01weggenommenen BeweiswOrdi­

gung anzugreifen und die Voraussetzungen fOr die Beweiserhebung durch einen 

weiteren Gutachter zu schaffen. Hierbei besteht das erste Hindernis fOr den An­

geklagten darin, daB die gesetzlich vorgesehenen Tatbestandsmerkmale der 

zweifelhaften Sachkunde oder falschen Tatsachen nicht aus sich selbst heraus 

zweifel an der Zulassigkeit einer Beweisantizipation begrOnden, d.h. es kann 

dennoch an hinreichenden Bedenken fehlen
284

• Bereits nach einem nur kurzen 

Blick auf die hochstrichtertiche Rechtsprechung mull festgestellt werden, dall 

dies oftmals der Fall ist. Beispielhaft zeigt sich dies bereits an dem Merkmal der 

zweifelhaften Sachkunde. Danach ist die Berufung des Gerichts auf den Beweis 

des Gegenteils unzulassig, wenn der Angeklagte geltend machen kann, die 

Sachkunde des früheren Gutachters sei zweifelhaft. Dies ist nur konsequent, 

denn das Gutachten eines Sachverstandigen, dem die Sachkunde fehlt oder zu 

fehlen scheint oder sie jedenfalls dem Gericht nicht vermitteln kann, ist nicht ge­

eignet, seinen Zweck als Beweismittel zu erfOIIen und kann somit nicht als 

Grundlage für eine gerichtliche Überzeugungsbildung herangezogen werden. 

Doch wann ist dies einschlagig ? Die Rechtsprechung hat hierzu eher einen Ne­

gativkatalog herausgearbeit, der festgelegt, wann eine entsprechende ROge des 

Angeklagten berechtigt ist. Entscheidend ist der Standpunkt eines vernOnftigen 

und unvoreingenommenen Beobachters285
. Danach kann eine zweifelhafte 

Sachkunde nicht schon dann bejaht werden, wenn bestimmte Untersuchungs­

methoden vom Erstgutachter nicht angewendet wurden286
• Denn daf.l ein Sach­

verstandiger bei der Vorbereitung seines Gutachtens Versuche nicht angestellt 

hat, beweist nach Auffassung der Rechtsprechung nicht, dall er nicht Ober das 

hierfOr erforder1iche Wissen verf0ge217
• Damit wird jedoch die Argumentation auf 

eine theoretische Ebene vertegt, obwohl es darauf ankommt, daf.l der Sachver­

standige seine ausreichende Sachkunde in ihrer Anwendung auf den konkreten 

Fall beweist. Zweifel an der Sachkunde bestehen dann, wenn schon die berufli-

2113 
Das Merkmal der Ober1egenen Forschungsmiltel wird gesondert unter Kapilel2 11. 3. d) 
behandell werden. 

:: Eisenberg RN 256 FN 36 

211 
OLG Hamburg VRS 56, S. 457 (459) 
BGH GA 1961 S. 241 

217 BGH GA 1961: S. 241 
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che Ausbildung und Tatigkeit den Sachverst~ndigen ungeeignet erscheinen las­

sen, die Beweisfrage zutreffend zu beantworten'", wobei es aber auf eine Pro­

motion oder die Bezeichnung als Facharzt nicht ankommt289
• Auch Schwierig­

keiten mi! der Auslegung von Gerichtsentscheidungen, was im Rahmen der Be­

gutachtung erforderlich werden kOnnte, bieten ebensowenig einen erfolgverspre­

chenden Angriffspunkte fOr den Angeklagten
290 

wie dieTatsache, da(l das mOnd-· 

liche Gutachten des Sachverst~ndigen ven seinem schriftlichen abweicht'"' . 

zweifel konnen sich vielmehr nur auf elnen evidenten Kompetenzmangel"', 

Fehler in frOheren Gutachten
293 

sowie offensichtlichen VerstO(Ien gegen Sorg­

faltsregeln und grundsatzliche wissenschaftliche Methoden gründen294
• Jedoch 

reicht allein die Tatsache, da(l der Gutachter Vertreter einer umstrittenen Schule 

ist, nicht aus295
• Anders verhalt es sich hingegen, wenn der Sachverstandige 

seinem Gutachten Kriterien zugrundelegt, die von der Rechtsprechung nicht ge­

billigt werden298
• Schon diese kurze Auflistung ven Einzelfallen verdeutlicht, daB 

zweifel an der Sachkunde des Erstgutachters in der Praxis sellen sind. Die Ur­

sache hierfür liegt auch darin, daB fOr die Entscheidung in dieser Frage nur 

Zweifel und Bedenken des Tatrichters, dem die Beurteilung der Sachkunde allein 

obliegt297
, mal\gebend sind. Derartige Zweifel erfolgreich anzubringen, ist jedoch 

nahezu unmoglich, denn das Gericht ha! den Gutachter ja im Hinblick auf seine 

Sachkunde ausgew~hl!298• Vorgebrachte Zweifel des Angeklagten konnten daher 

als Kritik verstanden werden, das Gericht habe die Auswahl des Erstgutachters 

nicht sorgfaltig genug vorgenommen. Verhalt es sich also so, da(l der erste 

Sachverst~ndige ein anerkannter Vertreter seines Faches ist, besteht für die 

Verteidigung in der Praxis kaum eine Chance, dessen Sachkunde erfolgreich 

anzuzweifeln2
". 

"' NN/M S. 729 
289 BGH NS!Z 1991, S. 80 (81) 
290 BGHSt23, S. 176 (185) 
281 BGHSt 8, S. 113(116) 
m BGH StV 1989, S. 102 
283 BGH StV 1989, S. 332 
294 OLG Celle StV 1981, S. 608 
205 HK-Julius § 244 RN 42 
296 BGH StV 1989, S. 335 (336) 
"' BGH DAR 1980, S. 206 bel Splegel 
291 AK-SchOch § 244 RN 133; Kapitel1 111. 
' " Perron S. 265 
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Die weitere Altemative des § 244 Abs. 4 S. 2 2. HS SIPO verbietet eine Beweis­

antizipation dann, wenn AnlaB fOr die Annahme besteht, daB der Sachverstllndi­

ge von unzutreffenden tatsachlichen Voraussetzungen ausgegangen ist. Der 

Grund fOr diese Abweichung konnen verl!nderte AnknOpfungstatsachen sein
300

, 

die sich in ihrer Gesta!! erst im Rahmen der Hauptverhandlung ergeben haben. 

Die Entscheidung des Gesetzes rechtfertigt sich darin, daB ein Gutachter, der 

von falschen Tatsachen ausgeht, seine weiteren AusfOhrungen und gedankli­

chen Verbindungen auf ein fOr den Fall unzutreffendes Fundament grOndet. Aber 

auch eine derartige Fallgestaltung fOhrt nicht zwingend zu einem weiteren Gut­

achter. Denn wenn der Sachverstandige seinem Gutachten unzutreffende Tatsa­

chen zugrunde legt, genOgt es, daB das Gericht ihn auf diesen Umstand hinweist 

und ihm die Moglichkeit gibt, sein Gutachten unter Einbeziehung der zutreffen­

den Tatsachen entsprechend umzustellen301
• Das Gutachten kann also korrigiert 

werden. Erfolgt die Korrektur zur Zufriedenheit des Gerichts, ist dem Beweisan­

trag des Angeklagten die Basis entzogen. Dabei ha! das Gericht zu differenzle­

ren, ob es sich bei den unrichtigen Tatsachen um Zusatz- oder Befundtatsa­

chen302 handelt. Denn wahrend eine Erganzung des Gutachtens vor allem hin­

sichtlich der Zusatztatsachen méiglich ist, begrOnden demgegenOber unzutref­

fende tatsachliche Grundlagen des Gutachtens im Bereich von Befundtatsachen 

in aller Regel zugleich Zweifel an dem Kenntnisstand, dem Verstllndnis oder der 

VerlaBiichket des Gutachters. Denn Befundtatsachen sind das Ergebnis ange­

wandter Sachkunde
303 

und Fehler in diesem Bereich tangieren unmittelbar die 

fachliche Qualifikation des Sachverstandigen. 

SchlieBiich bietet auch das Auftreten von WidersprOchlichkeiten innerhalb des 

Gutachtens Grundlage fOr berechtigte Zweifel an der Zuverlassigkeit des Sach­

verstiindigen. 

Diese entstehen jedoch nicht schon dann, wenn das schriftliche von dem mOnd­

lich erstatteten Gutachten abweicht'"'. Denn ersteres ist nur vorbereitender Art, 

weil der eigentliche Beweis erst durch die in der Hauptverhandlung erfolgte Ver-

>DO AK-5chOch § 244 RN 135 
301 

~~~~9SIZ 1985, S. 421; KK-Herdegen § 244 RN 101; KMR § 244 RN 475; Eisenberg 

: Siehe Kapitel1 IV. 2. 
KK-Herdegen § 244 RN 101 

304 
BGHSt 8, S. 113 (116) 
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nehmung des Sachverst~ndigen erbracht wird" ' . Nur WidersprOchlichkeiten in 

diesem Stadium sind relevan!. Obwohl das schriftliche Gutachten fOr deren Auf­

deckung als Anhaltspunkt gelten kann, ist die Aufdeckung ven WidersprOchlich­

keiten tor den Angeklagten mit Schwierigkeiten verbunden, denn die Aussage 

des Sachverst~ndigen ist aufgrund ihrer mangelnden wortgenauen Fixierung 

nicht beliebig reproduzierbar, so daB sie schnell durchdrungen werden muB. 

Wenn dies dem Verteidiger mangeis ausreichender eigener Sachkunde nicht 

gelingt, obliegt es dem Angeklagten selbst, sich hieñor die eñorderlichen Vor­

aussetzungen zu schaffen. 

Er6ffnet sich dem Angeklagten dennoch eine solche Mcglichkeit, muB sich das 

Gericht mit den WidersprOchen auseinandersetzen und nachvollziehbar darle­

gen, warum es das eine Ergebnis fOr zutreffend und das andera fOr unzutreffend 

halt'06
• Es reicht al so aus, wenn der Widerspruch eine Erkl~rung findet, die mog­

liche Zweifel an der Richtigkeit des Ergebnisses beseitigt307
• Ein zus~tzliches 

Erschwemis wird noch dadurch begrOndet, daB die Rechtsprechung das Auftre­

ten von WidersprOchlichkeiten immer nur dann fOr relevan! halt, wenn dies in 

einem entscheidenden Punkt des Gutachtens eñolgt"'. Hierdurch werden je­

doch die Aussichten des Angeklagten, mit Eñoig ein weiteres Gutachten eines 

anderen Sachverst~ndigen zu beantragen, weiter verringert. Denn durch diese 

Beschr~nkung wird ihm weniger Angriffsfl~che zur BegrOndung der Wider­

sprOchlichkeiten geboten. Auch ist diese Beschrankung inhaltlich nicht gerecht­

fertigt, da ein Gutachten aus einer Kette von Gedanken besteht, die aufeinander 

aufbauen, so daB Fehler in einem Bereich sich auf einen anderen auswirken 

konnen. Oaher muB maBgebend sein, daB nicht erkl~rbare WidersprOche in 

zentraien Aussagen zur EñOIIung des Tatbestandes f0hren309
• 

BegrOndet der Angeklagten seinen Beweisantrag mit einem der in § 244 Abs. 4 

S. 2 2. HS SIPO aufgefOhrten GrOnde, trifft das Gericht seine Enlscheidung nach 

pflichtgemallem Ermessen310
• Hierzu gehort, daB der Tatnchter sich mit den 

Umstilnden, die Bedenken gegen die Sachkunde des gehtirten Gutachters er-

305 BGHSt 23, S. 176 (185); BGH DAR 1988, S. 230 bel Spiegel 
306 BGH NStz 1990, S. 244 
307 BGH NStz 1990, S.244 (245) 
300 So aber BGH NStz 1990, S. 244 
309 Eisenberg RN 260 
310 BGHSt10, S. 116 (117); 23, S. 311 (312) 
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wecken konnlen, auseinandersetzt'". Dal:\ dies meisl zuungunslen des Ange-

f -11! l"egl darin begrOndel dal:\ WidersprOchlichkeilen oder falsche klagten aus a , 1 ' 

lalsachliche voraussetzungen praktisch keine Rolle spielen, da der erste Sach-

verslandige auf beide Mangel nachlraglich hingewiesen werden kann, um sie zu 

beseitigen"'. Ersl wenn ihm dies nicht gelingl, ist seine Sachkunde zweifelhaft. 

zu einem Mil:\erfolg des Beweisantrages gem. § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO tragt auch 

die Dartegungslast mit bei, die dem Antragsteller viel abfordert. Bereits nach der 

Grundkonzeption der gesetzlichen Regelung sind Falle vorgegeben, in denen 

eine Ablehnung des Beweisantrages zulassig ist, nicht jedoch, wann diesem 

slattgegeben werden mul:\. lm Vordergrund stehl somit tar das Gericht die Fra­

ge, ob es den Antrag ablehnen kann, nichl jedoch ob ein weiterer Sachverstan­

diger hinzugezogen werden mul:\. Der Angeklagle mul:\ daher das Gericht davon 

Oberzeugen, dal:\ ein Ablehnungsgrund nichl gegeben ist. Eine solche Überzeu~ 

gung isl kaum zu leislen, denn es isl ungleich schwerer oberzeugend zu rUgen, 

dal:\ neben dem gulen Sachverslandigen noch ein besserer vorhanden war, als 

darzulegen, dall von vomherein ein unkundiger Experte gehOrt wurde313
• Der 

Erstgutachler hat demnach für die sachverslandige Einschatzung ein Primal'". 

Die gesetzlichen Méiglichkeiten, eine Beweisantizipalion zu verhindern, erweisen 

sich damit als relativ slumpfe Waffe im Kampf um einen weileren Sachverstandi­

gen. 

d) Überlegene Forschungsmittel 

Dal:\ diese Einschatzung berechtigl ist, zeigt sich auch an der abschlieBenden 

Allemative des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO, die durch den Begriff der Oberlegenen 

Forschungsmittel charakterisiert wird. Hier hal der Angeklagle die Moglichkeil, 

die Anhorung eines weiteren Sachverslandigen mil der BegrOndung zu beanlra­

gen, dieser verfüge - verglichen mil dem bereils gehMen - Ober Oberlegene For­

schungsmittel. Daher sei er in der lage, dem Gerichl Kennlnisse zu venmitteln, 

die der erste Sachverslandige nichl hatte gewinnen kéinnen, so daB keine aus­

reichende Grundlage fOr eine anlizipierte Oberzeugungsbildung beslehe. lm Ge-

"' SarsledVHamm RN 719 
~;: Perron S. 265 
,,. Kohlhaas NJW 1962, S. 1332 

Kohlhaas NJW 1962, S. 1332 
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gensatz zu den inhaltlichen HOrden, welche die Talbestandsmerkmale der zwei­

felhaften Sachkunde und falschen Tatsachen auszeichen, begegnet der Ange­

klagte beim Merkmal der Oberlegenen Forschungsmittel bereits Hindemissen im 

zusammenhang mi! der Begrifflichkeit. Denn nach stllndiger Rechtsprechung"' 

sind oberlegene Forschungsmittel ausschlieBiich Hilfsmittel und Vertahren, derer 

sich der Sachverstllndige fOr seine wissenschaftlichen Untersuchungen be­

dient316, nicht aber seine perstinlichen Kenntnisse und Erfahrungen317
, auch nicht 

sein Ansehen in der wissenschaftlichen Welt oder der Verdienst um eine be­

stimmte Lehre316. Auch wenn der weitere Sachverstllndige Ober ein groBeres 

eeobachtungsmaterial verfOgt"" oder lllnger im Beruf steht als der erste Sach­

verstllndige, fOhrt dies bisher nicht zur ErfOIIung des gesetzlichen Tatbestandes. 

Damit erfllhrt das Gesetz eine sehr enge320 Auslegung, die auf den instrumen­

tellen Aspekt der Forschung begrenzt wird, nicht jedoch solche Qualifikationen 

berOcksichtigt, die in der Personlichkeit des Gutachters begrOndet sind. Durch 

diese restriktive Auslegung schlieBt die Rechtsprechung den ROckgriff auf solche 

Gesichtspunkte aus, die sie selbst an anderer Stelle noch als maBgeblich für die 

Grundlage der gerichtlichen Überzeugungsbildung angesehen ha!, namlich bei 

der Frage, ob die PrOfung der Zuverlllssigkeit eines Sachverstandigen ausrei­

chende Grundlage fOr eine Sachentscheidung sein kann. Demzufolge hat die 

Rechtsprechung die maBgebliche Bedeutung derartiger Kriterien sehr wohl er­

kannt, nur ll!Bt sie nicht zu, diese auch zugunsten des Angeklagten zu verwen­

den. Dies ist umso bedauerlicher, als es bei der Berufung auf Oberlegene For­

schungsmittel um die EinfOhrung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und 

damit die Grundlagen der bereits vermittelten Sachkunde und der gewonnenen 

Überzeugung geht. Daher bestehen Überlegungen321
, den Begriff der Oberlege­

nen Forschungsmittel in diesem Sinn weiter auszulegen. Doch wOrden sich mi! 

315 BGHSt 23, S. 176 (186); BGH MDR 1956, S. 398 bei Dallinger, BGH DAR 1978, 
S. 157 bei Splegel; BGH GA 1961, S. 241; BGH GA 1962, S. 371 (372); BGH NStZ 
1988, S. 373 

316 BGH NStZ 1988, S. 373 
317 BGH GA 1962, S. 371 (372) 
318 BGH GA 1962, S. 371 (372) 
319 Dies ist lnsbesondere relevan! tar die Frage, ob de~enige psychlatrische Sachverstan­

dige, dem slch der Angeklagte zu Untersuchungszwecken zur VerfOgung stellt, gegen­
Ober dem Sachverstandigen, dem sich der Angeklagte verwelgert, Ober Oberlegene 
Forschungsmittel verfOgt; die Rechtsprechung vemeint dies, belspielhaft BGH StV 
1999, S. 463. 

320 Walter/KOper NJW 1968, S. 183 
321 Eb. Schmldt NB 1 § 244 RN 27; Welhrauch NJW 1970, S. 1244 
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. d. gro· "ere Erfahrung eines Gutachters als Oberlegenes For-
der Entsche1dung, 1e , 

• 
1 

kzeptierenm neue praktische Probleme verbinden. Denn bei 
schungsm1tte zu a • 

, A endung dieses Prinzips kSmen fOr jeden Fachbereich immer 
konsequen.er nw 
nur bestimmte Gutachter in Frage, namlich diejenigen, welche die renommierte-

sten unter ihren Kollegen sind. Anderenfalls kélnnte der Angeklagte seinen Be­

weisantrag auf diesen Makel stOtzen. Die Auswahlmélglichkeit der Gerichte unter 

den Gutachtem wQrde somit deutlich eingeengt, da der Richter unter dem Zwang 

stonde, jeweils nur den erfahrensten Sachverstandigen zu benennen, um nicht 

einem Beweisantrag auf Hinzuziehung eines weiteren Sachverstandigen wegen 

Obertegener Forschungsmittel den Boden zu bereiten. Diese Gebundenheit der 

Auswahl wOrde zu einer Überlastung der in Betracht kommenden Experten und 

hierdurch wiederum zu einer Verlangerung der Verfahrensdauer führen. Eine 

Ausweitung des Begriffs worde somit zu neuen Verstrickungen fOhren und keine 

Léisung bieten. 

Probleme im Umgang mil diesem Tatbestandsmerkmal bereitet auch die inhalt~ 

lich ÜberprOfung, ob der weitere Sachverstandige Ober ein Oberlegenes For­

schungsmittel verfOgt. Denn ob Oberhaupt diese Voraussetzung gegeben ist, hat 

das Gericht zu entscheiden323
, wobei es das Merkmal der Überlegenheit jeweils 

bezogen auf das Beweisthema"' und nicht in Form einer generalisierenden all­

gemeingOitigen Betrachtung festzustellen hat. Zwar kann es sich hierzu der Hilfe 

des ersten Sachverstandigen bedienen325
• Doch wird der Strafrichter somit zum 

Schiedsgericht Ober wissenschaftliche Forschungsmethoden, die es in aller Re­

gel nicht einmal im Ansatz kennen kann326
• In Anbetracht der dem Gericht in die­

sen FSIIen zur VerfOgung stehenden nur begrenzten Sachkunde ist Schreiber327 

darin beizupflichten, darl diese Aufgabe eine Zumutung darstellt und praktisch 

undurchfOhrbar ist. Einer OberprOfung der Überlegenheit kann sich der Richter 

nur entziehen, sofem er zu dem SchluB kommt, daB auch die Verwendung 

Gbertegener Forschungsmittel fOr die Beweisfrage keine weitere Aufk!Srung ver­

spricht"'. lm Gegenzug bedeutet dies, daB emstzunehmende Anhaltspunkte 

322 Eb. Schmidt NB 1 § 244 RN 27; Weihrauch NJW 1970, S. 1244 
322 BGH StV 1985, S. 489 
' " Eisenberg RN 261 
m AIN/M S. 733 
,,. Schreiber in: Wassennann-FS S. 1019 
377 In: Wassennann-FS S. 1019 
321 KK·Herdegen § 244 RN 102 
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dafOr vorliegen müssen, daf! die Verwendung der überlegenen Forschungsmittel 

ein Gutachten erwarten lallt, welches slch gegenüber dem bisher erstatteten als 

· ' 1320 0 ' P k zuverlass1ger erwe1s . 1ese rognose ann aber nur dann berechtigt sein, 

wenn sich die als überlegene Forschungsmittel charakterisierten Methoden nicht 

im Erprobungsstadium befinden, so dall allein wissenschaftlich anerkannte Ver­

fahren, die zuverlassige Ergebnisse erwarten lassen, in Betracht kommen33•. 

Wenn es sich jedoch um ein Verfahren anerkannten wissenschaftlichen Stan­

dards handelt, wird es kaum einen Sachverstandigen geben, der sich dessen 

nicht bedient. 

In Anbetracht dieser strengen Kriterien 1st die Aussage Sarstedts"' nachzuvall­

ziehen, dall es zwar eine ziemlich ausgedehnte Rechtsprechung darüber gebe, 

was keine Oberlegenen Forschungsmittel seien, aber ihm keine Entscheidung 

bekannt sei, die dieses Tatbestandsmerkmal konkret bejaht habe. Schreiber332 

stimmt dem im Ergebnis zu, indem er bemerkt, daf! es schwierig sei, Oberlegene 

Forschungsmittel darzutun, ja segar meist unmoglich333
• Die Linie der Recht­

sprechung hat daher auch in diesem Punkt methodische Kritik erfahren, um die 

sich alfen voran Eb. Schmidt',. verdient gemacht hat, indem er den Blick von 

dem rein instrumentellen Aspekt abzuwenden versucht. Hierzu gab die sog. 

Stadtarztentscheidung"' Anlall, in der das Gutachten eines 29-jahrigen Stadt­

arztes vom Revisionsgericht als Urteilsgrundlage fOr nicht ausreichend gehalten 

wurde. Vielmehr sei anlalllich des Beweisantrages des Angeklagten ein in Ge­

burlshilfe fachwissenschaftlich ausgebildeter Arzt mil grof!erer praktischer Erfah­

rung hinzuzuziehen gewesen. Die Gründe des erstinstanzlichen Urteils hatten 

jedoch nicht erkennen lassen, ob der Tatrichter unter Einbeziehung des Ge­

sichtspunktes der überlegenen Forschungsmittel und samit § 244 Abs. 4 S. 2 2. 

HS SIPO die Sachkunde des ersten Gutachters gegenüber der des beantragten 

329 UR-Gallwitzer § 244 RN 318 
330 UR-Galtwitzer § 244 RN 320; dieses Kriterium verhindert es, den LOgendetektor im 

Rahmen der GlaubwOrdigkeitsuntersuchung als Oberlegenes Forschungsmittel einzu­
ordnen, denn dessen Ergebnisse sind vom Bundesgerichtshof jOngst als nicht zuver­
lassig eingeordnet worden, BGH NJW 1998, S. 1938; NJW 1999, S. 662 

331 DAR 1964, S. 314 
332 In: Wassenmann-FS S. 1019 
333 Allerdings hat das OLG Celle, StV 1981, S. 608 (607), festgestellt, da~ es nahe liege, 

dall das BKA gegenOber einem privaten Sachverstandlgen mit einlger Wahrschein­
llchkeit grOilere MOgllchkeiten habe, Handschriften zu untersuchen. 

"' NB 1 § 244 RN 27; ders. In: Schneider-FS S. 269 
335 BGH NJW 1951, S. 412 
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Obergulachlers abgewogen habe. Mil dieser Entscheidung wird ausdrOcklich der 

zusammenhang und die Zugehorigkeit der Eñahrung des Sachverstiindigen zum 

Begriff der überlegenen Forschungsmittel hergestellt. Diese lnterpretation hat 

sich jedoch in der nachfolgenden Rechtsprechung nicht durchgesetzt. 

Die Ansichl der vorlherrschenden Rechtsprechung, den Begriff der Forschungs­

mittel begrenzt zu handhaben, findet ihre S!Otze im Wortlaut des § 244 Abs. 4 S. 

2 SIPO. Denn dieser drángl den Gedanken auf, daB von dem Begriff der For­

schungsmittel ausschlieBiich Gegenstande eñaBt werden sallen. Bei dieser 

Auslegung bleibt jedoch unberOcksichtigl, daB letztere fOr sich genommen noch 

keinen Vorteil bieten. Denn es machi gerade den Wert der Forschung und einer 

Unlersuchung aus, daB sie unler dem EinfluB gr6Berer Sachkunde und Eñah­

rung slehen"'. Die Oberlegenen Forschungsmittel vermogen bei von gr6Berer 

Erfahrung geleiteler Anwendung auch andere Ergebnisse oder Deutungen her­

vorzubringen. Dieser Zusammenhang ist gerade a u eh fOr die Gerichle der AnlaB, 

insb. in schwierigen Fragen Kapazilalen ihres Faches zu beauftragen. Zwar 

drangl sich der Gedanke auf, datl in einer solchen Situation eher die Frage nach 

der ausreichenden bzw. mangelnden Sachkunde tangiert zu sein scheint, doch 

sind Fallkonslellationen denkbar, in denen allein der Aspekt der Oberlegenen 

Forschungsmittel ausschlaggebende Bedeutung erlangt und Zweifel an der all­

gemeinen Sachkunde nicht bestehen. DarOber hinaus hat Blau337 berechtigter­

weise zu bedenken gegeben, datl es beslimmte Bereich wie die Psychodiagno­

stik gebe, in denen eine apparalive Überlegenheit gar nichl existiere. Der Tatbe­

sland des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO 2. HS SIPO ist daher bei Zugrundelegung der 

herrschenden Ansichl in derartigen Fallen ohne Anwendungsbereich und als 

Grundlage fOr eine richlerliche Enlscheidung ungeeignet. Für den Angekalgten 

besleht in den Fallen der Psychodiagnostik keine Moglichkeit, mit Eñ olg die Be­

gulachlung durch einen weileren Gulachler zu beanlragen, weil er keinen der 

aufgezahllen GrOnde, die ein weileres Gutachten rechtfertigen wOrden, anführen 

kann. Da zudem aufgrund der dargeslelllen engen Auslegungsgrundsiilze der 

Rechlsprechung nahezu niemals der Argumenlalion des Angeklagten hinsicht-

lich des Vorhandenseins Oberlegener Forschungsmittel Folge geleistet wird, 

:~:t~~~~.c~.~~~ 1970, 5. 1244; Schmidtin: Schneider-FS s. 269 
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wOrde sich ein Verzicht auf dieses Tatbestandsmerkmal kaum zu dessen Lasten 

auswirken. 

4. Die Auswirkungen des § 244 Abs. 2 SIPO a uf den Erfolg des Beweisantrages 

zu prOfen bleibt, ob die engen Voraussetzungen des § 244 Abs. 4 s. 2 SIPO fOr 

einen weiteren Gutachter und die damit besonders fOr den Angeklagten begrOn­

deten Nachteile in der BeweisfOhrung durch § 244 Abs. 2 SIPO ausgeglichen 

werden. Denn sofern ein Beweisantrag auf Hinzuziehung eines weiteren sach­

verstandigen gestellt wird, hat das Gericht, wie soeben dargelegt, dessen Er­

folgsaussichten zwar zunachst a uf der Grundlage des § 244 Abs. 4 s . 2 SIPO zu 

beurteilen. Doch ist zu berOcksichtigen, dall die genannte Vorschrift nicht den 

einzigen PrOfungsmallstab darstellt. Denn selbst wenn § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO 

eine Ablehnung des Antrages rechtfertigen wOrde, kann doch durch die in § 244 

Abs. 2 SIPO festgeschriebene Aufklarungspflicht gleichwohl die Stattgabe des 

Beweisantrages geboten sein und damit die Vemehmung elnes weiteren Sach­

verstllndigen339. Es handelt sich um ein zuslltzliches PrOfkriterium. Erkennt das 

Gericht dieses Zusammenspiel von Amtsaufklllrungspflicht und Bescheidung des 

Beweisantrages nicht und lehnt es die Vernehmung eines weiteren Sachverstan­

digen ab, ergeht eine rechtsfehlerhafte Entscheidung und die AufklllrungsrOge 

ha! begrOndete Aussicht auf Erfolg. Dieser Grundsatz, dall trotz Vorliegens der 

gesetzlichen Voraussetzungen des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO durch § 244 Abs. 2 

SIPO der Beweisantrag des Angeklagten Erfolg haben kann, ist erstmals durch 

die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs'" aufgestellt worden und linde! 

seitdem bevorzugt in solchen Fallgestaltungen Anwendung, in denen es um die 

sachverstllndige ldentifizierung von Handschriften geht" ' . Schwachstelle dieses 

Grundsatzes ist jedoch, daB ein konkret abgrenzbarer Anwendungsbereich von 

der Rechtsprechung nicht umrissen wird. Denn die betroffenen Sachverhalte 

sind allgemein nur dadurch gekennzeichnet, daB es sich um eine Streitfrage von 

zentraler Bedeutung für die (Nicht)Erweislichkeit eines sehr schwerwiegenden 

339 BGHSt 10, S. 116 (118); 23, S. 176 (189); BGH StV 1982, S. 205; BGH NStZ 1984, 
S. 278; OLG Celle StV 1981, S. 608; OLG Oldenburg VRS 46, S. 198 (200); OLG 
oosseldorf StV 1986, S. 376 (377); KleinknechUMeyer-Gollner § 244 RN 77; KK­
Herdegen § 244 RN 33; NNIM S. 737; Schom GA 1965, S. 302 

"
0 BGHSt 10, S. 116 (118) 

"' OLG Celle StV 1981, S. 608; OLG DOsseldorf JR 1987, S. 258 
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d 11:~<2 Berilhrt sind Falle die wegen ihrer Besonderheiten eine 
vorwurfs han e · ' 

"h 
1
.ch Sachkunde verlangen

343
, deren Untersuchung und Diagnosen 

auBergewo n ! e 
. . d ren Fehlerrisiko behaftel sind

344 
oder die Fragen aufwerfen 

mil e1nem besen e • 

welche in der Wissenschaft konlrovers diskuliert werden"'
5
. Diese Krilerien sind 

b 
.
1 

· tzt ohne den Anwendungsbereich des § 244 Abs. 2 SIPO im Fall eines 
ere1 s Je , 

Beweisantrages zu hinlertragen, als aur..ersl diffus zu charakterisieren. 1st eine 

einschlagige Siluation gegeben, kann diese dazu fOhren, dar.. auch Gutachten 

zweifellos qualifiZierter Sachverslandiger Fehler und lrrtOmer aufweisen, die fOr 

den Laien und damil den Richler nichl erkennbar sind"'". Um der hieraus resul­

lierenden Gefahr eines Fehlurteils vorzubeugen, nimml die Rechlsprechung § 

244 Abs. 2 SIPO als Grundlage, um die Enlscheidung zur Zuziehung eines wei­

leren Sachverslandigen zu nechtfertigen bzw. zu gebieten. Um das Verslandnis 

fOr und die kritische Auseinandersetzung mil der hélchslrichterlichen Vorgehens­

weise zu ermogllchen, soll im folgenden zunachsl auf den lnhall der Amtsaufklll­

rungspflichl in ihren hierfOr wichligen GrundzOgen eingegangen werden. lm An­

schluB hieran wird unler Einbeziehung der wichtigsten Entscheidungen des Bun­

desgerichlshofs beurteilt werden, ob durch einen ROckgriff auf § 244 Abs. 2 

SIPO die mil den engen Grenzen des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO verbundenen 

Nachleile ausgeglichen werden konnen. 

a) Die Amlsaufklarungspflichl gem. § 244 Abs. 2 SIPO 

Nach § 244 Abs. 2 SIPO hal das Gerichl die Beweisaufnahme von Amls wegen 

auf alle Talsachen und Beweismittel zu erslrecken, die für die Enlscheidung ven 

Bedeulung sind. Ziel dieses allumfassenden Geboles isl es, zu gewahrleislen, 

daB der wahre Sachverhall ermittelt wird und damil einem Hauptanliegen des 

Slrafverfahrens'" zu dienen. Auf Grund dieses Zusammenhanges wird die Auf­

klarungspflichl auch als Synonym fOr die Wahrheilserforschungspflichl348 und 

demzufolge als beherrschendes Prinzip des Slrafverfahrens verslanden"'". Nach 

: HK.Julius § 244 RN 41 

344 
KK-Herdegen § 244 RN 33 

'" ~~-Gollwitzer § 244 RN 309; AK..SchOch § 244 RN 131 
'" -Herdegen § 244 RN 33· KMR § 244 RN 478 ,., AINIM S. 737 ' 
,.. S1ehe Kapilel21. 1. 
,., Wenner S. 1 

BVertGE 57, S. 275; 33, S. 383; 63, S. 61 
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ihr hal das Gerichl die vorzunehmende Ermittlungsl~ligkeil in allen Prozet:lsilua­

lionen auszurichlen, es sei denn, die SlrafprozeBordnung siehl etwas anderes 

vor. Die genannle Vorschrift begrOndel zugleich fOr die Prozet:lbeleiliglen einen 

unverzichlbaren Anspruch darauf, dat:l die Beweisaufnahme auf alle Talsachen 

und alle lauglichen sowie erlaublen Beweismittel erslreckl wird, welche für die 

Enlscheidung van Bedeulung sind"". Die malerielle Wahrheil isl vollsl~ndig und 

beslmoglich zu erforschen"'. Dabei beslehl die besondere Schwierigkeil bei der 

Anwendung des § 244 Abs. 2 SIPO darin, dat:l die dem Gerichl hierdurch aufer­

legle Pflichl nichl weiler pr~zisiert wird und keine beslimmlen Handlungen vor­

geschrieben sind
352

• Auch kann die Frage, wann der Amlsaufkl~rungspflichl ge­

nüge gelan und die Beweisaufnahme abgeschlossen isl, nichl unmittelbar unler 

Bezugnahme auf das Gesetz beantwortel werden, weil dieses zwar eine Hand­

lungspflichl slaluiert, nichl jedoch festlegl, wann letzlerer in ausreichendem Ma­

lle nachgekommen wurde. Der Umfang der Amlsaufkl~rungspflichl isl also im­

mer dann schwierig, wenn eine Bewelsaufnahme bereils slattgefunden hal und 

nunmehr zu bedenken isl, ob § 244 Abs. 2 SIPO eine weilere, darüberhinausge­

hende Beweiserhebung gebielet'53
• Gerade hierum gehl es bei der Frage na~h 

der Erforderlichkeil eines weileren Sachversl~ndigen. 

Das Ziel der Wahrheilserforschung isl immer dann erreichl, wenn das Gericht 

alle ihm zur VerfOgung slehenden Beweismitlel ausgeschélpft hat. Hierdurch soll 

gew~hrleislel werden, dat:l die Überzeugungsbildung des Gerichls auf einer 

lragfahigen Grundlage beruht. Das Beslreben, dieses Ziel zu erreichen, isl dabei 

gleichzeilig der Anslot:l für weilere Beweiserhebungen, weil die Notwendigkeil, 

elne bisher nichl beslehende Oberzeugung doch noch zu gewinnen, unmittelbar 

zu weileren Forschungslaligkeilen drangl"'. Das Gerichl mut:l vom Vorliegen 

samtlicher enlscheidungserheblicher Talsachen Oberzeugl sein und gerade zu 

diesem Zweck (weilere) Beweismittel zur Bildung oder OberprOfung einer Ober­

zeugung heranziehen, soweil dazu Anlat:l besleht'". Davon isl immer dann aus­

zugehen, je weniger gesichert ein Beweisergebnis isl356
, weil eine vollsl~ndige 

"" Kleinknecht/Meyer-GoBner § 244 RN 11 
351 Eisenberg RN 1 O 
352 Engels S. 4; Wenner S. 23 
353 NN/M S. 22 
"' Wenner S. 38 
355 Eisenberg RN 11 
358 BGH SIV 1996, S. 249; BGH NSIZ 1996, S. 299; KJelnknecht/Meyer-GoBner § 244 

RN 12 



118 

. n noch nichl m6glich isl. Deshalb mOssen weilere 
Oberzeugungsbildung nu 

· angeslelll werden, wenn nur die entfemle M6glichkeil 
Nachforschungen 1mmer 

d
. d h d·1e bisherige Beweisaufnahme begrOndele Einschatzung 

beslehl, daB 1e urc 
· · e erhebliche Anderung erfahren k6nnle. Das Gerichl isl je-

des Ergebn~sses em 
doch nichl gehallen, jede gedanklich nicht v611ig ausschlietlbare, rein abstrakle 

Moglichkeil einzubeziehen, sondem hat eine verstandige WOrdigung und Be­

weisprognose vorzunehmen. Sofem sich danach bei sorgfattiger Abwagung der 

bisherigen Beweislage vemOnftige Zweifel an dessen Ergebnis einstellen, sind 

weilere MaBnahmen zur Aufklarung des Sachverhaltes erforderlich. Wenn die 

Beweisaufnahme bisher kein sicheres Ergebnis erbracht hat, mutl das Gericht 

alle erkenbaren Beweismittel herbeiziehen und von sich aus nach weiteren for­

schen. Denn die Amtsaufklarungspflicht ist verletzt, wenn das Gericht zu einer 

beslimmlen Oberzeugung unler BerOcksichtigung der Beweislage noch nichl 

halle gelangen dürfen, weil es bei verslandiger WOrdigung aller UmsUinde des 

zu enlscheidenden Falles damil rechnen muBie, datl ihm bekannle oder erkenn­

bare, nichl verwertele weilere Beweismiltel diese Überzeugung wieder erschOI­

tem k0nnlen357• Ob die bisher gewonnene Meinung bei Verwendung eines weile­

ren Beweismittels Oberhaupt in Frage gestelll werden kann, isl vom Standpunkl 

eines Jebenserfahrenen Richlers zu beurteilen, der mil Sorgfall, Gewissenhaftig­

keil, Mut und Verantwortungsbewutltsein seines Amles wallel"'. In diese Beur­

leilung hal auch einzuflietlen, ob sich nach der jeweiligen Prozetllage Zweifel 

einslellen müssen'". 

Zu beachten isl, da ti der Zweifel als solcher und fOr sich allein aber noch nichl zu 

weilerer Aufklarung verpflichlet ""0
. § 244 Abs. 2 SIPO isl vielmehr nur verletzl, 

wenn der Talrichler die Pflichl zur Wahrheilserforschung verkannl oder ihr zuwi­

dergehandelt hat, obwohl der ihm bekannte Sachverhall zur Benutzung weiterer 

Beweismittel drangle oder diese mindeslens nahelegle"'. Welche Matlnahmen 

dabei im einzelnen angezeigl sind, hal das Gerichl aufgrund der allgemeinen 

Lebenserfahrung und der im konkreten Verfahren ersichtlichen Umslande zu 

enlscheiden'"
2

. Sind Umslande erkennbar oder bekannl, die weilere Nachfor-

::; UR-Gollwitzer § 244 RN 45 
BGHSt 30, S. 142; BGH NStz 1985, S. 324 

"' UR-Gollwitzer § 244 RN 47 
""'BGHSt 3, S. 169 (175) 
361 BGHSt 1, S. 94; 3, S. 169 (175) 
"' UR-Gollwitzer § 244 RN 46 
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schungen oder den Gebrauch eines noch nichl ausgeschópften Beweismillels 

nahelegen, die im lnleresse elner umfassenden Sachverhaltserforschung zu 

dessen Heranziehung dr~ngen, dann gebielel § 244 Abs. 2 SIPO deren Aufkl~­

rung363. 

b) Die Bedeulung der Amlsaufklarungspflichl fOr den Beweisanlrag auf Hinzu­

ziehung eines weiteren Sachversl~ndigen 

In Anwendung der soeben geschilderten Prinzipien isl der Bundesgerichlshof36
' 

erslmals 1956 zu einer Anwendung des § 244 Abs. 2 SIPO nach abschlagiger 

OberprOfung des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO gelangt. Der Enlscheidung lag folgen­

der Sachverhalt zugrunde: 

Dem Angeklaglen wurde vorgeworfen, ein Anlragsformular auf AbschluB einer 

Lebensversicherung mil dem Namenszug seines Bruders unlerzeichnel zu ha­

ben. Nachdem ein privaler Schriftsachversl~ndiger diese Vermulung beslaligl 

hatte, beanlragle der Verteidiger, zur weileren Sachaufklarung das Gulachlen 

eines Schriftsachversl~ndigen des Bundeskriminalamls einzuholen. Diesen An­

lrag lehnle die Slrafkammer ab, da weder WidersprOche in dem Gulachlen des 

bereils vernommenen Sachversl~ndigen zulage gelrelen seien, noch Gulachler 

vorhanden seien, die Ober bessere lechnlsche Moglichkeilen verfOglen und somil 

die Beiziehung eines Obergulachlers365 nichl erforderlich sei366
• 

Diese BegrOndung verwarf der Bundesgerichlshof jedoch, weil die Kammer nichl 

ersichtlich feslgeslelll habe, Ober welche Forschungsmittel der vernommene 

Sachverslandige und Ober welche ein Sachverslilndiger des Bundeskriminalamls 

verfüge; ersl im AnschluB hieran hatte das Merkmal der Überlegenheil OberprOft 

werden konnen357
• Da die Voraussetzungen des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO nichl 

ausreichend geprOft worden waren, war die Ablehnung des Beweisanlrages so­

mil bereils nach § 244 Abs. 4 S. 2 2. HS SIPO fehlerhaft. Gleichzeitig weisl der 

Bundesgerichlshof unabhilngig von dieser Feslslellung darauf hin, dar! selbsl 

dann, wenn der Beweisanlrag unler Berufung auf die Vorschrift des § 244 Abs. 4 

363 BGHSt 1, S. 96; 3, S. 175; 30, S. 140 
364 BGHSt 10, S. 116 (118) 
365 Si eh e zu diesem Begriff berelts Kapitel 2 11. 2 a) 
366 BGHSt 10, S. 116 (117) 
307 BGHSt 10, S. 116 (118) 
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s. 2 SIPO rechtlich fehlerfrei hatte abgelehnt werden kllnnen, die Hinzuziehung 

eines weiteren Sachverstandigen aufgrund des Gebotes der Aufkl1irungspflicht 

· 1 sen wáre368 Denn das Gebot der Aufkl1!rungspfticht beabsichti-
angeze•g gewe . 

ge, bestehende zweifel zu klaren und zu beseitigen und gerade in der gegebe-

nen Fallkonstellation lagen besondere Umstande vor, die zur Benutzung des 

weiteren beantragten Sachverstandigen drangten oder dies mindestens nahe­

legten'". weil die Gefahr eines Fehlurteils wegen der kurzen Unterschrift und der 

damit nur geringen Vergleichsmoglichkeiten besonders groB sei. 

Der Bundesgerichtshof machi sehr deutlich, daB er bereits die Ablehnung des 

Beweisantrages wegen Verstor!es gegen § 244 Abs. 4 S. 2 2.HS SIPO unter 

dem Gesichtspunkt der nicht geprOften Oberlegenen Forschungsmittel fOr fehler­

haft hielt und somit den Oberlegungen zu § 244 Abs. 2 SIPO in der konkreten 

Situation keine entscheidende Bedeutung zukam; diese stellten die Entschei­

dung lediglich auf ein "zweites Bein"370
• Wegen dieser besondern Umstanden ist 

bereits fraglich, ob die Entscheidung Oberhaupt Mar!stab fOr andere Sachver­

halte, in denen es um einen beantragten weiteren Sachverstandigen geht, seili 

kann. 

Anders verhielt sich dies hingegen im sog. "Barlsch-Fall"
371

• Nachdem das Ge­

richt bereits drei Sachverstandige zur Frage der strafrechtlichen Verantwortlich­

keit des Angeklagten vemommen hatte, beantragte die Verteidigung die Beauf­

tragung eines weiteren Sachverstandigen. Dieser hiel! die Untersuchung des 

Angeklagten in einer Klinik fOr erforderlich. Der Beweisantrag wurde mil der Be­

grOndung abgelehnt, das Gegenteil der behaupteten Tatsache sei bereits erwie­

sen und der vorgeschlagene Sachverstandige verfOge auch Ober keine Oberle­

genen Forschungsmittel'"- Hiergegen richtete sich die Revision. 

Bemerkenswert ist, dar! der Bundesgerichtshof im Rahmen seiner Entscheidung 

ausdrOcklich offen lier!, ob der Beweisantrag gem. § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO ohne 

Rechtsfehler abgelehnt werden konnte373
• Eine Auseinandersetzung mil dem tor 

den weiteren Sachverstandigen relevanten § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO unterblieb. 

361 BGHSt 10, S. 116 (118) 
,.. BGHSt 10, S. 116 (119) 
370 Breidling JR 1987 S 260 
371 BGHSt 23, S. 176, ff.' 
m BGHSt 23, S. 176 (184) 
m BGHSt 23, S. 176 (187) 
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Vielmehr wird unler Berufung auf die eingangs geschilderte Fallgeslallung
37

' 

sogleich eine Verletzung des § 244 Abs. 2 SIPO angenommen und hierzu aus­

gefOhrt, sie ergebe sich daraus, dal1 es sich vorliegend um eine einmalige Er­

scheinungsform der Triebanomalie handele, die zur Benulzung des weileren 

Beweismillels halle drangen mOssen. Denn gerade bei der Beurteilung geislig­

seelischer Vorgange klinne sich durch die Erhebung weileren Beweises wider 

Erwarten die bisherige Überzeugung wesentlich andern. Dies gelle selbsl dann, 

wenn der schon erhobene Beweis bei sorgfalliger Prüfung für sich genommen 

den Anschein voller Zuverlassigkeil biele
315

• 

Gerade dieser zuletzl genannle Aspekl ist es, der den hier behandellen Grund­

satz der Rechlsprechung, die Vorschrift des § 244 Abs. 2 SIPO klinne nach Ab­

lehnung eines Beweisanlrages gem. § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO doch die Hinzuzie­

hung eines weileren Sachverslandigen gebielen, nichl ohne weileres zu slützen 

vermag. Er begründel vielmehr erhebliche Zweifel daran, ob die Ablehnung des 

geslellten Beweisanlrages lalsachlich gem. § 244 Abs. 4 S. 2 StPO rechtsfeh~ 

lerfrei halle vorgenommen werden konnen und es damil eines Rückgriffs auf § 

244 Abs. 2 SIPO gar nicht bedurfl hiltte. Die Urteilsbegründung des Bundesge­

richtshofs verdeutlicht, daB eine genaue Überprüfung dieser Frage nichl erfolgt 

ist, sondern das Gericht inzidenl davon ausgegangen ist, der Tatbesland des § 

244 Abs. 4 S. 2 SIPO liege vor. Um jedoch den Rückgriff auf § 244 Abs. 2 SIPO 

begründen zu konnnen, bedarf es einer ausdrücklichen Enlscheidung darüber, 

ob der Beweisanlrag nach § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO erfolgreich gewesen ware 

oder nicht, weil dieser Vorschrifl im Falle eines Beweisanlrages der Vorrang vor 

dem allgemeinen Prinzip des § 244 Abs. 2 StPO einzuraumen ist. Obgleich hier­

durch fOr den Angeklaglen kein Nachteil begrOndet wurde, isl mit dieser Vorge­

hensweise die Gefahr einer miBverstandlichen Anwendung des 

§ 244 Abs. 2 SIPO begründel worden, was angesichls des unklaren Gehalles 

des § 244 Abs. 2 SIPO miBiich erscheint. Die vom Bundesgerichlshof unlerlas­

sene PrOfung soll nunmehr nachgeholt werden. In diesem Zusammenhang erge­

ben sich folgende Überlegungen: Nach § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO halle der Be­

welsantrag entweder mil der Begründung abgelehnl werden konnen, das Gerichl 

verfüge Ober ausreichend eigene, durch die Gulachten vermittelle Sachkunde, 

374 BGHSI 10, S. 116 ff. 
375 BGHSt 23, 5. 176 (188) 
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um die Beweisfrage zu enlscheiden, oder mil der BegrOndung, das Gegenleil der 

mil dem Beweisantrag behauplelen Talsache sei bereils bewiesen. Ersleres 

scheidel unler BerOcksichligung der besonderen Schwierigkeit der enlschei­

dungsrelevanlen Malerie von Beginn an aus. Auch der Bundesgerichlshof mul11e 

hiervon ausgehen, da anderenfalls der ROckgriff auf § 244 Abs. 2 SIPO jeder 

Grundlage enlbehrte. Denn diese Vorschrift ist immer nur in Siluationen von Be­

lang, in denen au11ergewohnliche Sachkunde erforderlich isl und damit die 

Schwierigkeil des Sachgebietes im Vordergrund steht. Somit verbleibt lediglich 

der ROckzug auf die Behauptung, das Gegenleil der zum Beweis gestellten Tal­

sache sei durch die Gulachten der bereits gehorten Sachverslandigen bewiesen. 

Eine Berufung auf diese Ablehnungsmodalilat setzt jedoch voraus, dal1 der Tat­

richler mil der erforderlichen GewiBheil von einer bestimmlen Beweistatsache 

überzeugt ist"'. Dabei stehl der Gewinnung einer entsprechenden Überzeugung 

vorliegend enlgegen, daB sich aufgrund der Schwierigkeit der zu enlscheidenden 

Sachfrage beim Gericht gerade Zweifel an der Richtigkeit der Gutachtenergeb­

nisse hiitten einstellen mOssen. Denn bereils oben wurde darauf hingewiesen, 

daB eine weilere Aufklarung des Sachverhaltes selbst dann erforderlich ist, wenn 

die Beantwortung der Beweisfrage nur den Anschein voller Zuverlassigkeit er­

weckt. Liegt - wie im "Bartsch-Fall" - eine derartige Situation vor, kann jedoch 

von einer ausreichenden Aufklarung der Beweisfrage nicht gesprochen werden, 

mil der Folge, daB die Grundlagen für eine gerichtliche Überzeugungsbildung 

allein durch das Gulachlen eines Sachverslandigen noch nichl geschaffen sind. 

Die Berufung auf den Beweis des Gegenleils war noch nicht moglich und eine 

Beweisantizipalion daher undenkbar. Diese Erkennlnis bedingl unmittelbar, dal1 

die Talbeslandsvoraussetzungen des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO nicht erfOIII waren 

und der Beweisantrag bereits nach dieser Vorschrift nichl halle abgelehnt wer­

den dOrfen. Eines ROckgriffs auf den allgemeinen Grundsatz des § 244 Abs. 2 

SIPO halle es demzufolge Qberhaupl nicht bedurftm. 

Diese Prüfung zeigl, daB es zunachst einer sorgfaltigen Konlrolle bedarf, ob die 

vom Bundesgerichlshof zur Anwendung des § 244 Abs. 2 SIPO herausgearbei­

lelen Voraussetzungen Qberhaupt vorliegen und ein Beweisanlrag nach § 244 

Abs. 4 S. 2 SIPO abgelehnt werden kann. lndem diese ÜberprOfung auch vom 

:~ Kapitel2 11. 3 b) 
So auch Wenner S.165/S. 232 
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Revisionsgerichl nur unzureichend durchgetohrt wurde, isl der Boden tor eine 

miBverslandliche Anwendung des § 244 Abs. 2 SIPO beim Beweisanlrag auf 

einen weileren Sachverslandigen bereilel worden. Hierzu lragen auch die un­

scharfen Abgrenzungskrilerien bei, die nur vage Fallkonslellationen umschrei­

ben, in denen es Oberhaupl noch eines ROckgriffs auf § 244 Abs. 2 SIPO bedarf. 

Hierdurch kann es zu MiBverslandnissen kommen, die das Gerichl von den ei­

gentlichen gesetzlichen Modalitalen des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO ablenken. Dies 

zeigl beispielhaft ein BeschluB des Oberlandesgerichls DOsseldorf378 : lm Rah­

men seiner BeschluBbegrOndung nimml das Gericht einfOhrend Bezug auf den 

héichstrichlerlichen Grundsatz, daB der Beweisanlrag auf Hinzuziehung eines 

weileren Sachverslandigen lrotz Erfüllung des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO unter Be­

rOcksichtigung des § 244 Abs. 2 SIPO erfolgreich sein kann. Gleichzeitig stellt 

das Gericht fes!, daB bei Schriftgutachten durch Schriftvergleichung sich leicht 

Fehlerquellen einschleichen konnen, und es weist darauf hin, daB bereits von 

Amts wegen mehrere Schriftsachverstandige jedenfalls dann hinzuzuziehen sind, 

wenn es für die BeweiswOrdigung von ausschlaggebender Bedeutung sei. In 

dem zur Entscheidung anstehenden Fall mOsse es eben dazu kommen, weil 

zwischen dem schriftlichen Gutachten und den AusfOhrungen des Sachverstan­

digen in der Hauptverhandlung WidersprOche aufgetreten seien, die Zweifel an 

der erforderlichen Sachkunde des Sachverslandigen hiltten wecken mOssen. Mil 

dieser Aussage setzt sich das OLG DUsseldorf in Widerspruch zu seinem eige­

nen Léisungsweg. Denn im Falle zweifelhafter Sachkunde bedarf es eines ROck­

griffs auf § 244 Abs. 2 SIPO nicht, da diese Gegebenheit Grund genug ist, den 

Beweisantrag bereits nach § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO positiv zu bescheiden. Zu­

treffend weist Breidling379 darauf hin, daB es sich hierbei um eine OberschieBen­

de rnterpretation der eingangs zitierten Ausgangsentscheidung des Bundesge­

richtshofs handelt. Zwar wirkte sich diese im Ergebnis fOr den Angeklagten posi­

tiv aus, doch verdeutlichl dieses Beispiel, daB die Handhabung des § 244 Abs. 2 

SIPO neben § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO mehr zur Unsicherheit denn zur Klarung der 

Fraga des weiteren Sachverstandigen beitragt. 

318 JR 1987, S. 258 
"'JR 1987, S. 260 
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111. Ein Beweisantrag gem. § 245 Abs. 2 StPO als Ausweg ? 

1. Der Sinn des § 245 Abs. 2 StPO 

Safem das Gericht den Beweisantrag des Angeklagten auf Hinzuziehung eines 

weiteren Sachverstandigen unter Berufung auf § 244 Abs. 4 S. 2 StPO und auch 

unter Berilcksichtigung des § 244 Abs. 2 StPO abgelehnt hat, besteht dennoch 

eine weitere Moglichke~. das gewünschte Beweismittel zum Gegenstand der 

Hauptverhandlung und damit der Beweisaufnahme zu machen. Grundlage ist § 

245 Abs. 2 StPO, der im Gegensatz zu § 244 Abs. 4 S. 2 StPO auf eine andere 

Ausgangssituatian zugeschnitten ist: Wahrend im letzteren Fall der Beweisantrag 

zum Gegenstand hat, ein nichtprasentes Beweismittel in das Verfahren einzufüh­

ren, sall mit einem Beweisantrag auf Grundlage des § 245 Abs. 2 StPO ein wei­

terer Sachverstandiger vemammen werden, der bereits prasent im Sinne des 

Gesetzes ist'" und samit ahne weilere Zeitverzogerung seine Aussage dem Ge­

richl unlerbreilen kann. Der Erfalg ader die Zulassigkeil eines salchen Beweis­

anlrages isl dabei unabhangig van der Frage zu beurteilen, ab ein zuvar geslell­

ler Anlrag zu einem idenlischen Beweislhema bereils gem. 

§ 244 Abs. 4 S. 2 SIPO abgelehnl wurde, da es sich bei einem Beweisanlrag 

nach § 245 Abs. 2 StPO um eine neues Beweisbegehren handelt. Die belden 

Varschriften haben samil keinen AusschluBcharakler, sandern slehen vielmehr 

gleichberechligt nebeneinander und erganzen einander"", so daB a u eh ein Ver­

slaB gegen § 245 Abs. 2 SIPO eine Revisian begründen kann. 

Der Enlschlul1, einen Beweisanlrag auf Hinzuziehung eines weileren Sachver­

slandigen gem. § 245 Abs. 2 SIPO zu slellen, wird unmittelbar va m Zweck dieser 

Nanm beeinflul1l Er beslehl darin, zwischen den Justizbehorden, insbesondere 

der das Ermittlungsverfahren leilenden Slaalsanwallschaft, und dem Angeklag­

len weilgehend Waffengleichheil herzuslellen"', indem man letzterem geslattet, 

den van ihm als wesenllich erachleten weiteren Sachverstandigen dem Gericht 

zu prasentieren. Dieses neue Beweismittel kann die Wahrheilsfindung unvorher­

sehbar zu Gunslen des Angeklagten beeinflussen. Damit verkorpert § 245 Abs. 

:, Was dies im einzelnen lar den Sachverstandigen bedeulet, siehe nachfalge d 
HK-Jul1us § 245 RN 1; UR-Gallwitzer § 245 RN 56 n . 

,., lJR-Gollwitzer § 245 RN 1 
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2 SIPO einen Grundgedanken des Beweisanlragsrechls303
. Zum anderen hal der 

prilsenle weilere Sachverslilndige den Vorteil , daB er nichl ersl mil der Erslel­

lung des Gulachlens beauftragl werden muB, so daB seine prozessuale Ver­

wendung a u eh unler prozeMkonomischen Gesichlspunklen sachgemilB isl '"'. 

Komml der weilere Sachverslilndige zu einem dem Angeklaglen dienlichen Er­

gebnis, kann dies zugleich dem berechtiglen Anliegen des Angeklaglen fórder­

lich sein, beispielsweise nichl nur mangels Beweises freigesprochen zu werden, 

sondern wegen nachgewiesener Unschuld"5
• Hierdurch wird seinem grundsiltz­

lich mil einem Slrafverfahren verbundenen Rehabilitierungsinleresse"' zusiltz­

lich Rechnung gelragen. 

2. Die Vorteile eines Beweisanlrages gem. § 245 Abs. 2 SIPO für den Angeklag­

len 

Diese Vorteile allgemeiner Art werden im Falle eines weileren Sachverslandigen 

durch zusatzliche besonderen Aspekle ergilnzt und gestützt, mil deren Hilfe die 

Unwegbarkeilen des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO scheinbar vermieden werden kon­

nen. Hierzu gehlirt wesentlich die personelle Bestimmung des weileren Sachver­

slandigen als verbindliche Vorgabe fOr das Gericht. Denn im Gegensatz zu ei­

nem Beweisanlrag nach § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO isl das Gerichl im Fall des 

§ 245 Abs. 2 SIPO nichl berechligl, den prilsenlen weileren Sachverslandigen 

unler Berufung auf § 73 Abs. 1 S. 1 SIPO gegen eine andere Person auszulau­

schen"'. Der Angeklagle kann den Tatrichler gleichsam zwingen, sich den wei­

leren Sachverslilndigen seiner Wahl anzuMren, weil das Krilerium der Aus­

lauschbarkeil nun wegen der Prasenz des weileren Sachverslandigen keine 

Rolle mehr spielt. Damil laufl der Angeklagle nichl wie bei einem Beweisanlrag 

nach § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO Gefahr, mil seinem diesbezüglichen Begehren ab­

gewiesen zu werden. Dies erhohl die Wahrscheinlichkeil, daB dem Gerichl das 

vom Angeklaglen bezweckle und gewünschle Ergebnis der Beweisaufnahme 

prasenliert und fOr den Angeklaglen gleichsam voraussehbar wird. Wenngleich 

" ' Kapilel 2 l. 2. 
"'KMR § 245 RN 3 
"' KMR § 245 RN 3 
,.. Siehe Kapitel2 l. 1. FN 27 . 
"' UR-Gollwitzer § 245 RN 65; AJN/M S. 825; HK-Julius § 245 RN 7; siehe zu dieser 

Streltfrage im Rahmen des § 244 SIPO schon Kapilel 2 11. 2. b) 
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damil auch noch keine Garanlie ftlr eine enlsprechende inhaltliche Zuslimmung 

des Gerichls zu den Ergebnissen des weileren Sachversli!ndigen gegeben wer­

den kann, bielel die Prnsenlalion eines zweilen Ergebnisses zumindesl Gewahr 

dafür, daB das Gerichl sich mil den unlerschiedlichen Einschatzungen der Gul­

achler in den Urteilsgründen auseinanderzusetzen hat. Unlerlaufen dem Tal­

richler hierbei Fehler, begründel di es einen Rechlsmangel. 

Darüber hinaus sind die Ablehnungsgründe des § 245 Abs. 2 SIPO wesenllich 

enger"' als die des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO und versprechen daher dem Be­

weisanlrag des Angeklaglen von Beginn an groBeren Erfolg. Hierin zeigl sich ein 

herausragender Vorteil für den Angeklaglen, denn die Grande des § 245 Abs. 2 

SIPO geslatten es dem Gerichl nichl, den Beweisantrag auf Hinzuziehung des 

prasenlen weileren Sachverslandigen auf eine ausreichende eigene Sachkunde 

und damit auf § 244 Abs. 4 S. 2 i.V.m. S. 1 SIPO zu stotzen"'. Ebenso kann das 

Gerichl nichl enlsprechend § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO den Beweisanlrag mil der 

Begründung ablehnen, das Gegenleil der behauplelen und unler Beweis ge­

slelllen Tatsache sei durch das Gulachlen des bereils vemommenen Experten 

schon bewiesen" 0
. Hiermil isl eine wesentliche HOrde fOr die Einführung des 

weileren Sachverslandigen beseiligt. Die Erfolgsaussichlen fOr den Beweisan­

trag sind umso gréiBer, als ein Beweisanlrag nach § 245 Abs. 2 SIPO aus­

schlieBiich391 aus den dort genannlen Gründen abgelehnl werden kann, so daB 

ein ROckgriff auf die Modalilalen des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO ausscheidet. Diese 

kommen nichl zur Anwendung. Auch slehl es dem Gerichl ausdrOcklich freí, den 

prasenlen weileren Sachverslandigen zu vernehmen, obwohl ein zuli!ssiger Ab­

lehnungsgrund des § 245 Abs. 2 S. 3 SIPO vorliegt. Denn das Gesetz siehl die 

Rechlsfolge einer ablehnenden Bescheidung überhaupl nur dann zwingend vor, 

wenn die Beweiserhebung unzulassig (§ 245 Abs. 2 S. 2 SIPO) ist. In allen wei­

leren Fallen kann gleichfalls ein negativer BeschluB gelroffen werden. Er muB es 

jedoch nichl
392

. Hier eroffnen sich dem Talrichler Ermessensspielraume, deren 

Ausnutzung fOr den Angeklaglen gOnslig sein konnen. Die Regelung des § 245 

,.. Widmaier StV 1?8~. S. 526; Detter in: Salger-FS S. 235; Eisenberg RN 286· Tond rf 
,.,Recht und Psych1atne 1984, s . 161 • 0 

390 BGH NSIZ 1994, S. 400;. Schmidt LK 11 § 245 RN 9; SarstedVHamm RN 738 
301 AK-SchOch § 245 RN 28, Schm1dt LK 11 § 245 RN 9; Detter in: Salger-FS S 235 

UR-Gollw1tzer § 245 RN 67; SK-SchiOchler § 245 RN 39· A/N/M S 824.' E ¡ G 

S
198

1
1, S. 35; E1senberg RN 286; UR-Gollwitzer § 245 RN 1; Jes~nitz~r ~~e ~98; . ~ ' 

3112 
UR-Gollwitzer § 245 RN 66; SK-SchiOchter § 245 RN 39: "fakultativ'' 
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Abs. 2 SIPO scheinl damil fOr den Angeklaglen auf den erslen Blick die LOsung 

fOr die mil § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO verbundenen Problema zu sein. 

3. Die mil der Regelung des § 245 Abs. 2 SIPO verbundenen nachleiligen Wir­

kungen fOr den Angeklaglen 

Diese den Verteidigungsinleressen des Angeklaglen dienlichen Gesichlspunkle 

konnen jedoch haufig in der Praxis nichl ausgeschOpft und in Anspruch genom­

men werden, da die lalsachlichen HOrden fOr die Einführung eines prasenlen 

weileren Sachverslandigen oftmals zu hoch sind. Hierbe! dOrfte das formale 

Erfordernis, die Vemehmung des weileren prasenlen Sachverslandigen mittels 

eines Beweisanlrages zu veranlassen, noch das geringsle Hindemis darslel­

len393. Zwar siehl das Gesetz vor, dat1 der Talrichler nichl aufgrund eines bloBen 

Hinweises des Angeklaglen, es sei ein weilerer Sachversliindiger zugegen, zu 

dessen Vernehmung verpflichlel isl, sondem Ober seine Verwendung ersl zu 

enlscheiden hal, nachdem ein enlsprechender Beweisanlrag geslelll wurde 

(§ 245 Abs. 2 S. 1 SIPO). Doch unlerscheidel sich ein solcher Beweisanlrag bis 

auf die Talsache, daB er einen prasenlen und nichl ein ersl zu beauftragenden 

weileren Sachverslandigen benennl, weder dem lnhall nech der Ferm nach ven 

einem selchen gem. § 244 SIP03,.. lm Obrigen darf das Gerichl auch ganzlich 

ohne einen formlichen Anlrag ein prasenles Beweismittel verwenden, sofern dies 

nichl aus RechlsgrOnden unzulasslg ist. 

Der Beweisanlrag muB einen Hinweis auf die Prasenz des weileren Sachver­

slandigen enlhallen. Seine Gegenwart darf jedech nichl auf einem Zufall beru­

hen oder sich aus einer Bitte des Angeklaglen ableilen lassen. Denn das Gerichl 

isl zur Vernehmung nur gestelller, d.h. nichl formlich geladener weilerer Sach­

versliindiger gem. § 245 Abs. 2 SIPO nicht verpflichlet. Vielmehr muB seine Ge­

genwart auf einer Ladung ver oder wahrend der Hauplverhandlung gem. § 38, § 

393 Auch Widmaier, SIV 1985, S. 526, halt die ErfOIIung dieses Erfordemisses fOr "un· 
schwierig". 

3" AJN/M s. 821; KlelnknechUMeyer-GoBner § 245 RN 20; diese Einschrankung ist durch 
das Strafverfahrensanderungsgesetz 1979 (Gesetz vom 5. 10.1978, BGBI 1, 1645) ein­
gefOgl worden, um einen Mil1brauch des Selbstladungsrechls zu verhindem. KK­
Herdegen § 245 RN 13 halt dles fOr eine Fehlentscheidung des Gesetzgebers. Siehe zu 
den línderungen lnsgesaml und ihrer kritischen Reflexion KOhler NJW 1979, S. 348 ff.; 
Rudolphl JuS 1978, S. 86411.; Marx NJW 1981, S. 1415 ff.; Riel1 NJW 1978, 
S. 2265 ff. 

- --- -- -- - - ---- -
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220 Abs. 1 SIPO beruhen. Sie muB dem Gericht nachgewiesen werden, sofem 

sie nicht schon aktenkundig ist. Dem Angeklagten wird hiermit im Gegensatz zur 

Staatsanwa!tschaft, die auf eine formliche Ladung verzichten darf, die ErfOIIung 

eines zusatzlichen formalen Kriteriums auferlegt. Dabei spielt allein der Um­

stand, daB der Angeklagte entgegen den zwangloseren Méiglichkeiten der 

Staatsanwa!tschaft (§ 245 Abs. 1 SIPO) eine dem Gesetz genOgende Ladung 

nur durch die Beauftragung eines Gerichtsvollziehers bewirken kann, noch keine 

gewichtige Rolle. Diese gesetzliche Voraussetzung bietet noch keinen ausrei­

chenden Anlall, ven einem Beweisantrag nach § 245 Abs. 2 SIPO Abstand 2:u 

nehmen. Die eigentlichen Probleme der féirmlichen Ladung ergeben sich viel­

mehr erst daraus, daB der geladene weitere Sachverstandige gem. § 220 Abs. 2 

StPO oberhaupt nur dann zum Erscheinen verpflichtel ist, wenn der Angeklagte 

als Veranlasser der Ladung zuvor bei der Geschaftsstelle sowohl die 2:u erwar­

tenden Reisekosten als auch eine Entschadigung fOr das zu erwartende Zeitver­

saumnis des Sachverstandigen hinterfegt oder diese dem Gutachter :~:usammen 

mit der Ladung bar angeboten hat395
• Dabei kann die ntigkeit des weiteren 

Sachverstandigen es durchaus erfordern, dall die Ladung alle Teile der Haupt­

verhandlung erfaBt, sofern der Sachverstandige seine Teilnahme hieran fOr die 

Erstellung seines Gutachtens als notwendig erachtet. Hierdurch werden sich die 

Kosten fGr seine Tatigkeit weiter erhohen. Der Angeklagte ha! damit finanziell in 

Vorfeistung zu !reten, bevor er das durch § 245 Abs. 2 SIPO gewahrte Recht 

Oberhaupt geltend machen kann. Dabei ist nicht nur das Aufbringen der finanzi­

ellen Mittel mit grot:len Schwierigkeiten verbunden. Denn bereits die Hohe der 

Entschadigung hat der Angeklagte selbst nach den Bestimmungen des ZSEG zu 

ermitteln, so daB die Verteidigung das Risiko eines 2:u geringen Kostenbetrages 

und damit eines moglichen Nichterscheinens des Gutachters tragt. Diese Unsi­

cherheit ist nicht zu unterschatzen, weil sich die Hóhe der gesetzlichen Entscha­

digung fúr den konkreten Fall exakt erst im nachhinein ermitteln 11!1:\t. Die Vor­

ausberechnung mut:l daher eher grol\zOgig als zu knapp kalkuliert se in. 

Aufgrund der sich fOr den Angeklagten ergebenden Kostenlast wird in den mei­

sten Fallen das Recht auf Selbstladung eínes weíteren Sachversti!ndígen "illuso-

"' Jessnitzer StV 1982, S. 178; daneben mu~ der Sachverstandige zum Krels de ·eni en 
gehoren, d1e zur Erstattung van Gutachten fOr die Gerichte verpflichtet sínd s D · f . 
Recht zur Gutachtenverweigerung haben, Jessnitzer aaO. ' OWie em 
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risch""'. Denn nur die wenigsten Angeklagten werden dazu in der Lage sein, die 

anfallenden Kosten aufzubringen oder bar einzuzahlen. Dies gilt umso mehr 

dann, wenn der Angeklagte mittellos ist und aus diesem Grund schon nicht einen 

Verteidiger seiner Wahl verpflichten konnte, sondern einen Pfiichtverteidiger in 

Anspruch nimmt 
397

• Die Frage nach einer eñolgversprechenden Verteidigung ist 

daher letztendlich auch im Fall des § 245 Abs. 2 SIPO Mufig von der Frage des 

Geldes abhangig. Die Wahrheitsfindung wird von den finanziellen Moglichkeiten 

des einzelnen beeinflul!t. Die bedrl!ngte Situation des Angeklagten gewinnt wei­

ter an Bedeutung, wenn man sich vergegenwartigt, daB dem von einem Pflicht­

verteidiger betreuten Angeklagten kein Anspruch auf Zahlung eines Auslagen­

vorschusses zur Ladung eines weiteren Sachverstandigen nach § 245 Abs. 2 

SIPO zusteht'". Verstandlicherweise bezeichnet Kohlhaas"' die gesetzliche 

Regelung daher als "ziemlich unsozial". 

Die aufgewoñenen Problematik gerade im Fall der Pflichtverteidigung ist erkannt 

worden und man hat slch ihrer Ulsung angenommen. Doch sind VorstoBe in der 

Literatur"0
, mit dem Ziel, insbesondere dem mittellosen Angeklagten in derarti­

gen Fl!llen eine finanzielle Hilfe zu gewahren, bisher ohne greifbares Ergebnis 

geblieben. Auch von Seiten der Rechtsprechung kann nach dem derzeitigen 

Stand keine Hilfestellung erwartet we¡den. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall, 

da der Tatbestand des § 220 Abs. 3 SIPO, welcher die Frage behandelt, wann 

die Vemehmung einer unmittelbar geladenen Person zur Aufklarung der Sache 

dienlich war'01 und somit ihre Entschl!digung aus der Staatskasse zu leisten ist, 

eng ausgelegt wlrd und somit eine FOrderung der lnteressen des mittellosen An­

geklagten zurOckdrnngt. Diese Rechtsprechung steht noch unter dem Eindruck 

der alten Fassung des § 245 Abs. 2 SIPO, die wegen ihrer weiten tatbestandli-

396 LOrken NJW 1968, S. 1163; Schreiber In: Wassermann-FS S. 1013; Detter NStz 1998, 
S. 61 ; ders. In: Salger-FS S. 242; Tondorf StV 1997, S. 494; Rltter S. 49 

397 LOrken NJW 1968, S. 1163 
393 BGH MOR 1976, S. 814 
399 NJW 1962, S. 1332 
' 00 MOIIer/Fieck ZRP 1969, S. 175, schlagen vor, den§ 220 SIPO zugunsten desjenigen 

Angeklagten zu reformleren, dessen Armut bescheinigt ist. Zusatzllch sollte geprtlft 
werden, ob die Beweiserhebung unzulassig ist oder der ProzeBverschleppung dienl 
Damit wird eine Anlehnung an das lnstitut der ProzeBkostenhilfe (§ 114 ff. ZPO) er­
relcht. Detter in: Salger-FS S. 242, tritt for eine groBzOglgere Handhabung der BRAGO 
1m Falle der Pflichtverteldgung eln und ordnet die durch die Ladung elnes Sachver­
standlgen entstehenden Kosten den erstattungsfahlgen Auslagen gem. § 97 Abs. 2, § 
126 Abs. 1 BRAGO zu. 

••• Detter in: Salger-FS S. 242; Elsenberg RN 1528 
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chen voraussetzung sehr haufig dazu gefOhrt hatte, daB der prllsente weitere 

Sachverstandige zu vemehmen war und somit seine Anwesenheit als "der Sache 

dienlich" angesehen und die dem Angeklagten entstandenen Kosten erstattet 

werden mutlte. Da diese Folge aufgrund der Neufassung des § 245 Abs. 2 SIPO 

zwischenzeitlich beseitigt wurde, wird ein Wandel der Rechtsprechung gefordert, 

die sich den geanderten gesetzlichen Vorgaben anpa(lt und damit den Tatbe­

stand des 220 Abs. 3 StPO weniger restriktiv handhabt"'. 

Neben diesen rein materiellen Aspekten hat der Angeklagte gegen innere Ver­

urteile der Sachverstandigen"' zu kampfen, die sich oftmals dagegen wehren, 

als prasentes Beweismittel in das Verfahren einbezogen zu werden. Die Vorur­

teile bestehen darin, datl es vielfach als gravierender Makel angesehen wird, ven 

dem Angeklagten in das Strafverfahren hineingezogen zu werden"'. Es wird 

befürchtet, datl hierdurch der negative Eindruck entstehen konne, der Sachver­

standige erstatte ein Parteigutachten und nehme entgegen seiner geforderten 

neutralen Stellung einseitig lnteressen wahr. Vor derartigen Vermutungen beste­

he nur Schutz, wenn Auftraggeber das Gericht oder die Staatsanwaltschaft sei, 

welche eine "objektive" Positien in dem Verfahren verkorperten
405

• Eine derartige 

Überzeugung zu revidieren, dürfte beinahe nech eine groBere Hürde als die Be­

schaffung der finanziellen Mittel bedeuten, da es sich bei einer derartigen An­

sicht nicht um einen ven von autlen zu beherrschenden Umstand handelt. 

Diese Auffassung ist weit verbreitet, obwohl die juristische Literatur sich bemüht, 

wiederholt darauf hinzuweisen, datl eine derartige Differenzierung sowie die da­

mil verbundenen Schlutlfelgerungen jeder Grundlage entbehren. Denn auch der 

durch den Angeklagten geladene Sachverstandige ist ein gerichtlicher, der vem 

Zeitpunkt seiner Berufung an seinem Vorganger und Kollegen ven der rechtli­

chen Position hergleichgestellt ist. Der deutsche StrafprozeB ist kein von den 

Parteien beherrschtes Verfahren, so daB es einen Sachverstandigen "der" 

Staatsanwaltschaft eder den "der'' Verteidigung nicht geben kann. zutreffend 

bezeichnet Widmaier'" das ladungsrecht des Angeklagten als reines "Veran-

:: Detter in: Salger-FS S. 242 

~~~~N 3~~9;-i:,~~~~NS~~ 1~~~8, S. 61; Larken NJW 1968, S. 1163; Ergebnisse SIV 
standlich au~. dall es eine " , S. 494; Rasch NSIZ _1992, S. 264 spricht unm!llver­
Seiten des An kl 1 m senOsen Sachverstand•gen n•cht zuzumuten" sel, van 

"" ge ag en geladen zu werden 
405 

Rasch StV 1999, S. 513 . 
'" Rasch SIV 1999, S. 513; Schreiber in· Wassermann FS S 1013 

SIV 1985, S. 526 . - · 
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lassungsrecht". Zwar handelt es sich hierbei um ein Grundprinzip der Strafpro­

zeBordnung, doch zeigt sich insbesondere an der Auffassung vieler Sachver­

standiger, daB es in der Praxis keine allgemeine Akzeptanz gefunden hat. Be­

denklich ist, daB auch Gerichte vor einer derartigen fehlerhaften Einschatzung 

nicht gefeit sind. So wurden beispielsweise in einem amtsgerichtlichen Verfahren 

auf Antrag der Staatsanwaltschaft zwei Offentlich beslellte und vereidigte Sach­

verslandige, die vom Angeklaglen unmittelbar geladen worden waren, wegen der 

eesorgnis der Befangenheil abgelehnl, da sie im Auftrag des Angeklagten ein 

Privalgutachlen erslattel Mtten, fOr das sie vom Angeklagten auch honoriert 

worden seienm. Damil werden die lalbestandlichen Voraussetzungen des § 245 

Abs. 2 SIPO herangezogen, um die Annahme einer Besorgnis der Befangenheil 

zu begrOnden, obwohl der Wille des Gesetzgebers hierauf nichl ausgerichlel 

war. Sie werden lrotz ihres objekliven Gehalles fOr den Angeklagten negaliv ge­

wertet und als maBgebende BegrOndung tor das Scheitem seiner BeweisfOhrung. 

angegeben. Zwar handell es sich bei dieser Enlscheidung, die durch das OLG 

Koblenz revidiert wurde, um einen Einzelfall, doch zeigl sich zugleich, wie ver­

breitel das Vorurteil des Parteisachverslandigen ist. Wenn sich bereits die Ge­

richte dem anschlieBen, kann den Sachverslandigen mil ihrer Auffassung 

schwerlich ein Vorwurf gemachl werden. 

zwar bleibt es dem Angeklaglen unbenommen, sich über derartige Bedenken 

der Sachverstandigen hinwegzusetzen. Doch stelll sich die Frage, ob das Gul­

achten eines weileren Sachverslandigen, der sich nur widerwillig und beeinfluBI 

von Vorurteilen seinen Aufgaben togl, fOr ihn von groBem Nutzen sein kann. 

Vielmehr beslehl die Gefahr, daB der gewonschle positiva Effekl eines zusatzli­

chen, ausgleichenden Beweismittels in das genaue Gegenleil umschlagt. Dieser 

Effekt kann nichl zuletzl auch in den Schwierigkeiten, die sich dem prasenten 

Sachverslandigen slellen, begründel sein. Denn die Erslellung des Gulachlens 

tor einen als prasenl zu bezeichnenden weileren Sachverslandigen isl ungleich 

schwieriger, als wenn dieses im Auftrag des Gerichls oder der Slaalsanwalt­

schaft erslattel wOrde. Hierauf wird im folgenden eingegangen werden. 

'
07 OLG Koblenz VRS 71, S. 200 
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4. Die Stellung und die Befugnisse des prasenten Sachverstandigen 

Die Befugnisse des prasenten weiteren Sachverstandigen sind im Vergleich mit 

denen des ersten Gutachters grundsatzlich gleicher Art und von identischem 

Umfang'" . Diese Aussage gil! jedoch nur dann uneingeschrankt, nachdem das 

Gericht einem Beweisantrag des Angeklagten gem. § 245 Abs. 2 SIPO stattge­

geben ha! und hierdurch der Sachverstandige zum Beweismittel im Sinne der 

Strafproze!!ordnung geworden ist. Zuvor ist er hinsichtlich der Akteneinsicht so­

wie einer moglichen Exploration des Probanden und damit der Vorbereitung des 

Gutachtens sowie der Einarbeitung in den Prozellstoff auf die Mithilfe des Ver­

teidigers bzw. die Mitarbeit des Gerichts angewiesen•••. Allerdings darf der vom 

Angeklagten geladene Sachverstandige dann nicht ausgeschlossen werden, 

wenn das Gericht selbst den ven ihm bestellten ersten Sachverstandigen zur 

gesamten Beweisaufnahme hinzuzieht und damit die generelle Notwendigkeit 

einer aktiven Mitwirkung des Sachverstandigen belegt"
0

. 

Die geschilderten Probleme konnten als geles! angesehen werden, wenn der 

Angeklagte seinen Beweisantrag frühzeitig stellt und der von ihm geladene 

Sachverstandige im Anschlu!! hieran zum gerichtlichen weiteren Sachverstandi­

gen bestellt WOrde. Doch ergibt sich in diesem Zusammenhang aus den Vor­

schriften der SIPO eine neue HOrde tor den Angeklagten. Denn die Strafprozel:\­

ordnung enthalt derzeit keine Vorschrift, mi! der ein bindender Zeitpunkt festge­

schrieben wird, zu dem die gerichtliche Entscheidung Ober den Beweisantrag 

spatestens zu treffen ist. Vielmehr ha! dies der Vorsitzende eigenstandig in Ab­

stimmung mi! dem beabsichtigten Verhandlungsplan zu entscheiden. Demzufol­

ge kann eine Bescheidung des Beweisantrags aufgeschoben werden411
, was 

nicht nur die Untersuchungsmoglichkeiten des weiteren Sachverstandigen be­

eintrachligt, sondem gleichzeitig die vom Angeklagten aufzubringenden Kosten 

;: Detter in: Salger-FS S. 237; HK-Julius § 245 RN 2 
Sreh~ ~§ 126 Abs. 2 S. 3 SIPO i.V.m. § 119 SIPO. Die Arbeilsgruppe des 21. Slraf­
verterdrgertages rn Kassel fordert daher fOr den geladenen Sachverstandigen u.a. ei-

R
nen hu

1
nbegrenzten ~ugang zum inhaftierten Beschuldigten sowie ein eigenslandiges 

.,. ec auf Aklene•nsJch~ SIV 1997, S. 390. 
"' Widmarer SIV 1985, S. 527 

Widmarer StV 1985, S. 526 faBt dies als Zeichen richlerlicher Abwehr gegen da 
Selbstladungsrechl und als Zeichen der Schwache auf. Ebenso Ergebnisse SIV 1997s 
~;.~~~~~~~~~~~eh! und PSY.chiatrie 1984, S. 161 sprichl deutllch von einer Mil!: 
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tOr das Zeitvers~umnis des Sachverst~ndigen welter in die Htlhe treibt. Dabei 

besteht tOrdas Gericht angesichts der durch § 261 StPO gew~hrten Mtlglichkeit 

einer freien BeweiswOrdigung tor einen Aufschub der Entscheidung Ober den 

Beweisantrag kein AnlaB
412

, denn die inhaltliche Überzeugungskraft eines Gut­

achtens des weiteren Sachverst~ndigen 1st von dem Zeitpunkt seiner Erstattung 

unabMngig. Auch der lnhalt der Beweiserhebung wird hierdurch in keiner Rich­

tung beeinfluBt. Der Beweisantrag ktlnnte damit frühzeitig beschieden werden. 

Wenn jedoch das Gericht den ZulassungsbeschluB hinausztigert, bieibt dem 

sachverstandigen nur, die notwendigen lnfonmationen über den Verteidiger zu 

erhalten. Hienmit tut sich der Angeklagte jedoch keinen Gefallen, da hierdurch 

zugleich der Eindruck verst~rkt wird, es handele sich um einen Sachverstl!ndigen 

"der'' Verteidigungm. Der Angeklagte befindet sich damit in einem Zwiespalt. 

Die Beschr~nkung der Untersuchungsfreiheit vor der Bestellung zum gerichtli­

chen Sachversti!ndigen erschwert es verst~ndlicherweise dem weiteren Sach­

verst~ndigen, ein fundiertes Gutachten zu erstellen, da der Zugang zu den erfor­

deriichen lnfonmationsquellen nicht ungehindert mtlglich ist. Ohne die Kenntnis 

der den Fall ausmachenden AnknOpfungstatsachen fehlt der Ti!tigkeit des Sach­

verstandigen jedoch die notwendige Basis. Doch das Gutachten eines solchen 

Sachverstandigen, der von unzutreffenden Tatsachen ausgeht, kann bereits von 

Gesetzes wegen nicht zur Grundlage der richterlichen Überzeugungsbildung 

gemacht werden (§ 244 Abs. 4 S. 2 2. HS SIPO). 

Sieht sich der weitere Sachverst~ndige aufgrund einer derartigen Vorbereitung 

nunmehr nicht in der Lage, bei Stattgabe des Beweisantrages zu der Beweisfra­

ge stellung zu beziehen, geht ihm die Position eines prasenten Beweismittels 

verloren. Denn ein solches ist nur p~sent, wenn es im Zeitpunkt seiner Vemeh­

mung zur Aussage in der Sache f~hig ist.,4
• MuB der weitere Sachverstl!ndige 

jedoch zugeben, zum gegenwartigen Zeitpunkt keine fundierten Aussagen zum 

Beweisthema treffen zu ktlnnen, da er hierfOr noch weitere Enmittlungen und 

Untersuchungen vomehmen mOBte, geht er seiner Sonderstellung als prl!sentes 

Beweismittel verlustig. Zwar gil! dies nicht, wenn eine wesentliche Verzogerung 

des Verfahrens sowie eine Beeintrachtigung der Arbeit des gerichtlich bestellten 

412 Hierauf welst Widmaler StV 1985, S. 526 treffend hin. 
"' Detter in: Salger-FS S. 240 
.,, BGHSt 6, S. 289 (290); 23, S. 176 (185) 
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Sachverslándigen nichl zu befOrchlen slehl
415

, doch bedingl in allen anderen 

Fallen dieses Faktum unmittelbar, daB der Beweisanlrag des Angeklaglen nichl 

mehr auf der Grundlage des § 245 Abs. 2 SIPO beurteill wird, sondern nach 

MaBgabe des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO. Dies bedeutel, daB die eigentlichen Vor­

teile des § 245 Abs. 2 SIPO nichl mehr genutzt werden kCínnen und sich fOr die 

Verteidigung vielmehr emeul die Hindernisse des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO slellen. 

Gerade die sich hier ergebenden Schwierigkeilen waren aber ausschlaggeben­

der Anlall für den EnlschluB des Angeklaglen, den weileren Sachversl~ndigen 

als ein prasenles Beweismittel gem. § 245 SIPO einzufOhren. Kann der weitere 

sachverslandige sein Gutachlen also nichl oder nichl vollslandig erslatten, ist er 

für den Angeklagten weilgehend wertlos. 

Von entscheidender Bedeulung isl es daher, den prasenlen Sachverslandigen 

moglichsl frOhzeitig mit dem Sachverhalt vertraul zu machen, sofern bereils in 

einem anfiinglichen Sladium des Strafverfahrens absehbar ist, daB neben dem 

bereits eingeschalteten Sachverslandigen ein weilerer gehCírt werden soll. Eine 

derartige Vorgehensweise verhindert auch, dall die Staatsanwaltschaft unter 

Benufung auf § 246 Abs. 2 SIPO mit Erfolg eine Aussetzung der Hauptverhand­

lung mit der BegrOndung beanlragt, die Benennung des Sachverstandigen sei so 

spat erfolgt, dall es fOr die Einziehung van Erkundigungen an der erforderlichen 

Zeit gefehlt habe. Anderenfalls droht der Angeklagte sich zwischen den Vor­

schriften des § 245 Abs. 2 SIPO und § 244 Abs. 4 S. 2 StPO zu verlieren. In ei­

ner Gesamtschau der erOrterten Aspekte ergibt sich demnach, daB die anfangli­

che positive Einschatzung der MCíglichkeiten des § 245 Abs. 2 StPO durch das 

Übergewicht der negativen Aspekte Obertagert werden. Ein derartiger Beweisan­

trag ist daher für den Angeklagten kein ernsthafter Alternativweg zur EinfOhnung 

eines weiteren Sachverslandigen. 

"'BGH NStz 
1993, S. 397; BGH NJW 1997, S. 3181; Detter in: Salger-FS S. 241 
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IV. Erstes Zwischenergebnis 

1. Benennl der Angeklagle in seinem Beweisanlrag namentlich eine beslimmle, 

geeignele Person als weiteren Sachverslandigen, isl das Gerichl an diese 

Vorgabe gebunden; enlgegen der h.M. entfallt in dieser Konslellation ein el­

genes gerichtliches Auswahlrecht. - Kapilel2 11. 2. b) 

2. zwischen der originaren und der durch einen Sachversll!ndigen vermittellen 

Sachkunde besleht ein qualilaliver Unlerschied, der sich in einem erMhlen 

Rechlfertigungszwang des Gerichls gegenOber dem Beweisanlrag des Ange­

klaglen zeigt. - Kapilel 2 3. a) ce) 

3. Krafl einer vom Sachverslllndigen vermillellen Sachkunde darf von einem 

Gulachlen dann nicht ohne Hinzuziehung eines weileren Sachversl8ndigen 

abgewichen werden, sofem die BegrOndung einen ROckgriff auf Anwendungs­

und Auswertungswissen erfordert, welches das Gericht nichl durch das Gul­

achlen vermittelt bekommen hat. - Kapilel 2 3. a) ce) 

4. In den Fallen, in denen der Erwerb von Sachkunde dem Gerichl unmoglich isl, 

reichl die Überzeugungsgewinnung aufgrund einer ÜberprOfung der Zuverlas­

sigkeil des Sachversll!ndigen nichl aus. Hier isl zwingend ein weilerer Sach­

verstandiger hinzuzuziehen. - Kapilel 2 3. a) ce) 

5. Die Durchbrechung des Verbales der Beweisantizipation isl beim beanlraglen 

weiteren Sachverstandigen dem Grunde nach gerechtfertigt. Doch aufgrund 

fehlender Sachkunde ist eine echle Überzeugungsbildung des Gerichls oft­

mals ausgeschlossen. Dies zieht das Nichterkennen von Fehlerquellen nach 

sich. Daher muB eine wirksame Moglichkeil zur Durchbrechung der Beweis­

antlzipalion beslehen. - Kapilel 2 3. b) bb) 

6. Die bisher gellenden Krilerien des § 244 Abs. 4 S. 2 2. HS SIPO sind hierfOr 

nur unzureichend geeignel, denn sie OberbOrden dem Gerichl eine unerfOIIba­

re Aufgabe und dem Angeklagten eine unverhallnismaBig hohe Darlegungs­

last. Deren praklischer Wert isl gering. - Kapitel2 3. e)- d) 

7. Diese Nachleile konnen aufgrund eines unklaren und allenfalls begrenzlen 

Anwendungsbereiches des § 244 Abs. 2 SIPO nichl ausgeglichen werden. -

Kapilel 2 4. b) 

8. Dies gill im Ergebnis auch fOr einen Beweisanlrag des Angeklaglen auf Hin­

zuziehung eines weiteren Sachverstandigen gem. § 245 Abs. 2 SIPO, da die 
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8. Dies gilt im Ergebnis auch fOr einen Beweisantrag des Angeklagten auf Hin­

zuziehung eines weiteren Sachverstandigen gem. § 245 Abs. 2 StPO, da die 

bestehenden tatsachlichen und insb. finanziellen HOrden zu hoch angesetzt 

sind. - Kapitel2 111. 3. -4. 
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Kapitel3 

Reformtendenzen im Hinblick a uf den Sachverstandigenbeweis 

Aus dem soeben erstellten Zwischenergebnis I~Bt sich ablesen, dall die derzeil 

gellende Fassung des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO nichl nur fOr den Angeklaglen 

Nachteile hat. Auch tor das Gerichl isl die Handhabung dieser Vorschrift nichl 

einfach, da hierfOr vielfach Kennlnisse elnes Wissensgebieles erforderlich sind, 

die das Gericht nicht hal und die ihm auch in beslimmlen Fallen durch einen 

Gulachler nichl vermittelt werden konnen. Dies wirkl sich insbesondere bei der 

Frage aus, ob das Gerichl sich selbsl die Überzeugung van der Richligkeil des 

Erslgulachlens hal verschaffen kOnnen. Zugleich belegen die Darslellungen in 

Kapilel 1, dar.. auch die Auswahl des Sachversl~ndigen sowie die Ausgeslaltung 

des ihm erteillen Auftrages Fachwissen ertordem kann, welches das Gericht ersl 

vermittelt bekommen muB. Ver diesem Hinlergrund isl die Aussage Blaus 1 nach­

zuvollziehen, daB die Mufig beschworene Krise beim Beweis durch Sachver­

slandige sich vomehmlich als Problem des inkompelenlen Richlers darslelle. 

Welche Bedeulung der Verzahnung van Sachkunde einerseils und richlerlicher 

Aufgabe andererseils zukomml, isl vomehmlich in der Literalur hervorgehoben 

worden und gab AnlaB, nach Modellen zu suchen, welche dem Gerichl den Um­

gang mil dem Sachverslandigenbeweis erleichtem solllen. Die im Rahmen die­

ser Diskussion vorgeschlagenen Uisungen umfassen zwar eine gewisse Band­

breile, doch lassen sie sich im Kem auf zwei Grundgedanken zurOckfOhren. Die 

enlsprechenden Gruppen werden in der nachfolgenden Darslellung vorgeslellt. 

lm Anschlull an die hierbei gewonnenen Erkennlnisse wird abschliellend als Ge­

samlergebnis der vorangegangenen Kapilel ein Uisungsvorschlag zur Geslal­

tung des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO unterbreitet. 

1 In: Middendorf-FS S. 37; ahnlich Friederichs, ZZP Bd. 83, S. 418, der vom Rlchler ein 
hohes Mall an EinfOhlungsvermOgen und Sachverstandnis sowie eine kritische Distanz 
zur Sache und zur Person des Sachverstandlgen verlangt. 
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1. Neustrukturierung des Strafverfahrens 

Basierend auf der Erkennlnis, dar! die Gerichte vielfach fOr ihre Entscheidungen 

die Sachkunde benoligen, die sie nichl haben, gibl es differenzierende Vorschla­

ge, die zur Beseitigung dieser Problematik eine Neuslruklurierung bzw. eine er­

ganzende Umgeslallung des bisherigen Slrafverfahrens zur Diskussion stellen. 

lm vordergrund slehl hierbei die Überlegung, dem Gericht den Zugang zu den 

notwendigen lnformalionen durch direkten Konlakt mil anerkannl qualifizierten 

sachverslandigen zu verschaffen, ohne auf deren bisherige Stellung als Be­

weism~lel ROcksichl nehmen zu mossen. 

1. Parteislellung des Sachverslandigen und obligalorischer Zweilgulachler 

Der Sachverslandige isl nach der geltenden SIPO nichl lnleressenvertreler eines 

der Beleiliglen2• Zu einer fundamenlalen Slrukluranderung des bisherigen Slraf­

verfahrens wOrde es daher kommen, wenn dem Sachverslandigen ven Beginn 

an eine Parteislellung zuerkannl und auf eine Beauftragung allein durch (Siaals­

anwaltschaft und) die Jusliz verzichlel wOrde und slattdessen diese Aufgabe auf 

den Angeklaglen bzw. die Slaalsanwaltschaft verlagert w0rde
3

• Ein enlspre­

chender VorsloB isl bereils im Jahre 1966 durch den SlrafrechlsausschuB der 

Bundesrechlsanwallskammer unlemommen worden•; zu einer Umsetzung ist es 

jedoch nichl gekommen. Dies isl umso bemerkenswerter, als die Bestrebungen 

na eh einer Verslárkung parteiprozessualer Elemenle im Slrafverfahren kein neu­

zeitlicher Gedanke sind, sondem bereils in der ersten Halfte des 19. Jahrhun­

derts Oberlegl wurden und somil auf eine langandauemde Diskussion zurOckge­

führt werden konnen'. Auch heute noch sind die Auswirkungen dieser Oberle­

gungen greifbar. Sichlbares Ergebnis isl § 239 Abs. 1 SIPO", wonach auf Ober­

einslimmenden Anlrag des Verteidigers sowie der Slaalsanwallschaft das Ge­

richl die Vemehmung der Zeugen sowie des Sachverslandigen ihnen Oberlassen 

mur!. Obwohl die gesetzlichen Vorschriften der StrafprozeBordnung also nur in 

'Kapilel111.1. 
: Rasch NStZ 1992, S. 264 

Tondorf SIV 1997, S. 495; Dippel S. 23 
5 Klug ZRP 1999, S. 289 
' Vormals § 238 RStPO; diese Vorschrift findet in der Praxis weileslgehend keine B h 

tung. eac -
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Einzelbestimmungen auf eine Parteistellung der Beteiligten ausgerichtet sind, 

ger~t der Verteidiger bereits heute mehr und mehr im Strafverfahren in partei­

prozessuale Situationen
7

• Der Vorschlag, dem Sachverst~ndigen eine Partei­

stellung zuzuerkennen, nimmt dieses Faktum auf und versucht, es einer gesetz­

lichen Regelung zuzufOhren. Hienmit verbinden sich folgende Erwartungen: ln­

dem der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung das Recht zur Beauftragung 

eines eigenen Sachverst~ndigen zuerkannt wOrde, konnte ein Beitrag dazu ge­

leistet werden, daB der Richter unbefangener den entsprechenden Beweiser­

gebnissen gegenObersteht, da er an der Beschaffung der Beweise keinen Anteil 

ha!. Hierdurch wúrde eine distanziertere Haltung zum Ergebnis der Beweisauf­

nahme bewirkt und zugleich die Wahrung der richterlichen Neutralitat gefOrdert. 

Auch wOrde die Problematik des weiteren Sachverst~ndigen weitgehend an Bri­

sanz verlieren, da der Angeklagte einen Sachverst~ndigen seiner Wahl beauf~ 

tragen konnte und sein KontrollbedOrfnis durch die Aussage des von ihm beauf­

tragten Sachverst~ndigen ausreichend gewahrt sieht. Damit entf~llt die Motivati­

on tar elnen Beweisantrag nach § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO. Diese Vorteile kOnnen 

aber uneingeschrankt nur dann gelten, wenn bereits im Enmittlungsverfahren der 

Sachverstllndige eine Parteistellung innehat, um von Beginn an dem Vorwurf 

einer Benachteiligung oder einseitigen Ermittlung durch die Staatsanwaltschaft 

die Grundlage zu entziehen. 

Bereits in den Beratungen zur RS!PO ist einer derartigen Verfahrensausgestal­

tung jedoch zutreffend eine Absage erteilt worden. So erbr~chten die von den 

Parteien gewahlten Sachverstándigen in der Regel fOr den Richter kein brauch­

bares Resulta! und warden das Verfahren durch die Wahmehmung einseitiger 

lnteressen verwirren8
• Dieser Einwand ist auch in heutiger Zeit noch von Bedeu­

tung, da zu erwarten ist, daB das bereits in der jetzigen Vertahrenswirklichkeit 

existierende MiBtrauen gegenúber einer partei-gefarbten Begutachtung' endgOI­

tig zementiert warden, sofem der Sachverst~ndige als lnteressenvertreter einer 

Partei auftritt. Die hienmit verbundenen Vorurteile wOrden endgOitig an Gewicht 

gewinnen und von dem lnteresse der Beteiligten nach einer prozeBfordemden 

und fachlich fundierten Auseinandersetzung mil der Beweisfrage ablenken. Auch 

7 Klug ZRP 1999, S. 291 
'Hahn S. 613 
• Slehe Kapltel 2 111. 3. 
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die Sachverstandigen WOrden in zwei Lager gespalten. Zwar erhebt Tondorf
10 

den Einwand, da!> kein Anlall tor ein Milltrauen gegenOber dem Partei­

Sachverstandigen bestehe, da nach eigener Auffassung der Justiz die Sachver­

standigen unparteiisch seien, so da!> diese Vermutung auch dem fOr den Ang.e­

klagten tatigen Sachverstandigen zugebilligt werden mOsse. Doch zeigen gerade 

die heutigen Forderungen der Verteidiger, ihnen mehr Einflull auf die Bestim­

mung des sachverstandigen einzuraumen, daB eine solche positive Erwartung in 

der Verfahrenswirklichkeit keinen ROckhalt ha t. Anderenfalls ware de m Begehren 

der Verteidigung die Grundlage entzogen, da sie den Einwand der Neutralit~t der 

Sachverstandigen auch gegen sich gelten lassen mosse. DarOber hinaus ist 

zweifelhaft, ob es sinnvoll ist, die Strafprozellordnung in Bezug auf ein einzelnes 

Beweismittel mit einer Parteistellung auszugestalten, gleichzeitig jedoch das 

Verfahrensrecht in seinem Obrigen Bestand nicht zu modifizieren. Eine solche 

Mischform kann die Vorteile eines reinen Parteiverfahrens nicht umsetzen. Dies 

gilt umso mehr, sofem keine einvemehmliche Regelung Ober die Frage erziti lt 

wird, wer die Kosten der Sachverstandigen in Form eines Vorschusses veraus­

lagt bzw. letztendlich Obemimmt. Sollte sowohl der Angeklagte als auch die 

Staatsanwaltschaft selbst tor die Gutachterkosten aufkommen mOssen, ware die 

EinfOhrung eines Zweitgutachters i.S. eines lnteressenvertreters fOr den Ange­

klagten gegenúber der heutigen Rechtslage kein Gewinn. Auch befOrchtet Ley 11
, 

da!> mit dem Prinzip der Kontrolle des einen Sachverstandigen durch einen an­

deren das Ende einer freien Beweiswürdigung erreicht sei und in eine vollige 

Abhangigkeit von den Experten mOnde. Diese Bedenken vermogen jedoch nicht 

zu Oberzeugen, da bei der Erorterung des § 261 im Fall des Sachverstandigen­

gutachtens 12 herausgearbeitet wurde, da!> schon bei einem Sachverstandigen­

gutachten keine freie BeweiswOrdigung erfolgt, sondem die Neigung besteht, 

sich dem Ergebnis des Gutachtens anzuschliellen und auf dessen kritische Er­

brterung zu verzichten. Somit ist die Forderung nach einer reinen Geltung des 

Prinzips der freien BeweisWOrdigung nicht mehr zu verwirklichen. 

In gewissem Sinne modifiZierend zu dem Vorschlag einer Parteistellung des 

Sachverstandigen ist der Vorschlag von Kohlhaas13
, auf Antrag des Angeklagten 

10 StV 1997, S. 496; ders. StV 1993 S.46 
11 S. 4/S. 5 ' 
12 Kapitel2 3. b) bb) 
"NJW 1962, S. 1332 
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abligatarisch einen Zweitgutachter zu bestellen. lm Gegensatz zu einer Partei­

stel\ung des Sachverstl!ndigen würde in diesem Fa\\ dessen verfahrensrechtliche 

Stel\ung a\s ein gerichtlich beauftragtes Beweismittel bisheriger Qualitat nicht 

angetastet aber dennoch dem Kantrol\bedürfnis des Angeklagten Rechnung ge­

tragen. Die Varteile dieser Vargehensweise bestOnden nach Kohlhaas" darin, 

daB die Staatsanwaltschaft van Beginn an dem Zwang der bestméig\ichen Aus­

wahl des Sachverstandigen unter\iege, um ein fachlich unangreifbares Gutach­

tenergebnis zu erzielen. Anderenfal\s sei mil elnem Gegenantrag der Verteidi­

gung zu rechnen. Gleichzeitig werde die richterliche Entscheidung fachlich gefe­

stigt, safern beide Experten in dem Ergebnis ihrer Begutachtung Obereinstimm­

ten. Der Varschlag van Kahlhaas berOcksichtigt damit gleichermaBen die lnter­

essen des Gerichts a\s auch die Bedürfnisse des Angek\agten. G\eichzeitig I~Bt 

er einen wesentlichen Aspekt unberOcksichtigt. Denn es besteht keinesfalls in 

jedem Strafverfahren, in dem ein Sachverstandiger herbeigezegen wird, das 

Bedürfnis, dessen Gutachten nechmals zu OberprOfen. Gleichwohl stünde dem 

Angek\agten ein derartiges Recht zu, ven dem er bei einem fOr ihn negaliven 

Gutachtenergebnis veraussicht\ich auch Gebrauch machen würde. Der Ver­

sch\ag ven Kehlhaas ist daher zu weitreichend. 

Eine bestehende gesetzliche Regelung, die mil dem Versch\ag ven Keh\haas 

vergleichbar ist, findet sich bereits in einer geltenden Verfahrenserdnung, nam­

lich in§ 109 Abs. 1 SGG15
• Sie ist • soweit ersichtlich • einma\ig. Danach 1st auf 

Antrag des Kl~gers ein bestimmter Arzt seines Vertrauens als Gutachter hinzu­

zuziehen, unabhiingig daven, eb bereits im Vorverfahren ein Gutachter tatig ge­

worden ist. Hierdurch wird dem Klager das Recht zugestanden, den im sezialge­

richtlichen Verfahren geltenden Untersuchungsgnundsatz" zu durchbrechen und 

die Beauftragung eines Sachverstiindigen seiner Wahl zu erzwingen. Die Ziele 

eines derartigen Antrags sind alsa mil denen eines Beweisantrages im Strafpro­

zeB 17 vergleichbar. Der Klager kann jedech ven diese m Antragsrecht nicht 

schranken\es Gebrauch machen. Gesetzliche Einschrankungen gegenOber sei­

nem Antrag ergeben sich aus § 109 Abs. 2 SGG, da die Einheiung eines ent-

"NJW 1962, S. 1333 
15 Vermals § 1681 RVO (19.7.1911, RGBI S. 509); die Vorschrift ist In die SGO ven 1954 

(dort § 57 SGO) Obememmen werden; sie war ebense wie im Jahre 1911 im Gesetz­
gebungsverfahren unumstritten (BT-Drcks. 1/4357, S. 9). 

18 Siehe § 103 SGG 
17 Kapitel 2 l. 2. 
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sprechenden Gutachtens van der KastenObernahme durch den Klager abMngig 

gemacht werden kann. Dabei steht die Anardnung eines Kastenvarschusses im 

Ermessen des Gerichts ". Der Beweisantrag ist jedenfalls dann abzulehnen, 

wenn er zu einer Verzogerung des Rechtsstreites fOhren wOrde und in Ver­

schleppungsabsicht oder aus graber Nachlassigkeit verspatet gestellt wurde. 

Tratz dieser Einschrankungen handelt es sich um eine gesetzliche Varschrift, die 

_ zumindest für den medizinischen Bereich" - den Grundsatz des abligatorischen 

zweitgutachters20 auf Antrag des Klagers reprasentiert. 

Hierdurch sallen mogliche Nachteile des Klagers im Vorverfahren ausgeglichen 

und Klager und Beklagter bei der Beschaffung der Beweismittel gleich behandelt 

werden2' . Denn der Sazialleis!ungs!rager habe einen Beweisvarsprung, da er in 

der Regel im Varverfahren Gutachten eingehal! habe, die seinen Standpunkt 

stOtzen22• Den lnteressen des Klagers wird insb. dadurch Rechnung getragen, 

daB das beantragte Gutachten des Vertrauensarztes unstreitig als Gerichtsgut­

achten und nicht als Parteigutachten einzuardnen ist. Dabei besteht der Varteil 

der gesetzlichen Varschrifl gegenOber der Regelung innerhalb der SIPO gerade 

darin, daB der Anlrag nicht mil der BegrOndung abgelehnl werden darf, aufgrund 

des varliegenden Gulachlens sei das Gericht vom Gegenleil der behauplelen 

Tatsache bereits Oberzeugt. Eine Beweisanlizipalian isl samit dem Gesetzes­

wortlaut nach unzuli!ssig23
, was gegenOber der gellenden Regelung im Strafpra­

zeB bemerkenswert ist und als gewichliger Varsprung angesehen werden muB. 

Um gleichwohl Beweisanlrage des Kli!gers gem. § 109 Abs. 1 SGG einzudam­

men und zahlenmaBig zu begrenzen, kann neben der Bestimmung eines Ka­

stenvarschusses nur auf begrenzle verfahrensrechtliche Krilerien wie beispiel­

weise die Unzulassigkeil des klagerischen Begehrens zurOckgegriffen werden. 

Hier zeigt sich eine ldentitat zu der Varschrift des § 245 Abs. 2 SIPO. lnhaltliche 

HOrden wie in § 244 Abs. 4 S. 2 2. HS SIPO, beslehen fOr den Kli!ger dagegen 

:: Meyer-Ladewi~ § 109 RN 13; Henning/Danckwerts/KOnig § 109 Ziff. 5.1 
D1e Vorschnft 1st mcht analog auf Sachverstandige anderer Wissenschaften anzuwen-

,. den, Meyer-Ladew1g § 109 RN 4; Henning/Danckwerts/KOnig § 109 Ziff. 6.1 
Nach § 109 SGG entsche1det das Gericht jedoch nicht Ober einen Antrag des Kli!gers 
emen we1teren Arzt seines Vertrauens als Sachverstandigen zu beruren oder diese~ 
nochmals anzuhoren. Diese Entscheidung mutl durch besondere Umstanden d El 

21 zelfalls gerechtrertigt sein, Meyer-Ladewig § 109 RN 10. es n-
Henmng/DanckwertstKOnig § 109 Ziff.1.1 

22 BSGE 2, S. 255 
23 

Siehe hierzu die gegensatzlichen Bestimmungen im Strafverfahren Kapilel 2 11. J.b) 
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anscheinend nicht. lm Gegensatz zu § 245 Abs. 2 SIPO werden dem Sachver­

sUindigen optimale Bedingungen zur Erstellung des Gutachtens gewahrt, da er 

zur ungehinderten DurchfOhrung der Begutachtung nicht darauf angewiesen ist, 

durch eine frOhe Entscheidung Ober den Beweisantrag des Angeklagten die 

stellung eines gerichtlichen Sachverstandigen zu erlangen. Obgleich damit im 

Vergleich zum StrafprozeB dem Antragsteller gewichtige Vorteile im Hinblick auf 

den Beweis durch einen weiteren Sachverstilndigen eingeraumt worden sind, 

pladiert Friederichs" !Or eine ersatzlose Streichung des § 109 Abs. 1 SGG, da er 

nicht erforderlich sei25
• 

Trotz der Vorteile, die§ 109 SGG im Vergleich zu § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO 9e. 

wahrt, empfiehlt es sich nicht, die sozialgesetzliche Regelung spiegelbildlich auf 

den StrafprozeB zu Obertragen. Diese Erkenntnis leitet sich maBgebend aus dem 

Tatbestand des § 109 Abs. 2 SGG ab, der das weitreichende Antragsrecht des 

Klagers aus § 109 Abs. 1 SGG relativiert, indem es de m Gericht das Ermessen 

einraumt, die Einholung des beantragten Gutachtens van einem KostenvorschuB 

abhMgig zu machen. Diese ErmessensausObung muB ergebnisorientiert sein 

und damit wesentlich ven dem Gedanken geleitet sein, ob es sachgerecht ist, 

das beantragte arztliche Gutachten einzuholen oder nicht. Hall das Gericht je­

doch aufgrund des bereits vorliegenden Gutachtens den Sachverhalt fOr ausrei­

chend gekiM, besteht aus seiner Sicht kein sachlich gerechtfertigter Grund, ein 

weiteres Gutachten zu befOrworten, so daB es dem Klager aufgeben wird, die 

Kosten fOr das beantragte Gutachten vorzuschleBen" . Hiervan wird das Gericht 

nur absehen, wenn es ein weiteres Gutachten fOr sachdienlich erachtet. Doch 

die Frage nach der Sachdienlichkeit beinhaltet inzident die ÜberprOfung, ob das 

bereits vorliegende Gutachten in seinen AusfOhrungen und lnhalten Oberzeugt 

ader nicht. Anhand dieses Gedankenganges wird deutlich, daB im sozialgerichti­

chen Verfahren dieselbe PrOfung vorzunehmen ist, wie sie § 244 Abs. 4 S. 2 

SIPO explizit vorschreibt. Dabei besteht der Unterschied zu der genannten straf­

prozessualen Vorschrift allein darin, daB diese Überlegung nicht bei der Ent­

scheldung Uber die Stattgabe des Antrages van Bedeutung sind, sondem fOr die 

Frage der Anordnung eines Kostenvorschusses maBgebend sind und damit le-

"ZZP Bd. 83, S. 415 . ¡ t 
>S Diesen Vorschlag hat der Reglerungsentwurf 1982 (BT-Drcks. 9/1851) zur 9ep an en 

Neuregelung des SGG jedoch nlcht aufgegnffen. 
"Meyer-Ladewlg § 109 RN 13 
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diglich auf eine andere Ebene verlagert werden. Die praktischen Auswirkungen 

der gerichtlichen Oberlegungen sind jedoch fOr den KI~ger bzw. den Angeklagten 

identisch. 

Einen mit § 109 Abs. 1 SGG vergleichbaren Gesetzesvorschlag fOr das Gebiet 

des strafprozesses hat der 21. Strafverteidigertag zur Diskussion gestellt. Da­

nach soll dem Beweisantrag des Angeklagten, einen weiteren Sachverstandigen 

hinzuzuziehen, immer dann zwingend stattgegeben werden, wenn ein Verfah­

rensbeteiligter im Ermittlungs· oder Hauptverfahren die Zuziehung eines Sach­

verstandigen erwagt und dieser hinzugezogen wird, obwohl der Versuch einer 

einvemehmlichen Auswahl un ter Wahrung einer angemessenen Frist gescheitert 

waf'. Ein entsprechender Antrag soll ausschlieBiich aus den GrOnden des 

§ 245 Abs. 2 SIPO abgelehnt werden konnen". 

Offensichtlich wOrde bei Befolgung dieses Vorschlags im Gegensatz zum bishe: 

rigen Wortlaut des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO dem Antrag des Angeklagten auf 

Hinzuziehung eines weiteren Sachverstandigen deutlich mehr Gewicht verliehen. 

Denn dessen positive Bescheidung ware allein van einem leicht OberprOfbaren 

formalen Kriterium, namlich der Zustimmung, abhangig. Die Benennung eines 

weiteren Sachverstandigen soll gleichsam als Sanktion fOr eine mangelnde Be­

teiligung an der Auswahl des ersten Sachverst~ndigen zu verstehen sein. Um 

diese Konsequenz zu vermeiden, mOBte der Angeklagte in diesen Entschei­

dungsprozeB miteinbezogen werden, wobei seinem Votum auch Gewicht zukii· 

me. Damit wOrde die EinfiuBnahme des Angeklagten auf die Auswahl des Sach­

verstandigen an Bedeutung gewinnen und zugleich die derzeit in Nr. 70 RiStBV 

nur als Moglichkeit offerierte Beteiligung der Verteidigung an dieser Entschei­

dung einen gewichtigeren Charakter erhalten. Diese Vorgehensweise zieht die 

Folgerungen aus den vielfach wiedergegebenen Klagen, daB die derzeitigen 

Rechte des Angeklagten, EinfiuB auf die Auswahl des Sachverstandigen zu 

nehmen, viel zu gering sind
211

• Gleichzeitig würde ein Beitrag zu der hier gefor­

derten "Entzerrung" der Problemlage30 geleistet, da die Bestrebungen, einen 

Beweisantrag gem. § 244 Abs. 4 S. 2 StPO zu stellen, merklich zurOckgedriingt 

wOrden. Denn wenn der Angeklagte die Person des Sachverstandigen mit 

: Ergebnisse StV 1997, S. 389 
Ergebnisse StV 1997, S. 389 

" Kapitel1 111. 3. 
,. Kapitel1 Vil. 
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bestimmen kann, sind die Voraussetzungen dafür, dessen Gutachtenergebnis zu 

akzeptieren deutlicher besser als wenn es sich um einen ihm aufgezwungenen 

sachverst~ndigen handett". Vorteile würde eine derartige Regelung aber auch 

den Gerichten bringen, die sich nicht mehr den vielfach unerfOIIbaren und prak­

tisch nicht umzusetzenden Anforderungen der gesetzlichen Kriterien des § 244 

Abs. 4 S. 2 2. HS SIPO ausgesetzt s~hen, da diese als MaBstab für die Be­

scheidung des Beweisantrages ausschieden. 

soweit ersichtlich, verzichtet der Vorschlag des Strafverteidigertages aber auf 

eine Neuregelung der Frage, wie mil Antragen des Angeklagten auf Hinzuzie­

hung eines weiteren Sachverst~ndigen zu verfahren ist, obwohl ver der Auswahl 

des Gutachters zwischen den Beteiligten des Strafverfahrens Einvemehmen 

Ober dessen Person hergestellt worden ist. Eine Bestimmung darOber, wie mil 

entsprechenden Antr~gen zu verfahren ist, darf jedoch nicht auBer acht gelassen 

werden, da auch das Ergebnis der Begutachtung eines einvernehmlich ausge­

w~hlten Experten angreifbar sein kann und dies nur durch GegenOberstellung 

mil einem anderen Sachverst~ndigen aufgedeckt werden kann. Die vom Straf­

verteidigertag zur Diskussion gestellte Gesetzesvariante ist daher erg~nzungs­

bedürftig, da sie die Problemstellung beim weiteren SachversU!ndigen nicht voll­

standig umfaBt. 

2. Der Sachverst~ndige auf der Richterbank 

Den weitreichendsten VorstoB zur Verfahrensumgestaltung beim Sachverstiindi­

genbeweis ha! Schroder'" untemommen, indem er zur Diskussion stellte, dem 

gerichtlichen Sachverstandigen nicht nur einen Platz ver, sondem a uf der Rich­

terbank zuzuweisen und damit aus dem Katalog der Beweismittel herauszuneh­

men. Auf diesem Wege wOrde der Gutachter in die richterliche T~tigkeit unmit­

telbar mi! einbezogen und mi! richterlicher Verantwortung belastet werden, so 

daB er zu recht als Sachverst~ndigen-Richter" bezelchnet werden kann. 

Die derzeitige Rechtslage sowie die hiermit verbundene Problematik drangt den 

Gedanken van Schroder auf. lndem die richterliche Tatigkeit mi! der besonderen 

31 Kapitel 2 l. 2. 
32 Referat E 16 
33 Schmldt JZ 1961, S. 586 
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Sachkunde eines Laienrichters vereinigt wird, kann dem Gericht in vielen Situa­

tionen qualifizierte Sachkunde zugebilligt werden. Dieser positive Effekt wOrde 

grunds1itzlich auch bei einer Umsetzung des Modells in das Strafverfahren er­

zielt. Denn nach der auch hier vertretenen Auffassung
34 

reicht es aus, wenn nur 

ein Mitglied des Spruchkorpers Ober die ben6tigten Fachkenntnisse verfOgt und 

nicht das Kollegium als Ganzes. Das vorhandene Wissen des Sachverstandigen­

Richters konnte damit im Fall des Beweisantrages auf Hinzuziehung eines weite­

ren Sachverstandigen dessen Bescheidung erleichtern. 

Gleichzeitig steht jedoch zu befOrchten, daB die Moglichkeit, einen derartigen 

Beweisantrag mi! Erfolg zu stellen, fOr den Angeklagten stark eingeschrankt 

wird. Denn aufgrund der vorhandenen richterlichen Sachkunde ist davon auszu­

gehen, daB sich das Gericht - wie auch von dem Modell vorgesehen - auf diese 

beruft und somit bereits die Hinzuziehung eines ersten Sachverstandigen in 

deutlich weniger Fallen als bisher für erforderlich erachtet wird. Dessen Beauf­

tragung ist jedoch gesetzliche Voraussetzung fOr die beantragte Hinzuziehung 

eines weiteren Sachverstandigen. Der grundsatzlich positive Effekt der ver­

starkten Sachkunde würde demnach die Bedeutung des Sachverstandigen ins­

gesamt und des weiteren Sachverstandigen im besonderen abschwachen. 

Diese Verkettung ist mi! neuen Gefahren verbunden. Denn damit kame dem 

Sachverstandigen-Richter und dessen Sachkenntnis sowie der ven ihm vertrete­

nen wissenschaftlichen Richtung eine noch entscheidendere Bedeutung fOr den 

Ausgang des Straffalles zu als schon dem ersten Sachverstandigen nach der 

bisherigen Verfahrensordnung. Dennoch stonden dem Angeklagten gleichzeitig 

weniger Moglichkeiten zu, auf die Auswahl des Sachverstandigen-Richters Ein­

fiuB zu nehmen, effektiv segar Oberhaupt keine. Aufgrund seiner Position als 

Richter würde der Sachverstandige gleichsam unangreifbar, da es den Verfah­

rensbeteiligten auch nicht gestattet ist, die Sachkunde des Gerichts wahrend der 

Hauptverhandlung einer detaillierten ÜberprOfung zu unterziehen35. zu einer 

Rechtfertigung Ober die richterliche Sachkunde kann es aber schon dann kom­

men, wenn von Seiten der Verteidigung ein Sachverstandiger mittels eines Be­

weisantrages gem. § 245 Abs. 2 SIPO"' in das Verfahren hineingezogen wUrde. 

" Siehe Kapitel 2 11. 3. a) ce) 
35 

Siehe Kapitel2 11. 3. a) 
,. Siehe Kapitel2 111. 
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Sofem der geladenen Gutachter ein anderes Ergebnis als der sachverst~ndige­

Richter vertritt, ist e in KonOikt zwischen den Experten unausweichlich. Die hierbei 

zu fOhrende Argumentation ist mit der Pfiicht zur richterlichen Neutralit~t nicht zu 

vereinbaren. Dieser Konfiikt wOrde auch die anderen Kollegiumsmilglieder tan­

gieren. In dieser Lage wird es den nicht sachverst~ndigen Richtem kaum mOg­

lich sein, einem Mitglied ihres Kollegiums die ausreichende Fachkunde abzu­

sprechen und ihm die Gefolgschaft zu verweigem37
• Denn der Sachverst~ndige 

wurde gerade aufgrund seines Fachwissens ausgew~hlt und in das Richterkolle­

gium miteinbezogen. lhm wird bereits mit einem gewissen Vertrauen in seine 

Fachkunde begegnet, so daB es aus psychologischen GrOnden schwierig er­

scheint, ihm nachtr~glich die Entscheidungsbefugnis fQr das Verfahren mangels 

ausreichender Sachkunde zu entziehen. lm Angesicht dieser Gefahr, kOnnte si eh 

der Sachverst~ndige-Richter gleichwohl versucht sehen, seine eigenen F~hig­

keiten zu Oberschatzen und sich als Allrounder zu verstehen". Auch kOnnte die 

Verhaftung an die Auffassung des Sachverstandigen-Richters zu einer Monopo­

lisierung" der von ihm vertretenen Richtung fOhren. 

Die mit der Position eines Sachverst~ndigen-Richters verbundenen Probleme 

sind jedoch nicht nur rein fachlicher Art, sondem beziehen auch organisatorische 

Fragen mil ein. 

Hiervon ist der Austausch des Sachverstandigen-Richters betroffen. Eine solche 

MaBnahme WOrde unumganglich, sofem sich erst im Laufe der Verhandlung 

herauskristallisiert, daB aufgrund der Besonderheiten der Tatfrage neben der 

von dem Sachverstandigen-Richter vertretenen Wissenschaft ein oder auch 

mehrere Experten anderer Fachzweige beteiligt werden monten. Eine entspre­

chende nachtragliche Erganzung oder Auswechslung des Richtergremiums wi­

derspricht jedoch den Grunds~tzen eines justizfonmigen Verfahrens, insb. der 

Garantie des gesetzlichen Richters (Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG). 

Da der Verlauf des Strafverfahrens unvorhersehbar ist, kann auch generell das 

Erfordernis, es mOBte ein Sachverst~ndiger als Mitglied des Richterkollegiums 

hinzugezogen werden, vor dessen Beginn nicht in jeder Situation verbindlich ent­

schieden werden. Eine individuelle Zusammenstellung des Entscheidungsgremi-

37 Marquetand S. 62 
38 Franzki DRiZ 1976, S. 98 
39 Schrelber/MOIIer-Dethard DÁBI1977, S. 375 
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ums je na eh den Gegebenheiten des Einzelfalles kellidiert jede eh erneut mil den 

Grundsatzen des gesetzlichen Richters. 

Dies gil! auch dann, sefem das Richtergremium an der Qualitat des Laieririchters 

eder der Aktualitat seiner Forschungsmittel zweifeln sellte, da eine Auswechs­

lung des sachverstandigen-Richters wahrend des Verfahrens nicht mtiglich ist. 

Neben einer Verfetzung des Grundsatzes des gesetzlichen Richters wird auch 

eine Verletzung des Grundsatzes des rechtlichen Gehéirs bef0rchtet'
0

. Denn mil 

der Einbeziehung eines Sachkundigen in das Entscheidungsgremium ist verbun­

den, dal1 dieser gleichfalls an der Urteilsberatung teilnimmt. In deren Verlauf 

besteht die Mtiglichkeit, die Beweisfrage erganzend zu erlautem, ehne dal1 die 

obrigen Prezel1beteiligten hieran teilnehmen ktinnen. Schlimmstenfalls kann es 

innerhalb der Beratung zu einer Medifizierung der fachlichen Beurteilung kem­

men. Diese Spielraume machen es unmoglich, das Ergebnis der richterlichen 

Entscheidung abzuschatzen. Hieraus felgt zugleich, dal1 einer effektive Einflul1-

nahme ven Seiten der Verteidigung evtl. durch Hilfsverbringen die Grundlage 

entzogen wird, weil eine Vorausplanung nicht méiglich ist". 

DarOber hinaus bestehen BefOrchtungen, die Einbeziehung des Sachverstandi­

gen in das Richtergremium kl:innte zur Ausbildung einer Standesgerichtsbarkeit 

fOhren. Denn die Tatigkeit des Sachverstandigen wird naturgema11 ven be­

stimmten eigenen lnteressen" beeinflul1t und begleitet. Eine derartige Haltung 

ist jedoch mil der richterfichen Aufgabe nicht zu vereinbaren. 

Aufgrund der geschilderten Einwande ist ven einer Einbeziehung des Sachver­

standigen in das Richterkelleg abzusehen. Die hierdurch geschaffenen Prebleme 

gehen vermehrt zu Lasten des Angeklagten und lassen es aus diesem Grund 

gerechtfertigt erscheinen, dem Prinzip der richterlichen Unabhangigkeit gegen­

Ober dem lnteresse, mtiglichst ausreichend Sachkunde durch Einbeziehung ei-

~ F~nzki DRil 1976, S. 98; Sendler NJW 1986, S. 2914; Kaufmann JZ 1985, S. 1069 
Diese Kntik bedeutet .keinen Wi~erspruch zu der eben vertretenen Auffassung, daB 
el~e Kontrolle des Genchts, das s1ch selbst lar die Beantwortung der Beweisfrage ohne 
HlnzUZJehun~ e1nes Sachverstandigen !Or ausreichend sachkundig halt, zu unterbleiben 
hal Denn m1t. der EmbeZJehung des Sachverstandigen in das Rlchtergremium worde 
~lneh vollstandlg andere Ausgangssituation geschaffen, da das Zutrauen in die eigene 
n:~mkunde zum Normalfall und die Hinzuziehung elnes Sachverstandigen zur Aus-

" S di e wNOJrdWe
1
. Dles verandert die grundlegenden lnteressen der Beteiligten. 

en er 986, S. 2911; Franzki DRiZ 1976, S. 316 
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nes sachverstandigen in das Richterkol/eg aufzuweisen, den Vorrang einzurau­

men~3. 

3. Errichtung eines Sachverstandigenbeirates als Hilfsdienst 

Die hier geforderte persone/le Verschiedenheit der Sachverstandigen und des 

Gerichtes wird durch die Alternativa gewahrt, einen standigen Sachverstandi­

genbeirat als Hllfsdienst zumindest bei den grot:leren Gerichten einzurichten". 

Ziel dieser dauerhaften lnstitution sol/ es sein, die richterliche Tatigkeit durch 

Hilfestel/ungen bei der Auswahl des Sachverstandigen und dem einschlagigen 

Fachgebiet sowie der Abfassung des gutachterlichen Auftrages zu erleichtem. In 

einfach gelagerten Fallen sol/ das Gremium auch eine verbindliche gutachterli­

che Einschlitzung abgeben dOrfen". 

Dem Vorschlag einer bindenden sachverstlindigen Beurteilung ist jedoch unab­

hangig von der Schwere und Art der Beweisfrage eíne Absage zu erteilen, da 

hierdurch der Richter noch starker als bisher dazu neigen dürfte, sich die Aus­

fOhrungen des Sachverstandigen kritiklos zu eigen zu machen und zwar auch in 

den Fallen, in denen eine Bindung an das Ergebnis des Gutachters ausdrücklich 

nicht besteht. E in e derartige Haltung kann der Qualítat der gutachterlichen Arbeit 

sowie den lnteressen des Angeklagten jedoch nicht forderlích sein, zumal auch 

in einfachen Fallen die Moglíchkeit der fehlerhaften Begutachtung entsteht. Dar­

Ober hinaus kann eine verbindlíche Festlegung, welche Falle als einfach einzu­

stufen sind, nicht erfolgen, da die jeweiligen Fallbesonderheiten einer entspre­

chenden abstrakten Einordnung entgegenstehen. Daher muB die richterliche 

Unabhangígkeít gegenOber den Sachverstandigengutachten uneingeschrankt 

aufrecht erhalten bleiben und nicht unter Hinnahme von EinbuBen in einzelnen 

Fallen modifiziert werden. 

Die Errichtung eines Sachverstandigenbeirates stot:lt neben kritischen methodi­

schen Überlegungen auch auf praktische Schwierigkeiten. So mOt:lten Vertreter 

"' Vor dem Hinlergrund der beschriebenen Problemiage durch die Konstruklion eines 
Sachverstandigen-Richters hat Pieper den Vorschlag unterbreitet, dem Sachverstandi­
gen die Position eines fachkundigen Beraters einzuraumen und van einer reinen Be­
weiskonzeptlon wie sie die StrafprozeBordnung derze11 vorsieh~ abzurocken, ZZP Bd. 
84, S. 40. Mangels nahener Konkretisierung dieses LOsungsmodells kann eine Erorte­
rung nicht erfoigen. 

"Franzki DRiZ 1991, S. 316; Pieper ZZP Bd. 84, S. 34 
45 Schrelber/MOIIer-Dethard DÁBi1977, S. 376; Franzki DRiZ 1976, S. 316 
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einer Fachrichtung gefunden werden, die in ihrer wissenschaftlichen Einstellung 

die Bandbrette der jeweils vorherrschenden Schulen widerspiegeln, um eine be­

vorrechtigte einseitige lnteressenvertretung zu vermeiden. Desweiteren mO~te 

angesichts der Vielschichtigkeit der aufgeworfenen Fachfragen eine nicht uner­

heblich groBe Anzahl ven Fachgremien geschaffen werden, um die Effek1ivitat 

dieses Vorschlages Oberhaupt zu gewahrteisten und die Gerichte als lnteres­

senten anszusprechen. Um aber moglichst eine groBe Anzahl von Richtem an­

zusprechen, muB das Sachversti!!ndigengremium notwendigerweise aus Gene­

ralisten bestehen. Anderenfalls kame die gewünschte positive Wirkung eines 

Sachverstandigenbeirates nur wenigen Richtem zugute, namlich denjenigen, die 

Fachfragen aus einem speziellen Wissensgebiet zu entscheiden haben. Derarti­

ge Generalisten werden jedoch zugleich in Spezialbereichen des von ihnen re­

prasentierten Fachgebietes an die Grenze ihres Erfahrungswissens stoBen. In 

dieser Situation besteht die Gefahr, daB der Beirat seine Fahigkeiten Ob~r­

schatzt. Gleichzettig WOrde der Weg zum "passenden" Einzelsachverstandigen 

unausweichlich und zeitverzogert, da zuvor der "Umweg" Ober den Sachverstan­

digenbeirat beschritten WOrde'6 • Wird jedoch die Beauftragung eines externen 

Sachverstandigen notwendig, besteht die derzeitige Problemlage des § 244 Abs. 

4 S. 2 SIPO unverandert fort. Ein gewinnbringender Vorteil ist daher allein mit 

der Errichtung eines Sachverstandigenbeirates nicht zu erwarten. 

Dies gilt im Ergebnis auch fOr den Vorschlag, spezielle Universitatsinstitute fOr 

forensiches Gutachterwesen zu grOnden". Entsprechende Einrichtungen konn­

ten zwar die Ergebnisse bereits erstatteter Gerichtsgutachten auf ihre Richtigkeit 

hin auswerten und somit fOr die zukOnftige Auswahl etwaiger Gutachter Bedeu­

tung erlangen, jedoch in der aktuellen Situation der Sachversti!!ndigenhinzuzie­

hung keine Hilfestellung leisten. 

4. Zweiteilung der Hauptverhandlung 

Ein markanter Eingriff in die bestehende Verfahrensstrutur wOrde mit einer 

Zweiteilung der Hauptverhandlung in ein Tat- und ein Schuldinterlokut bewirkt. 

Ein entsprechender Vorschlag ist im Zuge der Planungen zu einer Gesamtreform 

; Franzki DRiZ 1976, S. 99; ders. DRiZ 1991 S 316 
Arbab-Zadeh NJW 1970, S. 1219 ' . 
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der StrafprozeBordnung entwickelt worden". Diese Vorgehensweise sieht vor, 

zunachst in einem ersten Teil des Strafverfahrens die tats1lchlichen Geschehnis­

se der Straftat zu rekonstruieren und daran anschlieBend in einem nicht offentli­

chen Abschnitt die Rechtsfolgen festzusetzen". Ziel dieses Modells ist es, den 

zuletzt genannten Verfahrensabschnitt in einer entspannteren und gelosteren 

Atmosphare zu vollziehen, die einen Dialog zwischen den Beteiligten fordem 

son". Dies soll eine optimale Personlichkeitserforschung und -behandlung ge­

wahrleisten51. Die Wahl der richtigen Sanktion soll gleichsam auf einer Teamar­

beit" beruhen und somit zu einer Entlastung des Vorsitzenden" fOhren. Gleich­

zeitig worde der Angeklagte geschOtzt, indem der Offentlichkeit Einzelheiten 

ober dessen personliche Verháltnisse'"' nicht zuganglich gemacht wOrden. Auch 

ware der Verteidiger nicht mehr wle bisher gehalten, in seinem auf einen Frei­

spruch des Angeklagten gerichteten Pladoyer gleichwohl vorsorgliche AusfOh­

rungen zur Strafzumessung anzuschlieBen" und den Eindruck eines wider­

sprOchlichen Verhaltens hervorzurufen. Denn bei einer Zweiteilung wOrde bereits 

nach AbschluB des Tatinterlokuts festgestellt, ob die Stufe des Schuldinterlokuts 

beschritten wird oder nicht, so daB sich nach AbschluB des Tatinterlokuts ein 

Eingehen auf eine mogliche Rechtsfolge erObrigt. 

Unabhangig van der Fage, ob eine Zweiteilung der Hauptverhandlung vom 

Grunde her als gewinnbringend einzuordnen ist58
, kann dies fOr die Problematik 

des weiteren Sachverstandigen vemeint werden. Denn es ist bereits nicht nach­

zuvollziehen, warum ein Sachverstándiger nur im Schuldinterlokut zum Einsatz 

kommen soll und die hierdurch begrOndeten Probleme gerade durch die er­

wonschte entspanntere Gestaltung der Verhandlung gelost werden sallen. Denn 

auch in dieser Situation mUssen die AusfOhrungen des Sachverst1lndigen einer 

richterlichen WUrdigung unterzogen werden. Vielmehr ist aufgrund der obigen 

Hinweise57 begrOndet nachzuvollziehen, daB bereits im Tatinterlokut eine Anzahl 

"AusfOhrlich Maeck S. 1 ff. 
"SchOch S. 53 
50 SchOch S. 54 
51 Dippel S. 75; SchOch S. 55 
52 Marqueland S. 66 
53 Kraul! ZStW Bd. 85, S. 335; SchOch S. 54 
54 SchOch S. 53 
55 SchOch S. 54 
58 Slehe hlerzu im elnzelnen Maeck S. 247 
57 Slehe Kapitel2 11. vor 1. 
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ven Sachfragen enlslehen konnen, die ohne lnanspruchnahme sachverslllndiger 

Hilfe nichl gelosl werden konnen. Auch benoligl der psychologische Sachver­

slandige notwendiger.veise fOr seine Tllligkeil im Schuldinterlokul Kennlnisse 

aus dem Talinler1okut, da nur so eine ausreichende Beurteilungsgrundlage Ober 

das Verhallen des Angeklaglen zu erreichen ist. FOr den weileren Sachverstlln­

digen isl dieses Modell daher ohne Belang. 

11. Spezialisierungsgedanke 

lm Rahmen des Wirtschaftslebens ist der Grundgedanke der Spezialisierung in 

ausgeprllgler Forrn anzutreffen. Bereils nach einem oberflllchlichen hislorischen 

ROckblick wird erkennbar, daB sich in den letzlen Jahrzehnten mehr und mehr 

Fachzweige herausgebildet haben, deren Erkennlnisse nur vom Kenner der je­

weiligen Malerie durchdrungen werden konnen. Diesem Entwicklungsvorgang" 

verdanken nicht zuletzt die Sachverslandigen selbst die Exislenz ihres Berufs­

zweiges. Vertiefte und konzentrierte Kennlnisse in speziellen Wissensbereichen 

gewáhr1eislen dabei nichl nur eine korrelcte fachliche Beurteilung, sondern auch 

eine zOgigere Bearbeilung, da sich die anslehenden Probleme moglicherweise 

als Wiederholung anderer, bekannter Siluationen darslellen oder hierauf aufbau­

en und mil bereits vorhandenem Wissen gelosl werden konnen. 

Der Trend zur Spezialisierung soll dem Richler jedoch die Handhabung eines 

Strafverfahrens nicht nur erschweren, weil die Verslllndigung mit den Fachleuten 

mil MOhen verbunden ist, sondem ihm auch im Rahmen des Sachverstllndigen­

beweises zugute kommen und im Umgang mil den Gutachlen dienlich sein. Dies 

kann durch das Erlemen von mehr nichl jurislischem Fachwissen erreicht wer­

den. Allerdings sind bisher weder die juristische Ausbildung noch die Organisati­

onsstrulcturen der Justiz gezielt hierauf ausgerichlet. Gleichwohl gibt es in belden 

Bereichen schon jetzt einige Ansatzpunkte, die dem Ziel einer richterlichen Spe­

zialisierung forder1ich sein konnen. 

51 
Siehe auch Einleitung vor 1. 
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1. Spezialisierung der junstischen Ausbildung 

oer frOheste Zeitpunkt für einen Richter, besondere Fachkennt · . msse auf e1nem 

Gebiet zu erlangen, ist w~hrend der universit~ren Ausbildung ader der Referen-

darzeit. Nahezu einhellig" wird gefordert, die sich hier ergebenden Potentiale zu 

nutzen und eine spezielle, vermehrt auf die besonderen Bedürfnisse der Praxis 

ausgerichtete Wissensvermittlung anzustreben. Dies kOnnten bereits wahrend 

des Studiums geschehen. Obwohl die Lehrzeit an der Universit~t mehrere Jahre 

in Anspruch nimmt und somit auf den ersten Blick betrachtet genogend Spiel­

raum bOte, um in fachfremden Wissensgebieten Kenntnisse zu ertangen, kon­

zentrieren sich die Lehrveranstaltungen auf die Vermittlung materiell-rechtlicher 

Kenntnisse. Allein diese sind auch Gegenstand der ersten junstischen Staats­

prüfung, w~hrend die Behandlung van Fragen der Praxis - auch im Examen _ 

auBen ver steht. Hierdurch wird vomehmlich eine Schulung zur Beantwortung 

van Rechtsfragen, wie sie a u eh ein Revisionsrichter zu beantworten hat, erreicht, 

wahrend eine Vorbereitung auf die sehr viel haufiger zu beantwortenden Tatfra­

gen nicht erfolgt60
• 

Um dieses Defizit auszugleichen, wird die Forderung erhoben, beispielsweise 

Kriminaltechnik zum Gegenstand der juristischen Ausbildung zu machen". Ob­

wohl entsprechende Empfehlungen teilweise bereits Jahrzehnte alt sind, mangelt 

es bis heute an ihrer gezielten Umsetzung. Die jOngst auf dem Deutschen Juri­

stentag 1998 gefOhrte Diskussion zu der Frage, wie die Juristenausbildung in 

Zukunft zu gestalten sei", laBt auch Hoffnungen auf eine baldige Realisierung 

schwinden. Zwar ist die grundsatzliche Forderung nach mehr Praxisbezug nicht 

in Vergessenheit geraten63
, doch kreisen die Streitpunkte und ReformentwOrfe 

immer noch um Eckpfeiler und allgemeine Grundprinzipien der juristischen Aus­

bildung als um ihre konkreten lnhalte ... Daher obliegen Bemühungen nach pra­

xisbezogeneren Ausbildungsinhalten dem einzelnen sowie der jeweiligen Univer-

59 Detter NSIZ 1998, S. 61; Peters S. 375; Geerds ArchKrim Bd. 137, S. 163; Fischer 
NSIZ 1994, S. 5; Hepner S. 119; Ergebnisse StV 1992, S. 346 

60 Peters S. 375; ders. Fehlerquellen Bd. 2 S. 332; Foth/Karcher NSIZ 1989, S. 167 
61 Ergebnlsse StV 1992, S. 346; Geerds ArchKrim Bd. 137, S. 163; Foth/Karcher NStZ 

1989, S. 167 
62 Siehe hierzu lm elnzelnen Sllzungsberichte . 
., Beschlosse des DJT 1998 Ziff. 1 f) N 239 In: Silzungsberichte; BeschiOsse der Just!Z­

minislerl<onferenz Herbst 1999, NJW 1999 Nr. 50, NJW-Informahonen S. XVI 
"' Besch!Osse des DJT 1998 Ziff. 5 N 242 In: Silzungsbertchte 
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sita!. Zwar offerieren viele Universitllten schon heute entsprechende Vorlesun­

gen05, doch ist die Teilnahme mangels Festschreibung in der Ausbildungsord­

nung nichl zur Pflicht erhoben. Die Enlscheidung des einzelnen, die enlspre­

chenden Vor1esungsangebote zu nutzen und semi! die eigene Ausbildung zu 

bereichem, kollidiert jedoch mil Ánderungen in den Ausbildungsordnungen, da 

die Sludierenden durch zusatzliche Anreize wie den sog. "Freischull" dazu an­

gehallen werden, ihr Sludium m5glichst zOglg und zielgerichtet zu absolvieren. 

Bei einer vergleichsweise kurzen Sludiendauer ven a eh! Semestern bleibt jedo eh 

vielfach nur die Moglichkeit, das fOr die PrOfung unbedingt erforderliche Grund­

wissen, welches bereits fOr sich unter einer weiler ansleigenden StoffOIIe leidel, 

zu erwerben. Die Folge dieser Auslaslung ist der Verzicht auf die Teilnahme an 

freiwilligen Kursen. Der Gedanke einer beschleuniglen Ausbildung steht einer 

Spezialisierung bereits wahrend des Studiums daher grundsatzlich enlgegen. 

Dies gill umso mehr, als die Vermittlung praklischer Kenntnisse fOr die in der 

Praxis des Slrafveñahrens uneñahrene Sludenlen nur begrenzt einen Vorteil 

bietet. Denn die Bedeutung und der Umgang beispielsweise hinsichtlich einer 

GlaubWOrdigkeilsbeur1eilung erschlieBI sich endgOIIig nur demjenigen, der eine 

entsprechende Fachmalerie in der Praxis auch zu bearbeilen ha!. 

Aus zeitlichen GrOnden ist es gleichfalls praktisch nichl durchf0hrbar66
, ven dem 

angehenden Juristen neben seiner juristischen Ausbildung eine vollwertige Qua­

lifikation in einem anderen, für die Rechlsprechung relevanten Wissenszweig zu 

fordem". Denn ein zusatzliches Parallelsludium wOrde das bereils heule als zu 

lang erachtele Sludium61 noch weiler verliingem, so daB bereils kein Anreiz fOr 

eine derartige Wahl besleht. Dies gilt auch dann, wenn Richlerstellen, die ven 

einem Juristen mil Zweilstudium besetzt wOrden, einer eigenen, hoheren Dotie­

rung als bisher unlerlagen
6
', weil sich die Studiendauer weiter verlangert. Dieser 

zeitliche Einwand enlkraftel zugleich die Forderung, ven dem zukOnftigen Richter 

nichl nur ein Zweilsludium zu verlangen, sondern zudem vorauszusetzen, dall 

dieser bereils einige Zeil als Sachverstllndiger auf dem entsprechenden Gebiet 

05 

So. gibl eds avn drler Universital GOttingen regelmanig e in psychiatrisch-jurislisches Kollo­
.. qwum o er o es ungen der Rechtsmedizin fOr Jurislen 
67 

So auch Franzki DRiZ 1991, S. 316. · 
.. Hepner S. 119 

60 BeschiOsse des DJT 1998 Ziff. 1 a) N 239 in: Sitzungsberichle 
Blomeyer ZRP 1970, S. 156 
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gearbeitet hat'
0

• Eine derartige Bedingung ist unrealistisch und hitft dem Straf­

richter, der sich mil einer Vielzahl ven Fachfragen auseinandersetzen mut:\, nicht 

weiter. fnsgesamt bietet damit elne spezielle Ausbiidung wahrend der Universi­

tatszeit keine Uisung fOr die hier zur Diskussion stehenden Problema. 

Dies gil! im Ergebnis auch fOr eine Spezialisierung wahrend der Referendarzeit. 

Nach Ansicht ven Eb. Schmidt" sollte wahrend der Referendar- oder Assesse­

renzeit ein spezieller Ausbildungsweg tor zukOnftige Strafnchter eingenchtet 

wird. Wahrend der Referendarzeit wOrde ein entsprechendes Angebot aber nicht 

die notwendige Resonanz finden. Denn elne spezialisierte Ausbildung nach die­

sen Vorstellungen setzt gleichsam veraus, im spateren Berufsleben vomehmlich 

als Stnafrichter t!itig zu sein. Dies kann jedoch nur dann gewahrleistet werden, 

wenn dem Referendar eine Beschaftigungsgarantie in dieser Position angeboten 

wird72
, was angesichts der genngen Zahl der Neueinstellungen nicht erwartet 

werden kann. So lite die Justiz jedo eh die Übemahme des speziell strafnchterlich 

ausgebildeten Referendars verweigem, klinnte die bisher als Vorteil betrachtete 

Spezialisierung in das genaue Gegenteil umschlagen, da sie nur auf die beson­

deren BedOrfnisse der Justiz ausgerichtet ist. Dieser Einwand ist um so mehr zu 

berOcksichtigen, als schon in der Diskussion um die derzeit geltende Junsten­

ausbildung der Vorwurf erhoben wird, diese sei zu jusitzgepragt und werde den 

BedOrfnissen des freien Arbeitsmarktes und insb. denen des Anwaltsberufes 

nicht gerecht'3. Diese Klagen werden sich bei einer noch intensiveren Ausrich­

tung auf die Jusitzbelange weiter verscharfen. Ohne Übemahmegarantie kann 

daher eine Ausbildung zum Strafnchter wahrend der Referendarzeit nicht im 

Sinne des angesprochenen lnteressentenkreises sein. Da eine entsprechende 

verbindliche Erklarung unrealistisch ist, ist von der Umsetzung dieses Vorschlags 

Abstand zu nehmen. DarOber hinaus wird die Zahl der freien Referendarstellen 

70 Hepner S. 119 
71 JZ 1961, S. 585; auch Kaufmann JZ 1985, S. 1071. 
72 Dieses Erfordemis wird durch eine Entscheldung des Bundesgerichtshofes in seiner 

Eigenschaft als Dlenstgericht des Bundes bestarkt, wonach ein Richter auf Probe nur 
dann tor das Richteramt geeignet ist, wenn er ror die Gesamtheit der Aufgaben, ~~e 
sich im Rahmen richterlicher Tatlgkeit ergeben kOnnen, hinreichende Bef3hlgung ze1gt. 
Es reicht nicht aus, wenn er nur fOr einen Teilbereich (hier. ais Strafnchter) verwendbar 
1st, NJW 1999, S. 2528. · s·t 

73 Diskussionsbeltrag von Stobbe (N 133) und Foerste (N 214) auf dem DJT 1998 ~n : 1-
zungsberichte; Pressemittellung der BRAK vom 26.8.1999- RW 21 - Vill/99 in. NJW 
1999 Heft 38, NJW-tnformatlonen S. XVIII 
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eher gekürzt, so ein entsprechendes Kursangebot zahlenmaBig nicht befriedi­

gend frequentiert werden würde. Dieses ist praktisch undurchfOhrbar. 

Dies gil! auch dann, wenn man sich darauf beschranken wOrde, eine praxisrele­

vantere Wissensvermittlung genereller Art anzustreben. Denn im Zuge der Dis­

kussion um die Anzahl der Referendare werden gleichzeitig BemOhungen unter­

nommen, die Ausbildungszeit zu verkOrzen. Diese zeitlichen Vorgaben lassen es 

daher nur zu, Lehrinhalte zu vermitteln, die unbedingt notwendige Elemente 

umfassen und verhindert somit eine strukturierte EinfOhrung und Wissensver­

mittlung beispielsweise in die Problematik der BeweiswOrdigung. Es . ist kein 

Raum für ein "Mehr" an Wissensvermittlung gegeben. Dies fOhrt dazu, da/l nach 

dem erfolgreichen AbschluB des Assessorexamens grundlegende WissensiOk­

ken bei den Absolventen bestehen. Gleichwohl wird ven dem jungen Richter 

verfangt, daB er die Bearbeitung ven Straffallen so Obemehmen kann, wie es ven 

der Rechtsprechung gefordert wird. Die Befahigung zum Richteramt hangt dem­

zufolge ven Fahigkeiten ab, die weder gelehrt noch geprOft werden". Dieser Zu­

sammenhang hat Peters75 dazu bewogen vorzuschlagen, zum Richter zukOnftig 

nur denjenigen zu berufen, der bereits eine gewisse Praxiserfahrung aufweisen 

kann. DaB dieser Vorschlag nicht nur theoretischen Zuspruch findet, sondem 

auch realisiert werden kann, zeigt die Verfahrensweise anderer europaischer 

Lander, wie beispielsweise GroBbritannien, die eine ausreichende Qualifikation 

zum Richteramt unmittelbar nach AbschluB der juristischen Ausbildung ableh­

nen. Problematisch ist jedoch, ven welchen Kriterien die Feststellung abhangen 

soll, es lage eine Befahigung zum Richteramt ver. Denn die Berufserfahrung des 

einzelnen sowie sein bisheriger Tatigkeitsbereich sind voraussichtlich sehr unter­

schiedlich, so daB die Entscheidung Ober eine Berufung als Richter nach objekti­

ven Kriterien nicht moglich ist. Ein allgemeinverbindlicher Mallstab, an dem eine 

Befahigung letztendlich festgestellt werden kilnnte, dOrfte kaum zu erreichen 

sein. Bereits aus diesen GrOnden ist zweifelhaft, ob eine entsprechende Ande­

rung des Richtergesetzes, die bei einer Umsetzung dieses Vorschlages erforder­

lich wOrde, durchgesetzt werden konnte. 

Zur Vermeidung dieser Schwierigkeiten ist es daher einzig sinnvoll, den Asses­

sor fOr eine konstante Zeit einem erfahrenen Spruchkorper zuzuordnen, um auf 

;; Fischer NStZ 1994, S. 5 
Fehlerquellen Bd. 2 S. 335 
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diesem Wege eine unter fachkundiger Anleitung stehende lem h 
P ase zu ge-

w~hrleisten76. Ziel w~re es, aus Richtersicht Erfahrungen auch ·1m u . 
mgang m1t 

Sachverst~ndigen zu sammeln. Hingegen sieht sich ein Kandidat fOr das Rich-

teramt gegenwartig mehrheitlich mil Aufgaben konfrontiert, die er van Beginn an 

aufgrund der personellen Knappheit in alleiniger Verantwortung ohne struktu­

rierte Anleitung und Hinweise durch einen erfahreneren Kollegen wahrzunehmen 

ha!. Die Personalpolitik der Justiz selbst tr~gt somit keine Sorge fOr einen souve­

raneren Umgang mil Sachverst~ndigen, sondem tragt im Gegenteil zu einer 

Verschiirfung der Problematik bei. Um diese kritische Situation abzumildem, 

reicht es nicht, auf die m6gliche Teilnahme an Fortbildungskursen und _ 

seminaren zu verweisen. Denn insbesondere dem Anfanger, der vordringlich auf 

derartige lehrveranstaltungen angewiesen ware, verbleibt aufgrund seiner ho­

hen Arbeitsbelastung hierfQr keine ausreichende Zeit77• Schon aus diesem 

Grund ist eine fachkundige und berufsbegleitende Anleitung wahrend der Asses­

sorenzeit vorzugswOrdiger. Samtliche anderen Modelle sind theoretischer Art 

und sind bereits vom Ansatz her oder ihrer praktischen Umsetzung nicht durch­

zufQhren. Gleichwohl sind die Vorteile eines umfangreichen Sachwissens unan­

greifbar75. 

2. Spezialisierung der Spruchkorper 

Der beschriebene positive Effekt spezieller Kenntnisse auf elnem Wissensgebiet 

sollte sich nach Ansicht einiger Vertreter in der literatur" auch auf die Ge­

schaftsverteilung fOr die einzelnen Spruchkorper niederschlagen. So sei es an­

gezeigt, kOnftige Neueingange nicht nach einem abstrakten Zahlen- oder Buch­

stabensystem an die zustandlgen Richter zu verteilen, sondern die Verfahrens­

materie selbst zum Zuteilungskriterium zu erheben". Bei Einhaltung dieses Ver-

76 So auch Peters in ihrem Dlskusslonsbeitrag aufdem DJT 1998, N 115 in: Sitzungsbe­
richte, die vorschlagt, die Position elnes Richterassistenten zu schaffen. Dieser soll 
rlchterliche Arbeil nur unter Anleitung wahmehmen dOrfen. Berufsbegleltend sollen 
Fortbildungsblockveranstaltungen in die Asslstentenzeit eingegliedert werden. 

77 Hierauf weist berelts Koch JR 1956, S. 369 hin; auch Blau in: Middendorf-FS S. 37. 
" In dlesem Slnne: Pieper ZZP Bd. 84, S. 36; TrOndle JZ 1969, S. 378; Herrmann ZSIW 

Bd. 85, S. 266; Meyer DRIZ 1992, S. 129; Foth/Karcher NStZ 1989, S. 168 
79 Dippel S. 73; Koch JR 1956, S. 369; Wassermann ZRP 1970, S. 6; Sendler NJW 1986, 

S . 2910 
•• Dippel S. 73; Wassernnann ZRP 1970, S. 7; Hemnann ZSIW Bd. 85, S. 261 
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fahrensweges wílrden sich entsprechend dem Vorbild der bereits existierenden 

und erfolgreich praktizierenden Wirtschaftsstrafkammem
81 

Richtergremien her­

ausbilden, die mit den Besonderheiten der jewei/igen Rechts- und Sachmaterie 

vertraut seien und so einen Teil des Wissensvorspnungs der Tater einholen 

konnten". Gleichzeitig sei von einer Verfeinenung der Leistung auszugehen, so 

da/1 zusatzlich der Effekt zu erwarten sei, daB gesetzliche Generalklauseln ver­

mehrt unter Berücksichtigung fachspezifischer Besonderheiten ausgefO/It werden 

konnten"'. Durch die haufige Bearbeitung gleichgelagerter Falle ist zudem ge­

wahrleistet, da/1 die Fachkenntnisse dem aktuel/en Wissensstand entsprechen 

und nicht auf moglicherweise vera/teten Ansatzen benuhen. 

Zwar findet der hier vorgestellte Vorschlag gnundsatzlich positive Resonanz84
, 

doch wird gleichzeitig auf dessen Gefahren und Probleme aufmerksam g'e­

macht85. So muB eine Spezialisienung der Spnuchkorper auf die Organisations­

stnuktur der Gerichte ROcksicht nehmen, da an kleineren Gerichtsstandorten die 

Richter nach wie vor mi! al/en denkbaren Materien in Kontakt kamen. Dem 

konnte jedoch in gewissem Umfang durch überregionale Zustandigkeitsvereinba­

nungen entgegengewirkt werden86
• 

Ein weiterer Nachteil einer Spezialisienung der Spnuchkorer sei darin zu sehen, 

da/1 die konzentrierte Beschaftigung ausschlieBiich mit einem Fachgebiet zur " 

Betriebsblindheif' bei den Gerichten fOhren und in einer verflachenden Routine 

gipfeln konnte". Hieraus wOrde eine Erstarrung der Rechtsprechung resultieren. 

Es ist jedoch gerade eine zu unkritische Haltung sowie eine zu angepaBte 

Denkweise, die bei dem Zusammentreffen mit Sachverstandigen unerwOnscht 

und hinderlich ist. Al/erdings ist bereits fraglich, ob bei der Umsetzung des hier 

erlauterten Vorschlags Oberhaupt mi! einer zunehmend unreflektierten Haltung 

des Gerichtes, die einer " FlieBbandarbeif' gleichkommt und neue Impulse auBer 

acht lallt, zu rechnen ist. Dies gilt schon deshalb, weil der Tathergang in jedem 

Straffall verschieden ist und demnach auch die Zahl und die Themen der rele-

" ~ls wekitere Beispiele aus der Praxis for eine Spezialisierung kOnnen die Strafvollstrek-
82 ungs ammem soWJe Jugendstrnfgerichte dienen . 
., Wassermann ZRP 1970, S. 7 
,. Wassermann ZRP 1970, S. 7 
85 Dlppel S. 73; Sendler NJW 1986, S. 291 o 
,. Wassermann ZRP 1970, S. 7; Sendler NJW 1986 s 291 o 
17 

Blomeyer ZRP 1970, S. 154 ' · 
Wassermann ZRP 1970 s 7· H s. 2910 ' · · emmann ZStW Bd. 65, S. 267; Sendler NJW 1986, 
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vanten Beweisfragen voneinander abweichen. Auch ist bereits oben" darauf 

hingewiesen worden, daB spezielle richterliche Kenntnisse die tiefere Auseinan­

dersetzung mil dem Gutachten des Sachverst~ndigen und das grunds~tzliche 

Jnteresse an dem Dialog mit dem Experten nur fordern konnen. Gerade dieser 

stMdige Kontakt mil der wissenschaftlichen Fachwelt gewahrleistet Kenntnisse, 

die sich fortentwickeln und nicht auf einem veralteten Stand verharren. DarOber 

hinaus mOBte auch dem Sachverst~ndigen selbst verflachende Routine in seiner 

Tatigkeit unterstellt werden, da er sich gleichfalls dauerhaft mit einem Fachgebiet 

befaBt. Dennoch wird eine langjahrige Spezialtatigkeit des Gutachters im Ge­

genteil gerade vom Gericht als fOrderlich erachtet und kann aus gerichtlicher 

Sicht als ausschlaggebendes Kriterium fOr seine Beauftragung dienen. 

DaB die Bildung spezieller SpruchkOrper grundsatzlich zu fOrdem ist, zeigen die 

Organisationsstrukturen der obersten Gerichte. Wie selbstverstandlich erfolgt 

hier die Zuordnung nach der zur Entscheidung anstehenden Sachmaterie. Dies 

gilt jedoch ausschlieBiich fOr zivilrechtliche Angelegenheiten, wahrend einer 

spiegelbildlichen Übertragung a uf das Strafverfahren Bedenken entgegenstehen. 

Denn im Gegensatz zum Zivilrecht ist das Strafrecht einer besonderen Speziali­

sierung der Spruchkorper nicht zuganglich, weil zu haufig Verrnischungen von 

Fachfragen aus unterschiedlichen Wissensgebieten auftreten. So kann der Vor­

wurf eines schweren Raubes ebenso wie ein Tótungsdelikt waffentechnische 

Fragen berOhren, obwohl es sich um unterschledliche Deliktsgruppen handelt. 

Gleichzeitig kOnnen besondere Problema bei der Beurteilung der Glaubwürdig­

keit in jedem Verfahren relevan! werden. Die MOglichkeiten der Einrichtung noch 

spezialisierterer Spruchkórper im Strafverfahen als bisher sind also nur sehr be­

grenzt. 

3. Errichtung von Sondergerichten 

Andera•• greifen den Gedanken einer besonderen Zustandigkeit der Spruchkor­

per auf und entwickeln ihn fort. So kónne es nur von Vorteil sein, wenn nicht nur 

der einzelne SpruchkOrper auf ein bestimmtes Arbeitsfeld spezialisiert sei, son­

dem bereits das Gericht in seiner Zustandigkeit an sich. Zusatzlich zu den be-

•• Kapitel 2 JI. 3.a) 
•• KrauB ZS!W Bd. 85, S. 354 
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stehenden Sondergerichten wie beispielsweise die Arbeits-, Finanz- oder Sozial­

gerichte sollten we~ere Sondergerichte mi! eigener Verfahrensordnung ge­

schaffen'" werden. Kritiker" dieses Vorschlages wenden jedoch ein, dall diese 

Neustrukturierung der Gerichtslandschaft zu einer Zersplitterung der juristischen 

Einrichtungen und einer Aushohlung der ordentlichen Gerichtsbarkeit fOhren 

konnte, weil mehr und mehr Fachgebiete eigenen Sonderregelungen unterlllgen. 

Unabhiingig davon ist es praktisch undurchfOhrbar und okonomisch nicht sinn­

voll, für moglichst viele einzelne lebensbereiche besondere Gerichte zu bilden, 

da ein Lebenssachvemalt oftmals viele unterschiedliche Fachgebiete tangiert, so 

dall die Rechtsübersichtlichkeit aufgrund ven Oberschneidungsmoglichkeiten 

nicht gefiirdert, sondem weiter kompliziert wOrde. Auch ist zu bedenken, dall der 

Anteil der Verfahren, die einer speziellen Materie zugehéiren, in den Gerichtsbe­

zirken starken Schwankungen unterliegt, so dall eine optimale Auslastung der 

Gerichte mi! Sonderzustandigkeit nicht generell gewahrleistet werden kann. FOr 

eine Spezialisierung und Neustrukturierung der bestehenden Gerichtswege be­

steht daher kein überzeugender Grund. 

lll . Zweites Zwischenergebnis 

1. Diejenige Sachkunde, die erforderlich ist, um einen Beweisantrag auf Hinzu­

ziehung eines weiteren Sachverstandigen zu bescheiden, ist durch eine auf 

die Bedürfnisse der Praxis ausgerichtete Ausbildung zu schaffen. - Kapitel 3 

11. 1. 

2. Diese Ausbildung ist fOr die Beteiligten erst dann gewinnbringend, wenn sie 

nach der Berufung in den Justizdienst erfolgt.- Kapitel3 11. 1. 

3. Die aus der so beschriebenen Ausbildung gewonnenen Erkenntnisse und 

Fahigkeiten konnen am effektivsten in Spruchkorpem genutzt werden, die ei­

ner Spezialzustllndigkeit für einzelne Wissensbereiche unterliegen. Das Straf­

verfahren ist einer differenzierten Spezialisierung jedoch nur begrenzt zu­

ganglich. - Kapitel 3 11. 2. 

: KrauG ZS!W Bd. 85, S. 354 
Koch JR 1956, S. 369 
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4. Einer richterlichen Spezialisierung ist der Vorzug vor einer Neustrukturierung 

des Strafverfahrens zu geben. Denn letztere bringen zusatzlich gewichtige 

praktische Probleme mit sich, die einer befriedigenden Klarung nicht zugang­

lich sind. - Kapitel 3. l. 1. - 4. 

5. ourch einen Verzicht auf eine entsprechende Neustrukturierung des Straf­

verfahrens wird die notige rechtliche Distanz zum Sachverstandigen gewahrt. 

_ Kapitel 31. 1. 

6. Die Forderung nach einem obligatorischen Zweitgutachler ist zu weitreichend. 

- Kapitel31.1. 

7. Eine Übertragung der Regelung des§ 109 SGG in den StrafprozeB bedeutet 

keinen Fortschritt fOr den weiteren Sachverstandigen, weil im Rahmen der 

ErmessensausObung nach § 109 Abs. 2 SGG diejenige PrOfung vorzunehmen 

ist, die § 244 Abs. 4 S. 2 StPO von Gesetzes wegen vorsieht. 

Kapitel31.1 
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Gesamtergebnis und Schlur:?.betrachtunq 

In einer Gesamlschau und kenzenlrierten Zusammenfassung der in den veran­

gegangenen Kapileln erorterten Einzelaspekle lassen sich maBgebende 

Schlul>felgerungen ziehen, die fOr eine Neufassung des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO 

ven Bedeulung sin d. Hierfür bielel der abschlieBend in Kapilel 3 diskulierte 
1 

Ge­

setzesverschlag des 21. Slrafverteidigertages eine wertvelle Orienlierungshilfe. 

Denn ebgleich die vergeschlagene Textfassung zuver als nichl ausreichend und 

ergánzungsbedOrftig charaklerisiert werden is!', bielel sie zugleich einen eindeu­

ligen Beleg dafOr, dar> sich die Preblemalik des weileren Sachverslandigen nichl 

allein mil Veranderungen des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO einer Losung zuführen 

rar>t. Vielmehr isl ein darüber hinausgehender Denkansatz erferderlich, der die 

Themalik des weileren Sachverslandigen unmittelbar mil dem Rechl zur Aus­

wahl des Sachverslandigen und damil § 73 SIPO in Verbindung setzt. Denn die 

derzeilige, für den Angeklaglen unbefriedigende Lage bei der beanlraglen Hin­

zuziehung eines weileren Sachverslándigen konnle deutlich verbessert werden, 

indem der Verteidigung ein Milbeslimmungsrechl bei der Auswahl des Sachver­

slandigen zuerkannl wOrde, das verbindliche Rechlsfelgen ausl6sl3 und sich 

nichl wie bisher auf eine AuBerungsmoglichkeil mil unerheblicher Rechlswirkung 

beschrankl'. Hiermil würde einer Abkehr ven der heuligen Silualien bewirkl, die 

den Angeklaglen in eine defensive und auf Abwehr eingeslellle Haltung drangl, 

da er ven Gesetzes wegen dem AuswahlprezeB passiv gegenüberslehl5, eb­

gleich hierdurch auch seine lnleressen langiert werden. Die gesetzliche Veran­

kerung der Moglichkeil, auf die Persen des Sachverslandigen EinfluB zu neh­

men, würde neben einer Slarkung der Slellung des Angeklaglen gleichzeilig 

weilere posilive Reflexwirkungen nach sich ziehen: So wOrde Nr. 70 RiSIBV zwar 

obselel, aber gleichzeilig in seinem maleriell-rechtlichen Gehall weilerleben und 

darüber hinaus in seiner Bedeulung segar aufgewertet. Gleichzeilig bliebe § 7 4 

SIPO' nur noch den Fallen vorbehalten, in denen eine "echte" Besorgnis der 

Befangenheil des Sachverslandigen beslehl und diese nichl ven Seiten des An-

'Kapilel31. 1. 
2 Kapitel31. 1. 
3 Kapilel1 111. 3. 
'Kapitel 1 111. 3. 
5 Kapitel1 111. 3. 
' Kapitel1 111. 3. 
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geklagten aus einer Protestmotivation heraus glet h . 
. . e sam herbe¡geredet wird. 

oeswe1teren kame der wahre Geltungsbereich des § 244 Ab 
. . s. 4 S. 2 StPO zum 

vorschein, da d1e Motive zur Herbeiziehung eines w .1 . . . . 81 eren Sachverstandigen 
von den e¡gentlichen Z1elen e1nes Beweisantrages7 

9 1 . 
e ragen WOrden. Hierven 

konnten auch die Sachverstandigen profitieren da sich · . 
' In e~ner ZurOckhaltung 

des Angeklagten gegenüber weiteren Sachverstandigen d E" 
as lngestandnis ver-

ktirpert, dar.. nicht jedes Gutachten, wetches zu Lasten des A kl 
nge agten ausfallt 

falsch sein mur... Ein derartiges Anerkenntnis wOrde insgesamt d" T• t· . ' 
1e a lgke1t der 

sachverstandigen aufwerten und die Akzeptanz gegenOber ·h 
8 1 ren egutach-

tungsergebnissen erhtihen. 

so erstrebenswert danach der Grundsatz eines Mitbestimmungsrechts des An­

geklagten im Hinblick auf die Auswahl des Sachverstandigen ist, kann er gleich­

wohl nicht schrankenlos gewahrleistet werden. Etwaige Grenzen ergeben sich 

zunachst aus tatsachlichen Umstanden, die in der taglichen Praxis nicht wegzu­

denken sind. Ausgangspunkt ist hierbei, dal:l ein Recht zur Einfiul:lnahme auf die 

Person des Sachverstandigen bereits im Ermittlungsverfahren gewahrt werden 

mur..•, um sicherzustellen, dar.. der im Vorverfahren bestellte Sachverstandige 

aufgrund der Zustimmung des Beschuldigten auch im Hauptverfahren tatig wer­

den kann. Oftmals verhalt es sich jedoch so, da(l der Beschuldigte namentlich 

noch nicht bekannt ist und Ermittlungen gegen Unbekannt gefOhrt werden mas­

sen. U m groteske Konsequenzen zu vermeiden, darf diese Situation jedoch nicht 

dazu fOhren, dal:l beispielsweise eine arztliche Begutachtung der Opfer oder eine 

technische Untersuchung des Brandortes mit der BegrOndung unterbleibt, man 

müsse zuvor mit dem mutmal:llichen Tater ein Einvemehmen Gber die Person 

des Sachverstandigen erzielen. Dies mur.. im Ergebnis auch tor haufig wieder­

kehrende, gleichsam als routinemal:lig zu bezeichnende Untersuchungen wie die 

Anatyse einer Blutprobe oder die technische Rekonstruktion eines Verkehrsun­

falles gelten, da hier naturwissenschaftlich exakte und rein objektive Bewer­

tungskriterien im Vordergrund stehen, welche die Person des Sachverstandigen 

und damit das Erfordemis seiner einvemehmtichen Auswahl in den Hintergrund 

treten Jassen. In allen anderen Situationen, die von dem eben umrissenen Aus­

nahmecharakter nicht erfat?.t werden, ist der Moglichkeit Rechnung zu tragen, 

7 Kapitel 2 J. 2. 
'Kapitel1 111. 2. 
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daB die Staatsanwaltschaft bzw. das Gericht und der Beschuldigte bzw. Ange­

klagte sich nicht auf eine Person des Sachverstandigen einigen konnen. Auch ist 

eine Vorkehrung dagegen zu treffen, daB die Verweigerung des Einverst<!lndnis­

ses aus unlauteren Motiven, z.B. zu Zwecken der Verfahrensverschleppung er-

folgt. 

Mil einer Neufassung des § 73 SIPO in dieser Gestalt ist jedoch die Problematik 

des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO nur teilweise gelost. Denn auch ein Einvernehmen 

zwischen den Verfahrensbeteiligten kann nicht bewirken, daB das BedOrfnis des 

Angeklagten, einen we~eren Sachverst<!lndigen hinzuzuziehen, vollstandig ent­

fallt' und als Verzicht auf einen entsprechenden Beweisantrag gewertet werden 

muB, da sachliche Einwendungen gegen den Gutachter sowie sein Gutachten 

weiter denkbar sind und nicht von vomherein abgeschnitten werden dOrfen. Ein 

entsprechendes Antragsrecht muB daher weiler bestehen. Dieses kann jedoch 

auch nach einer Neufassung des § 73 SIPO nicht in der bereils bestehenden 

Fassung des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO geschehen. Denn die obige Untersuchung 

und Darstellung 10 hat gezeigt, daB na eh der derzeiligen Gesetzeslage der An­

tragsteller auf Hindemisse stoBt, die dazu fOhren, daB das mil der Hinzuziehung 

eines weiteren Sachverstandigen eigenllich verfolgte Ziel, den wahren Sachver­

hall mittels eines Gegenbeweises aufzukl;!lren, nichl mehr zur Geltung kommen 

kann, da die Erfolgsaussichten fOr eine emeute Begutachlung denkbar gering 

sind. Hierzu tragl weniger der Ablehnungsgrund der eigenen Sachkunde des 

Gerichls
11 

bei. Denn nur in den wenigslen Fallen wird sich das Gerichl aufgrund 

der Schwierigkeil der Fachmalerie selbsl dazu in der Lage sehen, die Beweisfra­

ge zu beantworten und zwar im Gegensatz zu dem vom erslen SachversUindi­

gen Ergebnis. Vielmehr beslehl von Seilen der Richler eine Praferenz dafür, si eh 

dem Ergebnis des Erslgulachlers anzuschlieBen und damit den beanlraglen 

weiteren Sachverstandigen unler Berufung auf die durch das Erslgulachlen ge­

wonnene Überzeugung abzulehnen
12

• Diese Beweisanlizipalion, die dem Grunde 

nach beim weileren Sachverslandigen berechtiglerweise existiert, ist aus mehr­

fachen Gründen der Stolperstein für den Erfolg des Beweisantrages auf Hinzu­

ziehung eines weileren Sachversl;!lndigen. So slehl eine vorweggenommene 

'Kapitel31. 1. 
10 

Kapitet 2 11. und 111. 
11 

Kapitel 2 11. 3. a) 
12 

Kapitel2 11. 3. b) bb) 
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seweiswürdigung in fundamentalem Gegensatz zu den m·t · 
8 

. 1 e~nem ewe1santrag 
grundsatzlieh verfolgten Zielen". Desweiteren ist gerade d¡' G . . 

e ew1nnung e~ner 
eigenen geriehtliehen Überzeugung im Falle des Beweises du h S h 

re ae verstandi-
ge nieht ungetrübt umsetzbar, da das Gericht eine faehliche Überprüfung des 

gutaehterliehen Ergebnisses nur begrenzt vornimmt und hierzu a h . 
uc nur e¡nge-

sehrMkt in der Lage ist". Hiermit ist die Gefahr einer fehlerhaften Überzeu-

gungsbildung verbunden. Darüber hinaus sind die vom Gesetz in 

§ 244 Abs. 4 S. 2 2. HS StPO vorgesehenen Tatbestandsmerkmale, die einer 

Beweisantizipation entgegenstehen, stumpfe Waffen im Kampf um einen weite­

ren Sachverstandigen
15

, da sie nur in den seltensten Fallen vorliegen werden". 

Hieraus ist jedoeh nicht die Schlu~folgerung zu ziehen, da~ die vom Gesetz vor­

gegebenen Merkmale der zweifelhaften Sachkunde, der unrichtigen Tatsachen, 

der Widersprüehliehkeiten und überlegenen Forschungsmittel keine inhaltliche 

Berechtigung haben. Der neu zu schaffende Gesetzestext mull aber durch eine 

allgemeingültigere Fonmulierung die starre und unüberwindbare Grenze des § 

244 Abs. 4 S. 2 2. HS SIPO beseitigen und zugleich zum Ausdruck bringen, daB 

die bisherigen Tatbestandsmerkmale unter den neuen Gesetzeswortlaut subsu­

miert werden konnen. Gegenaber der heutigen Gesetzeslage ist jedoch die 

Schwelle zur Einführung eines weiteren Sachverstandigen zu senken und das 

vorherrsehende Prima! des Erstgutachters zu beseitigen. Anhaltspunkte fOr diese 

Forderung bieten nicht nur die bestehenden tatsachlichen Problema des Ange­

klagten, seinen Beweisantrag auf Hinzuziehung eines weiteren Sachverstandi­

gen durchzusetzen, sondem auch die Rechtsprechung selbst. Denn indem diese 

- wenn aueh derzeit nur in Einzelfallen - auf § 244 Abs. 2 SIPO zurückgreifl, um 

die eigentlich aus § 244 Abs. 4 S. 2 StPO folgende Abweisung des Beweisantra­

ges zu venmeiden 17
, gibt sie zu erkennen, da~ die Strenge dieser Vorschrift einer 

Korrektur bedarf. Diesem Erfordemis mu~ zusatzlich dadurch Rechnung getra­

gen werden, da~ die Neufassung des § 244 Abs. 4 S. 2 SIPO nicht mehr wie 

bisher festlegt, wann der Beweisantrag auf Hinzuziehung eines weiteren Sach­

verstandigen abzulehnen ist, sondem Kriterien datar aufstellt, in welchen Fallen 

13 Kapltel 2 JI. 3. b) ce) 
14 Kapitel 2 11. 3. b) bb) 
15 Kapitel 2 11. 3. e) 
18 

Kapitel 2 11. 3. e) und d) 
17 Kapltel 2 11. 4. 



166 

diesem stattzugeben ist, so dall die PrOfungspflicht des Gerichts gleichsam unter 

positiven Vorzeichen steht und sich dadurch eine primar ablehnende Haltung 

gegenüber einem entsprechenden Beweisantrag nicht mehr realisieren kann. 

Der Gesamtheit dieser Erfordemisse wird dadurch Rechnung getragen, dall die 

Hinzuziehung eines weiteren Sachverstandigen immer schon dann fOr erforder­

lich gehalten wird, wenn der Antragsteller plausible Zweifel an der Richtigkeit des 

Gutachtens oder der Qualitat des Erstgutachters geltend machen kann18
• 

Daher wird folgender Gesetzestext vorgeschlagen: 

§ 73StPO 

(1) Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverstandigen erfolgt durch den Richter 

im Einvemehmen mit dem Angeklagten. Hierven darf nur dann abgesehen wer­

den, wenn eine sofortige Beauftragung des Sachverstandigen wegen drohenden 

Verlustes von Beweismaterial erforderlich ist, der Gegenstand der sachverstiin­

digen Untersuchung ein haufig wiederkehrender, tatsachlich gleichartiger Sach­

verhalt (z.B. Blutalkoholgutachten) ist oder ein Einvemehmen aus sachwidrigen 

Erwagungen oder zu Zwecken der Prozellverschleppung verweigert wird. Die 

Anzahl der Sachverstandigen wird durch den Richter bestimmt. 

(2) ... 

§ 161 a SIPO (unverandert) 

(1) Zeugen und Sachverstandige sind verpflichtet, auf Ladung vor der Staatsan­

waltschaft zu erscheinen und zur Sache auszusagen oder ihr Gutachten zu er­

statten. Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften des sechsten 

und siebenten Abschnitts des ersten Buches überZeugen und Sachverstandige 

entsprechend. Die eidliche Vernehmung bleibt dem Richter vorbehalte~. 
(2)- (4) ... 

" So im Ergebnis auch Schre· · . 
S. 346; Tondorf StV 1997, :.~~~· Wassermann-FS S. 1020;. Ergebnisse StV 1992, 
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§ 244 Abs. 4 SIPO 

Ein seweisantrag auf Vernehmung eines Sachverstand· k 
IQen ann, soweit nichts 

anderes bestimmt ist, auch abgelehnt werden wenn das G . h 
ene t selbst die erfor-

derliche Sachkunde besitzt. Ein weiterer Sachverstlindige · 1 . 
r IS anzuhoren, sofem 

plausible Zweifel an der Richtigkeit des Ergebnisses des G 1 h 
u ac tens oder der 

Qualitat des Sachverstandigen bestehen. 

oer obige Gesetzesvorschlag bietet eine denkbare Losung zur Problematik des 

Beweisantrages auf Hinzuziehung eines weiteren Sachverstandigen an. Hier­

durch soll jedoch nicht der Blick darauf verstellt werden da" d·1e s h · · • •• e W1enge 
Thematik des Sachverstl!ndigenbeweises nicht allein durch eine gesetzliche 

Neugestaltung des § 244 Abs. 4 S. 2 StPO zu losen ist. Vielmehr ist zudem er­

forderlich, daB sich alle an dem Strafverfahren Beteiligten auf die Situation des 

Sachbeweises einstellen und vorbereiten. Eine Zielsetzung dieser Arbeit war es, 

eine entsprechende Sensibilisierung fOr dieses Spezialgebiet zu erreichen und 

einen DenkanstoB filr den zukOnftigen Umgang mi! dem weiteren Sachverstan­

digen zu liefem. Dies erscheint umso dringlicher, als die lebhafte Diskussion zur 

zukOnftigen Ausgestaltung des Beweisantragsrechts zunehmend unbeachtet an 

der Thematik des weiteren Sachverstlindigen vorbeizieht. Hierauf wurde bereits 

im Rahmen der Einleitung hingewiesen. Eine mogliche Erklarung fOr dieses 

Phanomen kann darin gesehen werden, daB die in der Diskussion befindlichen 

Anderungsvorschlage zum Ziel haben, eher weitere Einengungen des Beweis­

antragsrechts zu erreichen, als Erweiterungen dieses Rechtsinstituts herbeizu­

führen. Die vorliegende Arbeit hat jedoch gezeigt, daB beim weiteren Sachver­

stlindigen gerade diesem Erfordemis verstarkt Rechnung zu tragen ist und nicht 

vernachllissigt werden darf, sondem wiederaufgegriffen werden muB. Ein ent­

sprechendes BedOrfnis ist allemal vorhanden. Dieses wird sich auch weiterhin 

fortentwickeln, da die wissenschaftlichen Neuerungen ohne ROcksicht auf die 

problematische Gesetzeslage weiter voranschreiten und sich damit die Behand­

lung der Frage nach dem weiteren Sachverstandigen mehr und mehr zuspitzen 

wird. Sofern diese Zusammenhange nicht erkannt und einer Losung zugetohrt 

werden, steht die Konfrontation mi! einer unertraglichen Situation bevor, die we­

der den staatlichen Organen no eh dem Angeklagten zugemutet werden darf. 
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Wiedergabe der wichtigsten Gesetzestexte 

1. Reichsstrafprozell.ordnung 

§ 73 

(1) Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverst~ndigen und die Bestimmung ihrer Anzahl 

erfolgt durch den Richter. 

(2) ... 

§ 83 

(1) Der Richter kann eine neue Begutachtung durch dieselben oder durch andere Sachver­

standige anordnen, wenn er das Gutachten fOr - ungenOgend erachtet. 

(2) Der Richter kann die Begutachtung durch einen anderen Sachverstandigen anordnen, 

wenn ein Sachverstandiger nach Erstattung des Gutachtens mit Erfolg abgelehnt ist. 

(3) In wichtigen Fallen kann das Gutachten einer Fachbehorde eingeholt werden. 

§ 243 

(1) ... 

(2) Es bedarf eines Gerichtsbeschlusses, wenn ein Beweisantrag abgelehnt werden soll. 

oder wenn die Vomahme einer Beweishandlung eine Aussetzung der Hauptverhandlung 

erforderlich macht. 

(3) ... 

§ 244 
(1) Die Beweisaufnahme ist a uf die sammtlichen vorgeladenen Zeugen und Sachverstiindi-

gen sowie auf die anderen herbeigeschafften Beweismittel zu erstrecken. Von der Erhebung 

einzelner Beweise kann jedoch abgesehen werden, wenn die Staatsanwaltschaft und der 

Angeklagte hiermit einverstanden sind. 



d Schoffengerichten und vor den Landgerichten in der Be-
(2) In den Verhandlungen ver en .. . 

. V rhandlung ver letzteren eine Ubertretung betnfft oder auf erho-
rufungsinstanz, sofem die e . 

f mi das Gerichl den Umfang der Bewe1saufnahme, ohne 
bene Privatklage erfolgt, bes 1m . 

_ . ht oder frOhere seschiOsse gebunden zu se1n. 
hierbei durch Antrage, VerzJC e 

11. SlrafprozeBordnung 

§ 73 d' d d' B 1· 'h . hl d zuzuziehenden Sachverstan 1gen un 1e es 1mmung 1 rer Anzahl 
(1) D1e Auswa er . 

d R
. ht r Er soll mil diesen eine Absprache treffen, 1nnerhalb welcher Frist 

erfolgt durch en IC e · 

die Gutachten erstattet werden konnen. 

(
2
) Sind fOr gewisse Arten ven Gutachlen Sachverslandige iiffentlich bestellt, so sallen an-

dere Personen nur dann gewahll werden, wenn besondere Umstande es erfordern. 

§ 74 
(
1
) Ein sachverslándiger kann aus denselben GrOnden, die zur Ablehnung eines Richlers 

berechtigen, abgelehnt werden. Ein Ablehnungsgrund kann jedoch nicht daraus enlnommen 

werden, dal1 der Sachverslandige als Zeuge vernommen worden ist. 

(2) Das Ablehnungsrechl sleht der Slaalsanwaltschaft, dem Privalklager und dem Beschul­

digten zu. Die emannlen Sachversalndigen sind den zur Ablehnung Berechliglen namhaft zu 

machen, wenn nicht besondere Umstiinde entgegenstehen. 

(3) Der Ablehnungsgrund isl glaubhaft zu machen; der Eid isl als Mittel der Glaubhaftma­

chung ausgeschlossen. 

§ 78 

Der Richler hat, soweit ihm di es erforderlich erscheint, die Tatigkeil der Sachverslandigen zu 

leiten. 

§ 161 a 

(1) Zeugen und Sachverstandige sind verpfiichtet, a uf Ladung ver der Staatsanwaltschaft zu 

erscheinen und zur Sache auszusagen oder ihr Gutachten zu erstatten. Soweit nichls ande­

res bestimmt ist, gelten die Vorschriften des sechsten und siebenten Abschnitts des ersten 

Buches Ober Zeugen und Sachverstiindige entsprechend. Die eidliche Vernehmung bleibt 

de m Richter vorbehalten. 



(2)- (4) ... 

§ 168 d 

(1) ... 

(2) Werden bei der Einnahme eines richterlichen Augenscheins Sach t• d. 
vers .n lge zugezogen 

50 kann der Beschuldigte beantragen, daB die von ihm fOr die H 1 h 
aup ver andlung vorzu-

schtagenden Sachverstandigen zu dem Termin geladen werden und d . 
• , wenn er R1chter den 

Antrag ablehnt, sie selbst laden lassen. Den vom Beschuldigten ben 1 S h 
ann en ac verstandi-

gen ist die Teilnahme am Augenschein und an den erforderlichen Untersuchungen insoweit 

gestattet, als dadurch die Tlltigkeit der vom Richter bestellten Sachverstandigen nicht be­

hindert wird. 

§ 220 

(1) ... 

(2) Eine unmittelbar geladene Person ist nur dann zum Erscheinen verplfichtet, wenn ihr bei 

der Ladung die gesetzliche EntschMigung für Reisekosten und Versaumnis bar dargeboten 

oder deren Hinterlegung bei der Geschaftsstelle nachgewiesen wird. 

(3) ... 

§ 244 

(1) ... 

(2) Das Gericht ha! zur Erforschung der Wahrheit die Beweisaufnahme ven Amts wegen auf 

alle Tatsachen und Beweismittel zu erstrecken, die für die Entscheidung ven Bedeutung 

sind. 

(3) Ein Beweisantrag ist abzulehnen, wenn die Erhebung des Beweises unzulassig ist. lm 

Obrigen darf ein Beweisantrg nur abgelehnt werden, wenn eine Beweiserhebung wegen Of­

fenkundigkeit OberflOssig ist, wenn die Tatsache, die bewiesen wrden soll, für die Entschei­

dung ohne Bedeutung oder schon erwiesen ist, wenn das Beweismittel vollig ungeeignet 

oder wenn es unerreichbar ist, wenn der Antrag zum Zweck der Prozel!verschleppung ge­

stellt ist oder wenn eine erhebliche Behauptung, die zur Entlastung des Angeklagten bewie­

sen werden soll, so behandelt werden kann, als ware die behauptete Tatsache wahr. 

(4) Ein Beweisantrag auf Vernehmung eines Sachverstandigen kann, soweit nichts anderes 

bestimmt ist, auch abgelehnt werden, wenn das Gericht selbst die erforderliche Sachkunde 

besitzt. Die Anhéirung eines weiteren Sachverstandigen kann auch dann abgelehnt werden, 



wenn duch das frühere Gutachten das Gegenteil der behaupteten Tatsache bereits erwiesen 

ist; dies gilt nicht, wenn die Sachkunde des früheren Gutachters zweifelhaft ist, wenn sein 

Gutachten von unzutreffenden tatsachlichen Voraussetzungen ausgeht, wenn das Gutach­

ten Widersprüche enthiilt oder wenn der neue Sachverstandige Ober Forschungsmittel ver­

fOgt, die denen eines früheren Gutachters Oberlegen erscheinen. 

(5)- (6) ... 

§ 245 

(1) ... 

(2) zu einer Erstreckung der Beweisaufnahme auf die vom Angeklagten oder der Staatsan­

waltschaft vorgeladenen und auch erschienenen Zeugen und Sachverstandigen sowie auf 

die sonstigen herbeigeschafften Beweismittel ist das Gericht nur verpflichtet, wenn ein Be­

weisantrag gestellt wird. Der Antrag ist abzulehnen, wenn die Tatsache, die bewiesen wer­

den soll, schon erwiesen oder offenkundig ist, wenn zwischen ihr und dem Gegenstand der 

Urteilsfindung kein Zusammenhang besteht, wenn das Beweismittel véillig ungeeignet ist 

oder wenn der Antrag zum Zwecke der Proze!lverschleppung gestellt ist. 

111. Richtlinien für das Strafverfahren und das BuBgeldverfahren 

Nr. 70 

(1) Wahrend des Ermittlungsverfahrens gibt der Staatsanwalt dem Verteidiger Gelegenheit, 

vor Auswahl eines Sachverstandigen Stellung zu nehmen, es sei denn, dar! Gegenstand der 

Untersuchung ein haufig wiederkehrender, tatsachlich gleichartiger Sachverhalt (z.B. Blutal­

koholgutachten) ist oder eine Gefahrdung des Untersuchungszwecks (vgl. § 147 Abs. 
2 

StPO) oder eine Verzéigerung des Verfahrens zu 

(2)- (6) ... 
besorgen ist. 

------~----



IV. sozialgerichtsgesetz 

§ 109 

(1) Auf Antrag des Versicherten, des Versorgungsberechtigten oder Hinterbliebenen mur:\ 

ein bestimmter Arzt gutachtlich gehM werden. Die Anhorung kann davon abhangig gemacht 

werden, dal1 der Antragsteller die Kosten vorschie111 und vorbehaltlich einer anderen Ent­

scheidung des Gerichts endgültig tragt. 

(2) Das Gericht kann einen Antrag ablehnen, wenn durch die Zulassung die Erledigung des 

Rechtsstreits verzOgert werden würde und der Antrag nach der freien Überzeugung des Ge­

richts in der Absicht, das Verfahren zu verschleppen oder aus grober Nachlassigkeit nicht 

früher vorgebracht worden ist. 
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